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COVID-19-Maßnahmengesetz
Bundesgesetz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19
(COVID-19-Maßnahmengesetz)
StF: BGBl. I Nr. 12/2020 idF BGBl. I Nr. 23/2020 (COVID-19-G)
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Betreten von Betriebsstätten zum Zweck des Er-
werbs von Waren und Dienstleistungen sowie Ar-

beitsorte
§ 1. Beim Auftreten von COVID-19 kann der Bun-

desminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Kon-
sumentenschutz durch Verordnung das Betreten von
Betriebsstätten oder nur bestimmten Betriebsstätten
zum Zweck des Erwerbs von Waren und Dienstleis-
tungen oder Arbeitsorte im Sinne des § 2 Abs. 3 Ar-
beitnehmerInnenschutzgesetz untersagen, soweit dies
zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 er-
forderlich ist. In der Verordnung kann geregelt wer-
den, in welcher Zahl und zu welcher Zeit jene Be-
triebsstätten betreten werden dürfen, die vom Betre-
tungsverbot ausgenommen sind.

Fassung ab 05.04.2020

Betreten von Betriebsstätten zum Zweck des Er-
werbs von Waren und Dienstleistungen sowie Ar-

beitsorte
§ 1. Beim Auftreten von COVID-19 kann der Bun-

desminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Kon-
sumentenschutz durch Verordnung das Betreten von
Betriebsstätten oder nur bestimmten Betriebsstätten
zum Zweck des Erwerbs von Waren und Dienstleis-
tungen oder Arbeitsorte im Sinne des § 2 Abs. 3 Ar-
beitnehmerInnenschutzgesetz untersagen, soweit dies
zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 er-
forderlich ist. In der Verordnung kann geregelt wer-
den, in welcher Zahl und zu welcher Zeit jene Be-
triebsstätten betreten werden dürfen, die vom Betre-
tungsverbot ausgenommen sind. Darüber hinaus kann
geregelt werden, unter welchen bestimmten Voraus-
setzungen oder Auflagen Betriebsstätten oder Ar-
beitsorte betreten werden dürfen.

Betreten von bestimmten Orten
§ 2. Beim Auftreten von COVID-19 kann durch

Verordnung das Betreten von bestimmten Orten un-
tersagt werden, soweit dies zur Verhinderung der Ver-
breitung von COVID-19 erforderlich ist. Die Verord-
nung ist
1. vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pfle-

ge und Konsumentenschutz zu erlassen, wenn sich
ihre Anwendung auf das gesamte Bundesgebiet er-
streckt,

2. vom Landeshauptmann zu erlassen, wenn sich ihre
Anwendung auf das gesamte Landesgebiet er-
streckt, oder

3. von der Bezirksverwaltungsbehörde zu erlassen,
wenn sich ihre Anwendung auf den politischen Be-
zirk oder Teile desselben erstreckt.

Das Betretungsverbot kann sich auf bestimmte Zeiten
beschränken.

Fassung ab 05.04.2020

Betreten von bestimmten Orten
§ 2. Beim Auftreten von COVID-19 kann durch

Verordnung das Betreten von bestimmten Orten un-
tersagt werden, soweit dies zur Verhinderung der Ver-
breitung von COVID-19 erforderlich ist. Die Verord-
nung ist
1. vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit,

Pflege und Konsumentenschutz zu erlassen, wenn
sich ihre Anwendung auf das gesamte Bundesge-
biet erstreckt,

2. vom Landeshauptmann zu erlassen, wenn sich ihre
Anwendung auf das gesamte Landesgebiet er-
streckt, oder

3. von der Bezirksverwaltungsbehörde zu erlassen,
wenn sich ihre Anwendung auf den politischen Be-
zirk oder Teile desselben erstreckt.

Das Betretungsverbot kann sich auf bestimmte Zeiten
beschränken. Darüber hinaus kann geregelt werden,
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unter welchen bestimmten Voraussetzungen oder Auf-
lagen jene bestimmten Orte betreten werden dürfen.

Mitwirkung von Organen des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes

§ 2a. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes haben die nach diesem Bundesgesetz zustän-
digen Behörden und Organe über deren Ersuchen bei
der Ausübung ihrer beschriebenen Aufgaben bzw. zur
Durchsetzung der vorgesehenen Maßnahmen erfor-
derlichenfalls unter Anwendung von Zwangsmitteln
zu unterstützen.

(2) Sofern nach der fachlichen Beurteilung der nach
diesem Bundesgesetz zuständigen Behörden im Rah-
men der nach Abs. 1 vorgesehenen Unterstützung für
die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes nach
der Art der übertragbaren Krankheit und deren Über-
tragungsmöglichkeiten eine Gefährdung verbunden
ist, der nur durch besondere Schutzmaßnahmen be-
gegnet werden kann, so sind die nach diesem Bun-
desgesetz zuständigen Behörden verpflichtet, adäqua-
te Schutzmaßnahmen zu treffen.

Fassung ab 05.04.2020

Mitwirkung von Organen des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes

§ 2a. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes haben die nach diesem Bundesgesetz zustän-
digen Behörden und Organe über deren Ersuchen bei
der Ausübung ihrer beschriebenen Aufgaben bzw. zur
Durchsetzung der vorgesehenen Maßnahmen erfor-
derlichenfalls unter Anwendung von Zwangsmitteln
zu unterstützen.

(1a) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdiens-
tes haben an der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
und der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen
Verordnungen mitzuwirken durch
1. Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende Ver-

waltungsübertretungen,
2. Maßnahmen zur Einleitung und Sicherung eines

Verwaltungsstrafverfahrens und
3. die Ahndung von Verwaltungsübertretungen durch

Organstrafverfügungen (§ 50 VStG).
(2) Sofern nach der fachlichen Beurteilung der je-

weiligen Gesundheitsbehörde im Rahmen der nach
Abs. 1 vorgesehenen Mitwirkung für die Organe des
öffentlichen Sicherheitsdienstes nach der Art der
übertragbaren Krankheit und deren Übertragungs-
möglichkeiten eine Gefährdung verbunden ist, der nur
durch besondere Schutzmaßnahmen begegnet werden
kann, so sind die Gesundheitsbehörden verpflichtet,
adäquate Schutzmaßnahmen zu treffen.

Strafbestimmungen
§ 3. (1) Wer eine Betriebsstätte betritt, deren Betre-

ten gemäß § 1 untersagt ist, begeht eine Verwaltungs-
übertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu
3 600 Euro zu bestrafen.

(2) Wer als Inhaber einer Betriebsstätte nicht dafür
Sorge trägt, dass die Betriebsstätte, deren Betreten ge-
mäß § 1 untersagt ist, nicht betreten wird, begeht eine
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe
von bis zu 30 000 Euro zu bestrafen. Wer als Inhaber
einer Betriebsstätte nicht dafür Sorge trägt, dass die
Betriebsstätte höchstens von der in der Verordnung
genannten Zahl an Personen betreten wird, begeht eine
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe
von bis zu 3 600 Euro zu bestrafen.

(3) Wer einen Ort betritt, dessen Betreten gemäß § 2
untersagt ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und
ist mit einer Geldstrafe von bis zu 3 600 Euro zu be-
strafen.

Inkrafttreten
§ 4. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des Ta-

ges der Kundmachung in Kraft und mit Ablauf des
31. Dezember 2020 außer Kraft.

(2) (2) Hat der Bundesminister gemäß § 1 eine Ver-
ordnung erlassen, gelangen die Bestimmungen des
Epidemiegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186/1950, betref-
fend die Schließung von Betriebsstätten im Rahmen
des Anwendungsbereichs dieser Verordnung nicht zur
Anwendung.

(1a) Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 16/2020 tritt rückwirkend mit 16. März
2020 in Kraft.

(3) Die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950
bleiben unberührt.

(4) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes
können vor seinem Inkrafttreten erlassen werden, dür-
fen jedoch nicht vor diesem in Kraft treten.

Fassung ab 05.04.2020

Inkrafttreten
§ 4. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des Ta-

ges der Kundmachung in Kraft und mit Ablauf des
31. Dezember 2020 außer Kraft.

(2) (2) Hat der Bundesminister gemäß § 1 eine Ver-
ordnung erlassen, gelangen die Bestimmungen des
Epidemiegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186/1950, betref-
fend die Schließung von Betriebsstätten im Rahmen
des Anwendungsbereichs dieser Verordnung nicht zur
Anwendung.

(1a) Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 16/2020 tritt rückwirkend mit 16. März
2020 in Kraft.

(3) Die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950
bleiben unberührt.

(4) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes
können vor seinem Inkrafttreten erlassen werden, dür-
fen jedoch nicht vor diesem in Kraft treten.

(5) §§ 1, 2 und § 2a in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 23/2020 treten mit dem der Kund-
machung folgenden Tag in Kraft.

§ 2a - § 4 | 1. COVID-19-G
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Vollziehung
§ 5. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist

der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz betraut.

1. COVID-19-G | § 5

- 4 -

COVID-19-G



!

!

Verordnung gemäß § 2 Z 1 des
COVID-19-Maßnahmengesetzes
Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gemäß § 2 Z 1 des
COVID-19-Maßnahmengesetzes
StF: BGBl. II Nr. 98/2020 idF BGBl. II Nr. 197/2020 (COVID-19-G-VO)

§ 1. Zur Verhinderung der Verbreitung von CO-
VID-19 ist das Betreten öffentlicher Orte verboten.

§ 2. Ausgenommen vom Verbot gemäß § 1 sind Be-
tretungen,
1. die zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für

Leib, Leben und Eigentum erforderlich sind;
2. die zur Betreuung und Hilfeleistung von unterstüt-

zungsbedürftigen Personen dienen;
3. die zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnis-

se des täglichen Lebens erforderlich sind und si-
chergestellt ist, dass am Ort der Deckung des Be-
darfs zwischen den Personen ein Abstand von min-
destens einem Meter eingehalten werden kann, so-
fern nicht durch entsprechende Schutzmaßnahmen
das Infektionsrisiko minimiert werden kann. Diese
Ausnahme schließt auch Begräbnisse im engsten
Familienkreis mit ein;

4. die für berufliche Zwecke erforderlich sind und si-
chergestellt ist, dass am Ort der beruflichen Tätig-
keit zwischen den Personen ein Abstand von min-
destens einem Meter eingehalten werden kann, so-
fern nicht durch entsprechende Schutzmaßnahmen
das Infektionsrisiko minimiert werden kann. Dabei
ist darauf zu achten, dass eine berufliche Tätigkeit
vorzugweise außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen
soll, sofern dies möglich ist und Arbeitgeber und
Arbeitnehmer darüber ein Einvernehmen finden.

5. wenn öffentliche Orte im Freien alleine, mit Perso-
nen, die im gemeinsamen Haushalt leben, oder mit
Haustieren betreten werden sollen, gegenüber ande-
ren Personen ist dabei ein Abstand von mindestens
einem Meter einzuhalten.

Fassung ab 14.04.2020
§ 2. Ausgenommen vom Verbot gemäß § 1 sind Be-

tretungen,
1. die zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für

Leib, Leben und Eigentum erforderlich sind;
2. die zur Betreuung und Hilfeleistung von unterstüt-

zungsbedürftigen Personen dienen;
3. die zur Deckung der notwendigen Grundbedürf-

nisse des täglichen Lebens erforderlich sind und
sichergestellt ist, dass am Ort der Deckung des
Bedarfs zwischen den Personen ein Abstand von
mindestens einem Meter eingehalten werden kann,
sofern nicht durch entsprechende Schutzmaßnah-
men das Infektionsrisiko minimiert werden kann.
Diese Ausnahme schließt auch Eheschließungen

und Begräbnisse im engen familiären Kreis mit
ein;

3a. zum Erwerb von Waren oder Inanspruchnahme
von Dienstleistungen nach Maßgabe der Verord-
nung des Bundesministers für Soziales, Gesund-
heit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend
vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Ver-
breitung von COVID-19, BGBl. II Nr. 96/2020
idgF;

4. die für berufliche Zwecke erforderlich sind und si-
chergestellt ist, dass am Ort der beruflichen Tätig-
keit zwischen den Personen ein Abstand von min-
destens einem Meter eingehalten werden kann, so-
fern nicht durch entsprechende Schutzmaßnahmen
das Infektionsrisiko minimiert werden kann. Das
verpflichtende Tragen von den Mund- und Nasen-
bereich gut abdeckenden mechanischen Schutz-
vorrichtung als Barriere gegen Tröpfcheninfektion
in Bereichen, wo dies nicht ohnehin auf Grund
anderer Rechtsvorschriften verpflichtend erforder-
lich ist, ist nur im Einvernehmen zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer zulässig. Dabei ist darauf
zu achten, dass eine berufliche Tätigkeit vorzug-
weise außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen soll, so-
fern dies möglich ist und Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer darüber ein Einvernehmen finden.

5. wenn öffentliche Orte im Freien alleine, mit Per-
sonen, die im gemeinsamen Haushalt leben, oder
mit Haustieren betreten werden sollen, gegenüber
anderen Personen ist dabei ein Abstand von min-
destens einem Meter einzuhalten.

Fassung ab 20.04.2020
§ 2. Ausgenommen vom Verbot gemäß § 1 sind Be-

tretungen,
1. die zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für

Leib, Leben und Eigentum erforderlich sind;
2. die zur Betreuung und Hilfeleistung von unterstüt-

zungsbedürftigen Personen dienen;
3. die zur Deckung der notwendigen Grundbedürf-

nisse des täglichen Lebens erforderlich sind und
sichergestellt ist, dass am Ort der Deckung des
Bedarfs zwischen den Personen ein Abstand von
mindestens einem Meter eingehalten werden kann,
sofern nicht durch entsprechende Schutzmaßnah-
men das Infektionsrisiko minimiert werden kann.
Diese Ausnahme schließt auch Eheschließungen
und Begräbnisse im engen familiären Kreis mit
ein;

3a. zum Erwerb von Waren oder Inanspruchnahme
von Dienstleistungen nach Maßgabe der Verord-

§ 1 - § 2 | 2. COVID-19-G-VO
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nung des Bundesministers für Soziales, Gesund-
heit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend
vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Ver-
breitung von COVID-19, BGBl. II Nr. 96/2020
idgF;

4. die für berufliche Zwecke erforderlich sind und si-
chergestellt ist, dass am Ort der beruflichen Tätig-
keit zwischen den Personen ein Abstand von min-
destens einem Meter eingehalten werden kann, so-
fern nicht durch entsprechende Schutzmaßnahmen
das Infektionsrisiko minimiert werden kann. Das
verpflichtende Tragen von den Mund- und Nasen-
bereich gut abdeckenden mechanischen Schutz-
vorrichtung als Barriere gegen Tröpfcheninfektion
in Bereichen, wo dies nicht ohnehin auf Grund
anderer Rechtsvorschriften verpflichtend erforder-
lich ist, ist nur im Einvernehmen zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer zulässig. Dabei ist darauf
zu achten, dass eine berufliche Tätigkeit vorzug-
weise außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen soll, so-
fern dies möglich ist und Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer darüber ein Einvernehmen finden.

4a. zum Zweck der Nutzung nicht öffentlicher Sport-
stätten im Sinn des § 5 Abs. 2;

5. wenn öffentliche Orte im Freien alleine, mit Per-
sonen, die im gemeinsamen Haushalt leben, oder
mit Haustieren betreten werden sollen, gegenüber
anderen Personen ist dabei ein Abstand von min-
destens einem Meter einzuhalten.

§ 3. Das Betreten von
1. Kuranstalten gemäß § 42a KAKuG ist für Kurgäste

verboten,
2. Einrichtungen, die der Rehabilitation dienen, ist für

Patienten/-innen verboten, ausgenommen zur Inan-
spruchnahme unbedingt notwendiger medizinischer
Maßnahmen der Rehabilitation im Anschluss an die
medizinische Akutbehandlung sowie im Rahmen
von Unterstützungsleistungen für Allgemeine Kran-
kenanstalten.
§ 4. Die Benützung von Massenbeförderungsmitteln

ist nur für Betretungen gemäß § 2 Z 1 bis 4 zulässig,
wobei bei der Benützung ein Abstand von mindestens
einem Meter gegenüber anderen Personen einzuhalten
ist.

Fassung ab 14.04.2020
§ 4. (1) Das Betreten des Kundenbereichs in Mas-

senbeförderungsmitteln ist nur zulässig, wenn dabei
eine den Mund- und Nasenbereich gut abdeckende
mechanische Schutzvorrichtung als Barriere gegen
Tröpfcheninfektion getragen wird und bei der Benüt-
zung gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen
Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem
Meter gegenüber anderen Personen eingehalten wird.
Die Pflicht zum Tragen der mechanischen Schutzvor-
richtung gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten
sechsten Lebensjahr.

(2) Fahrgemeinschaften mit Personen, die nicht im
gemeinsamen Haushalt leben, sind nur zulässig, wenn
dabei eine den Mund- und Nasenbereich gut abde-

ckende mechanische Schutzvorrichtung als Barriere
gegen Tröpfcheninfektion getragen wird und gegen-
über anderen Personen ein Abstand von mindestens
einem Meter eingehalten wird. Die Pflicht zum Tra-
gen der mechanischen Schutzvorrichtung gilt nicht für
Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr.

§ 5. Das Betreten von Sportplätzen ist verboten.

Fassung ab 20.04.2020
§ 5. (1) Das Betreten von Sportstätten ist verboten.
(2) Ausgenommen vom Verbot des Abs. 1 sind Be-

tretungen nicht öffentlicher Sportstätten
1. durch Spitzensportlerinnen und Spitzensportler im

Sinne des § 3 Z 8 BSFG 2017, auch aus dem Be-
reich des Behindertensportes, die ihre sportliche
Tätigkeit beruflich ausüben, daraus Einkünfte er-
zielen und bereits an internationalen Wettkämpfen
im Sinne des § 3 Z 5 BSFG 2017 teilgenommen ha-
ben, sowie deren Betreuerinnen bzw. Betreuer und
Trainerinnen bzw. Trainer. Zwischen Spitzensport-
lerinnen bzw. Spitzensportlern, Betreuerinnen bzw.
Betreuern und Trainerinnen bzw. Trainern ist ein
Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten.
Dabei ist darauf zu achten, dass Trainingseinheiten,
sofern möglich, nicht in geschlossenen Räumlich-
keiten erfolgen. Bei Trainingseinheiten in geschlos-
senen Räumlichkeiten hat pro Person 20 m² der Ge-
samtfläche der Räumlichkeit zur Verfügung zu ste-
hen. Dies gilt auch für Gemeinschaftsräume.

2. durch Kaderspieler, Betreuerinnen bzw. Betreuer
und Trainerinnen bzw. Trainer der zwölf Vereine
der höchsten Spielklasse der österreichischen Fuß-
ball-Bundesliga sowie der ÖFB-Cup-Finalisten, in
Kleingruppen von maximal sechs Kaderspielern
mit gleichbleibender personeller Zusammenset-
zung. Zwischen Kaderspielern, Betreuerinnen bzw.
Betreuern und Trainerinnen und Trainern ist ein
Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten.
Dabei ist darauf zu achten, dass Trainingseinheiten,
sofern möglich, nicht in geschlossenen Räumlich-
keiten erfolgen. Hinsichtlich der Trainingseinheiten
in geschlossenen Räumlichkeiten, gelten die Vor-
schriften der Z 1.

§ 6. Im Fall der Kontrolle durch Organe des öffent-
lichen Sicherheitsdienstes sind die Gründe, warum ei-
ne Betretung gemäß § 2 zulässig ist, glaubhaft zu ma-
chen.

§ 7. (1) Diese Verordnung tritt mit 16. März 2020 in
Kraft und mit Ablauf des 13. April 2020 außer Kraft.

(2) Die Änderungen durch die Novelle BGBl. II
Nr. 107/2020 treten mit dem der Kundmachung fol-
genden Tag in Kraft.

Fassung ab 14.04.2020
§ 7. (1) Diese Verordnung tritt mit 16. März 2020 in

Kraft und mit Ablauf des 30. April 2020 außer Kraft.
(2) Die Änderungen durch die Novelle BGBl. II

Nr. 107/2020 treten mit dem der Kundmachung fol-
genden Tag in Kraft.

2. COVID-19-G-VO | § 3 - § 7

- 6 -

COVID-19-G-
VO



!

(3) Die Änderungen dieser Verordnung durch die
Verordnung BGBl. II Nr. 148/2020 treten mit Ablauf
des 13. April 2020 in Kraft.

Fassung ab 19.04.2020
§ 7. (1) Diese Verordnung tritt mit 16. März 2020 in

Kraft und mit Ablauf des 30. April 2020 außer Kraft.

(2) Die Änderungen durch die Novelle BGBl. II
Nr. 107/2020 treten mit dem der Kundmachung fol-
genden Tag in Kraft.

(3) Die Änderungen dieser Verordnung durch die
Verordnung BGBl. II Nr. 148/2020 treten mit Ablauf
des 13. April 2020 in Kraft.

(4) § 2 Z 4a und § 5 in der Fassung BGBl. II
Nr. 162/2020 treten mit 20. April 2020 in Kraft.

§ 7 | 2. COVID-19-G-VO
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I. Hauptstück

Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen

Unterbrechung von Fristen
§ 1. (1) In gerichtlichen Verfahren werden alle ver-

fahrensrechtlichen Fristen, deren fristauslösendes Er-
eignis in die Zeit nach Inkrafttreten dieses Bundesge-
setzes fällt, sowie verfahrensrechtliche Fristen, die bis
zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes noch nicht
abgelaufen sind, bis zum Ablauf des 30. April 2020
unterbrochen. Sie beginnen mit 1. Mai 2020 neu zu
laufen. Dies gilt nicht für Verfahren, in denen das Ge-
richt über die Rechtmäßigkeit eines aufrechten Frei-
heitsentzuges nach dem Unterbringungsgesetz, BGBl.
Nr. 155/1990, nach dem Heimaufenthaltsgesetz,
BGBl. I Nr. 11/2004, nach dem Tuberkulosegesetz,
BGBl. Nr. 127/1968, oder nach dem Epidemiege-
setz 1950, BGBl. Nr. 186/1950, entscheidet, sowie für
Leistungsfristen.

(2) Das Gericht kann jedoch im jeweiligen Verfah-
ren aussprechen, dass eine Frist nicht für die in Abs. 1
festgelegte Dauer unterbrochen wird. Diesfalls hat es
gleichzeitig eine neue angemessene Frist festzusetzen.
Dieser Beschluss kann nicht angefochten werden.

(3) Nach Abs. 2 ist nur vorzugehen, wenn nach sorg-
fältiger Abwägung aller Umstände die Fortsetzung des
Verfahrens zur Abwendung einer Gefahr für Leib und
Leben, Sicherheit und Freiheit oder zur Abwehr eines
erheblichen und unwiederbringlichen Schadens einer
Verfahrenspartei dringend geboten ist und nicht das
Interesse der Allgemeinheit an der Verhütung und Be-
kämpfung der Verbreitung von COVID-19 sowie der
Schutz der Aufrechterhaltung eines geordneten Ge-
richtsbetriebes die Einzelinteressen überwiegen.

Fassung ab 05.04.2020

I. Hauptstück

Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen

Unterbrechung von Fristen
§ 1. (1) In gerichtlichen Verfahren werden alle ver-

fahrensrechtlichen Fristen, deren fristauslösendes Er-
eignis in die Zeit nach Inkrafttreten dieses Bundesge-
setzes fällt, sowie verfahrensrechtliche Fristen, die bis
zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes noch nicht
abgelaufen sind, bis zum Ablauf des 30. April 2020
unterbrochen. Sie beginnen neu zu laufen. Bei der Be-
rechnung einer Frist nach § 125 Abs. 1 ZPO gilt der
1. Mai 2020 als Tag, in den der Zeitpunkt oder das
Ereignis fällt, wonach sich der Anfang der Frist rich-
ten soll. Bei der Berechnung einer Frist nach § 125
Abs. 2 ZPO gilt der 1. Mai 2020 als Tag, an dem die
Frist begonnen hat. Dies gilt nicht für Verfahren, in
denen das Gericht über die Rechtmäßigkeit eines auf-
rechten Freiheitsentzuges nach dem Unterbringungs-
gesetz, BGBl. Nr. 155/1990, nach dem Heimaufent-
haltsgesetz, BGBl. I Nr. 11/2004, nach dem Tuberku-
losegesetz, BGBl. Nr. 127/1968, oder nach dem Epi-

demiegesetz 1950, BGBl. Nr. 186/1950, entscheidet,
sowie für Leistungsfristen.

(2) Das Gericht kann jedoch im jeweiligen Verfah-
ren aussprechen, dass eine Frist nicht für die in Abs. 1
festgelegte Dauer unterbrochen wird. Diesfalls hat es
gleichzeitig eine neue angemessene Frist festzusetzen.
Dieser Beschluss kann nicht angefochten werden.

(3) Nach Abs. 2 ist nur vorzugehen, wenn nach
sorgfältiger Abwägung aller Umstände die Fortset-
zung des Verfahrens zur Abwendung einer Gefahr
für Leib und Leben, Sicherheit und Freiheit oder zur
Abwehr eines erheblichen und unwiederbringlichen
Schadens einer Verfahrenspartei dringend geboten ist
und nicht das Interesse der Allgemeinheit an der Ver-
hütung und Bekämpfung der Verbreitung von CO-
VID-19 sowie der Schutz der Aufrechterhaltung eines
geordneten Gerichtsbetriebes die Einzelinteressen
überwiegen.

Hemmung von Fristen für die Anrufung des Ge-
richts

§ 2. Die Zeit vom Inkrafttreten dieses Bundesgeset-
zes bis zum Ablauf des 30. April 2020 wird in die
Zeit, in der bei einem Gericht eine Klage oder ein An-
trag zu erheben oder eine Erklärung abzugeben ist,
nicht eingerechnet.

Anhörungen, mündliche Verhandlungen, Voll-
zugsaufträge, Protokollaranbringen und Zustel-

lungen
§ 3. Wenn aufgrund von Maßnahmen, die zur Ver-

hinderung der Verbreitung von COVID-19 getroffen
werden, die Bewegungsfreiheit oder der zwischen-
menschliche Kontakt eingeschränkt ist, sind Anhö-
rungen und mündliche Verhandlungen nur abzuhalten,
wenn die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 vorliegen.
Gleiches gilt für die Erteilung und Durchführung von
Vollzugsaufträgen sowie für die Protokollierung
mündlichen Anbringens. Ist die Vornahme einer An-
hörung einer Partei oder die Durchführung einer
mündlichen Verhandlung unbedingt erforderlich, so
kann sie auch ohne persönliche Anwesenheit aller Be-
teiligten unter Verwendung geeigneter technischer
Kommunikationsmittel vorgenommen bzw. durchge-
führt werden. Es sind nur solche gerichtlichen Erle-
digungen abzufertigen, deren Zustellung zur Abwen-
dung einer Gefahr für Leib und Leben, Sicherheit und
Freiheit oder zur Abwehr eines erheblichen und un-
wiederbringlichen Schadens einer Verfahrenspartei
dringend geboten sind. Zustellungen, die unter Ver-
wendung des elektronischen Rechtsverkehrs erfolgen,
sind weiterhin vorzunehmen.

Fassung ab 05.04.2020

Anhörungen, mündliche Verhandlungen, Voll-
zugsaufträge, Protokollaranbringen

§ 3. Wenn aufgrund von Maßnahmen, die zur Ver-
hinderung der Verbreitung von COVID-19 getroffen
werden, die Bewegungsfreiheit oder der zwischen-
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menschliche Kontakt eingeschränkt ist, sind Anhö-
rungen und mündliche Verhandlungen nur abzuhalten,
wenn die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 vorliegen.
Gleiches gilt für die Erteilung und Durchführung von
Vollzugsaufträgen sowie für die Protokollierung
mündlichen Anbringens. Ist die Vornahme einer An-
hörung einer Partei oder die Durchführung einer
mündlichen Verhandlung unbedingt erforderlich, so
kann sie auch ohne persönliche Anwesenheit aller Be-
teiligten unter Verwendung geeigneter technischer
Kommunikationsmittel vorgenommen bzw. durchge-
führt werden.

Fassung ab 06.05.2020

Anhörungen, mündliche Verhandlungen und Be-
weisaufnahmen

§ 3. (1) Das Gericht kann bis zum Ablauf des
31. Dezember 2020
1. mit Einverständnis der Parteien mündliche Ver-

handlungen und Anhörungen ohne persönliche An-
wesenheit der Parteien oder ihrer Vertreter unter
Verwendung geeigneter technischer Kommunikati-
onsmittel zur Wort- und Bildübertragung durchfüh-
ren sowie auf diese Weise auch ohne Vorliegen der
Voraussetzungen des § 277 ZPO Beweise in der
mündlichen Verhandlung oder außerhalb dieser auf-
nehmen und sonst der Verhandlung beizuziehende
Personen teilnehmen lassen; das Einverständnis gilt
als erteilt, soweit sich die Parteien nicht innerhalb
einer vom Gericht festgesetzten angemessenen Frist
dagegen aussprechen;

2. ohne Einverständnis der Parteien Anhörungen und
mündliche Verhandlungen in Unterbringungs-,
Heimaufenthalts- und Erwachsenenschutzsachen
sowie in Verfahren nach dem Tuberkulosegesetz
und dem Epidemiegesetz 1950, wenn sie außerhalb
der von der Justizverwaltung zur Verfügung ge-
stellten Räumlichkeiten durchzuführen wären, un-
ter Verwendung geeigneter technischer Kommuni-
kationsmittel zur Wort- und Bildübertragung durch-
führen, auf diese Weise Beweise in der mündlichen
Verhandlung oder außerhalb dieser aufnehmen und
sonst der Verhandlung beizuziehende Personen teil-
nehmen lassen.
(2) Während des in Abs. 1 genannten Zeitraums

kann jede als Verfahrensbeteiligte, Zeuge, Sachver-
ständiger, Dolmetscher und sonst dem Verfahren bei-
zuziehende Person beantragen, unter Verwendung ge-
eigneter technischer Kommunikationsmittel zur Wort-
und Bildübertragung an der mündlichen Verhandlung
teilzunehmen, vernommen zu werden, Gutachten zu
erstatten oder Übersetzungsleistungen zu erbringen,
wenn sie eine erhöhte Gesundheitsgefährdung durch
COVID-19 für sich oder für Personen, mit denen sie
in notwendigem privaten oder beruflichen Kontakt
steht, bescheinigt. Stehen einer Partei oder einem
Zeugen die hiefür geeigneten technischen Kommuni-
kationsmittel nicht zur Verfügung, so kann die unver-
tretene Partei die Vertagung der Verhandlung, die ver-
tretene Partei und der Zeuge die vorläufige Abstand-

nahme von der Vernehmung beantragen. Bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen ist derartigen Anträgen statt-
zugeben. Gegen stattgebende Entscheidungen ist ein
Rechtsmittel nicht zulässig. Der Rekurs gegen eine
abweisende Entscheidung hat aufschiebende Wir-
kung.

(3) Wird eine Verhandlung unter Verwendung ge-
eigneter technischer Kommunikationsmittel zur Wort-
und Bildübertragung durchgeführt, so ist eine Unter-
schrift der Parteien unter das Verhandlungsprotokoll
nicht erforderlich. Das bis zum Schluss der münd-
lichen Verhandlung vorzulegende Kostenverzeichnis
gilt als rechtzeitig vorgelegt, wenn es spätestens bis
zum Ablauf des auf die mündliche Verhandlung fol-
genden Werktages im Elektronischen Rechtsverkehr
oder mit E-Mail an die vom Entscheidungsorgan be-
kanntgegebene Adresse übersendet wird. Die Frist des
§ 54 Abs. 1a ZPO beginnt diesfalls mit der Zustellung
des Kostenverzeichnisses durch das Gericht an den
Gegner. Wollen die Parteien einen Vergleich schlie-
ßen, so hat das Gericht entweder den Text des Ver-
gleichs den Parteien auf dem Bildschirm sichtbar zu
machen oder den Vergleichstext laut und deutlich vor-
zulesen beziehungsweise den auf einem Tonträger
aufgenommenen Vergleichstext für alle deutlich hör-
bar abzuspielen. Jede Partei hat ihren Willen, diesen
gerichtlichen Vergleich abzuschließen, klar und deut-
lich zum Ausdruck zu bringen. Gleiches gilt für den
Abschluss eines prätorischen Vergleichs unter Ver-
wendung geeigneter technischer Kommunikations-
mittel zur Wort- und Bildübertragung.

(4) Tagsatzungen, Verhandlungen, Einvernehmun-
gen, Gläubigerversammlungen und Gläubigeraus-
schusssitzungen in Exekutions- und Insolvenzverfah-
ren und solche, auf die die Verfahrensbestimmungen
der EO und IO anzuwenden sind, können bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2020 unter Verwendung ge-
eigneter technischer Kommunikationsmittel zur Wort-
und Bildübertragung durchgeführt werden, wenn die
zu vernehmenden oder teilnahmeberechtigten Perso-
nen nicht binnen einer Woche ab Zustellung der La-
dung bescheinigen, dass sie nicht über die technischen
Kommunikationsmittel zur Wort- und Bildübertra-
gung verfügen. Eines Einverständnisses der Parteien
bedarf es nicht. Abs. 2 letzter Satz ist nicht anzuwen-
den.

Einstellung der Tätigkeit eines Gerichts
§ 4. (1) Hört infolge des Auftretens und der Ver-

breitung von COVID-19 die Tätigkeit eines Gerichts
auf (§ 161 ZPO, § 25 Abs. 1 Z 5 AußStrG), so hat die
Bundesministerin für Justiz diesen Umstand auf der
Website des Bundesministeriums für Justiz www.jus-
tiz.gv.at bekanntzumachen.

(2) Das übergeordnete Oberlandesgericht hat auf
Antrag einer Partei ein anderes Gericht tunlichst glei-
cher Gattung zur Verhandlung und Entscheidung der
Rechtssache zu bestimmen, wenn während der Unter-
brechung Verfahrenshandlungen vorzunehmen sind,
die zur Abwendung einer Gefahr für Leib und Leben,
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Sicherheit und Freiheit oder zur Abwehr eines erhebli-
chen und unwiederbringlichen Schadens einer Verfah-
renspartei dringend geboten sind. Wenn dies erforder-
lich oder zweckmäßig ist, kann auch ein Gericht, das
im Sprengel eines anderen Oberlandesgerichts liegt,
bestimmt werden. In einem solchen Fall oder wenn
das übergeordnete Oberlandesgericht seine Tätigkeit
eingestellt hat, ist der Oberste Gerichtshof für die Be-
stimmung eines anderen Gerichts zuständig.

Mahnung nach der Insolvenzordnung
§ 5. Eine schriftliche Mahnung einer nach dem In-

krafttreten dieser Bestimmung fällig gewordenen Ver-
bindlichkeit, die ab dem Inkrafttreten dieses Bundes-
gesetzes bis zum Ablauf des 30. April 2020 abgesen-
det wird, führt nicht zum Verzug nach § 156a Abs. 1
IO.

Zusammenschlussanmeldungen nach dem Kartell-
gesetz 2005

§ 6. Für Zusammenschlussanmeldungen (§ 9
KartG 2005), die vor dem 30. April 2020 bei der Bun-
deswettbewerbsbehörde einlangen, läuft die Frist für
den Prüfungsantrag nach § 11 KartG 2005 ab dem
1. Mai 2020. Für Prüfungsanträge, die im Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes beim Kartellgericht
anhängig sind oder bis zum Ablauf des 30. April 2020
anhängig gemacht werden, läuft die Entscheidungs-
frist nach § 14 KartG 2005 ab dem 1. Mai 2020.

Unterhaltsvorschüsse
§ 7. In der Zeit vom Inkrafttreten dieses Bundesge-

setzes bis zum Ablauf des 30. April 2020 sind Titel-
vorschüsse nach § 3 UVG auch dann zu gewähren,
wenn das Kind keinen entsprechenden Exekutionsan-
trag bei Gericht einbringt. Solche Vorschüsse sind ab-
weichend von § 8 UVG längstens für ein halbes Jahr
zu gewähren.

Fassung ab 06.05.2020

Unterhaltsvorschüsse
§ 7. In der Zeit vom Inkrafttreten dieses Bundesge-

setzes bis zum Ablauf des 30. Juni 2020 sind Titel-
vorschüsse nach § 3 UVG auch dann zu gewähren,
wenn das Kind keinen entsprechenden Exekutionsan-
trag bei Gericht einbringt. Solche Vorschüsse sind ab-
weichend von § 8 UVG längstens für ein halbes Jahr
zu gewähren.

Fassung ab 03.07.2020

Unterhaltsvorschüsse
§ 7. In der Zeit vom Inkrafttreten dieses Bundesge-

setzes bis zum Ablauf des 31. Oktober 2020 sind Ti-
telvorschüsse nach § 3 UVG auch dann zu gewähren,
wenn das Kind keinen entsprechenden Exekutionsan-
trag bei Gericht einbringt. Solche Vorschüsse sind ab-
weichend von § 8 UVG längstens für ein halbes Jahr
zu gewähren.

Verordnungsermächtigung
§ 8. (1) Die Bundesministerin für Justiz wird er-

mächtigt, durch Verordnung die in § 1 Abs. 1 ange-
ordnete allgemeine Unterbrechung von Fristen zu ver-
längern, soweit dies zur Verhütung und Bekämpfung
der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. Sie
ist auch ermächtigt, soweit dies für den Schutz vor
Gefahren für Leib und Leben, Sicherheit und Freiheit
der Verfahrensparteien oder für die Abwehr eines er-
heblichen und unwiederbringlichen Schadens für die-
se erforderlich ist, weitere Ausnahmen von den in
§ 1 Abs. 1 angeordneten Ausnahmen vorzusehen. Sie
kann insoweit auch die in §§ 2, 5, 6 und 7 festgelegten
Fristen oder Termine verlängern und weitere Bestim-
mungen vorsehen, die den Einfluss der Maßnahmen,
die zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19
getroffen werden, auf den Lauf von Fristen und die
Einhaltung von Terminen für anhängige oder noch an-
hängig zu machende gerichtliche Verfahren regeln. Sie
kann insbesondere die Unterbrechung, die Hemmung
oder die Verlängerung von Fristen anordnen, Säumnis-
folgen bei Nichteinhaltung von Terminen ausschlie-
ßen sowie bestimmen, ob und auf welche Weise ver-
fahrensrechtliche Rechtsnachteile, die durch die Ver-
säumung von Fristen oder Terminen eintreten können,
hintangehalten und bereits eingetretene wieder besei-
tigt werden. Dabei sind die Interessen an der Fortset-
zung dieser Verfahren, insbesondere der Schutz vor
Gefahren für Leib und Leben, Sicherheit und Freiheit
der Verfahrensparteien oder die Abwehr eines erheb-
lichen und unwiederbringlichen Schadens von diesen,
einerseits und das Interesse der Allgemeinheit an der
Verhütung und Bekämpfung der Verbreitung von CO-
VID-19 sowie am Schutz der Aufrechterhaltung eines
geordneten Gerichtsbetriebes andererseits gegenein-
ander abzuwägen.

(2) Sie wird weiters ermächtigt, durch Verordnung
für die Dauer von bestehenden Einschränkungen der
Bewegungsfreiheit aufgrund von COVID-19, für Ein-
gaben an das Gericht besondere Formen oder Örtlich-
keiten der Einbringung vorzusehen.

Fassung ab 05.04.2020

Verordnungsermächtigung
§ 8. (1) Die Bundesministerin für Justiz wird er-

mächtigt, durch Verordnung die in § 1 Abs. 1 ange-
ordnete allgemeine Unterbrechung von Fristen zu ver-
längern, soweit dies zur Verhütung und Bekämpfung
der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. Sie
ist auch ermächtigt, soweit dies für den Schutz vor
Gefahren für Leib und Leben, Sicherheit und Freiheit
der Verfahrensparteien oder für die Abwehr eines er-
heblichen und unwiederbringlichen Schadens für die-
se erforderlich ist, weitere Ausnahmen von den in
§ 1 Abs. 1 angeordneten Ausnahmen vorzusehen. Sie
kann insoweit auch die in §§ 2, 5, 6 und 7 festgelegten
Fristen oder Termine verlängern und weitere Bestim-
mungen vorsehen, die den Einfluss der Maßnahmen,
die zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19
getroffen werden, auf den Lauf von Fristen und die
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Einhaltung von Terminen für anhängige oder noch
anhängig zu machende gerichtliche Verfahren regeln.
Sie kann insbesondere die Unterbrechung, die Hem-
mung oder die Verlängerung von Fristen anordnen,
Säumnisfolgen bei Nichteinhaltung von Terminen
ausschließen sowie bestimmen, ob und auf welche
Weise verfahrensrechtliche Rechtsnachteile, die durch
die Versäumung von Fristen oder Terminen eintreten
können, hintangehalten und bereits eingetretene wie-
der beseitigt werden. Dabei sind die Interessen an
der Fortsetzung dieser Verfahren, insbesondere der
Schutz vor Gefahren für Leib und Leben, Sicherheit
und Freiheit der Verfahrensparteien oder die Abwehr
eines erheblichen und unwiederbringlichen Schadens
von diesen, einerseits und das Interesse der Allge-
meinheit an der Verhütung und Bekämpfung der Ver-
breitung von COVID-19 sowie am Schutz der Auf-
rechterhaltung eines geordneten Gerichtsbetriebes an-
dererseits gegeneinander abzuwägen.

(2) Sie wird weiters ermächtigt, durch Verordnung
für die Dauer von bestehenden Einschränkungen der
Bewegungsfreiheit aufgrund von COVID-19, für Ein-
gaben an das Gericht besondere Formen oder Örtlich-
keiten der Einbringung vorzusehen sowie Anordnun-
gen für Zustellungen durch die Gerichte zu treffen.

II. Hauptstück

Verfahren in Strafsachen

Besondere Vorkehrungen in Strafsachen
§ 9. In Strafsachen kann die Bundesministerin für

Justiz für die Dauer von Maßnahmen, die zur Ver-
hinderung der Verbreitung von COVID-19 nach dem
Bundesgesetz betreffend vorläufige Maßnahmen zur
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (CO-
VID-19-Maßnahmengesetz), BGBl. I Nr. 12/2020, ge-
troffen wurden, über die Fälle des § 183 StPO hinaus
die Zuständigkeit einer anderen als der nach § 183
Abs. 1 StPO zuständigen Justizanstalt anordnen, ohne
dass nach § 183 Abs. 2 letzter Satz, Abs. 3 und 4 erster
Halbsatz StPO vorgegangen werden müsste, und dar-
über hinaus durch Verordnung anordnen, dass
1. ein wichtiger Grund für die Bestimmung der Zu-

ständigkeit nach § 28 der Strafprozeßordnung
(StPO), BGBl. Nr. 631/1975, oder für eine Delegie-
rung nach § 39 StPO vorliegt;

2. Zustellungen, Ladungen und Aufforderungen nach
§ 83 Abs. 1 bis 4 StPO nur in Fällen angeordnet
werden dürfen, in denen der Beschuldigte in Haft
angehalten wird;

3. die Fristen nach § 88 Abs. 1, § 106 Abs. 3, § 108a,
§ 276a, § 284 Abs. 1 und 2, § 285 Abs. 1, § 294
Abs. 1, § 466 Abs. 1 und 2 und § 467 Abs. 1 StPO
für die Dauer der angeordneten Betretungsverbote
unterbrochen werden;

4. Haftverhandlungen nicht stattzufinden haben und
die Entscheidung über die Fortdauer der Untersu-
chungshaft oder vorläufigen Anhaltung nach § 175
Abs. 4 zweiter Satz StPO zu ergehen hat;

5. der Besuchsverkehr (§ 188 Abs. 1 StPO) für die
Dauer der angeordneten Betretungsverbote auf te-
lefonische Kontakte beschränkt wird oder sonstige
Beschränkungen des Verkehrs mit der Außenwelt
vorgesehen werden;

6. Zeiten aufgrund solcher Maßnahmen, die den Zah-
lungspflichtigen mittelbar oder unmittelbar in sei-
nem Erwerbsleben betreffen, nach § 200 Abs. 2
letzter Satz und § 409a Abs. 3 StPO nicht einge-
rechnet werden;

7. in die in § 201 Abs. 1 StPO geregelten Fristen Zei-
ten nicht eingerechnet werden, in denen eine Leis-
tungserbringung auf Grund solcher Maßnahmen
nicht möglich ist.

Fassung ab 05.04.2020

II. Hauptstück

Verfahren in Strafsachen

Besondere Vorkehrungen in Strafsachen
§ 9. In Strafsachen kann die Bundesministerin für

Justiz für die Dauer von Maßnahmen, die zur Ver-
hinderung der Verbreitung von COVID-19 nach dem
Bundesgesetz betreffend vorläufige Maßnahmen zur
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (CO-
VID-19-Maßnahmengesetz), BGBl. I Nr. 12/2020,
getroffen wurden, über die Fälle des § 183 StPO hin-
aus die Zuständigkeit einer anderen als der nach § 183
Abs. 1 StPO zuständigen Justizanstalt anordnen, ohne
dass nach § 183 Abs. 2 letzter Satz, Abs. 3 und 4 ers-
ter Halbsatz StPO vorgegangen werden müsste, und
darüber hinaus durch Verordnung anordnen, dass
1. ein wichtiger Grund für die Bestimmung der Zu-

ständigkeit nach § 28 der Strafprozeßordnung
(StPO), BGBl. Nr. 631/1975, oder für eine Delegie-
rung nach § 39 StPO vorliegt;

2. Zustellungen, Ladungen und Aufforderungen nach
§ 83 Abs. 3 erster Satz StPO nur in Fällen ange-
ordnet werden dürfen, in denen der Beschuldigte in
Haft angehalten wird;

3. die Fristen nach § 88 Abs. 1, § 92 Abs. 1, § 106
Abs. 3 und Abs. 5 letzter Satz, § 194 Abs. 2, § 195
Abs. 2, § 213 Abs. 2, § 276a, § 284 Abs. 1, § 285
Abs. 1 und Abs. 4, § 294 Abs. 1 und 2, § 357
Abs. 2, § 408 Abs. 1, § 409 Abs. 1, § 427 Abs. 3,
§ 430 Abs. 5, § 466 Abs. 1 und 2, § 467 Abs. 1 und
Abs. 5, § 478 Abs. 1 und § 491 Abs. 6 StPO sowie
sonstige von der Staatsanwaltschaft oder dem Ge-
richt gesetzte Fristen bis zum Ablauf des 30. April
2020 unterbrochen werden und mit 1. Mai 2020
neu zu laufen beginnen, wobei diese Unterbrechung
mit Ausnahme der in § 276a zweiter Satz StPO be-
zeichneten Frist nicht für Fristen in Verfahren gilt,
in denen der Beschuldigte in Haft angehalten wird;

4. Haftverhandlungen nicht stattzufinden haben und
die Entscheidung über die Fortdauer der Untersu-
chungshaft oder vorläufigen Anhaltung nach § 175
Abs. 4 zweiter Satz StPO zu ergehen hat , soweit
im Einzelfall eine Durchführung der Haftverhand-
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lung unter Verwendung technischer Einrichtungen
zur Wort- und Bildübertragung nicht möglich ist;

5. der Besuchsverkehr (§ 188 Abs. 1 StPO) für die
Dauer der angeordneten Betretungsverbote auf te-
lefonische Kontakte beschränkt wird oder sonstige
Beschränkungen des Verkehrs mit der Außenwelt
vorgesehen werden;

6. Zeiten aufgrund solcher Maßnahmen, die den Zah-
lungspflichtigen mittelbar oder unmittelbar in sei-
nem Erwerbsleben betreffen, nach § 200 Abs. 2
letzter Satz und Abs. 3 und § 409a Abs. 3 StPO
nicht eingerechnet werden;

7. in die in § 201 Abs. 1 und Abs. 3 StPO geregelten
Fristen Zeiten nicht eingerechnet werden, in denen
eine Leistungserbringung auf Grund solcher Maß-
nahmen nicht möglich ist.

III. Hauptstück

Besondere Vorkehrungen im Anwendungsbereich
des Strafvollzugsgesetzes

§ 10. Für den Anwendungsbereich des Strafvoll-
zugsgesetzes (StVG), BGBl. Nr. 144/1969, kann die
Bundesministerin für Justiz durch Verordnung Verfü-
gungen in sinngemäßer Anwendung des I. Hauptstück
dieses Bundesgesetzes treffen sowie anordnen, dass
1. eine Anordnung des Strafvollzugs nach § 3 Abs. 2

erster Satz für die Dauer der vorläufigen Maßnah-
men nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz,
BGBl. I Nr. 12/2020, unterbleibt;

2. ein Aufschub nach § 3a Abs. 4 nicht zu widerrufen
ist, wenn gemeinnützige Leistungen wegen der auf-
rechten Maßnahmen zur Verhinderung der Verbrei-
tung von COVID-19 nicht erbracht werden konn-
ten;

3. mit COVID-19 infizierte Personen oder solche, die
wegen Kontakts mit infizierten Personen unter Qua-
rantäne stehen, gemäß § 5 und § 133 als vollzugs-
untauglich gelten;

4. der Strafvollzug unter den Voraussetzungen des § 6
Abs. 1 in den von dessen Z 1 erfassten Freiheits-
trafen für die Dauer der vorläufigen Maßnahmen
nach dem Bundesgesetz betreffend vorläufige Maß-
nahmen zur Verhinderung der Verbreitung von CO-
VID-19 (COVID-19-Maßnahmengesetz) als aufge-
schoben gilt;

5. der Besuchsverkehr (§ 93) für die Dauer der vor-
läufigen Maßnahmen nach dem COVID-19-Maß-
nahmengesetz auf telefonische Kontakte beschränkt
wird oder sonstige Beschränkungen des Verkehrs
mit der Außenwelt vorgesehen werden;

6. die Frist für den Wiederantritt der Strafe nach § 99
Abs. 3, § 99a Abs. 2 und 147 Abs. 2 sowie der Maß-
nahme nach § 166 Z 2 für die Dauer der vorläufigen
Maßnahmen nach dem COVID-19-Maßnahmenge-
setz unterbrochen wird;

7. eine Anhörung nach § 152a StVG unter Verwen-
dung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bild-

übertragung durchzuführen ist, wenn dies zur Ein-
dämmung der Verbreitung von COVID-19 erforder-
lich erscheint;

8. ein Widerruf nach § 156c Abs. 2 nicht anzuordnen
ist, wenn wegen der vorläufigen Maßnahmen nach
dem COVID-19-Maßnahmengesetz eine Arbeits-
verrichtung nicht möglich ist.

IV. Hauptstück

Beratungen und Abstimmungen
§ 11. In allen Angelegenheiten, die von den ordent-

lichen Gerichten oder vom Bundesverwaltungsgericht
in nicht öffentlicher Sitzung zu entscheiden sind, kann
der Vorsitzende die Beratung und Abstimmung im
Umlaufweg anordnen. Auf Antrag nur eines Senats-
mitglieds ist eine Senatssitzung anzuberaumen.

V. Hauptstück

Inkrafttreten und Außerkrafttreten
§ 12. Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des Tages

der Kundmachung in Kraft und mit Ablauf des 31. De-
zember 2020 außer Kraft.

Fassung ab 05.04.2020

V. Hauptstück

Inkrafttreten und Außerkrafttreten
§ 12. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des

Tages der Kundmachung in Kraft und mit Ablauf des
31. Dezember 2020 außer Kraft.

(2) Der Titel sowie § 1 Abs. 1, § 3 samt Überschrift,
§ 8 Abs. 2, § 9 Z 2, 3, 4, 6 und 7 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 24/2020 treten mit Ab-
lauf des Tages der Kundmachung in Kraft. In Ver-
fahren, in denen der Beschuldigte in Haft angehalten
wird, beginnen Fristen, die auf Grund einer gemäß
§ 9 Z 3 oder § 10 erlassenen Verordnung unterbro-
chen waren, mit 14. April 2020 neu zu laufen.

Fassung ab 06.05.2020

V. Hauptstück

Inkrafttreten und Außerkrafttreten
§ 12. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des

Tages der Kundmachung in Kraft und mit Ablauf des
31. Dezember 2020 außer Kraft.

(2) Der Titel sowie § 1 Abs. 1, § 3 samt Überschrift,
§ 8 Abs. 2, § 9 Z 2, 3, 4, 6 und 7 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 24/2020 treten mit Ab-
lauf des Tages der Kundmachung in Kraft. In Ver-
fahren, in denen der Beschuldigte in Haft angehalten
wird, beginnen Fristen, die auf Grund einer gemäß
§ 9 Z 3 oder § 10 erlassenen Verordnung unterbro-
chen waren, mit 14. April 2020 neu zu laufen.
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(3) § 3 samt Überschrift sowie § 7 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2020 treten mit
Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. § 3 ist
in dieser Fassung auf Anhörungen, Einvernehmun-
gen, Tagsatzungen, mündliche Verhandlungen, Gläu-
bigerversammlungen, Gläubigerausschusssitzungen
und Beweisaufnahmen anzuwenden, die nach Inkraft-
treten dieses Bundesgesetzes durchgeführt werden.
Wurde ein Vollzugsauftrag nach § 3 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 16/2020 bis zum In-
krafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2020
nicht durchgeführt, weil die Voraussetzungen des § 1
Abs. 3 dieses Bundesgesetzes nicht vorlagen, so ver-
längern sich die Fristen nach § 25 Abs. 3 sowie § 25d
und § 252d Abs. 2 EO um vier Wochen.

Fassung ab 03.07.2020

V. Hauptstück

Inkrafttreten und Außerkrafttreten
§ 12. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des

Tages der Kundmachung in Kraft und mit Ablauf des
31. Dezember 2020 außer Kraft.

(2) Der Titel sowie § 1 Abs. 1, § 3 samt Überschrift,
§ 8 Abs. 2, § 9 Z 2, 3, 4, 6 und 7 in der Fassung des

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 24/2020 treten mit Ab-
lauf des Tages der Kundmachung in Kraft. In Ver-
fahren, in denen der Beschuldigte in Haft angehalten
wird, beginnen Fristen, die auf Grund einer gemäß
§ 9 Z 3 oder § 10 erlassenen Verordnung unterbro-
chen waren, mit 14. April 2020 neu zu laufen.

(3) § 3 samt Überschrift sowie § 7 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2020 treten mit
Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. § 3 ist
in dieser Fassung auf Anhörungen, Einvernehmun-
gen, Tagsatzungen, mündliche Verhandlungen, Gläu-
bigerversammlungen, Gläubigerausschusssitzungen
und Beweisaufnahmen anzuwenden, die nach Inkraft-
treten dieses Bundesgesetzes durchgeführt werden.
Wurde ein Vollzugsauftrag nach § 3 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 16/2020 bis zum In-
krafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2020
nicht durchgeführt, weil die Voraussetzungen des § 1
Abs. 3 dieses Bundesgesetzes nicht vorlagen, so ver-
längern sich die Fristen nach § 25 Abs. 3 sowie § 25d
und § 252d Abs. 2 EO um vier Wochen.

(4) § 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 58/2020 tritt mit Ablauf des Tages der Kundma-
chung dieses Bundesgesetzes in Kraft.
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I. Hauptstück

Bürgerliche Rechtssachen

Beschränkung der Rechtsfolgen von Mietzins-
rückständen bei Wohnungsmietverträgen

§ 1. Wenn der Mieter einer Wohnung eine Mietzins-
zahlung, die im Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum
30. Juni 2020 fällig wird, nicht oder nicht vollständig
entrichtet, weil er als Folge der COVID-19-Pandemie
in seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erheblich
beeinträchtigt ist, kann der Vermieter allein wegen
dieses Zahlungsrückstands den Mietvertrag weder
kündigen noch dessen Aufhebung nach § 1118 ABGB
fordern. Der Vermieter kann den Zahlungsrückstand
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 nicht gericht-
lich einfordern oder aus einer vom Mieter übergebe-
nen Kaution abdecken.

Verschiebung der Fälligkeit von Zahlungen bei
Kreditverträgen

§ 2. (1) Für Verbraucherkreditverträge, die vor dem
15. März 2020 abgeschlossen wurden, gilt, dass An-
sprüche des Kreditgebers auf Rückzahlung, Zins- oder
Tilgungsleistungen, die zwischen 1. April 2020 und
30. Juni 2020 fällig werden, mit Eintritt der Fälligkeit
für die Dauer von drei Monaten gestundet werden,
wenn der Verbraucher aufgrund der durch die Aus-
breitung der COVID-19-Pandemie hervorgerufenen
außergewöhnlichen Verhältnisse Einkommensausfälle
hat, die dazu führen, dass ihm die Erbringung der ge-
schuldeten Leistung nicht zumutbar ist. Nicht zumut-
bar ist dem Kreditnehmer die Erbringung der Leistung
insbesondere dann, wenn sein angemessener Lebens-
unterhalt oder der angemessene Lebensunterhalt sei-
ner Unterhaltsberechtigten gefährdet ist. Für die Dauer
der Stundung befindet sich der Kreditnehmer mit der
Zahlung dieser Leistungen nicht in Verzug; während
dieser Zeit fallen daher keine Verzugszinsen an. Eine
Frist, nach deren Ablauf für die gestundete Forderung
bestellte Sicherheiten nicht mehr in Anspruch genom-

men werden können, wird durch die Stundung so ver-
längert, dass dem Kreditgeber für die Inanspruchnah-
me der Sicherheit nach der letzten Fälligkeit einer be-
sicherten Forderung dieselbe Zeit zur Verfügung steht
wie nach den Vereinbarungen, die vor der Stundung
gegolten haben.

(2) Der Kreditnehmer hat das Recht, in dem in
Abs. 1 genannten Zeitraum seine vertraglichen Zah-
lungen zu den ursprünglich vereinbarten Leistungster-
minen weiter zu erbringen. Soweit der Kreditnehmer
die Zahlungen vertragsgemäß weiter leistet, gilt die
Stundung gemäß Abs. 1 als nicht erfolgt.

(3) Die Vertragsparteien können von den Regelun-
gen des Abs. 1 abweichende Vereinbarungen treffen,
insbesondere über mögliche Teilleistungen, Zins- und
Tilgungsanpassungen oder Umschuldungen.

(4) Kündigungen des Kreditgebers wegen Zahlungs-
verzugs oder wesentlicher Verschlechterung der Ver-
mögensverhältnisse des Verbrauchers sind im Fall des
Abs. 1 bis zum Ablauf der Stundung ausgeschlossen.
Davon darf nicht zu Lasten des Verbrauchers abgewi-
chen werden.

(5) Der Kreditgeber soll dem Verbraucher ein Ge-
spräch über die Möglichkeit einer einvernehmlichen
Regelung und über mögliche Unterstützungsmaßnah-
men anbieten. Für dieses können auch Fernkommuni-
kationsmittel genutzt werden.

(6) Kommt eine einvernehmliche Regelung für den
Zeitraum nach dem 30. Juni 2020 nicht zustande, so
verlängert sich die Vertragslaufzeit um drei Monate.
Die jeweilige Fälligkeit der vertraglichen Leistungen
wird um diese Frist hinausgeschoben. Der Kreditgeber
hat dem Verbraucher eine Ausfertigung des Vertrags
zur Verfügung zu stellen, in der die vereinbarten Ver-
tragsänderungen oder die sich aus dem ersten Satz so-
wie aus Abs. 1 erster Satz ergebenden Vertragsände-
rungen berücksichtigt sind.

(7) Die vorstehenden Absätze gelten auch für
Kleinstunternehmen im Sinn von Art. 2 Abs. 3 des
Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG der Kommis-
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sion vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren
Unternehmen, ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36, als
Kreditnehmer, sofern der Kreditvertrag vor dem
15. März 2020 geschlossen wurde und das Unterneh-
men infolge von Umständen, die auf die CO-
VID-19-Pandemie zurückzuführen sind, die Leistun-
gen nicht erbringen kann oder dem Unternehmen die
Erbringung der Leistungen ohne Gefährdung der wirt-
schaftlichen Grundlagen seines Erwerbsbetriebs nicht
möglich wäre.

Fassung ab 03.07.2020

Verschiebung der Fälligkeit von Zahlungen bei
Kreditverträgen

§ 2. (1) Für Verbraucherkreditverträge, die vor dem
15. März 2020 abgeschlossen wurden, gilt, dass An-
sprüche des Kreditgebers auf Rückzahlung, Zins-
oder Tilgungsleistungen, die zwischen 1. April 2020
und 31. Oktober 2020 fällig werden, mit Eintritt der
Fälligkeit für die Dauer von sieben Monaten gestun-
det werden, wenn der Verbraucher aufgrund der durch
die Ausbreitung der COVID-19-Pandemie hervorge-
rufenen außergewöhnlichen Verhältnisse Einkom-
mensausfälle hat, die dazu führen, dass ihm die Er-
bringung der geschuldeten Leistung nicht zumutbar
ist. Nicht zumutbar ist dem Kreditnehmer die Erbrin-
gung der Leistung insbesondere dann, wenn sein an-
gemessener Lebensunterhalt oder der angemessene
Lebensunterhalt seiner Unterhaltsberechtigten gefähr-
det ist. Für die Dauer der Stundung befindet sich der
Kreditnehmer mit der Zahlung dieser Leistungen
nicht in Verzug; während dieser Zeit fallen daher kei-
ne Verzugszinsen an. Eine Frist, nach deren Ablauf
für die gestundete Forderung bestellte Sicherheiten
nicht mehr in Anspruch genommen werden können,
wird durch die Stundung so verlängert, dass dem Kre-
ditgeber für die Inanspruchnahme der Sicherheit nach
der letzten Fälligkeit einer besicherten Forderung die-
selbe Zeit zur Verfügung steht wie nach den Vereinba-
rungen, die vor der Stundung gegolten haben.

(2) Der Kreditnehmer hat das Recht, in dem in
Abs. 1 genannten Zeitraum seine vertraglichen Zah-
lungen zu den ursprünglich vereinbarten Leistungster-
minen weiter zu erbringen. Soweit der Kreditnehmer
die Zahlungen vertragsgemäß weiter leistet, gilt die
Stundung gemäß Abs. 1 als nicht erfolgt.

(3) Die Vertragsparteien können von den Regelun-
gen des Abs. 1 abweichende Vereinbarungen treffen,
insbesondere über mögliche Teilleistungen, Zins- und
Tilgungsanpassungen oder Umschuldungen.

(4) Kündigungen des Kreditgebers wegen Zah-
lungsverzugs oder wesentlicher Verschlechterung der
Vermögensverhältnisse des Verbrauchers sind im Fall
des Abs. 1 bis zum Ablauf der Stundung ausgeschlos-
sen. Davon darf nicht zu Lasten des Verbrauchers ab-
gewichen werden.

(5) Der Kreditgeber soll dem Verbraucher ein Ge-
spräch über die Möglichkeit einer einvernehmlichen

Regelung und über mögliche Unterstützungsmaßnah-
men anbieten. Für dieses können auch Fernkommuni-
kationsmittel genutzt werden.

(6) Kommt eine einvernehmliche Regelung für den
Zeitraum nach dem 31. Oktober 2020 nicht zustande,
so verlängert sich die Vertragslaufzeit um sieben Mo-
nate. Die jeweilige Fälligkeit der vertraglichen Leis-
tungen wird um diese Frist hinausgeschoben. Der
Kreditgeber hat dem Verbraucher eine Ausfertigung
des Vertrags zur Verfügung zu stellen, in der die ver-
einbarten Vertragsänderungen oder die sich aus dem
ersten Satz sowie aus Abs. 1 erster Satz ergebenden
Vertragsänderungen berücksichtigt sind.

(7) Die vorstehenden Absätze gelten auch für
Kleinstunternehmen im Sinn von Art. 2 Abs. 3 des
Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG der Kommis-
sion vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren
Unternehmen, ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36, als
Kreditnehmer, sofern der Kreditvertrag vor dem
15. März 2020 geschlossen wurde und das Unterneh-
men infolge von Umständen, die auf die CO-
VID-19-Pandemie zurückzuführen sind, die Leistun-
gen nicht erbringen kann oder dem Unternehmen die
Erbringung der Leistungen ohne Gefährdung der wirt-
schaftlichen Grundlagen seines Erwerbsbetriebs nicht
möglich wäre.

Beschränkung von Verzugszinsen und Ausschluss
von Inkassokosten

§ 3. Wenn bei einem vor dem 1. April 2020 einge-
gangenen Vertragsverhältnis der Schuldner eine Zah-
lung, die im Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum
30. Juni 2020 fällig wird, nicht oder nicht vollständig
entrichtet, weil er als Folge der COVID-19-Pandemie
in seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erheblich
beeinträchtigt ist, muss er für den Zahlungsrückstand
ungeachtet abweichender vertraglicher Vereinbarun-
gen höchstens die gesetzlichen Zinsen (§ 1000 Abs. 1
ABGB) zahlen und ist nicht verpflichtet, die Kosten
von außergerichtlichen Betreibungs- oder Einbrin-
gungsmaßnahmen zu ersetzen.

Ausschluss von Konventionalstrafen
§ 4. Soweit bei einem vor dem 1. April 2020 ein-

gegangenen Vertragsverhältnis der Schuldner in Ver-
zug gerät, weil er als Folge der COVID-19-Pandemie
entweder in seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
erheblich beeinträchtigt ist oder die Leistung wegen
der Beschränkungen des Erwerbslebens nicht erbrin-
gen kann, ist er nicht verpflichtet, eine vereinbarte
Konventionalstrafe im Sinn des § 1336 ABGB zu zah-
len. Das gilt auch, wenn vereinbart wurde, dass die
Konventionalstrafe unabhängig von einem Verschul-
den des Schuldners am Verzug zu entrichten ist.

Verlängerung von befristeten Wohnungsmietver-
trägen

§ 5. Ein dem Mietrechtsgesetz unterliegender, be-
fristeter Wohnungsmietvertrag, der nach dem
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30. März 2020 und vor dem 1. Juli 2020 abläuft, kann
abweichend von § 29 MRG schriftlich bis zum Ablauf
des 31. Dezember 2020 oder für einen kürzeren Zeit-
raum verlängert werden. Wird der Mietvertrag nach
Ablauf dieses Verlängerungszeitraums weder vertrag-
lich verlängert noch aufgelöst, so gilt § 29 Abs. 3 lit. b
MRG.

Fassung ab 05.04.2020

III. Hauptstück

Insolvenzverfahren

Fristen im Insolvenzverfahren
§ 7. (1) In Insolvenzverfahren ist § 1 1. CO-

VID-19-JuBG, BGBl. I Nr. 16/2020 nicht anzuwen-
den. Durch diese Bestimmung bereits unterbrochene
Fristen beginnen neu zu laufen; bei Berechnung einer
Frist nach § 125 Abs. 1 ZPO wird der Tag nicht mit-
gerechnet, an dem das Bundesgesetzblatt, das die Ver-
lautbarung dieses Bundesgesetzes enthält, herausge-
geben und versendet wird.

(2) Das Gericht kann verfahrensrechtliche Fristen
in Insolvenzverfahren, deren fristauslösendes Ereignis
in die Zeit nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
fällt, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteilig-
ten oder des Insolvenzverwalters mit Beschluss ange-
messen, höchstens um 90 Tage, verlängern.

(3) Die Fristen des § 11 Abs. 2 und der §§ 25a und
26a IO können nach Abs. 2 nur dann verlängert wer-
den, wenn die Verlängerung geeignet ist, aufgrund
einer in Aussicht stehenden Verbesserung der wirt-
schaftlichen Situation den Abschluss eines Sanie-
rungsplans zu erreichen, dessen Erfüllung voraus-
sichtlich möglich ist und der dem gemeinsamen Inter-
esse der Insolvenzgläubiger entspricht. Die Verlänge-
rung der Frist des § 11 Abs. 2 IO setzt überdies vor-
aus, dass die Voraussetzungen des § 11 Abs. 2 IO er-
füllt sind.

(4) Die Frist des § 170 Abs. 1 Z 3 IO beträgt
120 Tage.

(5) Vor der Entscheidung nach Abs. 3 ist der Ab-
sonderungsgläubiger, Aussonderungsberechtigte oder
Vertragspartner einzuvernehmen.

(6) Ein Beschluss über die Verlängerung einer Frist
ist in der Insolvenzdatei bekanntzumachen; er kann
nicht angefochten werden.

Fassung ab 05.04.2020

Zustellungen in Insolvenzverfahren
§ 8. Solange die Fristen gemäß § 1 Abs. 1 1. CO-

VID-19-JuBG, BGBl. I Nr. 16/2020, unterbrochen
sind, kann eine besondere Zustellung an Gläubiger
unterbleiben; der wesentliche Inhalt des zuzustellen-
den Schriftstücks ist in der Insolvenzdatei bekanntzu-
machen; doch ist auch in diesem Fall, wenn es sich
um Entscheidungen handelt, den Gläubigern, die es

verlangen, eine Ausfertigung zuzustellen. § 75 Abs. 1
Z 1 IO ist nicht anzuwenden.

Fassung ab 05.04.2020

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bei Über-
schuldung

§ 9. (1) Eine Verpflichtung des Schuldners, bei
Überschuldung einen Antrag auf Eröffnung des Insol-
venzverfahrens zu stellen, besteht nicht bei einer im
Zeitraum von 1. März 2020 bis 30. Juni 2020 einge-
tretenen Überschuldung.

(2) Während des in Abs. 1 genannten Zeitraums ist
ein Insolvenzverfahren auf Antrag eines Gläubigers
nicht zu eröffnen, wenn der Schuldner überschuldet,
aber nicht zahlungsunfähig ist.

(3) Ist der Schuldner bei Ablauf des 30. Juni 2020
überschuldet, so hat er die Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens ohne schuldhaftes Zögern, spätestens aber
innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf des 30. Juni
2020 oder 120 Tage nach Eintritt der Überschuldung,
je nachdem welcher Zeitraum später endet, zu be-
antragen. Unberührt bleibt die Verpflichtung des
Schuldners, bei Eintritt der Zahlungsunfähigkeit die
Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu beantragen.

(4) Während des in Abs. 1 genannten Zeitraums ent-
fällt die an die Überschuldung anknüpfende Haftung
gemäß § 84 Abs. 3 Z 6 AktG.

Fassung ab 03.07.2020

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bei Über-
schuldung

§ 9. (1) Eine Verpflichtung des Schuldners, bei
Überschuldung einen Antrag auf Eröffnung des Insol-
venzverfahrens zu stellen, besteht nicht bei einer im
Zeitraum von 1. März 2020 bis 31. Oktober 2020 ein-
getretenen Überschuldung.

(2) Während des in Abs. 1 genannten Zeitraums ist
ein Insolvenzverfahren auf Antrag eines Gläubigers
nicht zu eröffnen, wenn der Schuldner überschuldet,
aber nicht zahlungsunfähig ist.

(3) Ist der Schuldner bei Ablauf des 31. Okto-
ber 2020 überschuldet, so hat er die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens ohne schuldhaftes Zögern, spä-
testens aber innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf des
31. Oktober 2020 oder 120 Tage nach Eintritt der
Überschuldung, je nachdem welcher Zeitraum später
endet, zu beantragen. Unberührt bleibt die Verpflich-
tung des Schuldners, bei Eintritt der Zahlungsunfähig-
keit die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu bean-
tragen.

(4) Während des in Abs. 1 genannten Zeitraums ent-
fällt die an die Überschuldung anknüpfende Haftung
gemäß § 84 Abs. 3 Z 6 AktG.

§ 5 | 4. 2. COVID-19-JuBG
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Fassung ab 05.04.2020

Überbrückungskredite
§ 10. Die Gewährung eines Überbrückungskredits

in der Höhe einer vom Kreditnehmer beantragten CO-
VID-19-Kurzarbeitsbeihilfe gemäß § 37b AMSG
während des Zeitraums, in dem die Verpflichtung des
Schuldners, bei Überschuldung einen Antrag auf Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens zu stellen, nach § 9
dieses Bundesgesetzes ausgesetzt ist, und dessen so-
fort nach Erhalt der Kurzarbeitsbeihilfe erfolgte
Rückzahlung an den Kreditgeber unterliegen nicht der
Anfechtung nach § 31 IO, wenn für den Kredit weder
ein Pfand noch eine vergleichbare Sicherheit aus dem
Vermögen des Kreditnehmers bestellt wurde und dem
Kreditgeber bei Kreditgewährung die Zahlungsunfä-
higkeit des Kreditnehmers nicht bekannt war.

Fassung ab 05.04.2020

Stundung der Zahlungsplanraten
§ 11. (1) Ändert sich die Einkommens- und Ver-

mögenslage des Schuldners aufgrund von Maßnah-
men, die zur Verhinderung der Verbreitung von CO-
VID-19 getroffen werden, sodass er fällige Verbind-
lichkeiten des Zahlungsplans nicht erfüllen kann, so
kann er vor Erhalt einer Mahnung oder binnen 14 Ta-
gen nach Mahnung die Stundung der Verbindlichkei-
ten um eine Frist, die neun Monate nicht übersteigen
darf, begehren.

(2) Das Gericht hat den wesentlichen Inhalt des An-
trags in der Insolvenzdatei zu veröffentlichen und die
Gläubiger zur Äußerung binnen 14 Tagen aufzufor-
dern. Im Fall der Nichtäußerung ist Zustimmung an-
zunehmen. Die Aufforderung hat einen Hinweis auf
diese Rechtsfolge zu enthalten.

(3) Die Stundung ist zu bewilligen, wenn die Mehr-
heit der stimmberechtigten Insolvenzgläubiger nach
§ 147 IO dem Antrag zustimmt oder wenn die Stun-
dung nicht mit schweren persönlichen oder wirt-
schaftlichen Nachteilen eines der Stundung wider-
sprechenden Gläubigers verbunden ist.

(4) Wenn der Antrag spätestens binnen 14 Tagen
nach Mahnung durch den Gläubiger gestellt wird, lebt
die Forderung erst mit Eintritt der Rechtskraft des die
Stundung abweisenden Beschlusses wieder auf.

(5) Die Entscheidung über den Antrag ist in der In-
solvenzdatei bekanntzumachen.

Fassung ab 05.04.2020

IV. Hauptstück

Grundbücherliche Rangordnung

Verlängerung der Frist für die Ausnützung einer
im Grundbuch angemerkten Rangordnung

§ 12. §§ 2 und 8 1. COVID-19-JuBG, BGBl. I
Nr. 16/2020, gelten auch für die Frist für ein Gesuch
um Eintragung eines Rechtes oder einer Löschung,

für die eine Rangordnung angemerkt worden ist
(§§ 55 und 56 Abs. 1 GBG).

Fassung ab 05.04.2020

V. Hauptstück

Eigenkapitalersatzrecht

Kredite nach dem Eigenkapitalersatz-Gesetz
§ 13. Ein Kredit im Sinne des § 1 EKEG liegt nicht

vor, wenn ein Geldkredit nach Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes bis zum Ablauf des 30. Juni 2020 für
nicht mehr als 120 Tage gewährt und zugezählt wird
und für den die Gesellschaft weder ein Pfand noch ei-
ne vergleichbare Sicherheit aus ihrem Vermögen be-
stellt hat.

Fassung ab 03.07.2020

V. Hauptstück

Eigenkapitalersatzrecht

Kredite nach dem Eigenkapitalersatz-Gesetz
§ 13. Ein Kredit im Sinne des § 1 EKEG liegt nicht

vor, wenn ein Geldkredit nach Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes bis zum Ablauf des 31. Oktober 2020
für nicht mehr als 120 Tage gewährt und zugezählt
wird und für den die Gesellschaft weder ein Pfand
noch eine vergleichbare Sicherheit aus ihrem Vermö-
gen bestellt hat.

Fassung ab 05.04.2020

VI. Hauptstück

Gebührenrecht

Aussetzung von Gebührenerhöhungen
§ 14. Eine Erhöhung der in § 31a Gerichtsgebühren-

gesetz (GGG), BGBl. Nr. 501/1984, genannten Ge-
bühren und Beträge ist bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2020 auszusetzen. Erst wenn die von der Bun-
desanstalt Statistik Österreich veröffentlichte endgül-
tige Indexzahl für den Monat Dezember 2020 oder für
einen späteren Monat um mehr als 5 vH über der für
März 2017 veröffentlichten Indexzahl liegt, hat eine
Neufestsetzung um das Ausmaß der Steigerung statt-
zufinden, wobei die neuen Beträge ab dem der Veröf-
fentlichung der endgültigen Indexzahl drittfolgenden
Monatsersten gelten.

Fassung ab 05.04.2020

Gebührenfreiheit für bestimmte Unterhaltsvor-
schussentscheidungen

§ 15. Abweichend von § 24 Unterhaltsvorschussge-
setz 1985 (UVG), BGBl. Nr. 451/1985, ist für Ent-
scheidungen über die Gewährung von Vorschüssen
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nach § 7 1. COVID-19-JuBG, BGBl. I Nr. 16/2020,
keine Pauschalgebühr zu entrichten. Soweit vor dem
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in einem Be-
schluss über die Bewilligung solcher Vorschüsse nach
§ 13 Abs. 1 Z 6 UVG bereits die Zahlungspflicht für
eine Pauschalgebühr ausgesprochen wurde, tritt diese
von Gesetzes wegen außer Kraft; bereits bezahlte Be-
träge sind insoweit zurückzuzahlen.

Fassung ab 05.04.2020

Gebührenfreiheit für bestimmte Pfandrechtsein-
tragungen

§ 16. (1) Pfandrechtseintragungen zur Besicherung
von Darlehen, die ausschließlich zur Erhaltung der
Zahlungsfähigkeit und Überbrückung von Liquidi-
tätsschwierigkeiten von Unternehmen im Zusammen-
hang mit der COVID-19-Pandemie und den dadurch
verursachten wirtschaftlichen Auswirkungen aufge-
nommen werden, sind von den Gerichtsgebühren be-
freit, sofern der Antrag, mit dem die Eintragung be-
gehrt wird, noch vor dem 1. Juli 2020 bei Gericht
eingelangt ist. Der Zusammenhang mit der CO-
VID-19-Pandemie ist durch die Vorlage einer Besi-
cherung der Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS)
oder der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank
GmbH (ÖHT) oder auf sonst geeignete Weise zu be-
scheinigen.

(2) Abs. 1 gilt auch für Pfandrechtseintragungen,
die vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmung bean-
tragt wurden.

Fassung ab 05.04.2020

VII. Hauptstück

Inkrafttreten und Außerkrafttreten
§ 17. (1) Dieses Bundesgesetz tritt, sofern in den

folgenden Absätzen nicht anderes angeordnet ist, mit

Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft und mit
Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft.

(2) Die §§ 1 bis 5 treten mit 1. April 2020 in Kraft.
Die §§ 1, 3 und 4 treten mit Ablauf des 30. Juni 2022
außer Kraft. § 5 tritt mit Ablauf des 31. Dezember
2020 außer Kraft. Für § 2 gilt die Regelung des Abs. 1
über das Außerkrafttreten nicht.

(3) Ungeachtet des Abs. 1 über das Außerkrafttreten
ist § 11 anzuwenden, wenn der Antrag auf Stundung
vor dem Außerkrafttreten bei Gericht eingelangt ist.

Fassung ab 03.07.2020

VII. Hauptstück

Inkrafttreten und Außerkrafttreten
§ 17. (1) Dieses Bundesgesetz tritt, sofern in den

folgenden Absätzen nicht anderes angeordnet ist, mit
Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft und mit
Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft.

(2) Die §§ 1 bis 5 treten mit 1. April 2020 in Kraft.
Die §§ 1, 3 und 4 treten mit Ablauf des 30. Juni 2022
außer Kraft. § 5 tritt mit Ablauf des 31. Dezember
2020 außer Kraft. Für § 2 gilt die Regelung des Abs. 1
über das Außerkrafttreten nicht.

(3) Ungeachtet des Abs. 1 über das Außerkrafttreten
ist § 11 anzuwenden, wenn der Antrag auf Stundung
vor dem Außerkrafttreten bei Gericht eingelangt ist.

(4) § 2 Abs. 1, § 2 Abs. 6, § 9 Abs. 1, § 9 Abs. 3 so-
wie § 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 58/2020 treten mit Ablauf des Tages der Kundma-
chung dieses Bundesgesetzes in Kraft.

§ 5 | 4. 2. COVID-19-JuBG
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[...]
§ 879. (1) Ein Vertrag, der gegen ein gesetzliches

Verbot oder gegen die guten Sitten verstößt, ist nich-
tig.

(2) Insbesondere sind folgende Verträge nichtig:

1. wenn etwas für die Unterhandlung eines Ehever-
trages bedungen wird;

1a. wenn etwas für die Vermittlung einer medizinisch
unterstützten Fortpflanzung bedungen wird;

2. wenn ein Rechtsfreund eine ihm anvertraute Streit-
sache ganz

oder teilweise an sich löst oder sich einen bestimmten
Teil des Betrages versprechen läßt, der der Partei zu-
erkannt wird;

3. wenn eine Erbschaft oder ein Vermächtnis, die
man von einer dritten Person erhofft, noch bei Leb-
zeiten derselben veräußert wird;

4. wenn jemand den Leichtsinn, die Zwangslage,
Verstandesschwäche, Unerfahrenheit oder Ge-
mütsaufregung eines anderen dadurch ausbeutet,
daß er sich oder einem Dritten für eine Leistung ei-
ne Gegenleistung versprechen oder gewähren läßt,
deren Vermögenswert zu dem Werte der Leistung
in auffallendem Mißverhältnisse steht.

(3) Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder
Vertragsformblättern enthaltene Vertragsbestimmung,
die nicht eine der beiderseitigen Hauptleistungen fest-
legt, ist jedenfalls nichtig, wenn sie unter Berücksich-
tigung aller Umstände des Falles einen Teil gröblich
benachteiligt.

§ 880. Wird der Gegenstand, worüber ein Vertrag
geschlossen worden, vor dessen Uebergabe dem Ver-
kehre entzogen; so ist es eben so viel, als wenn man
den Vertrag nicht geschlossen hätte.

§ 880a. Hat jemand einem andern eine Leistung ei-
nes Dritten versprochen, so gilt dies als Zusage seiner
Verwendung bei dem Dritten; ist er aber für den Erfolg
eingestanden, so haftet er für volle Genugtuung, wenn
die Leistung des Dritten ausbleibt.

Verträge zugunsten Dritter
§ 881. (1) Hat sich jemand eine Leistung an einen

Dritten versprechen lassen, so kann er fordern, daß an
den Dritten geleistet werde.

(2) Ob und in welchem Zeitpunkt auch der Dritte un-
mittelbar das Recht erwirbt, vom Versprechenden Er-
füllung zu fordern, ist aus der Vereinbarung und der
Natur und dem Zwecke des Vertrages zu beurteilen.
Im Zweifel erwirbt der Dritte dieses Recht, wenn die
Leistung hauptsächlich ihm zum Vorteile gereichen
soll.

(3) Das Recht auf die bei einer Gutsabtretung vom
Übernehmer zugunsten eines Dritten versprochenen
Leistungen gilt mangels anderer Vereinbarung dem
Dritten als mit der Übergabe des Gutes erworben.

§ 882. (1) Weist der Dritte das aus dem Vertrag er-
worbene Recht zurück, so gilt das Recht als nicht er-
worben.

(2) Einwendungen aus dem Vertrage stehen dem
Versprechenden auch gegen den Dritten zu.

Form der Verträge.
§ 883. Ein Vertrag kann mündlich oder schriftlich;

vor Gerichte oder außerhalb desselben; mit oder ohne
Zeugen errichtet werden. Diese Verschiedenheit der
Form macht, außer den im Gesetze bestimmten Fällen,
in Ansehung der Verbindlichkeit keinen Unterschied.

§ 884. Haben die Parteien für einen Vertrag die An-
wendung einer bestimmten Form vorbehalten, so wird
vermutet, daß sie vor Erfüllung dieser Form nicht ge-
bunden sein wollen.

§ 885. Ist zwar noch nicht die förmliche Urkunde,
aber doch ein Aufsatz über die Hauptpunkte errichtet
und von den Parteien unterfertigt worden (Punktati-
on), so gründet auch schon ein solcher Aufsatz dieje-
nigen Rechte und Verbindlichkeiten, welche darin aus-
gedrückt sind.

§ 886. Ein Vertrag, für den Gesetz oder Parteiwille
Schriftlichkeit bestimmt, kommt durch die Unter-
schrift der Parteien oder, falls sie des Schreibens un-
kundig oder wegen Gebrechens unfähig sind, durch
Beisetzung ihres gerichtlich oder notariell beglaubig-
ten Handzeichens oder Beisetzung des Handzeichens
vor zwei Zeugen, deren einer den Namen der Partei
unterfertigt, zustande. Der schriftliche Abschluß des
Vertrages wird durch gerichtliche oder notarielle Be-
urkundung ersetzt. Eine Nachbildung der eigenhändi-
gen Unterschrift auf mechanischem Wege ist nur da
genügend, wo sie im Geschäftsverkehr üblich ist.

Gemeinschaftliche Verbindlichkeit oder Berechti-
gung.

§ 888. Wenn zwey oder mehrere Personen jemanden
eben dasselbe Recht zu einer Sache versprechen, oder
es von ihm annehmen; so wird sowohl die Forderung,
als die Schuld nach den Grundsätzen der Gemein-
schaft des Eigenthumes getheilt.

§ 889. Außer den in dem Gesetze bestimmten Fällen
haftet also aus mehrern Mitschuldnern einer theilbaren
Sache jeder nur für seinen Antheil, und eben so muß
von mehrern Mitgenossen einer theilbaren Sache, je-
der sich mit dem ihm gebührenden Theile begnügen.

§ 890. Betrifft es hingegen untheilbare Sachen; so
kann ein Gläubiger, wenn er der einzige ist, solche von
einem jeden Mitschuldner fordern. Wenn aber meh-
rere Gläubiger und nur Ein Schuldner da sind; so ist
dieser die Sache einem einzelnen Mitgläubiger, ohne
Sicherstellung heraus zu geben, nicht verpflichtet; er
kann auf die Uebereinkunft aller Mitgläubiger drin-
gen, oder die gerichtliche Verwahrung der Sache ver-
langen.

5. ABGB | § 879 - § 890

- 24 -

ABGB



Correalität.
§ 891. Versprechen mehrere Personen ein und das-

selbe Ganze zur ungetheilten Hand dergestalt, daß sich
Einer für Alle, und Alle für Einen ausdrücklich ver-
binden; so haftet jede einzelne Person für das Ganze.
Es hängt dann von dem Gläubiger ab, ob er von allen,
oder von einigen Mitschuldnern das Ganze, oder nach
von ihm gewählten Antheilen; oder ob er es von einem
Einzigen fordern wolle. Selbst nach erhobener Klage
bleibt ihm, wenn er von derselben absteht, diese Wahl
vorbehalten; und, wenn er von einem oder dem andern
Mitschuldner nur zum Theile befriediget wird; so
kann er das Rückständige von den übrigen fordern.

§ 892. Hat hingegen Einer mehrern Personen eben
dasselbe Ganze zugesagt, und sind diese ausdrücklich
berechtiget worden, es zur ungetheilten Hand fordern
zu können; so muß der Schuldner das Ganze demjeni-
gen dieser Gläubiger entrichten, der ihn zuerst darum
angeht.

§ 893. Sobald ein Mitschuldner dem Gläubiger das
Ganze entrichtet hat, darf dieser von den übrigen Mit-
schuldnern nichts mehr fordern; und sobald ein Mit-
gläubiger von dem Schuldner ganz befriediget worden
ist, haben die übrigen Mitgläubiger keinen Anspruch
mehr.

§ 894. Ein Mitschuldner kann dadurch, daß er mit
dem Gläubiger lästigere Bedingungen eingeht, den üb-
rigen keinen Nachtheil zuziehen, und die Nachsicht
oder Befreyung, welche ein Mitschuldner für seine
Person erhält, kommt den übrigen nicht zu Statten.

§ 895. Wie weit aus mehrern Mitgläubigern, wel-
chen eben dasselbe Ganze zur ungetheilten Hand zu-
gesagt worden ist, derjenige, welcher die ganze For-
derung für sich erhalten hat, den übrigen Gläubigern
hafte, muß aus den besondern, zwischen den Mitgläu-
bigern bestehenden, rechtlichen Verhältnissen bestim-
met werden. Besteht kein solches Verhältniß; so ist ei-
ner dem andern keine Rechenschaft schuldig.

§ 896. Ein Mitschuldner zur ungetheilten Hand, wel-
cher die ganze Schuld aus dem Seinigen abgetragen
hat, ist berechtiget, auch ohne geschehene Rechtsab-
tretung, von den übrigen den Ersatz, und zwar, wenn
kein anderes besonderes Verhältniß unter ihnen be-
steht, zu gleichen Theilen zu fordern. War einer aus
ihnen unfähig, sich zu verpflichten, oder ist er unver-
mögend, seiner Verpflichtung Genüge zu leisten; so
muß ein solcher ausfallender Antheil ebenfalls von al-
len Mitverpflichteten übernommen werden. Die erhal-
tene Befreyung eines Mitverpflichteten kann den übri-
gen bey der Forderung des Ersatzes nicht nachtheilig
seyn. (§. 894).

Nebenbestimmungen bey Verträgen:

1) Bedingungen;
§ 897. In Ansehung der Bedingungen bey Verträgen

gelten überhaupt die nähmlichen Vorschriften, welche
über die den Erklärungen des letzten Willens beyge-
setzten Bedingungen aufgestellt worden sind.

§ 898. Verabredungen unter solchen Bedingungen,
welche bey einem letzten Willen für nicht beygesetzt
angesehen werden, sind ungültig.

§ 899. Ist die in einem Vertrage vorgeschriebene Be-
dingung schon vor dem Vertrage eingetroffen; so muß
sie nach dem Vertrage nur dann wiederhohlet werden,
wenn sie in einer Handlung dessen, der das Recht er-
werben soll, besteht, und von ihm wiederhohlet wer-
den kann.

§ 900. Ein unter einer aufschiebenden Bedingung
zugesagtes Recht geht auch auf die Erben über.

2) Bewegungsgrund;
§ 901. Haben die Parteyen den Bewegungsgrund,

oder den Endzweck ihrer Einwilligung ausdrücklich
zur Bedingung gemacht; so wird der Bewegungsgrund
oder Endzweck wie eine andere Bedingung angese-
hen. Außer dem haben dergleichen Aeußerungen auf
die Gültigkeit entgeldlicher Verträge keinen Einfluß.
Bey den unentgeldlichen aber sind die bey den letzten
Anordnungen gegebenen Vorschriften anzuwenden.

3) Zeit, Ort und Art der Erfüllung;
§ 902. (1) Eine durch Vertrag oder Gesetz bestimmte

Frist ist vorbehaltlich anderer Festsetzung so zu be-
rechnen, daß bei einer nach Tagen bestimmten Frist
der Tag nicht mitgezählt wird, in welchen das Ereignis
fällt, von dem der Fristenlauf beginnt.

(2) Das Ende einer nach Wochen, Monaten oder Jah-
ren bestimmten Frist fällt auf denjenigen Tag der letz-
ten Woche oder des letzten Monats, welcher nach sei-
ner Benennung oder Zahl dem Tage des Ereignisses
entspricht, mit dem der Lauf der Frist beginnt, wenn
aber dieser Tag in dem letzten Monat fehlt, auf den
letzten Tag dieses Monats.

(3) Unter einem halben Monate sind fünfzehn Tage
zu verstehen, unter die Mitte eines Monats der fünf-
zehnte dieses Monats.

§ 903. Ein Recht, dessen Erwerbung an einen be-
stimmten Tag gebunden ist, wird mit dem Anfang die-
ses Tages erworben. Die Rechtsfolgen der Nichterfül-
lung einer Verbindlichkeit oder eines Versäumnisses
treten erst mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist
ein. Fällt der für die Abgabe einer Erklärung oder für
eine Leistung bestimmte letzte Tag auf einen Sonn-
tag oder anerkannten Feiertag, so tritt an dessen Stelle,
vorbehaltlich gegenteiliger Vereinbarung, der nächst-
folgende Werktag.

§ 904. Ist keine gewisse Zeit für die Erfüllung des
Vertrages bestimmt worden; so kann sie sogleich,
nähmlich ohne unnöthigen Aufschub, gefordert wer-
den. Hat der Verpflichtete die Erfüllungszeit seiner
Willkühr vorbehalten; so muß man entweder seinen
Tod abwarten, und sich an die Erben halten; oder,
wenn es um eine bloß persönliche, nicht vererbliche,
Pflicht zu thun ist, die Erfüllungszeit von dem Richter
nach Billigkeit festsetzen lassen. Letzteres findet auch
dann Statt, wenn der Verpflichtete die Erfüllung, nach
Möglichkeit, oder Thunlichkeit versprochen hat. Ueb-
rigens müssen die Vorschriften, welche oben (§§ 704

§ 891 - § 904 | 5. ABGB

- 25 -

ABGB



– 706) in Rücksicht der den letzten Anordnungen bey-
gerückten Zeitbestimmung gegeben werden, auch hier
angewendet werden.

§ 905. (1) Kann der Erfüllungsort weder aus der Ver-
abredung noch aus der Natur oder dem Zwecke des
Geschäftes bestimmt werden, so ist an dem Orte zu
leisten, wo der Schuldner zur Zeit des Vertragsab-
schlusses seinen Wohnsitz hatte, oder, wenn die Ver-
bindlichkeit im Betriebe des gewerblichen oder ge-
schäftlichen Unternehmens des Schuldners entstand,
am Orte der Niederlassung. Für das Maß und das Ge-
wicht ist der Ort der Erfüllung maßgeblich.

(2) Aus der Übernahme der Kosten der Versendung
durch den Schuldner allein folgt noch nicht, dass der
Ort, an den die Versendung zu erfolgen hat, für den
Schuldner als Erfüllungsort zu gelten hat.

(3) Die Gefahr für eine mit Willen des Gläubigers
an einen anderen Ort als den Erfüllungsort übersende-
te Sache geht mit dem Zeitpunkt der Übergabe (§ 429)
an den Gläubiger über.

§ 905a. Wird eine nur der Gattung nach bestimmte
Sache geschuldet, so ist diese in mittlerer Art und Gü-
te zu leisten.

§ 906. (1) Kann das Versprechen auf mehrere Arten
erfüllt werden, so hat der Schuldner die Wahl. Er kann
aber von der einmal getroffenen Wahl für sich allein
nicht abgehen.

(2) Hat der Gläubiger die Wahl und ist er mit ihr
in Verzug, so kann der Schuldner die Wahl an Stelle
des Gläubigers treffen oder nach den §§ 918 und 919
vorgehen. Wenn er die Wahl an Stelle des Gläubigers
trifft, hat er diesen davon zu verständigen und ihm zu-
gleich eine angemessene Frist zur Vornahme einer an-
deren Wahl zu setzen. Trifft der Gläubiger keine sol-
che Wahl, so ist die Wahl des Schuldners maßgebend.
In jedem Fall gebührt dem Schuldner der Ersatz des
Schadens.

§ 907. Wird ein Vertrag ausdrücklich mit Vorbehalt
der Wahl geschlossen, und dieselbe durch zufälligen
Untergang eines oder mehrerer Wahlstücke vereitelt;
so ist der Theil, dem die Wahl zusteht, an den Vertrag
nicht gebunden. Unterläuft aber ein Verschulden des
Verpflichteten; so muß er dem Berechtigten für die
Vereitlung der Wahl haften.

§ 907a. (1) Eine Geldschuld ist am Wohnsitz oder an
der Niederlassung des Gläubigers zu erfüllen, indem
der Geldbetrag dort übergeben oder auf ein vom Gläu-
biger bekanntgegebenes Bankkonto überwiesen wird.
Haben sich nach der Entstehung der Forderung der
Wohnsitz oder die Niederlassung des Gläubigers oder
dessen Bankverbindung geändert, so trägt der Gläubi-
ger eine dadurch bewirkte Erhöhung der Gefahr und
der Kosten für die Erfüllung.

(2) Wird eine Geldschuld durch Banküberweisung
erfüllt, so hat der Schuldner den Überweisungsauftrag
so rechtzeitig zu erteilen, dass der geschuldete Betrag
bei Fälligkeit auf dem Konto des Gläubigers wert-
gestellt ist. Wenn der Fälligkeitstermin nicht schon
im Vorhinein bestimmt ist, sondern die Fälligkeit erst

durch Erbringung der Gegenleistung, Rechnungsstel-
lung, Zahlungsaufforderung oder einen gleichartigen
Umstand ausgelöst wird, hat der Schuldner den Über-
weisungsauftrag ohne unnötigen Aufschub nach Ein-
tritt des für die Fälligkeit maßgeblichen Umstands zu
erteilen. Der Schuldner trägt die Gefahr für die Verzö-
gerung oder das Unterbleiben der Gutschrift auf dem
Konto des Gläubigers, soweit die Ursache dafür nicht
beim Bankinstitut des Gläubigers liegt.

§ 907b. (1) Ist eine in ausländischer Währung aus-
gedrückte Geldschuld im Inland zu zahlen, so kann
die Zahlung in inländischer Währung erfolgen, es sei
denn, dass die Zahlung in ausländischer Währung aus-
drücklich bedungen worden ist.

(2) Die Umrechnung erfolgt nach dem zur Zeit der
Zahlung am Zahlungsort maßgeblichen Kurswert.
Wenn der Schuldner die Zahlung verzögert, hat der
Gläubiger die Wahl zwischen dem bei Fälligkeit und
dem zur Zeit der Zahlung maßgeblichen Kurswert.

4) Angeld;
§ 908. Was bey Abschließung eines Vertrages vor-

aus gegeben wird, ist, außer dem Falle einer besondern
Verabredung, nur als ein Zeichen der Abschließung,
oder als eine Sicherstellung für die Erfüllung des Ver-
trages zu betrachten, und heißt Angeld. Wird der Ver-
trag durch Schuld einer Partey nicht erfüllet; so kann
die schuldlose Partey das von ihr empfangene Angeld
behalten, oder den doppelten Betrag des von ihr ge-
gebenen Angeldes zurückfordern. Will sie sich aber
damit nicht begnügen, so kann sie auf die Erfüllung;
oder, wenn diese nicht mehr möglich ist, auf den Er-
satz dringen.

5) Reugeld;
§ 909. Wird bey Schließung eines Vertrages ein Be-

trag bestimmt, welchen ein oder der andere Theil in
dem Falle, daß er von dem Vertrage vor der Erfüllung
zurücktreten will, entrichten muß; so wird der Vertrag
gegen Reugeld geschlossen. In diesem Falle muß ent-
weder der Vertrag erfüllt, oder das Reugeld bezahlet
werden. Wer den Vertrag auch nur zum Theile erfüllet;
oder das, was von dem Andern auch nur zum Theile
zur Erfüllung geleistet worden ist, angenommen hat,
kann selbst gegen Entrichtung des Reugeldes nicht
mehr zurücktreten.

§ 910. Wenn ein Angeld gegeben, und zugleich das
Befugniß des Rücktrittes ohne Bestimmung eines be-
sondern Reugeldes bedungen wird; so vertritt das An-
geld die Stelle des Reugeldes. Im Falle des Rücktrittes
verliert also der Geber das Angeld; oder der Empfän-
ger stellt das Doppelte zurück.

§ 911. Wer nicht durch bloßen Zufall, sondern durch
sein Verschulden an der Erfüllung des Vertrages ver-
hindert wird, muß ebenfalls das Reugeld entrichten.

6) Nebengebühren.
§ 912. Der Gläubiger ist von seinem Schuldner au-

ßer der Hauptschuld zuweilen auch Nebengebühren zu
fordern berechtiget. Sie bestehen in dem Zuwachse,

5. ABGB | § 905 - § 912

- 26 -

ABGB



und in den Früchten der Hauptsache, in den bestimm-
ten oder in den Zögerungs-Zinsen; oder in dem Ersat-
ze des verursachten Schadens; oder dessen, was dem
Andern daran liegt, daß die Verbindlichkeit nicht ge-
hörig erfüllet worden; endlich in dem Betrage, wel-
chen ein Theil sich auf diesen Fall bedungen hat.

§ 913. In wie weit mit einem dinglichen Rechte das
Recht auf den Zuwachs, oder auf die Früchte verbun-
den sey, ist in dem ersten und vierten Hauptstücke
des zweyten Theiles bestimmet worden. Wegen eines
bloß persönlichen Rechtes hat der Berechtigte noch
keinen Anspruch auf Nebengebühren. In wie weit dem
Gläubiger ein Recht auf diese zukomme, ist theils aus
den besondern Arten und Bestimmungen der Verträ-
ge; theils aus dem Hauptstücke, von dem Rechte des
Schadenersatzes und der Genugthuung, zu entnehmen.

Auslegungsregeln bey Verträgen.
§ 914. Bei Auslegung von Verträgen ist nicht an dem

buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften, son-
dern die Absicht der Parteien zu erforschen und der
Vertrag so zu verstehen, wie es der Übung des redli-
chen Verkehrs entspricht.

§ 915. Bey einseitig verbindlichen Verträgen wird
im Zweifel angenommen, daß sich der Verpflichtete
eher die geringere als die schwerere Last auflegen
wollte; bey zweyseitig verbindlichen wird eine un-
deutliche Aeußerung zum Nachtheile desjenigen er-
kläret, der sich derselben bedienet hat (§. 869).

§ 916. (1) Eine Willenserklärung, die einem anderen
gegenüber mit dessen Einverständnis zum Schein ab-
gegeben wird, ist nichtig. Soll dadurch ein anderes
Geschäft verborgen werden, so ist dieses nach seiner
wahren Beschaffenheit zu beurteilen.

(2) Einem Dritten, der im Vertrauen auf die Erklä-
rung Rechte erworben hat, kann die Einrede des
Scheingeschäftes nicht entgegengesetzt werden.

Allgemeine Bestimmungen über entgeltliche Ver-
träge und Geschäfte

§ 917. Bei einem entgeltlichen Vertrage werden ent-
weder Sachen mit Sachen, oder Handlungen, worunter
auch die Unterlassungen gehören, mit Handlungen,
oder endlich Sachen mit Handlungen und Handlungen
mit Sachen vergolten.

§ 917a. Ist zum Schutz eines Vertragspartners ge-
setzlich bestimmt, daß kein höheres oder kein nied-
rigeres als ein bestimmtes Entgelt vereinbart werden
darf, so ist eine Entgeltvereinbarung soweit unwirk-
sam, als sie dieses Höchstmaß über- beziehungsweise
dieses Mindestmaß unterschreitet. Im zweiten Fall gilt
das festgelegte Mindestentgelt als vereinbart.

§ 918. (1) Wenn ein entgeltlicher Vertrag von einem
Teil entweder nicht zur gehörigen Zeit, am gehörigen
Ort oder auf die bedungene Weise erfüllt wird, kann
der andere entweder Erfüllung und Schadenersatz we-
gen der Verspätung begehren oder unter Festsetzung
einer angemessenen Frist zur Nachholung den Rück-
tritt vom Vertrag erklären.

(2) Ist die Erfüllung für beide Seiten teilbar, so kann
wegen Verzögerung einer Teilleistung der Rücktritt
nur hinsichtlich der einzelnen oder auch aller noch
ausstehenden Teilleistungen erklärt werden.

§ 919. Ist die Erfüllung zu einer festbestimmten Zeit
oder binnen einer festbestimmten Frist bei sonstigem
Rücktritt bedungen, so muß der Rücktrittsberechtigte,
wenn er auf der Erfüllung bestehen will, das nach Ab-
lauf der Zeit dem andern ohne Verzug anzeigen; unter-
läßt er dies, so kann er später nicht mehr auf der Erfül-
lung bestehen. Dasselbe gilt, wenn die Natur des Ge-
schäftes oder der dem Verpflichteten bekannte Zweck
der Leistung entnehmen läßt, daß die verspätete Leis-
tung oder, im Falle der Verspätung einer Teilleistung,
die noch übrigen Leistungen für den Empfänger kein
Interesse haben.

§ 920. Wird die Erfüllung durch Verschulden des
Verpflichteten oder einen von ihm zu vertretenden Zu-
fall vereitelt, so kann der andere Teil entweder Scha-
denersatz wegen Nichterfüllung fordern oder vom
Vertrage zurücktreten. Bei teilweiser Vereitlung steht
ihm der Rücktritt zu, falls die Natur des Geschäftes
oder der dem Verpflichteten bekannte Zweck der Leis-
tung entnehmen läßt, daß die teilweise Erfüllung für
ihn kein Interesse hat.

§ 921. Der Rücktritt vom Vertrage läßt den An-
spruch auf Ersatz des durch verschuldete Nichterfül-
lung verursachten Schadens unberührt. Das bereits
empfangene Entgelt ist auf solche Art zurückzustellen
oder zu vergüten, daß kein Teil aus dem Schaden des
anderen Gewinn zieht.

Gewährleistung
§ 922. (1) Wer einem anderen eine Sache gegen Ent-

gelt überlässt, leistet Gewähr, dass sie dem Vertrag
entspricht. Er haftet also dafür, dass die Sache die
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten Eigen-
schaften hat, dass sie seiner Beschreibung, einer Probe
oder einem Muster entspricht und dass sie der Natur
des Geschäftes oder der getroffenen Verabredung ge-
mäß verwendet werden kann.

(2) Ob die Sache dem Vertrag entspricht, ist auch
danach zu beurteilen, was der Übernehmer auf Grund
der über sie gemachten öffentlichen Äußerungen des
Übergebers oder des Herstellers, vor allem in der Wer-
bung und in den der Sache beigefügten Angaben, er-
warten kann; das gilt auch für öffentliche Äußerungen
einer Person, die die Sache in den Europäischen Wirt-
schaftsraum eingeführt hat oder die sich durch die An-
bringung ihres Namens, ihrer Marke oder eines an-
deren Kennzeichens an der Sache als Hersteller be-
zeichnet. Solche öffentlichen Äußerungen binden den
Übergeber jedoch nicht, wenn er sie weder kannte
noch kennen konnte, wenn sie beim Abschluss des
Vertrags berichtigt waren oder wenn sie den Vertrags-
abschluss nicht beeinflusst haben konnten.

Fälle der Gewährleistung.
§ 923. Wer also der Sache Eigenschaften beylegt,

die sie nicht hat, und die ausdrücklich oder vermöge
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der Natur des Geschäftes stillschweigend bedungen
worden sind; wer ungewöhnliche Mängel, oder Lasten
derselben verschweigt; wer eine nicht mehr vorhande-
ne, oder eine fremde Sache als die seinige veräußert;
wer fälschlich vorgibt, daß die Sache zu einem be-
stimmten Gebrauche tauglich; oder daß sie auch von
den gewöhnlichen Mängeln und Lasten frey sey; der
hat, wenn das Widerspiel hervorkommt, dafür zu haf-
ten.

Vermutung der Mangelhaftigkeit
§ 924. Der Übergeber leistet Gewähr für Mängel,

die bei der Übergabe vorhanden sind. Dies wird bis
zum Beweis des Gegenteils vermutet, wenn der Man-
gel innerhalb von sechs Monaten nach der Übergabe
hervorkommt. Die Vermutung tritt nicht ein, wenn sie
mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar
ist.

§ 925. Durch Verordnung wird bestimmt, inwiefern
die Vermutung eintritt, daß ein Tier schon vor der
Übergabe krank gewesen ist, wenn innerhalb be-
stimmter Fristen gewisse Krankheiten und Mängel
hervorkommen.

§ 926. Von der rechtlichen Vermutung, daß der Man-
gel schon vor der Übergabe des Tieres vorhanden war,
kann aber der Übernehmer nur dann Gebrauch ma-
chen, wenn dem Übergeber oder in dessen Abwesen-
heit dem Gemeindevorsteher sogleich von dem be-
merkten Fehler Nachricht gibt oder das Tier durch ei-
nen Sachverständigen untersuchen läßt oder die ge-
richtliche Beweisaufnahme zur Sicherung des Bewei-
ses beantragt.

§ 927. Vernachlässigt der Übernehmer diese Vor-
sicht, so liegt ihm der Beweis ob, daß das Tier schon
vor der Übergabe mangelhaft war. Immer steht aber
auch dem Übergeber der Beweis offen, daß der gerüg-
te Mangel erst nach der Übergabe eingetreten sei.

§ 928. Fallen die Mängel einer Sache in die Augen
oder sind die auf der Sache haftenden Lasten aus den
öffentlichen Büchern zu ersehen, so findet außer dem
Falle arglistigen Verschweigens des Mangels oder ei-
ner ausdrücklichen Zusage, daß die Sache von allen
Fehlern und Lasten frei sei, keine Gewährleistung statt
(§ 443). Schulden und Rückstände, welche auf der Sa-
che haften, müssen stets vertreten werden.

§ 929. Wer eine fremde Sache wissentlich an sich
bringt, hat eben so wenig Anspruch auf eine Gewähr-
leistung, als derjenige, welcher ausdrücklich darauf
Verzicht gethan hat.

§ 930. Werden Sachen in Pausch und Bogen, nähm-
lich so, wie sie stehen und liegen, ohne Zahl, Maß und
Gewicht übergeben; so ist der Uebergeber, außer dem
Falle, daß eine von ihm fälschlich vorgegebene, oder
von dem Empfänger bedungene Beschaffenheit man-
gelt, für die daran entdeckten Fehler nicht verantwort-
lich.

Bedingung der Gewährleistung.
§ 931. Wenn der Übernehmer wegen eines von ei-

nem Dritten auf die Sache erhobenen Anspruches von

der Gewährleistung Gebrauch machen will, so muß
er seinem Vormann den Streit verkündigen. Unterläßt
er dies, so verliert er zwar noch nicht das Recht der
Schadloshaltung, aber sein Vormann kann ihm alle wi-
der den Dritten unausgeführt gebliebenen Einwendun-
gen entgegensetzen und sich dadurch von der Ent-
schädigung in dem Maße befreien, als erkannt wird,
daß diese Einwendungen, wenn von ihnen der gehöri-
ge Gebrauch gemacht worden wäre, eine andere Ent-
scheidung gegen den Dritten veranlaßt haben würden.

Rechte aus der Gewährleistung
§ 932. (1) Der Übernehmer kann wegen eines Man-

gels die Verbesserung (Nachbesserung oder Nachtrag
des Fehlenden), den Austausch der Sache, eine an-
gemessene Minderung des Entgelts (Preisminderung)
oder die Aufhebung des Vertrags (Wandlung) fordern.

(2) Zunächst kann der Übernehmer nur die Verbes-
serung oder den Austausch der Sache verlangen, es sei
denn, dass die Verbesserung oder der Austausch un-
möglich ist oder für den Übergeber, verglichen mit der
anderen Abhilfe, mit einem unverhältnismäßig hohen
Aufwand verbunden wäre. Ob dies der Fall ist, richtet
sich auch nach dem Wert der mangelfreien Sache, der
Schwere des Mangels und den mit der anderen Abhilfe
für den Übernehmer verbundenen Unannehmlichkei-
ten.

(3) Die Verbesserung oder der Austausch ist in an-
gemessener Frist und mit möglichst geringen Unan-
nehmlichkeiten für den Übernehmer zu bewirken, wo-
bei die Art der Sache und der mit ihr verfolgte Zweck
zu berücksichtigen sind.

(4) Sind sowohl die Verbesserung als auch der Aus-
tausch unmöglich oder für den Übergeber mit einem
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so hat
der Übernehmer das Recht auf Preisminderung oder,
sofern es sich nicht um einen geringfügigen Mangel
handelt, das Recht auf Wandlung. Dasselbe gilt, wenn
der Übergeber die Verbesserung oder den Austausch
verweigert oder nicht in angemessener Frist vor-
nimmt, wenn diese Abhilfen für den Übernehmer mit
erheblichen Unannehmlichkeiten verbunden wären
oder wenn sie ihm aus triftigen, in der Person des
Übergebers liegenden Gründen unzumutbar sind.

§ 932a. Während des Rechtsstreites über die Aufhe-
bung des Vertrages wegen eines Viehmangels hat das
Gericht auf Antrag einer der Parteien, sobald die Be-
sichtigung nicht mehr erforderlich ist, durch einstwei-
lige Verfügung den gerichtlichen Verkauf des Tieres
und die gerichtliche Hinterlegung des Erlöses anzu-
ordnen.

Verjährung
§ 933. (1) Das Recht auf die Gewährleistung muss,

wenn es unbewegliche Sachen betrifft, binnen drei
Jahren, wenn es bewegliche Sachen betrifft, binnen
zwei Jahren gerichtlich geltend gemacht werden. Die
Frist beginnt mit dem Tag der Ablieferung der Sache,
bei Rechtsmängeln aber erst mit dem Tag, an dem der
Mangel dem Übernehmer bekannt wird. Die Partei-
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en können eine Verkürzung oder Verlängerung dieser
Frist vereinbaren.

(2) Bei Viehmängeln beträgt die Frist sechs Wochen.
Sie beginnt bei Mängeln, für die eine Vermutungsfrist
besteht, erst nach deren Ablauf.

(3) In jedem Fall bleibt dem Übernehmer die Gel-
tendmachung durch Einrede vorbehalten, wenn er in-
nerhalb der Frist dem Übergeber den Mangel anzeigt.

Schadenersatz
§ 933a. (1) Hat der Übergeber den Mangel verschul-

det, so kann der Übernehmer auch Schadenersatz for-
dern.

(2) Wegen des Mangels selbst kann der Übernehmer
auch als Schadenersatz zunächst nur die Verbesserung
oder den Austausch verlangen. Er kann jedoch Geld-
ersatz verlangen, wenn sowohl die Verbesserung als
auch der Austausch unmöglich ist oder für den Über-
geber mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand
verbunden wäre. Dasselbe gilt, wenn der Übergeber
die Verbesserung oder den Austausch verweigert oder
nicht in angemessener Frist vornimmt, wenn diese Ab-
hilfen für den Übernehmer mit erheblichen Unan-
nehmlichkeiten verbunden wären oder wenn sie ihm
aus triftigen, in der Person des Übergebers liegenden
Gründen unzumutbar sind.

(3) Nach Ablauf von zehn Jahren ab der Übergabe
der Sache obliegt für einen Ersatzanspruch wegen der
Mangelhaftigkeit selbst und wegen eines durch diese
verursachten weiteren Schadens dem Übernehmer der
Beweis des Verschuldens des Übergebers.

Besonderer Rückgriff
§ 933b. (1) Hat ein Unternehmer einem Verbraucher

Gewähr geleistet, so kann er von seinem Vormann,
wenn auch dieser Unternehmer ist, auch nach Ablauf
der Fristen des § 933 die Gewährleistung fordern.
Dasselbe gilt für frühere Übergeber im Verhältnis zu
ihren Vormännern, wenn sie selbst wegen der Gewähr-
leistungsrechte des letzten Käufers ihrem Nachmann
Gewähr geleistet haben. Der Anspruch ist mit der Hö-
he des eigenen Aufwandes beschränkt.

(2) Ansprüche nach Abs. 1 sind innerhalb von zwei
Monaten ab Erfüllung der eigenen Gewährleistungs-
pflicht gerichtlich geltend zu machen. Die Haftung ei-
nes Rückgriffspflichtigen verjährt jedenfalls in fünf
Jahren nach Erbringung seiner Leistung. Die Frist
wird durch eine Streitverkündigung für die Dauer des
Rechtsstreits gehemmt.

Schadloshaltung wegen Verkürzung über die
Hälfte.

§ 934. Hat bey zweyseitig verbindlichen Geschäften
ein Theil nicht einmahl die Hälfte dessen, was er dem
andern gegeben hat, von diesem an dem gemeinen
Werthe erhalten, so räumt das Gesetz dem verletzten
Theile das Recht ein, die Aufhebung, und die Her-
stellung in den vorigen Stand zu fordern. Dem andern
Theile steht aber bevor, das Geschäft dadurch aufrecht
zu erhalten, daß er den Abgang bis zum gemeinen

Werthe zu ersetzen bereit ist. Das Mißverhältniß des
Werthes wird nach dem Zeitpuncte des geschlossenen
Geschäftes bestimmt.

§ 935. Die Anwendung des § 934 kann vertraglich
nicht ausgeschlossen werden; er ist jedoch dann nicht
anzuwenden, wenn jemand erklärt hat, die Sache aus
besonderer Vorliebe um einen außerordentlichen
Werth zu übernehmen; wenn er, obgleich ihm der
wahre Werth bekannt war, sich dennoch zu dem un-
verhältnißmäßigen Werthe verstanden hat; ferner,
wenn aus dem Verhältnisse der Personen zu vermu-
then ist, daß sie einen, aus einem entgeldlichen und
unentgeldlichen vermischten, Vertrag schließen woll-
ten; wenn sich der eigentliche Werth nicht mehr erhe-
ben läßt; endlich, wenn die Sache von dem Gerichte
versteigert worden ist.

Von der Verabredung eines künftigen Vertrages.
§ 936. Die Verabredung, künftig erst einen Vertrag

schließen zu wollen, ist nur dann verbindlich, wenn
sowohl die Zeit der Abschließung, als die wesentli-
chen Stücke des Vertrages bestimmt, und die Um-
stände inzwischen nicht dergestalt verändert worden
sind, daß dadurch der ausdrücklich bestimmte, oder
aus den Umständen hervorleuchtende Zweck vereitelt,
oder das Zutrauen des einen oder andern Theiles ver-
loren wird. Ueberhaupt muß auf die Vollziehung sol-
cher Zusagen längstens in einem Jahre nach dem be-
dungenen Zeitpuncte gedrungen werden; widrigen
Falls ist das Recht erloschen.

Von dem Verzicht auf Einwendungen.
§ 937. Allgemeine, unbestimmte Verzichtleistungen

auf Einwendungen gegen die Gültigkeit eines Vertra-
ges sind ohne Wirkung.

Achtzehntes Hauptstück.

Von Schenkungen.

Schenkung.
§ 938. Ein Vertrag, wodurch eine Sache jemanden

unentgeldlich überlassen wird, heißt eine Schenkung.

In wie fern eine Verzichtleistung eine Schenkung
sey.

§ 939. Wer auf ein gehofftes, oder wirklich ange-
fallenes, oder zweyfelhaftes Recht Verzicht thut, ohne
es einem Andern ordentlich abzutreten, oder dasselbe
dem Verpflichteten mit dessen Einwilligung zu erlas-
sen, ist für keinen Geschenkgeber anzusehen.

Belohnende Schenkung.
§ 940. Es verändert die Wesenheit der Schenkung

nicht, wenn sie aus Erkenntlichkeit; oder in Rücksicht
auf die Verdienste des Beschenkten; oder als eine be-
sondere Belohnung desselben gemacht worden ist; nur
darf er vorher kein Klagerecht darauf gehabt haben.

§ 941. Hat der Beschenkte ein Klagerecht auf die
Belohnung gehabt, entweder, weil sie unter den Par-
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teyen schon bedungen, oder durch das Gesetz vorge-
schrieben war; so hört das Geschäft auf, eine Schen-
kung zu seyn, und ist als ein entgeldlicher Vertrag an-
zusehen.

Wechselseitige Schenkungen.
§ 942. Sind Schenkungen vorher dergestalt bedun-

gen, daß der Schenkende wieder beschenkt werden
muß; so entsteht keine wahre Schenkung im Ganzen;
sondern nur in Ansehung des übersteigenden Werthes.

Form des Schenkungsvertrages.
§ 943. Aus einem bloß mündlichen, ohne wirkliche

Uebergabe geschlossenen Schenkungsvertrage er-
wächst dem Geschenknehmer kein Klagerecht. Dieses
Recht muß durch eine schriftliche Urkunde begründet
werden.

und Maß einer Schenkung.
§ 944. Ein unbeschränkter Eigenthümer kann mit

Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften auch sein
ganzes gegenwärtiges Vermögen verschenken. Ein
Vertrag aber, wodurch das künftige Vermögen ver-
schenket wird, besteht nur in so weit, als er die Hälfte
dieses Vermögens nicht übersteigt.

In wie fern der Geber für das Geschenkte hafte.
§ 945. Wer wissentlich eine fremde Sache ver-

schenkt, und dem Geschenknehmer diesen Umstand
verschweigt, haftet für die nachtheiligen Folgen.

Unwiderruflichkeit der Schenkungen.
§ 946. Schenkungsverträge dürfen in der Regel nicht

widerrufen werden.

Ausnahmen:

1) wegen Dürftigkeit;
§ 947. Geräth der Geschenkgeber in der Folge in

solche Dürftigkeit, daß es ihm an dem nöthigen Un-
terhalte gebricht; so ist er befugt, jährlich von dem ge-
schenkten Betrage die gesetzlichen Zinsen, in so weit
die geschenkte Sache, oder derselben Werth noch vor-
handen ist, und ihm der nöthige Unterhalt mangelt,
von dem Beschenkten zu fordern, wenn sich anders
dieser nicht selbst in gleich dürftigen Umständen be-
findet. Aus mehrern Geschenknehmern ist der frühere
nur in so weit verbunden, als die Beyträge der spätern
zum Unterhalte nicht zureichen.

2) Undankes;
§ 948. Wenn der Beschenkte sich gegen seinen

Wohlthäter eines groben Undankes schuldig macht,
kann die Schenkung widerrufen werden. Unter gro-
bem Undanke wird eine Verletzung am Leibe, an Ehre,
an Freyheit, oder am Vermögen verstanden, welche
von der Art ist, daß gegen den Verletzer von Amts
wegen, oder auf Verlangen des Verletzten nach dem
Strafgesetze verfahren werden kann.

§ 949. Der Undank macht den Undankbaren für sei-
ne Person zum unredlichen Besitzer, und gibt selbst
dem Erben des Verletzten, in so fern der letztere den
Undank nicht verziehen hat, und noch etwas von dem
Geschenke in Natur oder Werthe vorhanden ist, ein
Recht zur Widerrufungsklage auch gegen den Erben
des Verletzers.

3) Verkürzung des schuldigen Unterhalts;
§ 950. Wer jemanden den Unterhalt zu reichen

schuldig ist, kann dessen Recht durch Beschenkung
eines Dritten nicht verletzen. Der auf solche Art Ver-
kürzte ist befugt, den Beschenkten um die Ergänzung
desjenigen zu belangen, was ihm der Schenkende nun
nicht mehr zu leisten vermag. Bey mehrern Geschenk-
nehmern ist die obige (§. 947) Vorschrift anzuwenden.

5) der Gläubiger;
§ 953. Unter eben dieser (§. 952) Beschränkung

können auch diejenigen Geschenke zurückgefordert
werden, wodurch die zur Zeit der Schenkung schon
vorhandenen Gläubiger verkürzt worden sind. Auf
Gläubiger, deren Forderungen jünger sind, als die
Schenkung, erstreckt sich dieses Recht nur dann,
wenn der Beschenkte eines hinterlistigen Einverständ-
nisses überwiesen werden kann.

6) wegen nachgeborner Kinder.
§ 954. Dadurch, daß einem kinderlosen Geschenk-

geber nach geschlossenem Schenkungsvertrage Kin-
der geboren werden, erwächst weder ihm, noch den
nachgebornen Kindern das Recht, die Schenkung zu
widerrufen. Doch kann er, oder das nachgeborne Kind,
im Nothfalle sowohl gegen den Beschenkten, als ge-
gen dessen Erben das oben angeführte Recht auf die
gesetzlichen Zinsen des geschenkten Betrages geltend
machen (§. 947).

Welche Schenkungen auf die Erben nicht überge-
hen.

§ 955. Hat der Geschenkgeber dem Beschenkten ei-
ne Unterstützung in gewissen Fristen zugesichert, so
erwächst für die Erben derselben weder ein Recht,
noch eine Verbindlichkeit; es müßte denn in dem
Schenkungsvertrage ausdrücklich anders bedungen
worden seyn.

Neunzehntes Hauptstück.

Von dem Verwahrungsvertrage.

Verwahrungsvertrag;
§ 957. Wenn jemand eine fremde Sache in seine Ob-

sorge übernimmt; so entsteht ein Verwahrungsvertrag.
Das angenommene Versprechen, eine fremde, noch
nicht übergebene Sache in die Obsorge zu überneh-
men, macht zwar den versprechenden Theil verbind-
lich; es ist aber noch kein Verwahrungsvertrag.

§ 958. Durch den Verwahrungsvertrag erwirbt der
Uebernehmer weder Eigenthum, noch Besitz, noch
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Gebrauchsrecht; er ist bloßer Inhaber mit der Pflicht,
die ihm anvertraute Sache vor Schaden zu sichern.

Wann er in einen Darlehens- oder Leihvertrag;
§ 959. Wird dem Verwahrer auf sein Verlangen, oder

durch freywilliges Anerbiethen des Hinterlegers der
Gebrauch gestattet; so hört im ersten Falle der Vertrag
gleich nach der Verwilligung; im zweyten aber von
dem Augenblicke, da das Anerbiethen angenommen,
oder von der hinterlegten Sache wirklich Gebrauch
gemacht worden ist, auf, ein Verwahrungsvertrag zu
seyn; er wird bey verbrauchbaren Sachen in einen
Darleihens-, bey unverbrauchbaren in einen Leihver-
trag umgeändert, und es treten die damit verbundenen
Rechte und Pflichten ein.

oder in eine Bevollmächtigung übergehe.
§ 960. Es können bewegliche und unbewegliche Sa-

chen in Obsorge gegeben werden. Wird aber dem Ue-
bernehmer zugleich ein anderes, auf die anvertraute
Sache sich beziehendes, Geschäft aufgetragen; so wird
er als ein Gewalthaber angesehen.

Pflichten und Rechte des Verwahrers;
§ 961. Die Hauptpflicht des Verwahrers ist: die ihm

anvertraute Sache durch die bestimmte Zeit sorgfältig
zu bewahren, und nach Verlauf derselben dem Hinter-
leger in eben dem Zustande, in welchem er sie über-
nommen hat, und mit allem Zuwachse zurückzustel-
len.

§ 962. Der Verwahrer muß dem Hinterleger auf Ver-
langen die Sache auch noch vor Verlauf der Zeit zu-
rückstellen, und kann nur den Ersatz des ihm etwa ver-
ursachten Schadens begehren. Er kann hingegen die
ihm anvertraute Sache nicht früher zurückgeben; es
wäre denn, daß ein unvorhergesehener Umstand ihn
außer Stand setzte, die Sache mit Sicherheit oder ohne
seinen eigenen Nachtheil zu verwahren.

§ 963. Ist die Verwahrungszeit weder ausdrücklich
bestimmt worden, noch sonst aus Nebenumständen
abzunehmen; so kann die Verwahrung nach Belieben
aufgekündet werden.

§ 964. Der Verwahrer haftet dem Hinterleger für den
aus der Unterlassung der pflichtmäßigen Obsorge ver-
ursachten Schaden, aber nicht für den Zufall; selbst
dann nicht, wenn er die anvertraute, obschon kostbare-
re Sache, mit Aufopferung seiner eigenen hätte retten
können.

§ 965. Hat aber der Verwahrer von der hinterlegten
Sache Gebrauch gemacht; hat er sie ohne Noth und
ohne Erlaubniß des Hinterlegers einem Dritten in Ver-
wahrung gegeben; oder die Zurückstellung verzögert,
und die Sache leidet einen Schaden, welchem sie bey
dem Hinterleger nicht ausgesetzt gewesen wäre; so
kann er keinen Zufall vorschützen, und die Beschädi-
gung wird ihm zugerechnet.

§ 966. Wenn Sachen verschlossen oder versiegelt
hinterlegt, und in der Folge das Schloß oder Siegel
verletzt worden; so ist der Hinterleger, wenn er einen
Abgang behauptet, zur Beschwörung seines Schadens,

in so fern derselbe nach seinem Stande, Gewerbe, Ver-
mögen und den übrigen Umständen wahrscheinlich
ist, nach Vorschrift der Gerichtsordnung zuzulassen;
es wäre denn, daß der Verwahrer beweisen könnte, daß
die Verletzung des Schlosses oder Siegels ohne sein
Verschulden geschehen sey. Das Nähmliche hat auch
dann zu gelten, wenn sämmtliche auf solche Art hin-
terlegte Sachen in Verlust gerathen sind.

und des Hinterlegers.
§ 967. Der Hinterleger ist verpflichtet, dem Verwah-

rer den schuldbarer Weise zugefügten Schaden, und
die zur Erhaltung der verwahrten Sache, oder zur Ver-
mehrung der fortdauernden Nutzungen verwendeten
Kosten zu ersetzen. Hat der Verwahrer im Nothfalle,
um das hinterlegte Gut zu retten, seine eigenen Sachen
aufgeopfert; so kann er einen angemessenen Ersatz
fordern. Die wechselseitigen Forderungen des Ver-
wahres und Hinterlegers einer beweglichen Sache
können aber nur binnen dreyßig Tagen von Zeit der
Zurückstellung angebracht werden.

Sequester.
§ 968. Wird eine in Anspruch genommene Sache

von den streitenden Parteyen oder vom Gerichte je-
manden in Verwahrung gegeben; so heißt der Verwah-
rer, Sequester. Die Rechte und Verbindlichkeiten des
Sequesters werden nach den hier festgesetzten Grund-
sätzen beurtheilt.

Ob dem Verwahrer ein Lohn gebühre.
§ 969. Ein Lohn kann für die Aufbewahrung nur

dann gefordert werden, wenn er ausdrücklich, oder
nach dem Stande des Aufbewahrers stillschweigend
bedungen worden ist.

Gastaufnahme
§ 970. (1) Gastwirte, die Fremde beherbergen, haf-

ten als Verwahrer für die von den aufgenommenen
Gästen eingebrachten Sachen, sofern sie nicht bewei-
sen, daß der Schaden weder durch sie oder einen ihrer
Leute verschuldet noch durch fremde, in dem Hause
aus- und eingehende Personen verursacht ist. Hat bei
der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Be-
schädigten mitgewirkt, so hat der Richter nach den
Umständen zu entscheiden, ob und in welcher Höhe
ein Ersatz gebührt.

(2) Als eingebracht gelten die Sachen, die dem Wirte
oder einem seiner Leute übergeben oder an einen von
diesen angewiesenen oder hierzu bestimmten Orte ge-
bracht sind. Ebenso haften Unternehmer, die Stallun-
gen und Aufbewahrungsräume halten, für die bei ih-
nen eingestellten Tiere und Fahrzeuge und die auf die-
sen befindlichen Sachen.

(3) Den Wirten werden gleichgehalten die Besitzer
von Badeanstalten in Rücksicht auf die üblicherweise
eingebrachten Sachen der Badegäste.

§ 970a. Ablehnung der Haftung durch Anschlag ist
ohne rechtliche Wirkung. Für Kostbarkeiten, Geld und
Wertpapiere haftet der Gastwirt nur bis zum Betrage

§ 959 - § 970a | 5. ABGB

- 31 -

ABGB



von 550 Euro, es sei denn, daß er diese Sachen in
Kenntnis ihrer Beschaffenheit zur Aufbewahrung
übernommen hat oder daß der Schaden von ihm selbst
oder seinen Leuten verschuldet ist.

§ 970b. Der Ersatzanspruch aus der Gastaufnahme
erlischt, wenn der Beschädigte nach erlangter Kennt-
nis von dem Schaden nicht ohne Verzug dem Wirte die
Anzeige macht. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Sa-
chen vom Wirte zur Aufbewahrung übernommen wa-
ren.

§ 970c. Den im § 970 bezeichneten Personen steht
das Recht zu, zur Sicherung ihrer Forderungen aus der
Beherbergung und Verpflegung sowie ihrer Auslagen
für die Gäste die eingebrachten Sachen zurückzuhal-
ten.

Zwanzigstes Hauptstück.

Von dem Leihvertrage.

c) Leihvertrag.
§ 971. Wenn jemanden eine unverbrauchbare Sache

bloß zum unentgeldlichen Gebrauche auf eine be-
stimmte Zeit übergeben wird; so entsteht ein Leihver-
trag. Der Vertrag, wodurch man jemanden eine Sache
zu leihen verspricht, ohne sie zu übergeben, ist zwar
verbindlich, aber noch kein Leihvertrag.

Rechte und Pflichten des Entlehners.

1) in Rücksicht des Gebrauches;
§ 972. Der Entlehner erwirbt das Recht, den ordent-

lichen oder näher bestimmten Gebrauch von der Sache
zu machen. Nach Verlauf der Zeit ist er verpflichtet,
eben dieselbe Sache zurückzustellen.

2) der Zurückstellung;
§ 973. Wenn keine Zeit zur Zurückgabe festgesetzt,

wohl aber die Absicht des Gebrauches bestimmt wor-
den ist; so ist der Entlehner verbunden, mit dem Ge-
brauche nicht zu zögern, und die Sache so bald als
möglich zurück zu geben.

§ 974. Hat man weder die Dauer, noch die Absicht
des Gebrauches bestimmt; so entsteht kein wahrer
Vertrag, sondern ein unverbindliches Bittleihen (Pre-
carium), und der Verleiher kann die entlehnte Sache
nach Willkühr zurückfordern.

§ 975. Bey einem Streite über die Dauer des Gebrau-
ches muß der Entlehner das Recht auf den längern Ge-
brauch beweisen.

§ 976. Wenn gleich die verlehnte Sache vor Verlauf
der Zeit und vor geendigtem Gebrauche dem Verleiher
selbst unentbehrlich wird; so hat er ohne ausdrückli-
che Verabredung doch kein Recht, die Sache früher
zurück zu nehmen.

§ 977. Der Entlehner ist zwar in der Regel berechti-
get, die entlehnte Sache auch vor der bestimmten Zeit
zurück zu geben: fällt aber die frühere Zurückgabe

dem Verleiher beschwerlich; so kann sie wider seinen
Willen nicht Statt finden.

3) der Beschädigung;
§ 978. Wenn der Entlehner die geliehene Sache an-

ders gebraucht, als es bedungen war, oder den Ge-
brauch derselben eigenmächtig einem Dritten gestat-
tet; so ist er dem Verleiher verantwortlich; und dieser
auch berechtiget, die Sache sogleich zurück zu for-
dern.

§ 979. Wird die geliehene Sache beschädiget, oder
zu Grunde gerichtet; so muß der Entlehner nicht nur
den zunächst durch sein Verschulden verursachten,
sondern auch den zufälligen Schaden, den er durch ei-
ne widerrechtliche Handlung veranlaßt hat, so wie der
Verwahrer einer Sache ersetzen (§. 965).

§ 980. Dadurch, daß der Entlehner für ein verlornes
Lehnstück den Werth erlegt, hat er noch kein Recht,
dasselbe, wenn es wieder gefunden wird, gegen den
Willen des Eigenthümers für sich zu behalten, wenn
dieser bereit ist, den empfangenen Werth zurück zu
geben.

4) der Erhaltungskosten.
§ 981. Die mit dem Gebrauche ordentlicher Weise

verbundenen Kosten muß der Entlehner selbst bestrei-
ten. Die außerordentlichen Erhaltungskosten hat er
zwar, dafern er die Sache dem Verleiher nicht zur eige-
nen Besorgung überlassen kann oder will, inzwischen
vorzuschießen; doch werden sie ihm gleich einem red-
lichen Besitzer vergütet.

Beschränkung der wechselseitigen Klagen.
§ 982. Wenn der Verleiher nach der Zurücknahme

des Lehnstückes dessen Mißbrauch, oder übertriebene
Abnutzung innerhalb dreyßig Tagen nicht gerüget;
oder, wenn der Entlehner nach der Zurückgabe von
den auf die Sache verwendeten außerordentlichen
Kosten binnen eben diesem Zeitraume keine Meldung
gemacht hat; so ist die Klage erloschen.

Ein u. zwanzigstes Hauptstück.

Von dem Darleihensvertrage.

Darlehensvertrag
§ 983. Im Darlehensvertrag verpflichtet sich der

Darlehensgeber, dem Darlehensnehmer vertretbare
Sachen mit der Bestimmung zu übergeben, dass der
Darlehensnehmer über die Sachen nach seinem Be-
lieben verfügen kann. Der Darlehensnehmer ist ver-
pflichtet, dem Darlehensgeber spätestens nach Ver-
tragsende ebenso viele Sachen derselben Gattung und
Güte zurückzugeben.

Arten des Darlehensvertrags
§ 984. (1) Gegenstand eines Darlehensvertrags kön-

nen Geld oder andere vertretbare Sachen sein. Ein
Darlehen kann entweder unentgeltlich oder gegen Ent-
gelt gewährt werden. Wenn die Parteien nichts über
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ein Entgelt vereinbaren, gilt der Darlehensvertrag im
Zweifel als entgeltlich.

(2) Ein unentgeltlicher Darlehensvertrag ohne Über-
gabe der Sachen ist nur wirksam, wenn der Darlehens-
geber seine Vertragserklärung schriftlich abgibt.

Steigerung und Minderung des Werts
§ 985. Der Darlehensnehmer hat, sofern nichts ande-

res vereinbart ist, bei der Rückgabe der Sachen einen
in der Zwischenzeit eingetretenen Wertverlust nicht
auszugleichen. Gleichermaßen kann er sich auch nicht
auf eine Wertsteigerung zur Minderung seiner Rück-
gabepflicht berufen.

Dauer und Auflösung des Darlehensvertrags
§ 986. (1) Der Darlehensvertrag kann auf eine im

Voraus bestimmte oder auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen werden.

(2) Ein auf unbestimmte Zeit geschlossener Darle-
hensvertrag kann von jedem Vertragsteil unter Einhal-
tung einer einmonatigen Kündigungsfrist gekündigt
werden.

(3) Ein auf bestimmte Zeit geschlossener Darlehens-
vertrag endet durch Zeitablauf.

Außerordentliche Kündigung des Darlehensver-
trags

§ 987. Jeder Vertragsteil kann den Darlehensvertrag
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kün-
digen, wenn ihm die Aufrechterhaltung des Vertrags
aus wichtigen Gründen unzumutbar ist.

Kreditvertrag
§ 988. Der entgeltliche Darlehensvertrag über Geld

heißt Kreditvertrag; dazu zählt auch ein Vertrag, mit
dem ein Geldbetrag zum Abruf zur Verfügung gestellt
wird. Die Parteien dieses Vertrags heißen Kreditgeber
und Kreditnehmer. Das Entgelt besteht in der Regel in
den vom Kreditnehmer zu zahlenden Zinsen; für diese
gilt § 1000 Abs. 1.

Befristung und Ende des Kreditvertrags
§ 989. (1) Beim Kreditvertrag kann sich eine be-

stimmte Vertragsdauer nicht bloß aus der datumsmä-
ßigen Festlegung eines Endtermins ergeben, sondern
auch aus den Vereinbarungen über den Kreditbetrag
sowie über die Art der Rückzahlung des Kredits und
die zu leistenden Zinsen.

(2) Nach Ende des Kreditvertrags hat der Kredit-
nehmer den Kreditbetrag samt den noch zu leistenden
Zinsen zurückzuzahlen.

Unwirksame Vereinbarungen über das Kündi-
gungsrecht des Kreditgebers

§ 990. Vereinbarungen, durch die dem Kreditgeber
ein nicht an sachlich gerechtfertigte Gründe geknüpf-
tes Recht zur vorzeitigen Kündigung eines auf be-
stimmte Zeit geschlossenen und seinerseits schon er-

füllten Kreditvertrags eingeräumt wird, sind nicht
wirksam.

Verweigerung der Kreditauszahlung
§ 991. Der Kreditgeber kann die Auszahlung des

Kreditbetrags verweigern, wenn sich nach Vertrags-
abschluss Umstände ergeben, die eine Verschlechte-
rung der Vermögenslage des Kreditnehmers oder eine
Entwertung bedungener Sicherheiten in einem solchen
Ausmaß erweisen, dass die Rückzahlung des Kredits
oder die Entrichtung der Zinsen selbst bei Verwertung
der Sicherheiten gefährdet sind.

Zinsen und Zinseszinsen
§ 1000. (1) An Zinsen, die ohne Bestimmung der

Höhe vereinbart worden sind oder aus dem Gesetz ge-
bühren, sind, sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt
ist, vier vom Hundert auf ein Jahr zu entrichten.

(2) Der Gläubiger einer Geldforderung kann Zinsen
von Zinsen verlangen, wenn die Parteien dies aus-
drücklich vereinbart haben. Sonst kann er, sofern fäl-
lige Zinsen eingeklagt werden, Zinseszinsen vom Tag
der Streitanhängigkeit an fordern. Wurde über die Hö-
he der Zinseszinsen keine Vereinbarung getroffen, so
sind ebenfalls vier vom Hundert auf ein Jahr zu ent-
richten.

(3) Haben die Parteien über die Frist zur Zahlung der
Zinsen keine Vereinbarung getroffen, so sind diese bei
der Zurückzahlung des Kapitals oder, sofern der Ver-
trag auf mehrere Jahre abgeschlossen worden ist, jähr-
lich zu zahlen.

Zwey u. zwanzigstes Hauptstück.

Von der Bevollmächtigung und andern Arten der
Geschäftsführung.

Bevollmächtigungsvertrag.
§ 1002. Der Vertrag, wodurch jemand ein ihm auf-

getragenes Geschäft im Nahmen des Andern zur Be-
sorgung übernimmt, heißt Bevollmächtigungsvertrag.

§ 1003. Personen, welche zur Besorgung bestimmter
Geschäfte öffentlich bestellt worden, sind schuldig,
über einen darauf sich beziehenden Auftrag ohne Zö-
gerung gegen den Auftragenden sich ausdrücklich zu
erklären, ob sie denselben annehmen oder nicht; wid-
rigen Falls bleiben sie dem Auftragenden für den da-
durch veranlaßten Nachtheil verantwortlich.

Eintheilung der Bevollmächtigung in eine unent-
geldliche oder entgeldliche;

§ 1004. Wird für die Besorgung eines fremden Ge-
schäftes entweder ausdrücklich, oder nach dem Stande
des Geschäftsträgers auch nur stillschweigend eine
Belohnung bedungen; so gehört der Vertrag zu den
entgeldlichen, außer dem aber zu den unentgeldlichen.
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mündliche oder schriftliche;
§ 1005. Bevollmächtigungsverträge können münd-

lich oder schriftlich geschlossen werden. Die von dem
Gewaltgeber dem Gewalthaber hierüber ausgestellte
Urkunde wird Vollmacht genannt.

allgemeine oder besondere;
§ 1006. Es gibt allgemeine und besondere Voll-

machten, je nachdem jemanden die Besorgung aller,
oder nur einiger Geschäfte anvertraut wird. Die beson-
deren Vollmachten können bloß gerichtliche oder bloß
außergerichtliche Geschäfte überhaupt; oder sie kön-
nen einzelne Angelegenheiten der einen oder der an-
dern Gattung zum Gegenstande haben.

unumschränkte, oder beschränkte;
§ 1007. Vollmachten werden entweder mit unum-

schränkter oder mit beschränkter Freyheit zu handeln
ertheilet. Durch die erstere wird der Gewalthaber be-
rechtiget, das Geschäft nach seinem besten Wissen
und Gewissen zu leiten; durch die letztere aber werden
ihm die Gränzen, wie weit, und die Art, wie er dassel-
be betreiben soll, vorgeschrieben.

§ 1008. Folgende Geschäfte: Wenn im Nahmen ei-
nes Andern Sachen veräußert, oder entgeldlich über-
nommen; Anleihen oder Darleihen geschlossen; Geld
oder Geldeswerth erhoben; Processe anhängig ge-
macht; Eide aufgetragen, angenommen oder zurück-
geschoben, oder Vergleiche getroffen werden sollen,
erfordern eine besondere, auf diese Gattungen der Ge-
schäfte lautende Vollmacht. Wenn aber eine Erbschaft
unbedingt angenommen oder ausgeschlagen; Gesell-
schaftsverträge errichtet; Schenkungen gemacht; das
Befugniß, einen Schiedsrichter zu wählen, einge-
räumt, oder Rechte unentgeldlich aufgegeben werden
sollen; ist eine besondere, auf das einzelne Geschäft
ausgestellte Vollmacht nothwendig. Allgemeine,
selbst unbeschränkte Vollmachten sind in diesen Fäl-
len nur hinreichend, wenn die Gattung des Geschäftes
in der Vollmacht ausgedrücket worden ist.

Rechte und Verbindlichkeiten des Gewalthabers;
§ 1009. Der Gewalthaber ist verpflichtet, das Ge-

schäft seinem Versprechen und der erhaltenen Voll-
macht gemäß, emsig und redlich zu besorgen, und al-
len aus dem Geschäfte entspringenden Nutzen dem
Machtgeber zu überlassen. Er ist, ob er gleich eine be-
schränkte Vollmacht hat, berechtiget, alle Mittel anzu-
wenden, die mit der Natur des Geschäftes nothwendig
verbunden, oder der erklärten Absicht des Machtge-
bers gemäß sind. Ueberschreitet er aber die Gränzen
der Vollmacht; so haftet er für die Folgen.

§ 1010. Trägt der Gewalthaber das Geschäft ohne
Noth einem Dritten auf; so haftet er ganz allein für
den Erfolg. Wird ihm aber die Bestellung eines Stell-
vertreters in der Vollmacht ausdrücklich gestattet, oder
durch die Umstände unvermeidlich; so verantwortet er
nur ein bey der Auswahl der Person begangenes Ver-
schulden.

§ 1011. Wird mehreren Bevollmächtigten zugleich
ein Geschäft aufgetragen; so ist die Mitwirkung Aller
zur Gültigkeit des Geschäftes, und Verpflichtung des
Machtgebers nothwendig; wenn nicht ausdrücklich
Einem oder Mehreren aus ihnen die volle Befugniß in
der Vollmacht ertheilt worden ist.

§ 1012. Der Gewalthaber ist schuldig, dem Macht-
geber den durch sein Verschulden verursachten Scha-
den zu ersetzen, und die bey dem Geschäfte vorkom-
menden Rechnungen, so oft dieser es verlangt, vorzu-
legen.

§ 1013. Gewalthaber sind, außer dem im §. 1004
enthaltenen Falle, nicht befugt, ihrer Bemühung we-
gen eine Belohnung zu fordern. Es ist ihnen nicht er-
laubt, ohne Willen des Machtgebers in Rücksicht auf
die Geschäftsverwaltung von einem Dritten Geschen-
ke anzunehmen. Die erhaltenen werden zur Armen-
Casse eingezogen.

des Gewaltgebers;
§ 1014. Der Gewaltgeber ist verbunden, dem Ge-

walthaber allen zur Besorgung des Geschäftes not-
hwendig oder nützlich gemachten Aufwand, selbst
bey fehlgeschlagenem Erfolge, zu ersetzen, und ihm
auf Verlangen zur Bestreitung der baren Auslagen
auch einen angemessenen Vorschuß zu leisten; er muß
ferner allen durch sein Verschulden entstandenen, oder
mit der Erfüllung des Auftrages verbundenen Schaden
vergüten.

§ 1015. Leidet der Gewalthaber bey der Geschäfts-
führung nur zufälliger Weise Schaden; so kann er in
dem Falle, daß er das Geschäft unentgeldlich zu besor-
gen übernahm, einen solchen Betrag fordern, welcher
ihm bey einem entgeldlichen Vertrage zur Vergütung
der Bemühung nach dem höchsten Schätzungswerthe
gebührt haben würde.

§ 1016. Ueberschreitet der Gewalthaber die Gränzen
seiner Vollmacht; so ist der Gewaltgeber nur in so fern
verbunden, als er das Geschäft genehmigt, oder den
aus dem Geschäfte entstandenen Vortheil sich zuwen-
det.

in Rücksicht eines Dritten.
§ 1017. In so fern der Gewalthaber nach dem Inhalte

der Vollmacht den Gewaltgeber vorstellt, kann er ihm
Rechte erwerben und Verbindlichkeiten auflegen. Hat
er also innerhalb der Gränzen der offenen Vollmacht
mit einem Dritten einen Vertrag geschlossen; so kom-
men die dadurch gegründeten Rechte und Verbindlich-
keiten dem Gewaltgeber und dem Dritten; nicht aber
dem Gewalthaber zu. Die dem Gewalthaber ertheilte
geheime Vollmacht hat auf die Rechte des Dritten kei-
nen Einfluß.

§ 1018. Auch in dem Falle, daß der Gewaltgeber ei-
nen solchen Gewalthaber, der sich selbst zu verbin-
den unfähig ist, aufgestellt hat, sind die innerhalb der
Gränzen der Vollmacht geschlossenen Geschäfte so-
wohl für den Gewaltgeber, als für den Dritten verbind-
lich.
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§ 1019. Ist der Gewalthaber zu dem von ihm ge-
schlossenen Geschäft nicht oder nicht ausreichend be-
vollmächtigt, so ist er, wenn der Gewaltgeber weder
das Geschäft genehmigt noch sich den aus dem Ge-
schäft entstandenen Vorteil zuwendet (§ 1016), dem
anderen Teil zum Ersatz des Schadens verpflichtet,
den dieser im Vertrauen auf die Vertretungsmacht er-
leidet. Der Gewalthaber haftet jedoch nicht über den
Betrag des Interesses hinaus, das der andere Teil an
der Wirksamkeit des Vertrages hat.

Auflösung des Vertrages durch den Widerruf.
§ 1020. Es steht dem Machtgeber frey; die Voll-

macht nach Belieben zu widerrufen; doch muß er dem
Gewalthaber nicht nur die in der Zwischenzeit ge-
habten Kosten und den sonst erlittenen Schaden er-
setzen; sondern auch einen der Bemühung angemes-
senen Theil der Belohnung entrichten. Dieses findet
auch dann Statt, wenn die Vollendung des Geschäftes
durch einen Zufall verhindert worden ist.

die Aufkündung;
§ 1021. Auch der Machthaber kann die angenomme-

ne Vollmacht aufkünden. Wenn er sie aber vor Voll-
endung des ihm insbesondere aufgetragenen, oder ver-
möge der allgemeinen Vollmacht angefangenen Ge-
schäftes aufkündet; so muß er, dafern nicht ein unvor-
gesehenes und unvermeidliches Hinderniß eingetreten
ist, allen daraus entstandenen Schaden ersetzen.

den Tod.
§ 1022. In der Regel wird die Vollmacht sowohl

durch den Tod des Gewaltgebers als des Gewalthabers
aufgehoben. Läßt sich aber das angefangene Geschäft
ohne offenbaren Nachtheil der Erben nicht unterbre-
chen, oder erstreckt sich die Vollmacht selbst auf den
Sterbfall des Gewaltgebers; so hat der Gewalthaber
das Recht und die Pflicht, das Geschäft zu vollenden.

§ 1023. Die von einem Körper (Gemeinschaft) aus-
gestellten und übernommenen Vollmachten werden
durch die Erlöschung der Gemeinschaft aufgehoben.

oder ein Insolvenzverfahren
§ 1024. Wird über das Vermögen des Machtgebers

das Insolvenzverfahren eröffnet, so sind Vertretungs-
handlungen des Machthabers ab der Bekanntmachung
der Insolvenzeröffnung nicht rechtswirksam. Durch
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Ver-
mögen des Machthabers erlischt dessen Vollmacht.

In wiefern die Verbindlichkeit fortdauere.
§ 1025. Wird die Vollmacht durch Widerruf, Auf-

kündung, oder durch den Tod des Gewaltgebers oder
Gewalthabers aufgehoben; so müssen doch die Ge-
schäfte, welche keinen Aufschub leiden, so lange fort-
gesetzt werden, bis von dem Machtgeber oder dessen
Erben eine andere Verfügung getroffen worden ist,
oder füglich getroffen werden konnte.

§ 1026. Auch bleiben die mit einem Dritten, dem die
Aufhebung der Vollmacht ohne sein Verschulden un-

bekannt war, geschlossenen Verträge verbindlich, und
der Gewaltgeber kann sich nur bey dem Gewaltha-
ber, der die Aufhebung verschwiegen hat, wegen sei-
nes Schadens erhohlen.

Stillschweigende Bevollmächtigung der Dienstper-
sonen.

§ 1027. Die in diesem Hauptstücke enthaltenen Vor-
schriften haben auch ihre Anwendung auf die Eigen-
thümer einer Handlung, eines Schiffes, Kaufladens
oder andern Gewerbes, welche die Verwaltung einem
Factor, Schiffer, Ladendiener oder andern Geschäfts-
trägern anvertrauen.

§ 1028. Die Rechte solcher Geschäftsführer sind
vorzüglich aus der Urkunde ihrer Bestellung, derglei-
chen unter Handelsleuten das ordentlich kundgemach-
te Befugniß der Unterzeichnung (Firma) ist, zu beurt-
heilen.

§ 1029. (1) Ist die Vollmacht nicht schriftlich gege-
ben worden; so wird ihr Umfang aus dem Gegenstan-
de, und aus der Natur des Geschäftes beurtheilet. Wer
einem Andern eine Verwaltung anvertraut hat, von
dem wird vermuthet, daß er ihm auch die Macht ein-
geräumt habe, alles dasjenige zu thun, was die Verwal-
tung selbst erfordert und was gewöhnlich damit ver-
bunden ist (§. 1009).

(2) Der Überbringer einer Quittung gilt als ermäch-
tigt, die Leistung zu empfangen, sofern nicht dem
Leistenden bekannte Umstände der Annahme einer
solchen Ermächtigung entgegenstehen.

§ 1030. Gestattet der Eigenthümer einer Handlung,
oder eines Gewerbes seinem Diener oder Lehrlinge,
Waaren im Laden oder außer demselben zu verkaufen;
so wird vermuthet, daß sie bevollmächtigt seyn, die
Bezahlung zu empfangen, und Quittungen dagegen
auszustellen.

§ 1031. Die Vollmacht, Waaren im Nahmen des Ei-
genthümers zu verkaufen, erstreckt sich aber nicht auf
das Recht, in seinem Nahmen Waaren einzukaufen;
auch dürfen Fuhrleute weder den Werth der ihnen an-
vertrauten Güter beziehen, noch Geld darauf anleihen,
wenn es nicht ausdrücklich in Frachtbriefen bestimmt
worden ist.

§ 1032. Dienstgeber und Familienhäupter sind nicht
verbunden, das, was von ihren Dienstpersonen oder
andern Hausgenossen in ihrem Nahmen auf Borg ge-
nommen wird, zu bezahlen. Der Borger muß in sol-
chen Fällen den gemachten Auftrag erweisen.

§ 1033. Besteht aber zwischen dem Borgnehmer
und dem Borggeber ein ordentliches Einschreibebuch,
worin die ausgeborgten Sachen aufgezeichnet werden;
so gilt die Vermuthung, daß der Ueberbringer dieses
Buches bevollmächtiget sey, die Waare auf Borg zu
nehmen.

Gesetzliche Vertretung
§ 1034. (1) Als gesetzlicher Vertreter einer Person

wird bezeichnet:
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1. wer für ein minderjähriges Kind im Rahmen der
Obsorge oder sonst im Einzelfall gesetzlich mit des-
sen Vertretung betraut ist;

2. ein Vorsorgebevollmächtigter, sobald die Vorsorge-
vollmacht wirksam ist (§ 245 Abs. 1);

3. ein gewählter und ein gesetzlicher Erwachsenenver-
treter nach der Registrierung im Österreichischen
Zentralen Vertretungsverzeichnis sowie ein gericht-
licher Erwachsenenvertreter und

4. ein Kurator (§ 277).
(2) Sofern nichts anderes angeordnet ist, wird eine

durch Gerichtsentscheidung angeordnete gesetzliche
Vertretung mit Rechtskraft der Entscheidung wirksam.

Geschäftsführung ohne Auftrag;
§ 1035. Wer weder durch ausdrücklichen oder still-

schweigenden Vertrag, noch vom Gerichte, noch aus
dem Gesetze das Befugniß erhalten hat, darf der Regel
nach sich in das Geschäft eines Andern nicht mengen.
Hätte er sich dessen angemaßt; so ist er für alle Folgen
verantwortlich.

im Nothfalle;
§ 1036. Wer, obgleich unberufen, ein fremdes Ge-

schäft zur Abwendung eines bevorstehenden Scha-
dens besorgt, dem ist derjenige, dessen Geschäft er
besorgt hat, den nothwendigen und zweckmäßig ge-
machten Aufwand zu ersetzen schuldig; wenn gleich
die Bemühung ohne Verschulden fruchtlos geblieben
ist (§. 403).

oder zum Nutzen des Andern;
§ 1037. Wer fremde Geschäfte bloß, um den Nutzen

des Andern zu befördern, übernehmen will, soll sich
um dessen Einwilligung bewerben. Hat der Geschäfts-
führer zwar diese Vorschrift unterlassen, aber das Ge-
schäft auf seine Kosten zu des Andern klarem, über-
wiegenden Vortheile geführet; so müssen ihm von die-
sem die darauf verwendeten Kosten ersetzt werden.

§ 1038. Ist aber der überwiegende Vortheil nicht
klar; oder hat der Geschäftsführer eigenmächtig so
wichtige Veränderungen in einer fremden Sache vor-
genommen, daß die Sache dem Andern zu dem Zwe-
cke, wozu er sie bisher benützte, unbrauchbar wird, so
ist dieser zu keinem Ersatze verbunden; er kann viel-
mehr verlangen, daß der Geschäftsführer auf eigene
Kosten die Sache in den vorigen Stand zurücksetze,
oder, wenn das nicht möglich ist, ihm volle Genugthu-
ung leiste.

§ 1039. Wer ein fremdes Geschäft ohne Auftrag auf
sich genommen hat, muß es bis zur Vollendung fort-
setzen, und gleich einem Bevollmächtigten genaue
Rechnung darüber ablegen.

gegen den Willen des Andern.
§ 1040. Wenn jemand gegen den gültig erklärten

Willen des Eigenthümers sich eines fremden Geschäf-
tes anmaßet, oder den rechtmäßigen Bevollmächtigten

durch eine solche Einmengung an der Besorgung des
Geschäftes verhindert; so verantwortet er nicht nur
den hieraus erwachsenen Schaden und entgangenen
Gewinn, sondern er verliert auch den gemachten Auf-
wand; in so fern er nicht in Natur zurückgenommen
werden kann.

Verwendung einer Sache zum Nutzen des Andern.
§ 1041. Wenn ohne Geschäftsführung eine Sache

zum Nutzen eines Andern verwendet worden ist; kann
der Eigenthümer sie in Natur, oder, wenn dieß nicht
mehr geschehen kann, den Werth verlangen, den sie
zur Zeit der Verwendung gehabt hat, obgleich der Nut-
zen in der Folge vereitelt worden ist.

§ 1042. Wer für einen Andern einen Aufwand
macht, den dieser nach dem Gesetze selbst hätte ma-
chen müssen, hat das Recht, den Ersatz zu fordern.

§ 1043. Hat jemand in einem Nothfalle, um einen
größern Schaden von sich und Andern abzuwenden,
sein Eigenthum aufgeopfert; so müssen ihn Alle, wel-
che daraus Vortheil zogen, verhältnißmäßig entschädi-
gen. Die ausführlichere Anwendung dieser Vorschrift
auf Seegefahren ist ein Gegenstand der Seegesetze.

§ 1044. Die Vertheilung der Kriegsschäden wird
nach besondern Vorschriften von den politischen Be-
hörden bestimmt.

Drey u. zwanzigstes Hauptstück.

Von dem Tauschvertrage.

Tausch.
§ 1045. Der Tausch ist ein Vertrag, wodurch eine

Sache gegen eine andere Sache überlassen wird. Die
wirkliche Uebergabe ist nicht zur Errichtung; sondern
nur zur Erfüllung des Tauschvertrages, und zur Erwer-
bung des Eigenthumes nothwendig.

§ 1046. Das Geld ist kein Gegenstand des Tausch-
vertrages; doch lassen sich Gold und Silber als eine
Waare, und selbst als Münz-Sorten in so weit vertau-
schen; als sie nur gegen andere Münz-Sorten, goldene
nähmlich gegen silberne, kleinere gegen größere Stü-
cke verwechselt werden sollen.

Rechte und Pflichten der Tauschenden;
§ 1047. Tauschende sind vermöge des Vertrages ver-

pflichtet, die vertauschten Sachen der Verabredung ge-
mäß mit ihren Bestandteilen und mit allem Zugehör zu
rechter Zeit, am gehörigen Ort und in eben dem Zu-
stande, in welchem sie sich bei Schließung des Vertra-
ges befunden haben, zum freien Besitze zu übergeben
und zu übernehmen.

insbesondere in Rücksicht der Gefahr,
§ 1048. Ist eine Zeit bedungen, zu welcher die Ue-

bergabe geschehen soll, und wird in der Zwischenzeit
entweder die vertauschte bestimmte Sache durch Ver-
both außer Verkehr gesetzt, oder zufälliger Weise
ganz, oder doch über die Hälfte am Werthe zu Grunde
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gerichtet, so ist der Tausch für nicht geschlossen anzu-
sehen.

§ 1049. Andere in dieser Zwischenzeit durch Zufall
erfolgte Verschlimmerungen der Sache und Lasten ge-
hen auf die Rechnung des Besitzers. Sind jedoch Sa-
chen in Pausch und Bogen behandelt worden; so trägt
der Uebernehmer den zufälligen Untergang einzelner
Stücke, wenn anders hierdurch das Ganze nicht über
die Hälfte am Werthe verändert worden ist.

und der Nutzungen vor der Übergabe.
§ 1050. Dem Besitzer gebühren die Nutzungen der

vertauschten Sache bis zur bedungenen Zeit der Ue-
bergabe. Von dieser Zeit an gebühren sie, sammt dem
Zuwachse, dem Uebernehmer, obgleich die Sache
noch nicht übergeben worden ist.

§ 1051. Ist keine Zeit zur Uebergabe der bestimmten
Sache bedungen, und fällt keinem Theile ein Versehen
zur Last; so sind die obigen Vorschriften wegen Ge-
fahr und Nutzungen (§§. 1048 – 1050) auf den Zeit-
punct der Uebergabe selbst anzuwenden; in so fern die
Parteyen nicht etwas Anderes festgesetzt haben.

§ 1052. Wer auf die Übergabe dringen will, muß sei-
ne Verbindlichkeit erfüllt haben oder sie zu erfüllen
bereit sein. Auch der zur Vorausleistung Verpflichtete
kann seine Leistung bis zur Bewirkung oder Sicher-
stellung der Gegenleistung verweigern, wenn diese
durch schlechte Vermögensverhältnisse des anderen
Teiles gefährdet ist, die ihm zur Zeit des Vertragsab-
schlusses nicht bekannt sein mußten.

Vier u. zwanzigstes Hauptstück.

Von dem Kaufvertrage.

Kaufvertrag.
§ 1053. Durch den Kaufvertrag wird eine Sache um

eine bestimmte Summe Geldes einem Andern über-
lassen. Er gehört, wie der Tausch, zu den Titeln ein
Eigenthum zu erwerben. Die Erwerbung erfolgt erst
durch die Uebergabe des Kaufgegenstandes. Bis zur
Uebergabe behält der Verkäufer das Eigenthumsrecht.

Erfordernisse des Kaufvertrages.
§ 1054. Wie die Einwilligung des Käufers und Ver-

käufers beschaffen seyn müsse, und welche Sachen
gekauft und verkauft werden dürfen, dieses wird nach
den Regeln der Verträge überhaupt bestimmt. Der
Kaufpreis muß im barem Gelde bestehen, und darf
weder unbestimmt, noch gesetzwidrig seyn.

Der Kaufpreis muß

a) in barem Gelde bestehen;
§ 1055. Wird eine Sache theils gegen Geld, theils

gegen eine andere Sache veräußert, so wird der Ver-
trag, je nachdem der Werth am Gelde mehr oder we-
niger, als der gemeine Werth der gegebenen Sache

beträgt, zum Kaufe oder Tausche, und bey gleichem
Werthe der Sache, zum Kaufe gerechnet.

b) bestimmt;
§ 1056. Käufer und Verkäufer können die Festset-

zung des Preises auch einer dritten bestimmten Person
überlassen. Wird von dieser in dem bedungenen Zeit-
raume nichts festgesetzt; oder will im Falle, daß kein
Zeitraum bedungen worden ist, ein Theil vor der Be-
stimmung des Preises zurücktreten; so wird der Kauf-
vertrag als nicht geschlossen angesehen.

§ 1057. Wird die Bestimmung des Preises mehreren
Personen überlassen, so entscheidet die Mehrheit der
Stimmen. Fallen die Stimmen so verschieden aus, daß
der Preis nicht einmahl durch wirkliche Mehrheit der
Stimmen festgesetzt wird; so ist der Kauf für nicht ein-
gegangen zu achten.

§ 1058. Auch der Werth, welcher bey einer früheren
Veräußerung bedungen worden ist, kann zur Bestim-
mung des Preises dienen. Hat man den ordentlichen
Marktpreis zum Grunde gelegt, so wird der mittlere
Marktpreis des Ortes und der Zeit, wo und in welcher
der Vertrag erfüllet werden muß, angenommen.

c) nicht gesetzwidrig sein.
§ 1059. (Anm.: Aufgehoben durch § 33 Z 7, BGBl.

Nr. 140/1979.)
§ 1060. Außer diesem Falle kann der Kauf sowohl

von dem Käufer als Verkäufer nur wegen Verletzung
über die Hälfte bestritten werden (§§. 934 – 935). Die-
se Beschwerde findet auch dann Statt, wenn der Aus-
spruch des Kaufpreises einem Dritten überlassen wor-
den ist.

Pflichten des Verkäufers,
§ 1061. Der Verkäufer ist schuldig, die Sache bis zur

Zeit der Uebergabe sorgfältig zu verwahren und sie
dem Käufer nach eben den Vorschriften zu übergeben,
welche oben bey dem Tausche (§. 1047) aufgestellt
worden sind.

und des Käufers.
§ 1062. Der Käufer hingegen ist verbunden, die Sa-

che sogleich, oder zur bedungenen Zeit zu überneh-
men, zugleich aber auch das Kaufgeld bar abzuführen;
widrigen Falls ist der Verkäufer ihm die Uebergabe
der Sache zu verweigern berechtiget.

§ 1063. Wird die Sache dem Käufer von dem Ver-
käufer ohne das Kaufgeld zu erhalten, übergeben; so
ist die Sache auf Borg verkauft, und das Eigenthum
derselben geht gleich auf den Käufer über.

§ 1063a. Die Kosten der Übergabe der verkauften
Ware, insbesondere die Kosten des Messens und des
Wägens, fallen dem Verkäufer zur Last, die Kosten der
Abnahme und der Versendung der Sache an einen an-
deren Ort als den Erfüllungsort aber dem Käufer.

§ 1063b. Wenn dem Käufer beim Kauf einer beweg-
lichen Sache die nähere Bestimmung der Form, des
Maßes oder ähnlicher Verhältnisse vorbehalten ist, ist
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er verpflichtet, die vorbehaltene Bestimmung zu tref-
fen. Im Übrigen gilt § 906 Abs. 2 sinngemäß.

Gefahr und Nutzen des Kaufgegenstandes.
§ 1064. In Rücksicht der Gefahr und Nutzungen ei-

ner zwar gekauften, aber noch nicht übergebenen Sa-
che gelten die nähmlichen Vorschriften, die bey dem
Tauschvertrage gegeben worden sind (§§. 1048 –
1051).

Kauf einer gehofften Sache.
§ 1065. Wenn Sachen, die noch zu erwarten stehen,

gekauft werden; so sind die in dem Hauptstücke von
gewagten Geschäften gegebenen Anordnungen anzu-
wenden.

Allgemeine Vorschrift.
§ 1066. In allen bey einem Kaufvertrage vorkom-

menden Fällen, welche in dem Gesetze nicht aus-
drücklich entschieden werden, sind die in den Haupt-
stücken von Verträgen überhaupt, und von dem
Tauschvertrage insbesondere aufgestellten Vorschrif-
ten anzuwenden.

Besondere Arten oder Nebenverträge eines Kauf-
vertrages.

§ 1067. Besondere Arten oder Nebenverträge eines
Kaufvertrages sind: der Vorbehalt des Wiederkaufes,
des Rückverkaufes, des Vorkaufes; der Verkauf auf die
Probe; der Verkauf mit Vorbehalt eines bessern Käu-
fers; und der Verkaufsauftrag.

Verkauf mit Vorbehalt des Wiederkaufes.
§ 1068. Das Recht eine verkaufte Sache wieder ein-

zulösen, heißt das Recht des Wiederkaufes. Ist dieses
Recht dem Verkäufer überhaupt und ohne nähere Be-
stimmung eingeräumt, so wird von einer Seite das
Kaufstück in einem nicht verschlimmerten Zustande;
von der andern Seite aber das erlegte Kaufgeld zurück
gegeben, und die inzwischen beyderseits aus dem Gel-
de und der Sache gezogenen Nutzungen bleiben gegen
einander aufgehoben.

§ 1069. Hat der Käufer das Kaufstück aus dem Sei-
nigen verbessert; oder zu dessen Erhaltung außeror-
dentliche Kosten verwendet, so gebührt ihm gleich ei-
nem redlichen Besitzer der Ersatz; er haftet aber auch
dafür, wenn durch sein Verschulden der Werth verän-
dert, oder die Zurückgabe vereitelt worden ist.

§ 1070. Der Vorbehalt des Wiederkaufes findet nur
bei unbeweglichen Sachen statt und gebührt dem Ver-
käufer nur für seine Lebenszeit. Er kann sein Recht
weder auf die Erben noch auf einen anderen übertra-
gen. Ist das Recht in die öffentlichen Bücher einver-
leibt, so kann die Sache auch einem Dritten abgefor-
dert werden und dieser wird nach Beschaffenheit sei-
nes redlichen oder unredlichen Besitzes behandelt.

Kauf mit Vorbehalt des Rückverkaufes.
§ 1071. Den nähmlichen Beschränkungen unterliegt

das von dem Käufer ausbedungene Recht, die Sache
dem Verkäufer wieder zurück zu verkaufen; und es
sind auf dasselbe die für den Wiederkauf ertheilten
Vorschriften anzuwenden. Ist aber die Bedingung des
Wiederverkaufs oder Wiederkaufs verstellt, und ei-
gentlich um ein Pfandrecht oder ein Borggeschäft zu
verbergen, gebraucht worden, so tritt die Vorschrift
des §. 916 ein.

Vorbehalt des Vorkaufsrechtes.
§ 1072. Wer eine Sache mit der Bedingung verkauft,

daß der Käufer, wenn er solche wieder verkaufen will,
ihm die Einlösung anbiethen soll, der hat das Vor-
kaufsrecht.

§ 1073. Das Vorkaufsrecht ist in der Regel ein per-
sönliches Recht. In Rücksicht auf unbewegliche Güter
kann es durch Eintragung in die öffentlichen Bücher
in ein dingliches verwandelt werden.

§ 1074. Auch kann das Vorkaufsrecht weder einem
Dritten abgetreten, noch auf die Erben des Berechtig-
ten übertragen werden.

§ 1075. Der Berechtigte muß bewegliche Sachen
binnen vier und zwanzig Stunden; unbewegliche aber
binnen dreyßig Tagen, nach der geschehenen An-
biethung, wirklich einlösen. Nach Verlauf dieser Zeit
ist das Vorkaufsrecht erloschen.

§ 1076. Das Vorkaufsrecht hat im Falle einer ge-
richtlichen Feilbiethung der mit diesem Rechte be-
lasteten Sachen keine andere Wirkung, als daß der
den öffentlichen Büchern einverleibte Berechtigte zur
Feilbiethung insbesondere vorgeladen werden muß.

§ 1077. Der zur Einlösung Berechtigte, muß außer
dem Falle einer andern Verabredung, den vollständi-
gen Preis, welcher von einem Dritten angebothen wor-
den ist, entrichten. Kann er die außer dem gewöhn-
lichen Kaufpreise angebothenen Nebenbedingungen
nicht erfüllen, und lassen sie sich auch durch einen
Schätzungswerth nicht ausgleichen; so kann das Vor-
kaufsrecht nicht ausgeübt werden.

§ 1078. Das Vorkaufsrecht läßt sich auf andere Ver-
äußerungsarten ohne eine besondere Verabredung
nicht ausdehnen.

§ 1079. Hat der Besitzer dem Berechtigten die Ein-
lösung nicht angebothen, so muß er ihm für allen
Schaden haften. Im Falle eines dinglichen Vorkaufs-
rechtes kann die veräußerte Sache dem Dritten abge-
fordert werden, und dieser wird nach Beschaffenheit
seines redlichen oder unredlichen Besitzes behandelt.

Kauf auf die Probe.
§ 1080. Der Kauf auf Probe ist unter der im Belieben

des Käufers stehenden Bedingung geschlossen, daß er
die Ware genehmige. Die Bedingung ist im Zweifel
eine aufschiebende; der Käufer ist vor der Genehmi-
gung an den Kauf nicht gebunden, der Verkäufer hört
auf, gebunden zu sein, wenn der Käufer bis zum Ab-
laufe der Probezeit nicht genehmigt.
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§ 1081. Ist die Sache zum Zwecke der Besichtigung
oder Probe bereits übergeben, so gilt Stillschweigen
des Käufers bis nach Ablauf der Probezeit als Geneh-
migung.

§ 1082. Ist bei einem Kauf auf Probe keine Probezeit
vereinbart worden, so kann der Verkäufer dem Käufer
eine angemessene Frist als Probezeit setzen.

Verkauf mit Vorbehalt eines besseren Käufers.
§ 1083. Wird das Kaufgeschäft mit dem Vorbehalte

verabredet, daß der Verkäufer, wenn sich binnen einer
bestimmten Zeit ein besserer Käufer meldet, densel-
ben vorzuziehen befugt sey; so bleibt in dem Falle,
daß das Kaufstück nicht übergeben worden, die Wirk-
lichkeit des Vertrages bis zum Eintritte der Bedingung
aufgeschoben.

§ 1084. Ist das Kaufstück übergeben worden, so ist
der Kaufvertrag abgeschlossen; er wird aber durch den
Eintritt der Bedingung wieder aufgelöset. Bey dem
Mangel einer ausdrücklichen Zeitbestimmung wird
der bey dem Kaufe auf die Probe angenommene Zeit-
raum vermuthet.

§ 1085. Ob der neue Käufer besser sey, beurtheilet
der Verkäufer. Er kann den zweyten Käufer, wenn der
erste auch noch mehr zahlen wollte, vorziehen. Bey
der Auflösung des Vertrages heben sich die Nutzun-
gen der Sache und des Geldes gegen einander auf. In
Rücksicht der Verbesserungen oder Verschlimmerun-
gen wird der Käufer gleich einem redlichen Besitzer
behandelt.

Verkaufsauftrag.
§ 1086. Wenn jemand seine bewegliche Sache ei-

nem Andern für einen gewissen Preis zum Verkaufe
übergibt, mit der Bedingung, daß ihm der Ueberneh-
mer binnen einer festgesetzten Zeit entweder das be-
stimmte Kaufgeld liefern oder die Sache zurückstellen
soll; so ist der Uebergeber vor Verlauf der Zeit die Sa-
che zurück zu fordern nicht berechtiget; der Ueber-
nehmer aber muß nach deren Ablauf das bestimmte
Kaufgeld entrichten.

§ 1087. Während der festgesetzten Zeit bleibt der
Uebergeber Eigenthümer, der Uebernehmer haftet ihm
für den durch sein Verschulden verursachten Schaden,
und es werden ihm bey Zurückstellung der Sache nur
solche Kosten vergütet, die dem Uebergeber zum Nut-
zen gereichen.

§ 1088. Ist die Sache unbeweglich; oder ist der
Preis, oder die Zahlungsfrist nicht bestimmt; so wird
der Uebernehmer wie ein Gewalthaber angesehen. In
keinem Falle kann die zum Verkaufe anvertraute Sa-
che dem Dritten, welcher sie von dem Uebernehmer
redlicher Weise an sich gebracht hat, abgefordert wer-
den (§. 367).

§ 1089. Auch bey gerichtlichen Verkäufen finden
die über Verträge, und den Tausch- und Kaufvertrag
insbesondere aufgestellten Vorschriften in der Regel
Statt; in so fern nicht in diesem Gesetze, oder in der
Gerichtsordnung eigene Anordnungen enthalten sind.

Fünf u. zwanzigstes Hauptstück.

Von Bestand- Erbpacht- und Erbzins-Verträgen.

Bestandvertrag.
§ 1090. Der Vertrag, wodurch jemand den Gebrauch

einer unverbrauchbaren Sache auf eine gewisse Zeit
und gegen einen bestimmten Preis erhält, heißt über-
haupt Bestandvertrag.

I) Mieth- und Pachtvertrag.
§ 1091. Der Bestandvertrag wird, wenn sich die in

Bestand gegebene Sache ohne weitere Bearbeitung
gebrauchen läßt, ein Miethvertrag; wenn sie aber nur
durch Fleiß und Mühe benützt werden kann, ein
Pachtvertrag genannt. Werden durch einen Vertrag Sa-
chen von der ersten und zweyten Art zugleich in Be-
stand gegeben; so ist der Vertrag nach der Beschaffen-
heit der Hauptsache zu beurtheilen.

Erfordernisse.
§ 1092. Mieth- und Pachtverträge können über die

nähmlichen Gegenstände und auf die nähmliche Art,
als der Kaufvertrag geschlossen werden. Der Mieth-
und Pachtzins wird, wenn keine andere Uebereinkunft
getroffen worden ist, wie das Kaufgeld entrichtet.

§ 1093. Der Eigenthümer kann sowohl seine beweg-
lichen und unbeweglichen Sachen, als seine Rechte in
Bestand geben; er kann aber auch in den Fall kom-
men, den Gebrauch seiner eigenen Sache, wenn er ei-
nem Dritten gebührt, in Bestand zu nehmen.

Wirkung.
§ 1094. Sind die vertragschließenden Theile über

das Wesentliche des Bestandes, nähmlich über die Sa-
che und den Preis, übereingekommen; so ist der Ver-
trag vollkommen abgeschlossen, und der Gebrauch
der Sache für gekauft anzusehen.

§ 1095. Wenn ein Bestandvertrag in die öffentlichen
Bücher eingetragen ist; so ist das Recht des Bestand-
nehmers als ein dingliches Recht zu betrachten, wel-
ches sich auch der nachfolgende Besitzer auf die noch
übrige Zeit gefallen lassen muß.

Wechselseitige Rechte:

1) In Hinsicht auf Ueberlassung; Erhaltung; Be-
nützung.

§ 1096. (1) Vermieter und Verpächter sind verpflich-
tet, das Bestandstück auf eigene Kosten in brauchba-
rem Stande zu übergeben und zu erhalten und die Be-
standinhaber in dem bedungenen Gebrauche oder Ge-
nusse nicht zu stören. Ist das Bestandstück bei der
Übergabe derart mangelhaft oder wird es während der
Bestandzeit ohne Schuld des Bestandnehmers derart
mangelhaft, daß es zu dem bedungenen Gebrauche
nicht taugt, so ist der Bestandnehmer für die Dauer
und in dem Maße der Unbrauchbarkeit von der Ent-
richtung des Zinses befreit. Auf diese Befreiung kann
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bei der Miete unbeweglicher Sachen im voraus nicht
verzichtet werden.

(2) Der Pächter hat die gewöhnlichen Ausbesserun-
gen der Wirtschaftsgebäude nur insoweit selbst zu tra-
gen, als sie mit den Materialien des Gutes und den
Diensten, die er nach der Beschaffenheit des Gutes zu
fordern berechtigt ist, bestritten werden können.

§ 1097. Werden Ausbesserungen nötig, welche dem
Bestandgeber obliegen, so ist der Bestandnehmer bei
sonstigem Schadenersatz verpflichtet, dem Bestand-
geber ohne Verzug Anzeige zu machen. Der Bestand-
nehmer wird als ein Geschäftsführer ohne Auftrag be-
trachtet, wenn er auf das Bestandstück einen dem Be-
standgeber obliegenden Aufwand (§ 1036) oder einen
nützlichen Aufwand (§ 1037) gemacht hat; er muß
aber den Ersatz längstens binnen sechs Monaten nach
Zurückstellung des Bestandstückes gerichtlich for-
dern, sonst ist die Klage erloschen.

§ 1098. Mieter und Pächter sind berechtiget, die
Miet- und Pachtstücke dem Vertrage gemäß durch die
bestimmte Zeit zu gebrauchen und zu benützen, oder
auch in Afterbestand zu geben, wenn es ohne Nachteil
des Eigentümers geschehen kann und im Vertrage
nicht ausdrücklich untersagt worden ist.

2) Lasten;
§ 1099. Bey Vermiethungen trägt alle Lasten und

Abgaben der Vermiether. Bey eigentlichen Pachtun-
gen, wenn sie in Pausch und Bogen geschehen, über-
nimmt der Pächter mit Ausschluß der eingetragenen
Hypothecar-Lasten, alle übrige; wird aber die Pach-
tung nach einem Anschlage geschlossen, so trägt er je-
ne Lasten, welche von dem Ertrage abgezogen worden
sind, oder bloß von den Früchten, und nicht von dem
Grunde selbst entrichtet werden müssen.

3) Zins.
§ 1100. Ist nichts anderes vereinbart oder ortsüblich,

so ist der Zins, wenn eine Sache auf ein oder mehrere
Jahre in Bestand genommen wird, halbjährlich, bei ei-
ner kürzeren Bestandzeit hingegen nach Verlauf der-
selben zu entrichten. Bei der Raummiete ist der Zins
monatlich, und zwar jeweils am Fünften des Monats,
zu entrichten.

§ 1101. (1) Zur Sicherstellung des Bestandzinses hat
der Vermieter einer unbeweglichen Sache das Pfand-
recht an den eingebrachten, dem Mieter oder seinen
mit ihm in gemeinschaftlichem Haushalte lebenden
Familienmitgliedern gehörigen Einrichtungsstücken
und Fahrnissen, soweit sie nicht der Pfändung entzo-
gen sind. Das Pfandrecht erlischt, wenn die Gegen-
stände vor ihrer pfandweisen Beschreibung entfernt
werden, es sei denn, daß dies infolge einer gerichtli-
chen Verfügung geschieht und der Vermieter binnen
drei Tagen nach dem Vollzuge sein Recht bei Gericht
anmeldet.

(2) Zieht der Mieter aus oder werden Sachen ver-
schleppt, ohne daß der Zins entrichtet oder sicherge-
stellt ist, so kann der Vermieter die Sachen auf eigene
Gefahr zurückbehalten, doch muß er binnen drei Ta-

gen um die pfandweise Beschreibung ansuchen oder
die Sachen herausgeben.

(3) Dem Verpächter eines Grundstückes steht in
gleichem Umfange und mit gleicher Wirkung das
Pfandrecht an dem auf dem Pachtgute vorhandenen
Vieh und den Wirtschaftsgerätschaften und den darauf
noch befindlichen Früchten zu.

§ 1102. Der Bestandgeber kann sich zwar die Vor-
ausbezahlung des Bestandzinses bedingen. Hat aber
der Bestandnehmer mehr als eine Fristzahlung voraus
geleistet, so kann er dieselbe einem später eingetrage-
nen Gläubiger oder neuen Eigentümer nur dann entge-
gensetzen, wenn sie in dem öffentlichen Buch ersicht-
lich gemacht ist.

Zins in Früchten.
§ 1103. Wenn der Eigenthümer sein Gut mit der Be-

dingung überläßt, daß der Uebernehmer die Wirth-
schaft betreiben, und dem Uebergeber einen auf die
ganze Nutzung sich beziehenden Theil, z. B. ein Dritt-
heil oder die Hälfte der Früchte geben solle; so ent-
steht kein Pacht-, sondern ein Gesellschaftsvertrag,
welcher nach den darüber aufgestellten Regeln beurt-
heilet wird.

Fälle und Bedingungen einer Erlassung des Zin-
ses.

§ 1104. Wenn die in Bestand genommene Sache we-
gen außerordentlicher Zufälle, als Feuer, Krieg oder
Seuche, großer Überschwemmungen, Wetterschläge,
oder wegen gänzlichen Mißwachses gar nicht ge-
braucht oder benutzt werden kann, so ist der Bestand-
geber zur Wiederherstellung nicht verpflichtet, doch
ist auch kein Miet- oder Pachtzins zu entrichten.

§ 1105. Behält der Mieter trotz eines solchen Zufalls
einen beschränkten Gebrauch des Mietstückes, so
wird ihm auch ein verhältnismäßiger Teil des Mietzin-
ses erlassen. Dem Pächter gebührt ein Erlaß an dem
Pachtzinse, wenn durch außerordentliche Zufälle die
Nutzungen des nur auf ein Jahr gepachteten Gutes um
mehr als die Hälfte des gewöhnlichen Ertrages gefal-
len sind. Der Verpächter ist so viel zu erlassen schul-
dig, als durch diesen Abfall an dem Pachtzinse man-
gelt.

§ 1106. Hat der Bestandnehmer unbestimmt alle Ge-
fahren auf sich genommen; so werden darunter nur
die Feuer-, und Wasserschäden und Wetterschläge ver-
standen. Andere außerordentliche Unglücksfälle kom-
men nicht auf seine Gefahr. Verbindet er sich aber
ausdrücklich, auch alle andere außerordentliche Un-
glücksfälle zu tragen; so wird deßwegen noch nicht
vermuthet, daß er auch für den zufälligen Untergang
des ganzen Pachtstückes haften wolle.

§ 1107. Wird der Gebrauch oder Genuß des Be-
standstückes nicht wegen dessen Beschädigung oder
sonst entstandener Unbrauchbarkeit, sondern aus ei-
nem dem Bestandnehmer zugestoßenen Hindernisse
oder Unglücksfalle vereitelt, oder waren zur Zeit der
Beschädigung die Früchte von dem Grunde schon ab-
gesondert, so fällt die widrige Ereignung dem Be-
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standnehmer allein zur Last. Er muß den Zins doch
entrichten. Der Bestandgeber muß sich aber den er-
sparten Aufwand und die Vorteile, die er durch ander-
weitige Verwertung des Bestandstückes erlangt, an-
rechnen.

§ 1108. Behauptet der Pächter den Erlaß des ganzen
Pachtzinses oder eines Theiles davon entweder aus
dem Vertrage oder aus dem Gesetze; so muß er dem
Verpächter ohne Zeitverlust den geschehenen Un-
glücksfall anzeigen, und die Begebenheit, wenn sie
nicht landkündig ist, gerichtlich, oder wenigstens
durch zwey sachkündige Männer erheben lassen; ohne
diese Vorsicht wird er nicht angehört.

4) Zurückstellung;
§ 1109. Nach geendigtem Bestandvertrage muß der

Bestandnehmer die Sache dem etwa errichteten In-
ventarium gemäß oder doch in dem Zustand, in wel-
chem er sie übernommen hat, gepachtete Grundstücke
aber mit Rücksicht auf die Jahreszeit, in welcher der
Pacht geendigt worden ist, in gewöhnlicher wirtschaft-
licher Kultur zurückstellen. Weder ein Zurückbehal-
tungsrecht oder die Einwendung der Kompensation
noch selbst des früheren Eigentumsrechtes kann ihn
vor der Zurückstellung schützen.

§ 1110. Wenn bey dem Bestandvertrage kein Inven-
tarium errichtet worden ist; so tritt die nähmliche Ver-
muthung, wie bey der Fruchtnießung (§. 518) ein.

§ 1111. Wird das Mieth- oder Pachtstück beschädi-
get, oder durch Mißbrauch abgenützt; so haften Mie-
ther und Pächter sowohl für ihr eigenes, als des After-
bestandnehmers Verschulden, nicht aber für den Zu-
fall. Doch muß der Bestandgeber den Ersatz aus dieser
Haftung längstens binnen Einem Jahre nach Zurück-
stellung des Bestandstückes gerichtlich fordern; sonst
ist das Recht erloschen.

5) Auflösung des Bestandvertrages:

a) durch Untergang der Sache;
§ 1112. Der Bestandvertrag löset sich von selbst auf,

wenn die bestandene Sache zu Grunde geht. Geschieht
dies aus Verschulden des einen Theiles, so gebührt
dem andern Ersatz; geschieht es durch einen Un-
glücksfall, so ist kein Theil dem andern dafür verant-
wortlich.

b) Verlauf der Zeit;
§ 1113. Der Bestandvertrag erlischt auch durch den

Verlauf der Zeit, welcher ausdrücklich oder still-
schweigend, entweder durch den nach einem gewissen
Zeitraume ausgemessenen Zins, wie bey so genannten
Tag- Wochen- und Monathzimmern, oder durch die er-
klärte, oder aus den Umständen hervorleuchtende Ab-
sicht des Bestandnehmers bedungen worden ist.

Wenn keine Erneuerung geschieht;
§ 1114. Der Bestandvertrag kann aber nicht nur aus-

drücklich; sondern auch stillschweigend erneuert wer-

den. Ist in dem Vertrage eine vorläufige Aufkündigung
bedungen worden; so wird der Vertrag durch die Un-
terlassung der gehörigen Aufkündigung stillschwei-
gend erneuert. Ist keine Aufkündigung bedungen wor-
den; so geschieht eine stillschweigende Erneuerung,
wenn der Bestandnehmer nach Verlauf der Bestand-
zeit fortfährt, die Sache zu gebrauchen oder zu benüt-
zen, und der Bestandgeber es dabey bewenden läßt.

§ 1115. Die stillschweigende Erneuerung des Be-
standvertrages geschieht unter den nähmlichen Bedin-
gungen, unter welchen er vorher geschlossen war.
Doch erstreckt sie sich bey Pachtungen nur auf Ein
Jahr; wenn aber der ordentliche Genuß erst in einem
späteren Zeitraume erfolgen kann, auf eine so lange
Zeit, als nothwendig ist, um die Nutzungen einmahl
beziehen zu können. Miethungen, wofür man den Zins
erst nach einem ganzen oder halben Jahre zu bezahlen
pflegt, werden auf ein halbes Jahr; alle kürzere
Miethungen aber auf diejenige Zeit stillschweigend
erneuert, welche vorher durch den Bestandvertrag be-
stimmt war. Von wiederhohlten Erneuerungen gilt das
Nähmliche, was hier in Rücksicht der ersten Erneue-
rung vorgeschrieben ist.

c) Aufkündigung;
§ 1116. In so fern die Dauer eines Bestandvertrages

weder ausdrücklich, noch stillschweigend, noch durch
besondere Vorschriften bestimmt ist, muß derjenige,
welcher den Vertrag aufheben will, dem Andern die
Pachtung sechs Monathe; die Miethung einer unbe-
weglichen Sache vierzehn Tage; und einer bewegli-
chen vier und zwanzig Stunden vorher aufkündigen,
als die Abtretung erfolgen soll.

§ 1116a. Durch den Tod eines der vertragschließen-
den Teile wird der Bestandvertrag nicht aufgehoben.
Wohnungsmieten können jedoch, wenn der Mieter
stirbt, ohne Rücksicht auf die vereinbarte Dauer so-
wohl von den Erben des Mieters wie von dem Vermie-
ter unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist
gelöst werden.

§ 1117. Der Bestandnehmer ist berechtigt, auch vor
Verlauf der bedungenen Zeit von dem Vertrag ohne
Kündigung abzustehen, wenn das Bestandstück in ei-
nem Zustand übergeben oder ohne seine Schuld in ei-
nen Zustand geraten ist, der es zu dem bedungenen
Gebrauch untauglich macht, oder wenn ein beträchtli-
cher Teil durch Zufall auf eine längere Zeit entzogen
oder unbrauchbar wird. Aus dem Grunde der Gesund-
heitsschädlichkeit gemieteter Wohnräume steht dieses
Recht dem Mieter auch dann zu, wenn er im Vertrage
darauf verzichtet oder die Beschaffenheit der Räume
beim Vertragsabschluß gekannt hat.

§ 1118. Der Bestandgeber kann seinerseits die frü-
here Aufhebung des Vertrages fordern, wenn der Be-
standnehmer der Sache einen erheblichen nachtheili-
gen Gebrauch davon macht; wenn er nach geschehe-
ner Einmahnung mit der Bezahlung des Zinses derge-
stalt säumig ist, daß er mit Ablauf des Termins den
rückständigen Bestandzins nicht vollständig entrichtet
hat; oder, wenn ein vermiethetes Gebäude neu aufge-
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führt werden muß. Eine nützlichere Bauführung ist der
Miether zu seinem Nachtheile zuzulassen nicht schul-
dig, wohl aber nothwendige Ausbesserungen.

§ 1119. Wenn dem Vermiether die Nothwendigkeit
der neuen Bauführung schon zur Zeit des geschlos-
senen Vertrages bekannt seyn mußte; oder, wenn die
Nothwendigkeit der durch längere Zeit fortzusetzen-
den Ausbesserungen aus Vernachlässigung der klei-
nern Ausbesserungen entstanden ist; so muß dem Mie-
ther für den vermißten Gebrauch eine angemessene
Entschädigung geleistet werden.

d) Veräußerung der Sache;
§ 1120. Hat der Eigenthümer das Bestandstück an

einen Andern veräußert, und ihm bereits übergeben;
so muß der Bestandinhaber, wenn sein Recht nicht in
die öffentlichen Bücher eingetragen ist (§. 1095), nach
der gehörigen Aufkündigung dem neuen Besitzer wei-
chen. Er ist aber berechtiget, von dem Bestandgeber
in Rücksicht auf den erlittenen Schaden, und entgan-
genen Nutzen eine vollkommene Genugthuung zu for-
dern.

§ 1121. Bei einer zwangsweisen gerichtlichen Ver-
äußerung ist das Bestandrecht, wenn es in die öffent-
lichen Bücher eingetragen ist, gleich einer Dienstbar-
keit zu behandeln. Hat der Ersteher das Bestandrecht
nicht zu übernehmen, so muß ihm der Bestandnehmer
nach gehöriger Aufkündigung weichen.

Sechs u. zwanzigstes Hauptstück.

Von Verträgen über Dienstleistungen

Dienst- und Werkvertrag.
§ 1151. (1) Wenn jemand sich auf eine gewisse Zeit

zur Dienstleistung für einen anderen verpflichtet, so
entsteht ein Dienstvertrag; wenn jemand die Herstel-
lung eines Werkes gegen Entgelt übernimmt, ein
Werkvertrag.

(2) Insoweit damit eine Geschäftsbesorgung
(§ 1002) verbunden ist, müssen auch die Vorschriften
über den Bevollmächtigungsvertrag beobachtet wer-
den.

§ 1152. Ist im Vertrage kein Entgelt bestimmt und
auch nicht Unentgeltlichkeit vereinbart, so gilt ein an-
gemessenes Entgelt als bedungen.

1. Dienstvertrag.
§ 1153. Wenn sich aus dem Dienstvertrage oder aus

den Umständen nichts anderes ergibt, hat der Dienst-
nehmer die Dienste in eigener Person zu leisten und
ist der Anspruch auf die Dienste nicht übertragbar. So-
weit über Art und Umfang der Dienste nichts verein-
bart ist, sind die den Umständen nach angemessenen
Dienste zu leisten.

Anspruch auf das Entgelt.
§ 1154. (1) Wenn nichts anderes vereinbart oder bei

Diensten der betreffenden Art üblich ist, ist das Ent-
gelt nach Leistung der Dienste zu entrichten.

(2) Ist das Entgelt nach Monaten oder kürzeren Zeit-
räumen bemessen, so ist es am Schlusse des einzelnen
Zeitraumes; ist es nach längeren Zeiträumen bemes-
sen, am Schlusse eines jeden Kalendermonats zu ent-
richten. Ein nach Stunden, nach Stück oder Einzelleis-
tungen bemessenes Entgelt ist für die schon vollende-
ten Leistungen am Schlusse einer jeden Kalenderwo-
che, wenn es sich jedoch um Dienste höherer Art han-
delt, am Schlusse eines jeden Kalendermonats zu ent-
richten.

(3) In jedem Falle wird das bereits verdiente Entgelt
mit der Beendigung des Dienstverhältnisses fällig.

§ 1154a. Der nach Stück oder Einzelleistungen ent-
lohnte Dienstnehmer kann einen den geleisteten
Diensten und seinen Auslagen entsprechenden Vor-
schuß vor Fälligkeit des Entgelts verlangen.

§ 1154b. (1) Der Dienstnehmer behält seinen An-
spruch auf das Entgelt, wenn er nach Antritt des
Dienstes durch Krankheit oder Unglücksfall an der
Dienstleistung verhindert ist, ohne dies vorsätzlich
oder durch grobe Fahrlässigkeit verschuldet zu haben,
bis zur Dauer von sechs Wochen. Der Anspruch auf
das Entgelt erhöht sich auf die Dauer von acht Wo-
chen, wenn das Dienstverhältnis fünf Jahre, von zehn
Wochen, wenn es 15 Jahre und von zwölf Wochen,
wenn es 25 Jahre ununterbrochen gedauert hat. Durch
jeweils weitere vier Wochen behält der Dienstnehmer
den Anspruch auf das halbe Entgelt.

(2) Bei wiederholter Dienstverhinderung durch
Krankheit (Unglücksfall) innerhalb eines Arbeitsjah-
res besteht ein Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts
nur insoweit, als die Dauer des Anspruchs gemäß
Abs. 1 noch nicht erschöpft ist.

(3) Wird ein Dienstnehmer durch Arbeitsunfall oder
Berufskrankheit im Sinne der Vorschriften über die
gesetzliche Unfallversicherung an der Leistung seiner
Dienste verhindert, ohne dass er die Verhinderung vor-
sätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt
hat, so behält er seinen Anspruch auf das Entgelt ohne
Rücksicht auf andere Zeiten einer Dienstverhinderung
bis zur Dauer von acht Wochen. Der Anspruch auf das
Entgelt erhöht sich auf die Dauer von zehn Wochen,
wenn das Dienstverhältnis 15 Jahre ununterbrochen
gedauert hat. Bei wiederholten Dienstverhinderungen,
die im unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang mit
einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit ste-
hen, besteht ein Anspruch auf Fortzahlung des Ent-
gelts innerhalb eines Dienstjahres nur insoweit, als die
Dauer des Anspruchs nach dem ersten oder zweiten
Satz noch nicht erschöpft ist. Ist ein Dienstnehmer
gleichzeitig bei mehreren Dienstgebern beschäftigt, so
entsteht ein Anspruch nach diesem Absatz nur gegen-
über jenem Dienstgeber, bei dem die Dienstverhinde-
rung im Sinne dieses Absatzes eingetreten ist; gegen-
über den anderen Dienstgebern entstehen Ansprüche
nach Abs. 1.

(4) Kur- und Erholungsaufenthalte, Aufenthalte in
Heil- und Pflegeanstalten, Rehabilitationszentren und
Rekonvaleszentenheimen, die wegen eines Arbeitsun-
falles oder einer Berufskrankheit von einem Träger
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der Sozialversicherung, dem Bundesministerium für
soziale Sicherheit und Generationen gemäß § 12
Abs. 4 Opferfürsorgegesetz, einem Bundesamt für So-
ziales und Behindertenwesen oder einer Landesregie-
rung auf Grund eines Behindertengesetzes auf deren
Rechnung bewilligt oder angeordnet werden, sind ei-
ner Dienstverhinderung gemäß Abs. 3 gleichzuhalten.

(5) Der Dienstnehmer behält ferner den Anspruch
auf das Entgelt, wenn er durch andere wichtige, seine
Person betreffende Gründe ohne sein Verschulden
während einer verhältnismäßig kurzen Zeit an der
Dienstleistung verhindert wird.

(6) Ist der Dienstnehmer nach Antritt des Dienstver-
hältnisses wegen eines Einsatzes als freiwilliges Mit-
glied einer Katastrophenhilfsorganisation, eines Ret-
tungsdienstes oder einer freiwilligen Feuerwehr bei ei-
nem Großschadensereignis nach § 3 Z 2 lit. b des Ka-
tastrophenfondsgesetzes, BGBl. Nr. 201/1996 oder als
Mitglied eines Bergrettungsdienstes an der Dienstleis-
tung verhindert, so hat er unbeschadet seiner Ansprü-
che nach Abs. 5 einen Anspruch auf Fortzahlung des
Entgelts, wenn das Ausmaß und die Lage der Dienst-
freistellung mit dem Dienstgeber vereinbart wird.

§ 1155. (1) Auch für Dienstleistungen, die nicht zu-
stande gekommen sind, gebührt dem Dienstnehmer
das Entgelt, wenn er zur Leistung bereit war und durch
Umstände, die auf Seite des Dienstgebers liegen, dar-
an verhindert worden ist; er muß sich jedoch anrech-
nen, was er infolge Unterbleibens der Dienstleistung
erspart oder durch anderweitige Verwendung erwor-
ben oder zu erwerben absichtlich versäumt hat.

(2) Wurde er infolge solcher Umstände durch Zeit-
verlust bei der Dienstleistung verkürzt, so gebührt ihm
angemessene Entschädigung.

(3) Maßnahmen auf Grundlage des CO-
VID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl. Nr. 12/2020, die
zum Verbot oder zu Einschränkungen des Betretens
von Betrieben führen, gelten als Umstände im Sinne
des Abs. 1. Arbeitnehmer, deren Dienstleistungen auf-
grund solcher Maßnahmen nicht zustande kommen,
sind verpflichtet, auf Verlangen des Arbeitgebers in
dieser Zeit Urlaubs- und Zeitguthaben zu verbrauchen.

(4) Für den Verbrauch gemäß Abs. 3 gilt:
1. Urlaubsansprüche aus dem laufenden Urlaubsjahr

müssen nur im Ausmaß von bis zu 2 Wochen ver-
braucht werden.

2. Von der Verbrauchspflicht sind weiters ausgenom-
men solche Zeitguthaben, die auf der durch kol-
lektive Rechtsquellen geregelten Umwandlung von
Geldansprüchen beruhen.

3. Insgesamt müssen nicht mehr als 8 Wochen an Ur-
laubs- und Zeitguthaben verbraucht werden.

Fassung ab 01.01.2021
§ 1155. (1) Auch für Dienstleistungen, die nicht zu-

stande gekommen sind, gebührt dem Dienstnehmer
das Entgelt, wenn er zur Leistung bereit war und
durch Umstände, die auf Seite des Dienstgebers lie-
gen, daran verhindert worden ist; er muß sich jedoch

anrechnen, was er infolge Unterbleibens der Dienst-
leistung erspart oder durch anderweitige Verwendung
erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt hat.

(2) Wurde er infolge solcher Umstände durch Zeit-
verlust bei der Dienstleistung verkürzt, so gebührt
ihm angemessene Entschädigung.

(Anm.: Abs. 3 und 4 mit Ablauf des 31.12.2020 au-
ßer Kraft getreten)

Erlöschen der Ansprüche.
§ 1156. Die dem Dienstgeber nach § 1154b oblie-

genden Verpflichtungen erlöschen, wenn das Dienst-
verhältnis infolge Ablaufes der Zeit, für die es einge-
gangen wurde, oder infolge einer früheren Kündigung
oder einer Entlassung endet, die nicht durch die Er-
krankung oder sonstige die Person des Dienstnehmers
betreffende wichtige Gründe im Sinne des § 1154b
verursacht ist. Wird der Dienstnehmer wegen der Ver-
hinderung entlassen oder wird ihm während der Ver-
hinderung gekündigt, so bleibt die dadurch herbeige-
führte Beendigung des Dienstverhältnisses in Anse-
hung der bezeichneten Ansprüche außer Betracht.

Fürsorgepflicht des Dienstgebers.
§ 1157. (1) Der Dienstgeber hat die Dienstleistun-

gen so zu regeln und bezüglich der von ihm beizustel-
lenden oder beigestellten Räume und Gerätschaften
auf seine Kosten dafür zu sorgen, daß Leben und Ge-
sundheit des Dienstnehmers, soweit es nach der Natur
der Dienstleistung möglich ist, geschützt werden.

(2) Ist der Dienstnehmer in die Hausgemeinschaft
des Dienstgebers aufgenommen, so hat dieser in An-
sehung des Wohn- und Schlafraumes, der Verpflegung
sowie der Arbeits- und Erholungszeit die mit Rück-
sicht auf Gesundheit, Sittlichkeit und Religion des
Dienstnehmers erforderlichen Anordnungen zu tref-
fen.

Endigung des Dienstverhältnisses.
§ 1158. (1) Das Dienstverhältnis endet mit dem Ab-

laufe der Zeit, für die es eingegangen wurde.
(2) Ein auf Probe oder nur für die Zeit eines vorüber-

gehenden Bedarfes vereinbartes Dienstverhältnis kann
während des ersten Monates von beiden Teilen jeder-
zeit gelöst werden.

(3) Ein für die Lebenszeit einer Person oder für län-
ger als fünf Jahre vereinbartes Dienstverhältnis kann
von dem Dienstnehmer nach Ablauf von fünf Jahren
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Mo-
naten gelöst werden.

(4) Ist das Dienstverhältnis ohne Zeitbestimmung
eingegangen oder fortgesetzt worden, so kann es
durch Kündigung nach folgenden Bestimmungen ge-
löst werden.

Fassung ab 01.01.2021
Endigung des Dienstverhältnisses.

§ 1158. (1) Das Dienstverhältnis endet mit dem Ab-
laufe der Zeit, für die es eingegangen wurde.

§ 1155 - § 1158 | 5. ABGB

- 43 -

ABGB



!

(2) Ein auf Probe oder nur für die Zeit eines vor-
übergehenden Bedarfes vereinbartes Dienstverhältnis
kann während des ersten Monates von beiden Teilen
jederzeit gelöst werden.

(3) Ein für die Lebenszeit einer Person oder für län-
ger als fünf Jahre vereinbartes Dienstverhältnis kann
von dem Dienstnehmer nach Ablauf von fünf Jahren
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs
Monaten gelöst werden.

(Abs.: Abs. 4 aufgehoben durch Art. 6 Z 2, BGBl. I
Nr. 153/2017)

Kündigungsfristen.
§ 1159. Die Kündigung ist zulässig:
wenn bei einem Dienstverhältnisse, das keine Diens-

te höherer Art zum Gegenstande hat, das Entgelt nach
Stunden oder Tagen, nach Stück oder Einzelleistungen
bemessen ist, jederzeit für den folgenden Tag; wenn
ein solches Dienstverhältnis die Erwerbstätigkeit des
Dienstnehmers hauptsächlich in Anspruch nimmt und
schon drei Monate gedauert hat oder wenn das Entgelt
nach Wochen bemessen ist, spätestens am ersten
Werktage für den Schluß der Kalenderwoche. Die
Wirkung der Kündigung tritt im Falle der Entlohnung
nach Stück oder Einzelleistungen keinesfalls vor Voll-
endung der zur Zeit der Kündigung in Ausführung be-
griffenen Leistungen ein.

Fassung ab 01.01.2021
Kündigung

§ 1159. (1) Ist das Dienstverhältnis ohne Zeitbe-
stimmung eingegangen oder fortgesetzt worden, so
kann es durch Kündigung nach folgenden Bestim-
mungen gelöst werden.

(2) Mangels einer für den Dienstnehmer günstigeren
Vereinbarung kann der Dienstgeber das Dienstver-
hältnis mit Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres
durch vorgängige Kündigung lösen. Die Kündigungs-
frist beträgt sechs Wochen und erhöht sich nach dem
vollendeten zweiten Dienstjahr auf zwei Monate,
nach dem vollendeten fünften Dienstjahr auf drei,
nach dem vollendeten fünfzehnten Dienstjahr auf vier
und nach dem vollendeten fünfundzwanzigsten
Dienstjahr auf fünf Monate. Durch Kollektivvertrag
können für Branchen, in denen Saisonbetriebe im Sin-
ne des § 53 Abs. 6 des Arbeitsverfassungsgesetzes,
BGBl. Nr. 22/1974 überwiegen, abweichende Rege-
lungen festgelegt werden.

(3) Die Kündigungsfrist kann durch Vereinbarung
nicht unter die im Absatz 2 bestimmte Dauer herabge-
setzt werden; jedoch kann vereinbart werden, dass die
Kündigungsfrist am Fünfzehnten oder am Letzten des
Kalendermonats endigt.

(4) Mangels einer für ihn günstigeren Vereinbarung
kann der Dienstnehmer das Dienstverhältnis mit dem
letzten Tage eines Kalendermonats unter Einhaltung
einer einmonatigen Kündigungsfrist lösen. Diese
Kündigungsfrist kann durch Vereinbarung bis zu ei-
nem halben Jahr ausgedehnt werden; doch darf die

vom Dienstgeber einzuhaltende Frist nicht kürzer sein
als die mit dem Dienstnehmer vereinbarte Kündi-
gungsfrist. Durch Kollektivvertrag können für Bran-
chen, in denen Saisonbetriebe im Sinne des § 53
Abs. 6 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/
1974 überwiegen, abweichende Regelungen festge-
legt werden.

(5) Ist das Dienstverhältnis nur für die Zeit eines
vorübergehenden Bedarfes vereinbart, so kann es
während des ersten Monats von beiden Teilen jeder-
zeit unter Einhaltung einer einwöchigen Kündigungs-
frist gelöst werden.

§ 1159a. (1) Wenn ein Dienstverhältnis, das Dienste
höherer Art zum Gegenstande hat, die Erwerbstätig-
keit des Dienstnehmers hauptsächlich in Anspruch
nimmt und schon drei Monate gedauert hat, so ist ohne
Rücksicht auf die Art der Bemessung des Entgelts eine
mindestens vierwöchentliche Kündigungsfrist einzu-
halten.

(2) Dasselbe gilt überhaupt, wenn das Entgelt nach
Jahren bemessen ist.

§ 1159b. In allen anderen Fällen kann das Dienst-
verhältnis unter Einhaltung einer mindestens vier-
zehntägigen Kündigungsfrist gelöst werden.

§ 1159c. Die Kündigungsfrist muß immer für beide
Teile gleich sein. Wurden ungleiche Fristen verein-
bart, so gilt für beide Teile die längere Frist.

Freizeit während der Kündigungsfrist
§ 1160. (1) Bei Kündigung durch den Dienstgeber

ist dem Dienstnehmer während der Kündigungsfrist
auf sein Verlangen wöchentlich mindestens ein Fünf-
tel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ohne
Schmälerung des Entgelts freizugeben.

(2) Ansprüche nach Abs. 1 bestehen nicht, wenn der
Dienstnehmer einen Anspruch auf eine Pension aus
der gesetzlichen Pensionsversicherung hat, sofern ei-
ne Bescheinigung über die vorläufige Krankenversi-
cherung vom Pensionsversicherungsträger ausgestellt
wurde.

(3) Durch Kollektivvertrag können abweichende
Regelungen getroffen werden.

Insolvenzverfahren
§ 1161. Welche Wirkungen die Eröffnung des Insol-

venzverfahrens über das Vermögen des Dienstgebers
auf das Dienstverhältnis hat, bestimmt die Insolvenz-
ordnung.

Vorzeitige Auflösung.
§ 1162. Das Dienstverhältnis kann, wenn es für be-

stimmte Zeit eingegangen wurde, vor Ablauf dieser
Zeit, sonst aber ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist von jedem Teile aus wichtigen Gründen gelöst
werden.

§ 1162a. Wenn der Dienstnehmer ohne wichtigen
Grund vorzeitig austritt, kann der Dienstgeber ent-
weder dessen Wiedereintritt zur Dienstleistung nebst
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Schadenersatz oder Schadenersatz wegen Nichterfül-
lung des Vertrages verlangen. Wird der Dienstnehmer
wegen eines Verschuldens vorzeitig entlassen, so hat
er Schadenersatz wegen Nichterfüllung des Vertrages
zu leisten. Für die schon bewirkten Leistungen, deren
Entgelt noch nicht fällig ist, steht dem Dienstnehmer
ein Anspruch auf den entsprechenden Teil des Entgelts
nur insoweit zu, als sie nicht durch die vorzeitige Auf-
lösung des Dienstverhältnisses für den Dienstgeber ih-
ren Wert ganz oder zum größten Teil eingebüßt haben.

§ 1162b. Wenn der Dienstgeber den Dienstnehmer
ohne wichtigen Grund vorzeitig entläßt oder wenn ihn
ein Verschulden an dem vorzeitigen Austritte des
Dienstnehmers trifft, behält dieser, unbeschadet wei-
tergehenden Schadenersatzes, seine vertragsgemäßen
Ansprüche auf das Entgelt für den Zeitraum, der bis
zur Beendigung des Dienstverhältnisses durch Ablauf
der Vertragszeit oder durch ordnungsmäßige Kündi-
gung hätte verstreichen müssen, unter Anrechnung
dessen, was er infolge des Unterbleibens der Dienst-
leistung erspart oder durch anderweitige Verwendung
erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt hat.
Soweit jedoch der oben genannte Zeitraum drei Mona-
te nicht übersteigt, kann der Dienstnehmer das ganze
für diese Zeit gebührende Entgelt ohne Abzug sofort
fordern.

§ 1162c. Trifft beide Teile ein Verschulden an der
vorzeitigen Lösung des Dienstverhältnisses, so hat der
Richter nach freiem Ermessen zu entscheiden, ob und
in welcher Höhe ein Ersatz gebührt.

§ 1162d. Ansprüche wegen vorzeitigen Austrittes
oder vorzeitiger Entlassung im Sinne der §§ 1162a
und 1162b müssen bei sonstigem Ausschlusse binnen
sechs Monaten nach Ablauf des Tages, an dem sie er-
hoben werden konnten, gerichtlich geltend gemacht
werden.

Zeugnis.
§ 1163. (1) Bei Beendigung des Dienstverhältnisses

ist dem Dienstnehmer auf sein Verlangen ein schrift-
liches Zeugnis über die Dauer und Art der Dienst-
leistung auszustellen. Verlangt der Dienstnehmer wäh-
rend der Dauer des Dienstverhältnisses ein Zeugnis, so
ist ihm ein solches auf seine Kosten auszustellen. Ein-
tragungen und Anmerkungen im Zeugnisse, durch die
dem Dienstnehmer die Erlangung einer neuen Stel-
lung erschwert wird, sind unzulässig.

(2) Zeugnisse des Dienstnehmers, die sich in Ver-
wahrung des Dienstgebers befinden, sind dem Dienst-
nehmer auf Verlangen jederzeit auszufolgen.

Zwingende Vorschriften
§ 1164. (1) Die Berechtigungen des Dienstnehmers,

die sich aus den Bestimmungen der §§ 1154 Abs. 3,
§ 1154b, 1156 bis 1159b, 1160 und 1162a bis 1163
ergeben, können durch den Dienstvertrag oder durch
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung nicht aufge-
hoben oder beschränkt werden.

(2) Die §§ 1154b, 1156 und 1164 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/2000 sind auf Dienst-

verhinderungen anzuwenden, die in nach dem 31. De-
zember 2000 begonnenen Arbeitsjahren eingetreten
sind.

(3) Die verlängerte Anspruchsdauer nach § 1154b
Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 44/2000 bewirkt keine Verlängerung einer in Nor-
men der kollektiven Rechtsgestaltung oder Dienstver-
trägen vorgesehenen längeren Anspruchsdauer. Sehen
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder Dienst-
verträge einen zusätzlichen Anspruch im Anschluss an
den Anspruch nach § 1154b Abs. 1 vor, wird die Ge-
samtdauer der Ansprüche nicht verlängert.

(4) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 44/2000 für die Dienstnehmer günsti-
gere Regelungen in Dienstverträgen oder in Normen
der kollektiven Rechtsgestaltung werden durch die
Neuregelung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/2000
nicht berührt.

Dienstzettel für das freie Dienstverhältnis
§ 1164a. (1) Liegt ein freies Dienstverhältnis (§ 4

Abs. 4 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz,
BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden Fas-
sung) vor, so hat der Dienstgeber dem freien Dienst-
nehmer unverzüglich nach dessen Beginn eine schrift-
liche Aufzeichnung über die wesentlichen Rechte und
Pflichten aus dem freien Dienstvertrag (Dienstzettel)
auszuhändigen. Solche Aufzeichnungen sind von
Stempel- und unmittelbaren Gebühren befreit. Der
Dienstzettel hat folgende Angaben zu enthalten:

1. Name und Anschrift des Dienstgebers,

2. Name und Anschrift des freien Dienstnehmers,

3. Beginn des freien Dienstverhältnisses,

4. bei freien Dienstverhältnissen auf bestimmte Zeit
das Ende des freien Dienstverhältnisses,

5. Dauer der Kündigungsfrist, Kündigungstermin,

6. vorgesehene Tätigkeit,

7. Entgelt, Fälligkeit des Entgelts.
(2) Hat der freie Dienstnehmer seine Tätigkeit län-

ger als einen Monat im Ausland zu verrichten, so hat
der vor der Aufnahme der Auslandstätigkeit auszu-
händigende Dienstzettel oder schriftliche freie Dienst-
vertrag zusätzlich folgende Angaben zu enthalten:

1. voraussichtliche Dauer der Auslandstätigkeit,

2. Währung, in der das Entgelt auszuzahlen ist, sofern
es nicht in Euro auszuzahlen ist,

3. allenfalls Bedingungen für die Rückführung nach
Österreich und

4. allfällige zusätzliche Vergütung für die Auslandstä-
tigkeit.
(3) Keine Verpflichtung zur Aushändigung eines

Dienstzettels besteht, wenn

1. die Dauer des freien Dienstverhältnisses höchstens
einen Monat beträgt oder
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2. ein schriftlicher freier Dienstvertrag ausgehändigt
wurde, der alle in Abs. 1 und 2 genannten Angaben
enthält, oder

3. bei Auslandstätigkeit die in Abs. 2 genannten An-
gaben in anderen schriftlichen Unterlagen enthalten
sind.
(4) Jede Änderung der Angaben gemäß Abs. 1 und 2

ist dem freien Dienstnehmer unverzüglich, spätestens
jedoch einen Monat nach ihrer Wirksamkeit schriftlich
mitzuteilen, es sei denn, die Änderung erfolgte durch
Änderung von Gesetzen.

(5) Hat das freie Dienstverhältnis bereits am 1. Juli
2004 bestanden, so ist dem freien Dienstnehmer auf
sein Verlangen binnen zwei Monaten ein Dienstzettel
gemäß Abs. 1 auszuhändigen. Eine solche Verpflich-
tung des Dienstgebers besteht nicht, wenn ein früher
ausgestellter Dienstzettel oder ein schriftlicher Vertrag
über das freie Dienstverhältnis alle nach diesem Bun-
desgesetz erforderlichen Angaben enthält.

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 5 können
durch den freien Dienstvertrag weder aufgehoben
noch beschränkt werden.

2. Werkvertrag.
§ 1165. Der Unternehmer ist verpflichtet, das Werk

persönlich oder unter seiner persönlichen Verantwor-
tung ausführen zu lassen.

§ 1166. Hat derjenige, der die Verfertigung einer Sa-
che übernommen hat, den Stoff dazu zu liefern, so ist
der Vertrag im Zweifel als Kaufvertrag; liefert aber der
Besteller den Stoff, im Zweifel als Werkvertrag zu be-
trachten.

Gewährleistung
§ 1167. Bei Mängeln des Werkes kommen die für

entgeltliche Verträge überhaupt geltenden Bestim-
mungen (§§ 922 bis 933b) zur Anwendung.

Vereitlung der Ausführung.
§ 1168. (1) Unterbleibt die Ausführung des Werkes,

so gebührt dem Unternehmer gleichwohl das verein-

barte Entgelt, wenn er zur Leistung bereit war und
durch Umstände, die auf Seite des Bestellers liegen
daran verhindert worden ist; er muß sich jedoch an-
rechnen, was er infolge Unterbleibens der Arbeit er-
spart oder durch anderweitige Verwendung erworben
oder zu erwerben absichtlich versäumt hat. Wurde er
infolge solcher Umstände durch Zeitverlust bei der
Ausführung des Werkes verkürzt, so gebührt ihm an-
gemessene Entschädigung.

(2) Unterbleibt eine zur Ausführung des Werkes er-
forderliche Mitwirkung des Bestellers, so ist der Un-
ternehmer auch berechtigt, ihm zu Nachholung eine
angemessenen Frist zu setzen mit der Erklärung, daß
nach fruchtlosem Verstreichen der Frist der Vertrag als
aufgehoben gelte.

§ 1168a. Geht das Werk vor seiner Übernahme
durch einen bloßen Zufall zugrunde, so kann der Un-
ternehmer kein Entgelt verlangen. Der Verlust des
Stoffes trifft denjenigen Teil, der ihn beigestellt hat.
Mißlingt aber das Werk infolge offenbarer Untaug-
lichkeit des vom Besteller gegebenen Stoffes oder of-
fenbar unrichtiger Anweisungen des Bestellers, so ist
der Unternehmer für den Schaden verantwortlich,
wenn er den Besteller nicht gewarnt hat.

Fürsorgepflicht.
§ 1169. Die Bestimmungen des § 1157, mit Ausnah-

me der die Regelung der Dienstleistungen und die Ar-
beits- und Erholungszeit betreffenden, finden auf den
Werkvertrag sinngemäße Anwendung.

Entrichtung des Entgelts.
§ 1170. In der Regel ist das Entgelt nach vollende-

tem Werk zu entrichten. Wird aber das Werk in gewis-
sen Abteilungen verrichtet oder sind Auslagen damit
verbunden, die der Unternehmer nicht auf sich genom-
men hat, so ist dieser befugt, einen verhältnismäßigen
Teil des Entgelts und den Ersatz der gemachten Aus-
lagen schon vorher zu fordern.

5. ABGB | § 1165 - § 1170

- 46 -

ABGB



Konsumentenschutzgesetz
Bundesgesetz vom 8. März 1979, mit dem Bestimmungen zum Schutz der Verbraucher getroffen werden
(Konsumentenschutzgesetz – KSchG)
StF: BGBl. Nr. 140/1979 idF BGBl. I Nr. 58/2018 (KSchG)

Inhaltsverzeichnis

§ 27. Vorauszahlungskäufe .......................................................................................................................48
§ 27a. Werkvertrag....................................................................................................................................48
§ 27b. Verträge zwischen Heimträgern und -bewohnern .........................................................................48
§ 27c. Informationspflicht ........................................................................................................................48
§ 27d. Inhalt und Form des Heimvertrags ................................................................................................48
§ 27e. Vertrauensperson............................................................................................................................49
§ 27f. Entgeltminderung ...........................................................................................................................49
§ 27g. Kautionen und unzulässige Vereinbarungen..................................................................................49
§ 27h. Kündigung durch Heimbewohner, Todesfall.................................................................................49
§ 27i. Kündigung durch Heimträger.........................................................................................................49

II. Hauptstück: Verbandsklage
§§ 28 - 28a. Unterlassungsanspruch .........................................................................................................50
§ 29. Klageberechtigung...........................................................................................................................50
§ 30. Anwendung des UWG.....................................................................................................................51

III. Hauptstück: Ergänzende Bestimmungen
§ 30a. Rücktritt von Immobiliengeschäften .............................................................................................51
§ 30b. Besondere Aufklärungspflichten des Immobilienmaklers ............................................................51
§ 30c. Höchstdauer von Alleinvermittlungsaufträgen ..............................................................................51
§ 31. Schriftlichkeit und zwingende Bestimmungen beim Maklervertrag ...............................................51

6. KSchG

- 47 -

KSchG



[...]

Vorauszahlungskäufe
§ 27. Von einem Vertrag über die Lieferung einer be-

weglichen körperlichen Sache, mit dem sich der Ver-
braucher verpflichtet, den Kaufpreis in Teilbeträgen
vorauszuzahlen, kann er zurücktreten, sofern die Ware
bloß durch Erklärung der Vertragspartner bestimmbar
oder der Preis nicht nach den Preisverhältnissen zur
Zeit der Vertragsschließung festgelegt und solange der
Vertrag nicht beiderseits vollständig erfüllt ist. Für die
Rückstellung bereits erbrachter Leistungen gilt der § 4
sinngemäß.

Werkvertrag
§ 27a. Ist die Ausführung eines Werkes unterblieben

und verlangt der Unternehmer gleichwohl das verein-
barte Entgelt (§ 1168 Abs. 1 ABGB), so hat er dem
Verbraucher die Gründe dafür mitzuteilen, daß er in-
folge Unterbleibens der Arbeit weder etwas erspart
noch durch anderweitige Verwendung erworben oder
zu erwerben absichtlich versäumt hat.

Verträge zwischen Heimträgern und -bewohnern
§ 27b. (1) Die §§ 27b bis 27i regeln bestimmte As-

pekte zivilrechtlicher Verträge zwischen den Trägern
und den Bewohnern von Altenheimen, Pflegeheimen
und anderen Einrichtungen, in denen wenigstens drei
Menschen aufgenommen werden können. Sie gelten
für Verträge über die dauernde oder auch nur vorüber-
gehende Unterkunft, Betreuung und Pflege in solchen
Einrichtungen (Heimverträge). Auf Verträge über die
Übernahme der Pflege und Erziehung von Minderjäh-
rigen in Heimen oder anderen Einrichtungen sowie
auf Verträge über die Aufnahme, Pflege und Betreu-
ung von Pfleglingen in Krankenanstalten und statio-
nären Einrichtungen für medizinische Rehabilitations-
maßnahmen sind diese Bestimmungen nicht anzuwen-
den.

(2) Heimverträge im Sinn des Abs. 1 unterliegen
nicht der Gebührenpflicht nach § 33 Tarifpost 5 des
Gebührengesetzes, BGBl. Nr. 267/1957, in der jeweils
geltenden Fassung.

Informationspflicht
§ 27c. Der Heimträger hat Interessenten, die er in

seine Einrichtung aufnehmen kann, auf deren Verlan-
gen schriftlich über alle für den Vertragsabschluss so-
wie die Unterkunft, die Betreuung und die Pflege im
Heim wesentlichen Belange zu informieren. Er hat in
jeder Werbung für seine Einrichtung anzugeben, wo
diese Informationen angefordert werden können.

Inhalt und Form des Heimvertrags
§ 27d. (1) Der Heimvertrag hat zumindest Angaben

zu enthalten über
1. den Namen (die Firma) und die Anschrift der Ver-

tragsteile;
2. die Dauer des Vertragsverhältnisses;

3. die Räumlichkeiten (Wohnräume, in denen der Be-
wohner untergebracht wird, sowie Gemeinschafts-
räume und -einrichtungen), deren Ausstattung, die
Wäscheversorgung und die Reinigung der Wohn-
räume;

4. die allgemeine Verpflegung der Heimbewohner;
5. die Leistungen im Rahmen der Grundbetreuung,

wie etwa die Pflege bei kurzen Erkrankungen, die
Einrichtung eines Bereitschaftsdienstes und die Un-
terstützung des Bewohners in persönlichen Angele-
genheiten;

6. die Fälligkeit und die Höhe des Entgelts, eine Auf-
schlüsselung des Entgelts jeweils für Unterkunft,
Verpflegung, Grundbetreuung, besondere Pflege-
leistungen und zusätzliche Leistungen sowie die
vom Träger der Sozial- oder Behindertenhilfe ge-
deckten Leistungen und

7. die Vorgangsweise des Heimträgers bei Beendigung
des Vertragsverhältnisses.
(2) Sofern und soweit der Heimträger solche Leis-

tungen erbringt, vermittelt oder verlangt, hat der
Heimvertrag zudem Angaben zu enthalten über
1. die besonderen Verpflegungsleistungen, wie etwa

Diätkostangebote;
2. die Art und das Ausmaß der besonderen Pflegeleis-

tungen;
3. die medizinischen und therapeutischen Leistungen,

wie etwa die Anwesenheit und Erreichbarkeit von
Ärzten, anderen Therapeuten und Sozialarbeitern,
sowie die Ausstattung für die Erbringung solcher
Leistungen;

4. die sonstigen Dienstleistungen, die von dritten Per-
sonen erbracht werden;

5. die soziale und kulturelle Betreuung der Heimbe-
wohner, wie etwa Bildungs-, Beschäftigungs- und
Kulturveranstaltungen, und

6. die vom Heimbewohner zu erlegende Kaution.
Wenn und soweit der Heimträger solche Leistungen
nicht erbringt, vermittelt oder verlangt, hat er darauf
im Heimvertrag hinzuweisen.

(3) Der Heimvertrag hat ferner insbesondere Fest-
stellungen hinsichtlich folgender Persönlichkeitsrech-
te des Heimbewohners zu enthalten:
1. Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, auf

anständige Begegnung, auf Selbstbestimmung so-
wie auf Achtung der Privat- und Intimsphäre,

2. Recht auf Wahrung des Brief-, Post- und Fernmel-
degeheimnisses,

3. Recht auf politische und religiöse Selbstbestim-
mung, auf freie Meinungsäußerung, auf Versamm-
lung und auf die Bildung von Vereinigungen, insbe-
sondere zur Durchsetzung der Interessen der Heim-
bewohner,

4. Recht auf Verkehr mit der Außenwelt, auf Besuch
durch Angehörige und Bekannte und auf Benützung
von Fernsprechern,
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5. Recht auf Gleichbehandlung ungeachtet des Ge-
schlechts, der Abstammung und Herkunft, der Ras-
se, der Sprache, der politischen Überzeugung und
des religiösen Bekenntnisses,

6. Recht auf zeitgemäße medizinische Versorgung, auf
freie Arzt- und Therapiewahl und auf eine adäquate
Schmerzbehandlung sowie

7. Recht auf persönliche Kleidung und auf eigene Ein-
richtungsgegenstände.
(4) Die einzelnen Inhalte des Vertrags sind einfach

und verständlich, aber doch umfassend und genau zu
umschreiben.

(5) Der Heimvertrag ist bis zur Aufnahme des Heim-
bewohners, bei auf unbestimmte Zeit laufenden Ver-
tragsverhältnissen aber spätestens innerhalb von drei
Monaten ab der Aufnahme, schriftlich zu errichten.
Der Heimträger hat dem Heimbewohner, dessen Ver-
treter und der Vertrauensperson (§ 27e Abs. 1) eine
Abschrift der Vertragsurkunde auszufolgen. Auf den
Mangel der Form kann sich nur der Heimbewohner
berufen.

(6) Ein Erwachsenenvertreter bedarf für den Ab-
schluss eines Heimvertrags nicht der gerichtlichen Ge-
nehmigung, wenn der Heimvertrag die inhaltlichen
und formellen Voraussetzungen der Abs. 1 bis 5 erfüllt
und das Entgelt in den Einkommens- und Vermögens-
verhältnissen der vertretenen Person Deckung findet
oder durch die Sozialhilfe getragen wird.

Vertrauensperson
§ 27e. (1) Der Heimbewohner hat das Recht, dem

Träger jederzeit eine Vertrauensperson namhaft zu
machen. Sofern der Bewohner nichts anderes be-
stimmt, hat sich der Heimträger in wichtigen zivil-
rechtlichen Angelegenheiten auch an die Vertrauens-
person zu wenden.

(2) Wenn ein Heimbewohner seine Pflichten aus
dem Vertrag gröblich verletzt oder den Betrieb des
Heimes schwerwiegend gestört hat, hat ihn der Träger
zu ermahnen und auf die möglichen Folgen der Fort-
setzung seines Verhaltens hinzuweisen. Der Vertreter
des Heimbewohners und dessen Vertrauensperson
sind zu diesem Termin unter Bekanntgabe des Grun-
des mit eingeschriebenem Brief zu laden. Der Träger
hat dem Heimbewohner, dessen Vertreter und der Ver-
trauensperson unverzüglich eine Abschrift dieser Er-
mahnung auszufolgen oder mit eingeschriebenem
Brief zu übersenden.

Entgeltminderung
§ 27f. Bei Mängeln der Leistungen des Heimträgers

mindert sich das Entgelt entsprechend der Dauer und
Schwere des Mangels. Gleiches gilt für Leistungen,
die sich der Heimträger während einer Abwesenheit
des Heimbewohners von mehr als drei Tagen erspart.

Kautionen und unzulässige Vereinbarungen
§ 27g. (1) Sofern der Heimträger vom Heimbewoh-

ner eine Kaution verlangt, darf deren Höhe das Entgelt

für einen Monat, bei einem Heimbewohner, bei dem
das Entgelt ganz oder teilweise vom Träger der Sozi-
alhilfe geleistet wird, aber den Betrag von 300 Euro
nicht übersteigen. Der Heimträger hat dem Heimbe-
wohner, dessen Vertreter und der Vertrauensperson
unverzüglich schriftlich den Erhalt der Kaution zu be-
stätigen.

(2) Der Heimträger darf eine vom Bewohner erlegte
Kaution nur zur Abdeckung von Entgelt-, Schaden-
ersatz- oder Bereicherungsansprüchen gegen den Be-
wohner verwenden. Er hat die Kaution auf ein von
ihm gesondert anzulegendes Treuhandkonto einzuzah-
len. Die Kaution geht nicht in das Eigentum des Heim-
trägers über.

(3) Wenn der Heimträger die Kaution in Anspruch
nehmen will, muss er den Heimbewohner, dessen Ver-
treter und die Vertrauensperson davon schriftlich unter
Angabe der Gründe verständigen.

(4) Soweit der Heimträger die Kaution nicht in An-
spruch nimmt, muss er sie nach Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses, zuzüglich der für Sichteinlagen
geltenden Bankzinsen, jedoch abzüglich der von ihm
geleisteten Abgaben und Kontoführungskosten, dem
Heimbewohner oder dessen Rechtsnachfolger erstat-
ten.

(5) Vertragsbestimmungen, nach denen der Heim-
bewohner dem Heimträger oder einem anderen etwas
ohne gleichwertige Gegenleistung zu leisten hat oder
nach denen Sachen des Heimbewohners nach der Be-
endigung des Vertragsverhältnisses in unangemessen
kurzer Frist verfallen, sind nicht verbindlich.

Kündigung durch Heimbewohner, Todesfall
§ 27h. (1) Der Heimbewohner kann das Vertrags-

verhältnis – vorbehaltlich der sofortigen Kündigung
aus einem wichtigen Grund – jederzeit unter Einhal-
tung einer einmonatigen Kündigungsfrist zum jewei-
ligen Monatsende kündigen. Der Heimträger hat dem
Bewohner, dessen Vertreter und der Vertrauensperson
unverzüglich schriftlich den Erhalt der Kündigung zu
bestätigen.

(2) Der Heimvertrag wird durch den Tod des Heim-
bewohners aufgehoben. Der Heimträger hat dem
Rechtsnachfolger des Heimbewohners ein bereits im
Voraus gezahltes Entgelt anteilig zu erstatten.

Kündigung durch Heimträger
§ 27i. (1) Der Heimträger kann das Vertragsverhält-

nis nur aus wichtigen Gründen schriftlich unter Anga-
be der Gründe und unter Einhaltung einer einmonati-
gen Kündigungsfrist, im Fall der Z 1 aber einer Frist
von drei Monaten, zum jeweiligen Monatsende kündi-
gen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

1. der Betrieb des Heimes eingestellt oder wesentlich
eingeschränkt wird;

2. der Gesundheitszustand des Heimbewohners sich so
verändert hat, dass die sachgerechte und medizi-
nisch gebotene Betreuung und Pflege im Heim nicht
mehr durchgeführt werden können;
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3. der Heimbewohner den Heimbetrieb trotz einer Er-
mahnung des Trägers (§ 27e Abs. 2) und trotz der
von diesem dagegen ergriffenen zumutbaren Maß-
nahmen zur Abhilfe fortgesetzt derart schwer stört,
dass dem Träger oder den anderen Bewohnern sein
weiterer Aufenthalt im Heim nicht mehr zugemutet
werden kann, oder

4. der Heimbewohner trotz einer nach Eintritt der Fäl-
ligkeit erfolgten Ermahnung (§ 27e Abs. 2) mit der
Zahlung des Entgelts mindestens zwei Monate in
Verzug ist.
(2) Ist in einem auf eine Kündigung nach Abs. 1 Z 4

gestützten gerichtlichen Räumungsstreit die Höhe des
geschuldeten Betrags strittig, so hat das Gericht dar-
über vor Schluss der mündlichen Verhandlung mit Be-
schluss zu entscheiden. Eine auf Abs. 1 Z 4 gestützte
Kündigung ist unwirksam, wenn der Rückstand bin-
nen 14 Tagen nach Rechtskraft dieses Beschlusses ent-
richtet wird. Der Heimbewohner hat jedoch dem Trä-
ger die Kosten des Verfahrens zu ersetzen, soweit ihn
ohne seine Zahlung eine Kostenersatzpflicht getroffen
hätte und sofern er den Verzug verschuldet hat.

(3) Der Heimträger hat im Fall der Kündigung des
Vertragsverhältnisses zugleich mit der Kündigung den
örtlich zuständigen Träger der Sozial- und Behinder-
tenhilfe davon zu verständigen, sofern der Heimbe-
wohner dem nicht widerspricht. Andere gesetzliche
oder vertragliche Verständigungspflichten bleiben un-
berührt.

II. HAUPTSTÜCK

Verbandsklage

Unterlassungsanspruch
§ 28. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr in Allge-

meinen Geschäftsbedingungen, die er von ihm ge-
schlossenen Verträgen zugrunde legt, oder in hiebei
verwendeten Formblättern für Verträge Bedingungen
vorsieht, die gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen
die guten Sitten verstoßen, oder wer solche Bedingun-
gen für den geschäftlichen Verkehr empfiehlt, kann
auf Unterlassung geklagt werden. Dieses Verbot
schließt auch das Verbot ein, sich auf eine solche Be-
dingung zu berufen, soweit sie unzulässigerweise ver-
einbart worden ist.

(2) Die Gefahr einer Verwendung und Empfehlung
derartiger Bedingungen besteht nicht mehr, wenn der
Unternehmer nach Abmahnung durch eine gemäß
§ 29 klageberechtigte Einrichtung binnen angemesse-
ner Frist eine mit angemessener Konventionalstrafe
(§ 1336 ABGB) besicherte Unterlassungserklärung
abgibt.

(3) Wer Allgemeine Geschäftsbedingungen oder
Formblätter für Verträge verwendet oder empfiehlt,
hat diese einer nach § 29 klagebefugten Einrichtung
auf deren Verlangen binnen vier Wochen auszufolgen,
sofern die Einrichtung glaubhaft macht, dass die
Kenntnis der Geschäftsbedingungen oder Formblätter

zur Wahrnehmung der Interessen der Verbraucher er-
forderlich ist.

§ 28a. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr mit Ver-
brauchern im Zusammenhang mit Haustürgeschäften,
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Ver-
trägen, den allgemeinen Informationspflichten des
Unternehmers (§ 5a), Verbraucherkreditverhältnissen,
Pauschalreiseverträgen und Verträgen über die Ver-
mittlung verbundener Reiseleistungen, Teilzeitnut-
zungsrechtsverhältnissen, Abschlüssen im Fernabsatz,
der Vereinbarung von missbräuchlichen Vertragsklau-
seln, der Gewährleistung oder Garantie beim Kauf
oder bei der Herstellung beweglicher körperlicher Sa-
chen, der Forderung von Telefonkosten (§ 6b) oder zu-
sätzlichen Zahlungen (§ 6c), der Leistungsfrist (§ 7a)
oder dem Gefahrenübergang (§ 7b), im Zusammen-
hang mit Diensten der Informationsgesellschaft im
elektronischen Geschäftsverkehr, Wertpapierdienst-
leistungen, Dienstleistungen der Vermögensverwal-
tung, Zahlungsdiensten, der Ausgabe von E-Geld oder
Verbraucherzahlungskonten gegen ein gesetzliches
Gebot oder Verbot verstößt, im Zusammenhang mit
der alternativen Streitbeilegung (§ 19 AStG) oder der
Online-Streitbeilegung (Artikel 14 Abs. 1 und 2 der
Verordnung (EU) Nr. 524/2013) Informationspflich-
ten verletzt oder gegen ein gesetzliches Gebot oder
Verbot auf Grund der Richtlinie 2006/123/EG über
Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. Nr. L 376
vom 27. 12. 2006, S. 36, bei der Erbringung von
Dienstleistungen im Binnenmarkt verstößt und da-
durch jeweils die allgemeinen Interessen der Verbrau-
cher beeinträchtigt, kann unbeschadet des § 28 Abs. 1
auf Unterlassung geklagt werden.

(1a) Abs. 1 ist auch anzuwenden, wenn ein Unter-
nehmer im geschäftlichen Verkehr mit Verbrauchern
im Zusammenhang mit Heimverträgen gegen ein ge-
setzliches Gebot oder Verbot verstößt und dadurch die
allgemeinen Interessen der Verbraucher beeinträch-
tigt.

(2) § 28 Abs. 2 ist anzuwenden.

Klageberechtigung
§ 29. (1) Der Anspruch kann von der Wirtschafts-

kammer Österreich, der Bundesarbeitskammer, dem
Österreichischen Landarbeiterkammertag, der Präsi-
dentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster-
reichs, dem Österreichischen Gewerkschaftsbund,
dem Verein für Konsumenteninformation und dem
Österreichischen Seniorenrat geltend gemacht wer-
den.

(2) Liegt der Ursprung des Verstoßes (§§ 28 Abs. 1
und 28a Abs. 1) in Österreich, so kann der Anspruch
auch von jeder der im Amtsblatt der Europäischen Ge-
meinschaften von der Kommission gemäß Artikel 4
Abs. 3 der Richtlinie 98/27/EG über Unterlassungs-
klagen zum Schutz der Verbraucherinteressen, ABl.
Nr. L 166 vom 11. Juni 1998, S 51, veröffentlichten
Stellen und Organisationen eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union geltend gemacht wer-
den, sofern
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1. die von dieser Einrichtung geschützten Interessen in
diesem Mitgliedstaat beeinträchtigt werden und

2. der in der Veröffentlichung angegebene Zweck der
Einrichtung diese Klagsführung rechtfertigt.
(3) Die Veröffentlichung ist bei Klagseinbringung

nachzuweisen.

Anwendung des UWG
§ 30. (1) Die §§ 24, 25 Abs. 3 bis 7 und 26 des Bun-

desgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 1984
gelten sinngemäß.

(2) Der § 7 Abs. 2 erster Satz und der § 8 Abs. 2 JN
sind nicht anzuwenden.

III. HAUPTSTÜCK

Ergänzende Bestimmungen

Rücktritt von Immobiliengeschäften
§ 30a. (1) Gibt ein Verbraucher eine Vertragserklä-

rung, die auf den Erwerb eines Bestandrechts, eines
sonstigen Gebrauchs- oder Nutzungsrechts oder des
Eigentums an einer Wohnung, an einem Einfamilien-
wohnhaus oder an einer Liegenschaft, die zum Bau
eines Einfamilienwohnhauses geeignet ist, am selben
Tag ab, an dem er das Vertragsobjekt das erste Mal be-
sichtigt hat, so kann er von seiner Vertragserklärung
zurücktreten, sofern der Erwerb der Deckung des drin-
genden Wohnbedürfnisses des Verbrauchers oder ei-
nes nahen Angehörigen dienen soll.

(2) Der Rücktritt kann binnen einer Woche nach der
Vertragserklärung des Verbrauchers erklärt werden. Ist
ein Makler eingeschritten und wird die Rücktrittser-
klärung an diesen gerichtet, so gilt der Rücktritt auch
für einen im Zug der Vertragserklärung geschlossenen
Maklervertrag. Im übrigen gilt für die Rücktrittserklä-
rung § 3 Abs. 4.

(3) Die Frist des Abs. 2 beginnt erst zu laufen, so-
bald der Verbraucher eine Zweitschrift seiner Ver-
tragserklärung und eine schriftliche Belehrung über
das Rücktrittsrecht erhalten hat. Das Rücktrittsrecht
erlischt jedoch spätestens einen Monat nach dem Tag
der erstmaligen Besichtigung. Rücktrittsrechte, die
dem Verbraucher nach anderen Bestimmungen – ins-
besondere nach §§ 11 ff. FAGG – zustehen, bleiben
unberührt.

(4) Die Zahlung eines Angelds, Reugelds oder einer
Anzahlung vor Ablauf der Rücktrittsfrist kann nicht
wirksam vereinbart werden.

Besondere Aufklärungspflichten des Immobilien-
maklers

§ 30b. (1) Der Immobilienmakler hat vor Abschluß
des Maklervertrags dem Auftraggeber, der Verbrau-
cher ist, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Immobi-
lienmaklers eine schriftliche Übersicht zu geben, aus

der hervorgeht, daß er als Makler einschreitet, und die
sämtliche dem Verbraucher durch den Abschluß des
zu vermittelnden Geschäfts voraussichtlich erwach-
senden Kosten, einschließlich der Vermittlungsprovi-
sion, ausweist. Die Höhe der Vermittlungsprovision ist
gesondert anzuführen; auf ein allfälliges wirtschaftli-
ches oder familiäres Naheverhältnis im Sinn des § 6
Abs. 4 dritter Satz MaklerG ist hinzuweisen. Wenn der
Immobilienmakler kraft Geschäftsgebrauchs als Dop-
pelmakler tätig sein kann, hat diese Übersicht auch ei-
nen Hinweis darauf zu enthalten. Bei erheblicher Än-
derung der Verhältnisse hat der Immobilienmakler die
Übersicht entsprechend richtigzustellen. Erfüllt der
Makler diese Pflichten nicht spätestens vor einer Ver-
tragserklärung des Auftraggebers zum vermittelten
Geschäft, so gilt § 3 Abs. 4 MaklerG.

(2) Der Immobilienmakler hat dem Auftraggeber die
nach § 3 Abs. 3 MaklerG erforderlichen Nachrichten
schriftlich mitzuteilen. Zu diesen zählen jedenfalls
auch sämtliche Umstände, die für die Beurteilung des
zu vermittelnden Geschäfts wesentlich sind.

Höchstdauer von Alleinvermittlungsaufträgen
§ 30c. (1) Die Dauer von Alleinvermittlungsaufträ-

gen (§ 14 Abs. 2 MaklerG) von Verbrauchern darf
höchstens vereinbart werden mit

1. drei Monaten für die Vermittlung von Bestandver-
trägen über Wohnungen oder sonstigen den Ge-
brauch oder die Nutzung von Wohnungen betreffen-
den Verträgen;

2. sechs Monaten für die Vermittlung von Verträgen
zur Veräußerung oder zum Erwerb des Eigentums
an Wohnungen, Einfamilienwohnhäusern und ein-
zelnen Grundstücken, die zum Bau eines Einfamili-
enwohnhauses geeignet sind.
(2) Wenn besondere Umstände vorliegen, die die

Vermittlung wesentlich erschweren oder verzögern,
darf auch eine entsprechend längere als die in Abs. 1
bestimmte Frist vereinbart werden.

Schriftlichkeit und zwingende Bestimmungen
beim Maklervertrag

§ 31. (1) Die folgenden Vereinbarungen sind nur
rechtswirksam, wenn sie ausdrücklich und schriftlich
erfolgen:
1. Vereinbarung des Ersatzes von Aufwendungen auf

Grund von zusätzlichen Aufträgen (§ 9 MaklerG);
2. Abschluß und Verlängerung von Alleinvermitt-

lungsaufträgen (§ 14 MaklerG);
3. besondere Vereinbarungen für Fälle fehlenden Ver-

mittlungserfolgs (§ 15 MaklerG).
(2) Von den Bestimmungen der §§ 30a bis 31 Abs. 1

sowie von § 2 Abs. 2, § 3, § 9, § 10, § 28 Z 4 und Z 5
sowie § 39 MaklerG darf nicht zum Nachteil des Ver-
brauchers abgegangen werden.
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Mietrechtsgesetz
Bundesgesetz vom 12. November 1981 über das Mietrecht (Mietrechtsgesetz – MRG)
StF: BGBl. Nr. 520/1981 idF BGBl. I Nr. 58/2018 (MRG)

[...]

Erhaltung
§ 3. (1) Der Vermieter hat nach Maßgabe der recht-

lichen, wirtschaftlichen und technischen Gegebenhei-
ten und Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass das Haus,
die Mietgegenstände und die der gemeinsamen Benüt-
zung der Bewohner des Hauses dienenden Anlagen
im jeweils ortsüblichen Standard erhalten und erhebli-
che Gefahren für die Gesundheit der Bewohner besei-
tigt werden. Im übrigen bleibt § 1096 des allgemeinen
bürgerlichen Gesetzbuchs unberührt.

(2) Die Erhaltung im Sinn des Abs. 1 umfaßt:

1. die Arbeiten, die zur Erhaltung der allgemeinen
Teile des Hauses erforderlich sind,

2. die Arbeiten, die zur Erhaltung der Mietgegenstän-
de des Hauses erforderlich sind; diese Arbeiten je-
doch nur dann, wenn es sich um die Behebung
von ernsten Schäden des Hauses oder um die Be-
seitigung einer vom Mietgegenstand ausgehenden
erheblichen Gesundheitsgefährdung handelt oder
wenn sie erforderlich sind, um einen zu vermie-
tenden Mietgegenstand in brauchbarem Zustand zu
übergeben;

2a. die Arbeiten, die zur Erhaltung von mitvermieteten
Heizthermen, mitvermieteten Warmwasserboilern
und sonstigen mitvermieteten Wärmebereitungs-
geräten in den Mietgegenständen des Hauses erfor-
derlich sind;

3. die Arbeiten, die zur Aufrechterhaltung des Be-
triebes von bestehenden, der gemeinsamen Benüt-
zung der Bewohner dienenden Anlagen, wie im
besonderen von zentralen Wärmeversorgungsanla-
gen, Personenaufzügen oder zentralen Waschkü-
chen erforderlich sind, es sei denn, daß alle Mieter
des Hauses für die gesamte Dauer ihres Mietver-
trages auf die Benützung der Anlage verzichten; ist
die Erhaltung einer bestehenden Anlage unter Be-
dachtnahme auf die Kosten der Errichtung und des
Betriebes einer vergleichbaren neuen Anlage wirt-
schaftlich nicht vertretbar, so ist anstelle der Er-
haltung der bestehenden Anlage eine vergleichbare
neue Anlage zu errichten,

4. die Neueinführungen oder Umgestaltungen, die
kraft öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen vorzu-
nehmen sind, wie etwa der Anschluß an eine Was-
serleitung oder an eine Kanalisierung, die Instal-
lation von geeigneten Schutzvorrichtungen für die
Energieversorgung oder von Geräten zur Feststel-
lung des individuellen Energieverbrauchs;

5. die Installation von technisch geeigneten Gemein-
schaftseinrichtungen zur Senkung des Energiever-
brauchs oder die der Senkung des Energiever-
brauchs sonst dienenden Ausgestaltungen des
Hauses, von einzelnen Teilen des Hauses oder von
einzelnen Mietgegenständen, wenn und insoweit
die hiefür erforderlichen Kosten in einem wirt-
schaftlich vernünftigen Verhältnis zum allgemei-
nen Erhaltungszustand des Hauses und den zu er-
wartenden Einsparungen stehen;

6. bei Vorliegen einer nach § 17 Abs. 1a zulässigen
Vereinbarung die Installation und die Miete von
technisch geeigneten Meßvorrichtungen zur Ver-
brauchsermittlung im Sinn dieser Bestimmung.

(3) Die Kosten von Erhaltungsarbeiten sind aus den
in den vorausgegangenen zehn Kalenderjahren erziel-
ten Mietzinsreserven einschließlich der Zuschüsse, die
aus Anlaß der Durchführung einer Erhaltungsarbeit
gewährt werden, zu decken. Reichen diese Beträge zur
Deckung der Kosten aller unmittelbar heranstehenden
Erhaltungsarbeiten nicht aus, so gilt folgendes:

1. Zur Bedeckung der Kosten einer Erhaltungsarbeit
sind auch die während des Zeitraums, in dem sich
solche oder ähnliche Arbeiten unter Zugrundele-
gung regelmäßiger Bestandsdauer erfahrungsgemäß
wiederholen, zu erwartenden oder anrechenbaren
Hauptmietzinse, somit einschließlich der zur De-
ckung eines erhöhten Aufwandes zulässigen Einhe-
bung eines erhöhten Hauptmietzinses, für alle ver-
mieteten, vermietbaren oder vom Vermieter benutz-
ten Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten des
Hauses heranzuziehen; insoweit hiedurch Deckung
geboten ist, hat der Vermieter zur Finanzierung der
nach Abzug der erzielten Mietzinsreserven unge-
deckten Kosten der Erhaltungsarbeit eigenes oder
fremdes Kapital aufzuwenden; die mit der Aufnah-
me fremden Kapitals verbundenen notwendigen
Geldbeschaffungskosten und angemessenen Soll-
zinsen sowie die durch den Einsatz eigenen Kapitals
entgangenen angemessenen Habenzinsen (Kapital-
marktzinsen) sind in diesen Fällen Kosten der Er-
haltungsarbeiten.

2. Können die Kosten aller Erhaltungsarbeiten auch
auf diese Weise nicht gedeckt werden, so sind die
Erhaltungsarbeiten nach Maßgabe ihrer bautechni-
schen Dringlichkeit zu reihen und durchzuführen;
jedenfalls sind aber die Arbeiten,

a) die kraft eines öffentlich-rechtlichen Auftra-
ges vorzunehmen sind,
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b) die der Behebung von Baugebrechen, die die
Sicherheit von Personen oder Sachen gefähr-
den, dienen oder

c) die zur Aufrechterhaltung des Betriebes von
bestehenden Wasserleitungs-, Lichtleitungs-,
Gasleitungs-, Beheizungs- (einschließlich der
zentralen Wärmeversorgungsanlagen), Kana-
lisations- und sanitären Anlagen erforderlich
sind,

vorweg durchzuführen.
[...]

Wiederherstellungspflicht
§ 7. (1) Wird ein Mietgegenstand durch Zufall zur

Gänze oder zum Teil unbrauchbar, so ist der Vermieter
zur baurechtlich zulässigen und bautechnisch mögli-
chen Wiederherstellung des Mietgegenstandes in dem
Maß verpflichtet, als die Leistungen aus einer be-
stehenden Versicherung ausreichen. Im übrigen gilt
der § 1104 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs.

(2) Zur Durchsetzung des Anspruchs auf Wiederher-
stellung gilt der § 6. Zur Antragstellung sind die Ge-
meinde im eigenen Wirkungsbereich und jeder Mieter
berechtigt, dessen Mietgegenstand unbrauchbar ge-
worden ist.
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Pauschalreisegesetz
Bundesgesetz über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen (Pauschalreisegesetz – PRG)
StF: BGBl. I Nr. 50/2017 idF BGBl. I Nr. 50/2017 (PRG)
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1. Abschnitt

Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen, zwingen-
des Recht

Geltungsbereich
§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für Pauschalrei-

severträge zwischen einem Unternehmer und einem
Reisenden sowie für Verträge über die Vermittlung
von verbundenen Reiseleistungen, die zwischen ei-
nem Unternehmer und einem Reisenden geschlossen
werden.

(2) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für Verträge über

1. Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen mit
einer Dauer von weniger als 24 Stunden, sofern die-
se keine Übernachtung umfassen,

2. Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen,
die nur gelegentlich und ohne Gewinnabsicht und
nur einer begrenzten Gruppe von Reisenden ange-
boten oder vermittelt werden, und

3. Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen,
wenn der Vertrag auf der Grundlage einer allgemei-
nen Vereinbarung über die Organisation von Ge-
schäftsreisen zwischen zwei Unternehmern ge-
schlossen wird.

Begriffsbestimmungen
§ 2. (1) Reiseleistungen sind

1. die Beförderung einer Person,

2. die Unterbringung einer Person, sofern sie nicht we-
sensmäßig Bestandteil der Beförderung der Person
ist und nicht zu Wohnzwecken geschieht,

3. die Autovermietung oder die Vermietung anderer
Kraftfahrzeuge gemäß Artikel 3 Nummer 11 der
Richtlinie 2007/46/EG zur Schaffung eines Rah-
mens für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen
und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen,
Bauteilen und selbstständigen technischen Einhei-
ten für diese Fahrzeuge, ABl. Nr. L 263 vom
09.10.2007 S. 1, oder von Krafträdern der Führer-
scheinklasse A gemäß Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe
c der Richtlinie 2006/126/EG über den Führer-
schein, ABl. Nr. L 403 vom 30.12.2006 S. 18, und

4. jede andere touristische Leistung, die nicht wesens-
mäßig Bestandteil einer Reiseleistung nach Z 1, 2
oder 3 ist.
(2) 1. Pauschalreise ist eine Kombination aus min-

destens zwei verschiedenen Arten von Reiseleistun-
gen für den Zweck derselben Reise, wenn

a) diese Leistungen von einem Unternehmer auf
Wunsch oder entsprechend einer Auswahl des Rei-
senden vor Abschluss eines einzigen Vertrags über
sämtliche Leistungen zusammengestellt werden
oder

b) diese Leistungen unabhängig davon, ob separate
Verträge mit den jeweiligen Erbringern der Reise-
leistungen geschlossen werden,

aa) in einer einzigen Vertriebsstelle erworben wer-
den und vor der Zustimmung des Reisenden zur
Zahlung ausgewählt wurden,

bb) zu einem Pauschal- oder Gesamtpreis angebo-
ten, vertraglich zugesagt oder in Rechnung ge-
stellt werden,

cc) unter der Bezeichnung „Pauschalreise“ oder ei-
ner ähnlichen Bezeichnung beworben oder ver-
traglich zugesagt werden,

dd) nach Abschluss eines Vertrags, in dem der Un-
ternehmer dem Reisenden das Recht einräumt,
eine Auswahl unter verschiedenen Arten von
Reiseleistungen zu treffen, zusammengestellt
werden oder

ee) dem Reisenden von einzelnen Unternehmern
über verbundene Online-Buchungsverfahren
vertraglich zugesagt werden, bei denen der Na-
me des Reisenden, Zahlungsdaten und die E-
Mail-Adresse von dem Unternehmer, mit dem
der erste Vertrag geschlossen wurde, an einen
oder mehrere andere Unternehmer übermittelt
werden und ein Vertrag mit zumindest einem der
letztgenannten Unternehmer spätestens 24 Stun-
den nach Bestätigung der Buchung der ersten
Reiseleistung abgeschlossen wird.

2. Eine Kombination von Reiseleistungen, bei denen
ausschließlich eine Reiseleistungsart nach Abs. 1
Z 1, 2 oder 3 mit einer oder mehreren touristischen
Leistungen nach Abs. 1 Z 4 kombiniert wird, ist
keine Pauschalreise, wenn die letztgenannten Leis-
tungen

a) keinen erheblichen Anteil am Gesamtwert der
Kombination ausmachen (Z 3), nicht als wesent-
liches Merkmal der Kombination beworben wer-
den und auch sonst kein wesentliches Merkmal der
Kombination sind oder

b) erst nach Beginn der Erbringung der Reiseleistung
nach Abs. 1 Z 1, 2 oder 3 ausgewählt und erworben
werden.

3. Machen touristische Leistungen 25 vH oder mehr
des Gesamtwerts der Kombination aus, so ist in der
Regel anzunehmen, dass sie einen erheblichen An-
teil im Sinn der Z 2 lit. a darstellen.
(3) Pauschalreisevertrag ist ein Vertrag über eine

Pauschalreise als Ganzes oder, wenn die Reise auf
der Grundlage separater Verträge angeboten wird, alle
Verträge über die in der Pauschalreise zusammenge-
fassten Reiseleistungen.

(4) Beginn der Pauschalreise ist jener Zeitpunkt, zu
dem die Erbringung der in einer Pauschalreise zusam-
mengefassten Reiseleistungen beginnt.

(5) 1. Verbundene Reiseleistungen sind mindestens
zwei verschiedene Arten von Reiseleistungen, die ei-
nem Reisenden in separaten Verträgen mit den jewei-
ligen Erbringern der Reiseleistungen für den Zweck
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derselben Reise, die keine Pauschalreise ist, vertrag-
lich zugesagt werden, wenn ein Unternehmer dafür
Folgendes vermittelt:

a) anlässlich eines einzigen Besuchs in seiner Ver-
triebsstelle oder eines einzigen Kontakts mit seiner
Vertriebsstelle die getrennte Auswahl und die ge-
trennte Zahlung jeder Reiseleistung durch die Rei-
senden oder

b) in gezielter Weise den Erwerb mindestens einer
weiteren Reiseleistung eines anderen Unterneh-
mers, sofern der weitere Vertrag mit dem anderen
Unternehmer spätestens 24 Stunden nach Bestäti-
gung der Buchung der ersten Reiseleistung ge-
schlossen wird.

2. Werden einem Reisenden ausschließlich eine Rei-
seleistungsart nach Abs. 1 Z 1, 2 oder 3 und eine
oder mehrere touristische Leistungen nach Abs. 1
Z 4 vertraglich zugesagt, so handelt es sich dabei
nicht um verbundene Reiseleistungen, wenn die
letztgenannten Leistungen keinen erheblichen An-
teil am Wert der Kombination ausmachen (Z 3),
nicht als wesentliches Merkmal der Kombination
beworben werden und auch sonst kein wesentliches
Merkmal der Reise sind.

3. Machen touristische Leistungen 25 vH oder mehr
des Werts der Kombination aus, so ist in der Regel
anzunehmen, dass sie einen erheblichen Anteil im
Sinn der Z 2 darstellen.
(6) Reisender ist jede Person, die einen den Bestim-

mungen dieses Bundesgesetzes unterliegenden Ver-
trag zu schließen beabsichtigt oder die aufgrund eines
solchen Vertrags berechtigt ist, Reiseleistungen in An-
spruch zu nehmen.

(7) Reiseveranstalter ist ein Unternehmer, der ent-
weder direkt oder über einen anderen Unternehmer
oder gemeinsam mit einem anderen Unternehmer Pau-
schalreisen zusammenstellt und vertraglich zusagt
oder anbietet, oder ein Unternehmer, der bei verbun-
denen Online-Buchungsverfahren nach Abs. 2 Z 1
lit. b sublit. ee die Daten des Reisenden an einen ande-
ren Unternehmer übermittelt.

(8) Reisevermittler ist ein vom Reiseveranstalter
verschiedener Unternehmer, der von einem Reisever-
anstalter zusammengestellte Pauschalreisen vertrag-
lich zusagt oder anbietet.

(9) Unternehmer ist jede natürliche oder juristische
Person, der Unternehmereigenschaft nach § 1 KSchG
zukommt.

(10) Als Niederlassung eines Unternehmers gilt eine
Niederlassung im Sinn von Artikel 4 Nummer 5 der
Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im
Binnenmarkt, ABl. Nr. L 376 vom 27.12.2006 S. 36.

(11) Dauerhafter Datenträger ist jedes Medium, das
es dem Reisenden oder dem Unternehmer gestattet, an
ihn persönlich gerichtete Informationen derart zu spei-
chern, dass er sie in der Folge für eine für die Zwecke
der Informationen angemessene Dauer einsehen kann,

und das die unveränderte Wiedergabe der gespeicher-
ten Informationen ermöglicht.

(12) Unvermeidbare und außergewöhnliche Um-
stände sind Gegebenheiten außerhalb der Kontrolle
desjenigen, der sich auf sie beruft, sofern sich die Fol-
gen dieser Gegebenheiten auch dann nicht hätten ver-
meiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen
getroffen worden wären.

(13) Vertragswidrigkeit ist die Nichterbringung oder
mangelhafte Erbringung der in einer Pauschalreise zu-
sammengefassten Reiseleistungen.

(14) Vertriebsstellen sind

1. alle Geschäftsräume, unabhängig davon, ob sie be-
weglich oder unbeweglich sind,

2. Einzelhandels-Websites oder ähnliche Online-Ver-
kaufsplattformen, auch wenn diese den Reisenden
als einheitliche Plattform dargeboten werden, sowie

3. Telefondienste.
(15) Rückbeförderung ist die Bewerkstelligung der

Rückkehr des Reisenden an den Ausgangsort oder an
einen anderen Ort, auf den sich die Vertragsparteien
einigen.

Unwirksame Vereinbarungen
§ 3. Soweit Vereinbarungen zum Nachteil des Rei-

senden von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
abweichen, sind sie unwirksam.

2. Abschnitt

Informationspflichten und Inhalt des Pauschalrei-
severtrags

Vorvertragliche Informationen
§ 4. (1) Bevor der Reisende durch einen Pauschal-

reisevertrag oder seine Vertragserklärung gebunden
ist, hat ihm der Reiseveranstalter und, wenn die Pau-
schalreise über einen Reisevermittler vertraglich zu-
gesagt wird, auch der Reisevermittler das jeweils zu-
treffende Standardinformationsblatt gemäß Anhang I
Teil A oder B bereitzustellen und ihn, sofern diese
Informationen für die betreffende Pauschalreise ein-
schlägig sind, über Folgendes zu informieren:

1. die wesentlichen Eigenschaften der Reiseleistun-
gen, nämlich:

a) Bestimmungsorte, Reiseroute und Aufenthalts-
dauer mit den jeweiligen Daten und, sofern eine
Unterbringung enthalten ist, die Anzahl der ent-
haltenen Übernachtungen,

b) Transportmittel einschließlich ihrer Merkmale
und Klasse, Ort, Tag und Zeit der Abreise und
Rückreise, Dauer und Orte von Zwischenstatio-
nen sowie Anschlussverbindungen, wenn aber ei-
ne genaue Zeitangabe noch nicht möglich ist, die
ungefähre Zeit der Abreise und Rückreise,
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c) Lage, Hauptmerkmale und gegebenenfalls touris-
tische Einstufung der Unterbringung nach den Re-
geln des jeweiligen Bestimmungslandes,

d) Mahlzeiten,

e) Besichtigungen, Ausflüge oder sonstige im Ge-
samtpreis der Pauschalreise enthaltene Leistun-
gen,

f) sofern dies nicht aus dem Zusammenhang her-
vorgeht, die Angabe, ob eine der Reiseleistungen
für den Reisenden als Teil einer Gruppe erbracht
wird, und bejahendenfalls – wenn möglich – die
ungefähre Gruppengröße,

g) sofern die Nutzung anderer touristischer Leistun-
gen durch den Reisenden von einer wirksamen
mündlichen Kommunikation abhängt, die Spra-
che, in der diese Leistungen erbracht werden, und

h) die Angabe, ob die Reise im Allgemeinen für Per-
sonen mit eingeschränkter Mobilität geeignet ist,
und auf Verlangen des Reisenden genaue Informa-
tionen zur Eignung der Reise unter Berücksichti-
gung der Bedürfnisse des Reisenden,

2. die Firma, die Anschrift, die Telefonnummer und
gegebenenfalls die E-Mail-Adresse des Reiseveran-
stalters und gegebenenfalls des Reisevermittlers,

3. den Gesamtpreis der Pauschalreise einschließlich
Steuern und gegebenenfalls aller zusätzlichen Ge-
bühren, Entgelte und sonstigen Kosten oder, wenn
sich diese Kosten nicht vor Abschluss des Vertrags
bestimmen lassen, die Art von Mehrkosten, für die
der Reisende unter Umständen noch aufkommen
muss,

4. die Zahlungsmodalitäten einschließlich des Betrags
oder Prozentsatzes des Preises, der als Anzahlung
zu leisten ist, des Zeitplans für die Zahlung des
Restbetrags oder der finanziellen Sicherheiten, die
vom Reisenden zu leisten sind,

5. die für die Durchführung der Pauschalreise erfor-
derliche Mindestteilnehmerzahl einschließlich der
Rücktrittsfrist nach § 10 Abs. 3 Z 1 lit. a,

6. allgemeine Pass- und Visumerfordernisse des Be-
stimmungslandes einschließlich der ungefähren
Fristen für die Erlangung von Visa und für die Ab-
wicklung von gesundheitspolizeilichen Formalitä-
ten,

7. das dem Reisenden nach § 10 Abs. 1 jederzeit vor
Beginn der Pauschalreise zustehende Recht zum
Rücktritt vom Vertrag gegen Zahlung einer ange-
messenen Entschädigung oder gegebenenfalls ge-
gen Zahlung der Entschädigungspauschalen, die der
Reiseveranstalter verlangt,

8. eine fakultative oder obligatorische Reiserücktritts-
versicherung des Reisenden oder eine Versicherung
zur Deckung der Kosten einer Unterstützung ein-
schließlich einer Rückbeförderung bei Unfall,
Krankheit oder Tod.

(2) Wird der Pauschalreisevertrag telefonisch ab-
geschlossen, so haben der Reiseveranstalter und ge-
gebenenfalls der Reisevermittler dem Reisenden die
im Standardinformationsblatt gemäß Anhang I Teil B
sowie die in Abs. 1 Z 1 bis 8 vorgesehenen Informa-
tionen – sofern diese für die betreffende Pauschalreise
einschlägig sind – zu erteilen.

(3) Bei Pauschalreisen gemäß § 2 Abs. 2 Z 1 lit. b
sublit. ee haben sowohl der Reiseveranstalter als auch
der Unternehmer, dem die Daten übermittelt werden,
dem Reisenden die in Abs. 1 Z 1 bis 8 vorgesehenen
Informationen – soweit diese die von ihnen angebo-
tenen Reiseleistungen betreffen – bereitzustellen. Der
Reiseveranstalter hat dem Reisenden darüber hinaus
gleichzeitig das Standardinformationsblatt gemäß An-
hang I Teil C bereitzustellen.

(4) Die in den Abs. 1, 2 und 3 vorgesehenen Infor-
mationen sind klar, verständlich und deutlich zu ertei-
len. Werden diese Informationen schriftlich bereitge-
stellt, so müssen sie lesbar sein.

(5) Dem Reiseveranstalter und gegebenenfalls auch
dem Reisevermittler obliegt der Beweis dafür, dass
die in dieser Bestimmung vorgesehenen Informations-
pflichten erfüllt worden sind.

Wirkung der vorvertraglichen Informationen auf
den Vertragsinhalt

§ 5. (1) Die dem Reisenden gemäß § 4 Abs. 1 Z 1,
3, 4, 5 und 7 bereitgestellten Informationen sind Be-
standteil des Pauschalreisevertrags. Änderungen sind
nur dann wirksam, wenn sie von den Vertragsparteien
ausdrücklich vereinbart wurden. Der Reiseveranstalter
und gegebenenfalls der Reisevermittler haben dem
Reisenden vor Abschluss des Pauschalreisevertrags
alle Änderungen der vorvertraglichen Informationen
klar, verständlich und deutlich mitzuteilen.

(2) Haben der Reiseveranstalter und gegebenenfalls
der Reisevermittler die Pflicht zur Information über
zusätzliche Gebühren, Entgelte und sonstige Kosten
nach § 4 Abs. 1 Z 3 nicht erfüllt, so hat der Reisende
die zusätzlichen Gebühren, Entgelte und sonstigen
Kosten nicht zu tragen.

Inhalt des Pauschalreisevertrags und vor Beginn
der Pauschalreise bereitzustellende Unterlagen
§ 6. (1) Der Pauschalreisevertrag muss in einfacher

und verständlicher Sprache abgefasst und, soweit er
schriftlich geschlossen wird, lesbar sein. Der Reise-
veranstalter oder der Reisevermittler hat dem Reisen-
den bei Abschluss des Pauschalreisevertrags oder un-
verzüglich danach eine Ausfertigung des Vertragsdo-
kuments oder eine Bestätigung des Vertrags auf einem
dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen. Der
Reisende hat Anspruch auf eine Papierfassung, wenn
der Pauschalreisevertrag in gleichzeitiger Anwesen-
heit der Vertragsparteien geschlossen wurde. Bei au-
ßerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträ-
gen gemäß § 3 Z 1 FAGG ist dem Reisenden eine
Ausfertigung oder Bestätigung des Pauschalreisever-
trags auf Papier oder, sofern der Reisende dem zu-
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stimmt, auf einem anderen dauerhaften Datenträger
zur Verfügung zu stellen.

(2) Das Vertragsdokument oder die Bestätigung des
Vertrags hat den gesamten Inhalt des Vertrags wieder-
zugeben, einschließlich der in § 4 Abs. 1 Z 1 bis 8 vor-
gesehenen Informationen sowie folgender Angaben:

1. besondere Vorgaben des Reisenden, die Vertragsin-
halt geworden sind,

2. Hinweise darauf, dass der Reiseveranstalter

a) gemäß § 11 für die ordnungsgemäße Erbringung
aller im Vertrag vorgesehenen Reiseleistungen
verantwortlich ist und

b) gemäß § 14 zum Beistand verpflichtet ist, wenn
sich der Reisende in Schwierigkeiten befindet,

3. den Namen, die Kontaktdaten und die Anschrift der
Einrichtung, die den Insolvenzschutz bietet, und ge-
gebenenfalls den Namen und die Kontaktdaten der
im betreffenden Mitgliedstaat dafür zuständigen
Behörde,

4. den Namen, die Anschrift, die Telefonnummer, die
E-Mail-Adresse und gegebenenfalls die Faxnum-
mer des Vertreters des Reiseveranstalters vor Ort,
einer Kontaktstelle oder eines anderen Dienstes, an
den oder die sich der Reisende wenden kann, um
mit dem Reiseveranstalter rasch in Verbindung zu
treten und ohne besonderen Aufwand mit diesem zu
kommunizieren, um vom Reiseveranstalter Unter-
stützung zu verlangen, wenn er in Schwierigkeiten
ist, oder um sich wegen einer Vertragswidrigkeit,
die er während der Durchführung der Pauschalreise
wahrnimmt, zu beschweren,

5. einen Hinweis darauf, dass der Reisende gemäß
§ 11 Abs. 2 dem Reiseveranstalter jede Vertrags-
widrigkeit, die er während der Durchführung der
Pauschalreise wahrnimmt, unverzüglich mitzuteilen
hat,

6. bei einem minderjährigen Reisenden, der nicht von
einem Elternteil oder einer mit seiner Pflege und Er-
ziehung betrauten oder damit beauftragten Person
begleitet wird, sofern der Pauschalreisevertrag seine
Unterbringung umfasst, Angaben darüber, wie eine
unmittelbare Verbindung zum Minderjährigen oder
zu der an seinem Aufenthaltsort für ihn verantwort-
lichen Person hergestellt werden kann,

7. Informationen zu bestehenden internen Beschwer-
deverfahren und zu alternativen Streitbeilegungs-
verfahren nach der Richtlinie 2013/11/EU über die
alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Strei-
tigkeiten und zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG, ABl.
Nr. L 165 vom 18.06.2013 S. 63, und gegebenen-
falls zu der AS-Stelle, der der Unternehmer un-
terliegt, und zur Online-Streitbeilegungsplattform
nach der Verordnung (EU) Nr. 524/2013 über die
Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitig-
keiten und zur Änderung der Verordnung (EG)

Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG, ABl.
Nr. L 165 vom 18.06.2013 S. 1,

8. Informationen zum Recht des Reisenden, den Ver-
trag gemäß § 7 auf einen anderen Reisenden zu
übertragen.
(3) Bei Pauschalreisen gemäß § 2 Abs. 2 Z 1 lit. b

sublit. ee hat der Unternehmer, dem die Daten über-
mittelt werden, den Reiseveranstalter über den Ab-
schluss des Vertrags, der zum Zustandekommen der
Pauschalreise führt, in Kenntnis zu setzen. Der Un-
ternehmer hat dem Reiseveranstalter die Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen, die dieser zur Erfüllung
seiner Verpflichtungen als Reiseveranstalter benötigt.
Sobald der Reiseveranstalter über das Zustandekom-
men einer Pauschalreise in Kenntnis gesetzt wurde,
hat er dem Reisenden die in Abs. 2 Z 1 bis 8 vorgese-
henen Informationen auf einem dauerhaften Datenträ-
ger zu übermitteln.

(4) Die in Abs. 2 und 3 vorgesehenen Informationen
sind klar, verständlich und deutlich mitzuteilen.

(5) Der Reiseveranstalter hat dem Reisenden recht-
zeitig vor Beginn der Pauschalreise die notwendigen
Buchungsbelege, Gutscheine, Beförderungsausweise
und Eintrittskarten, Informationen zu den geplanten
Abreisezeiten und gegebenenfalls zu den Fristen für
das Check-in sowie zu den planmäßigen Zwischen-
stationen, Anschlussverbindungen und Ankunftszei-
ten zur Verfügung zu stellen.

(6) Dem Reiseveranstalter und gegebenenfalls auch
dem Reisevermittler obliegt der Beweis dafür, dass
die in dieser Bestimmung vorgesehenen Pflichten be-
treffend das Vertragsdokument oder die Bestätigung
des Vertrags sowie über die Zurverfügungstellung von
Unterlagen erfüllt worden sind.

3. Abschnitt

Übertragung und Änderung des Pauschalreisever-
trags; Rücktritt vom Pauschalreisevertrag

Übertragung des Pauschalreisevertrags auf einen
anderen Reisenden

§ 7. (1) Der Reisende kann den Pauschalreisevertrag
auf eine Person, die alle Vertragsbedingungen erfüllt,
übertragen. Zu diesem Zweck hat er den Reiseveran-
stalter innerhalb einer angemessenen Frist vor Beginn
der Pauschalreise auf einem dauerhaften Datenträger
von der Übertragung in Kenntnis zu setzen. Eine Mit-
teilung darüber spätestens sieben Tage vor Beginn der
Pauschalreise gilt jedenfalls als angemessen.

(2) Der Reisende, der den Pauschalreisevertrag
überträgt, und die Person, die in den Vertrag eintritt,
haften dem Reiseveranstalter als Gesamtschuldner für
den noch ausstehenden Betrag des Reisepreises und
die durch die Übertragung entstehenden zusätzlichen
Gebühren, Entgelte und sonstigen Kosten. Der Reise-
veranstalter hat dem Reisenden, der den Vertrag über-
trägt, die tatsächlichen Kosten der Übertragung mitzu-
teilen. Diese Kosten dürfen nicht unangemessen sein
und dürfen die tatsächlichen Kosten des Reiseveran-
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stalters infolge der Übertragung des Pauschalreisever-
trags nicht übersteigen.

(3) Der Reiseveranstalter hat dem Reisenden, der
den Vertrag überträgt, einen Beleg über die sich aus
der Übertragung des Pauschalreisevertrags ergeben-
den zusätzlichen Gebühren, Entgelte und sonstigen
Kosten auszustellen.

Änderung des Preises
§ 8. (1) Nach Abschluss des Pauschalreisevertrags

ist eine Preiserhöhung nur dann zulässig, wenn diese
Möglichkeit im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist
und wenn im Vertrag auf den dem Reisenden zuste-
henden Anspruch auf Preissenkung gemäß Abs. 4 hin-
gewiesen wird. Im Pauschalreisevertrag ist anzuge-
ben, wie Preisänderungen zu berechnen sind.

(2) Eine Preiserhöhung ist überdies nur dann zuläs-
sig, wenn

1. der Reiseveranstalter den Reisenden davon klar und
verständlich spätestens 20 Tage vor Beginn der Pau-
schalreise auf einem dauerhaften Datenträger unter
Angabe von Gründen für die Preiserhöhung und mit
einer Berechnung dafür in Kenntnis gesetzt hat und

2. sie sich unmittelbar ergibt aus einer Änderung

a) des Preises für die Personenbeförderung infolge
der Kosten von Treibstoff oder anderen Ener-
giequellen,

b) der Höhe der für die vertraglich vereinbarten
Reiseleistungen zu entrichtenden Steuern und
Abgaben, die von Dritten erhoben werden, die
nicht unmittelbar an der Erbringung der Pau-
schalreise mitwirken, einschließlich Aufent-
haltsgebühren, Landegebühren, Ein- oder Aus-
schiffungsgebühren in Häfen und entsprechen-
der Gebühren auf Flughäfen, oder

c) der für die Pauschalreise maßgeblichen Wech-
selkurse.

(3) Wenn die Preiserhöhung 8 vH des Preises der
Pauschalreise übersteigt, ist § 9 Abs. 2 bis 5 anzuwen-
den.

(4) Ist im Pauschalreisevertrag die Möglichkeit von
Preiserhöhungen vorgesehen, so hat der Reisende An-
spruch auf eine Preissenkung, die jeglicher Verringe-
rung der in Abs. 2 Z 2 genannten Kosten zwischen
dem Abschluss des Vertrags und dem Beginn der Pau-
schalreise entspricht.

(5) Im Fall einer Preissenkung ist der Reiseveran-
stalter berechtigt, tatsächliche Verwaltungsausgaben
von der dem Reisenden geschuldeten Erstattung abzu-
ziehen. Auf Verlangen des Reisenden hat der Reise-
veranstalter diese Verwaltungskosten zu belegen.

Andere Änderungen des Pauschalreisevertrags
§ 9. (1) Der Reiseveranstalter kann vor Beginn der

Pauschalreise andere Inhalte des Pauschalreisever-
trags als den Preis dann einseitig ändern, wenn

1. er sich dieses Recht im Vertrag vorbehalten hat,

2. die Änderung unerheblich ist und

3. er den Reisenden über die Änderung klar, verständ-
lich und deutlich auf einem dauerhaften Datenträger
in Kenntnis setzt.
(2) Ist der Reiseveranstalter vor Beginn der Pau-

schalreise gezwungen, eine der wesentlichen Eigen-
schaften der Reiseleistungen nach § 4 Abs. 1 Z 1 er-
heblich zu ändern, oder kann er die besonderen Vorga-
ben des Reisenden nach § 6 Abs. 2 Z 1 nicht erfüllen
oder schlägt er vor, den Gesamtpreis der Pauschalrei-
se nach § 8 um mehr als 8 vH zu erhöhen, so kann der
Reisende innerhalb einer vom Reiseveranstalter fest-
gelegten angemessenen Frist der vorgeschlagenen Än-
derung zustimmen oder vom Vertrag ohne Zahlung ei-
ner Entschädigung zurücktreten. Wenn der Reisende
innerhalb der Frist keine Erklärung abgibt, ist dies als
Zustimmung zur Änderung zu werten.

(3) Bei Rücktritt vom Pauschalreisevertrag nach
Abs. 2 kann sich der Reisende mit einer anderen Pau-
schalreise – sofern möglich, in gleichwertiger oder hö-
herwertiger Qualität – als Ersatz einverstanden erklä-
ren, wenn ihm der Veranstalter dies anbietet. Andern-
falls hat der Reiseveranstalter dem Reisenden alle von
diesem oder in dessen Namen geleisteten Zahlungen
unverzüglich, spätestens jedoch 14 Tage ab Zugang
der Rücktrittserklärung, zu erstatten. § 12 Abs. 2 bis 5
ist entsprechend anzuwenden.

(4) Der Reiseveranstalter hat den Reisenden unver-
züglich auf einem dauerhaften Datenträger klar, ver-
ständlich und deutlich zu informieren über

1. die vorgeschlagenen Änderungen gemäß Abs. 2 und
gegebenenfalls gemäß Abs. 5 deren Auswirkungen
auf den Preis der Pauschalreise,

2. die angemessene Frist, innerhalb derer der Reisende
den Reiseveranstalter über seine Entscheidung ge-
mäß Abs. 2 in Kenntnis zu setzen hat,

3. die in Abs. 2 zweiter Satz vorgesehene Rechtsfolge
einer unterlassenen Erklärung und

4. die gegebenenfalls als Ersatz angebotene Pauschal-
reise und deren Preis.
(5) Haben die Änderungen des Pauschalreisever-

trags nach Abs. 2 oder die als Ersatz angebotene Pau-
schalreise nach Abs. 3 eine Minderung der Qualität
oder eine Senkung der Kosten der Pauschalreise zur
Folge, so hat der Reisende Anspruch auf eine ange-
messene Preisminderung.

Rücktritt vom Pauschalreisevertrag vor Beginn
der Pauschalreise

§ 10. (1) Der Reisende kann vor Beginn der Pau-
schalreise jederzeit ohne Angabe von Gründen vom
Pauschalreisevertrag zurücktreten. Tritt der Reisende
nach diesem Absatz vom Pauschalreisevertrag zurück,
so kann der Reiseveranstalter die Zahlung einer ange-
messenen und vertretbaren Entschädigung verlangen.
Im Pauschalreisevertrag können angemessene Ent-
schädigungspauschalen festgelegt werden, die sich
nach dem zeitlichen Abstand zwischen dem Rücktritt
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und dem vorgesehenen Beginn der Pauschalreise so-
wie nach den erwarteten ersparten Aufwendungen und
Einnahmen aus anderweitigen Verwendungen der Rei-
seleistungen bemessen. Wenn vertraglich kein Ent-
schädigungspauschale festgelegt wurde, hat die Ent-
schädigung dem Preis der Pauschalreise abzüglich der
ersparten Aufwendungen und Einnahmen aus ander-
weitigen Verwendungen der Reiseleistungen zu ent-
sprechen. Auf Verlangen des Reisenden hat der Rei-
severanstalter die Höhe der Entschädigung zu begrün-
den.

(2) Unbeschadet des Rücktrittsrechts nach Abs. 1
kann der Reisende vor Beginn der Pauschalreise ohne
Zahlung einer Entschädigung vom Pauschalreisever-
trag zurücktreten, wenn am Bestimmungsort oder in
dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare und außer-
gewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchfüh-
rung der Pauschalreise oder die Beförderung von Per-
sonen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchti-
gen. Tritt der Reisende nach diesem Absatz vom Pau-
schalreisevertrag zurück, so hat er Anspruch auf volle
Erstattung aller für die Pauschalreise getätigten Zah-
lungen, nicht aber auf eine zusätzliche Entschädigung.

(3) Der Reiseveranstalter kann vor Beginn der Pau-
schalreise gegen volle Erstattung aller für die Pau-
schalreise getätigten Zahlungen, aber ohne Zahlung
einer zusätzlichen Entschädigung vom Pauschalreise-
vertrag zurücktreten,

1. wenn sich für die Pauschalreise weniger Personen
als die im Vertrag angegebene Mindestteilnehmer-
zahl angemeldet haben und die Rücktrittserklärung
des Reiseveranstalters dem Reisenden innerhalb der
im Vertrag festgelegten Frist zugeht, spätestens je-
doch

a) 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise bei Rei-
sen von mehr als sechs Tagen,

b) sieben Tage vor Beginn der Pauschalreise bei
Reisen zwischen zwei und sechs Tagen,

c) 48 Stunden vor Beginn der Pauschalreise bei
Reisen, die weniger als zwei Tage dauern,
oder

2. wenn der Reiseveranstalter aufgrund unvermeidba-
rer und außergewöhnlicher Umstände an der Erfül-
lung des Vertrags gehindert ist und seine Rücktritts-
erklärung dem Reisenden unverzüglich, spätestens
jedoch vor Beginn der Pauschalreise zugeht.
(4) Der Reiseveranstalter hat bei einem Rücktritt

nach den vorstehenden Absätzen dem Reisenden alle
von diesem oder in dessen Namen für die Pauschal-
reise geleisteten Beträge – im Fall des Rücktritts nach
Abs. 1 abzüglich der Entschädigung nach dieser Be-
stimmung – unverzüglich, spätestens jedoch binnen
14 Tagen ab Zugang der Rücktrittserklärung, zu erstat-
ten.

4. Abschnitt

Erbringung der vertraglichen Reiseleistungen;
Gewährleistung; Schadenersatz

Erbringung der vertraglichen Reiseleistungen
§ 11. (1) Der Reiseveranstalter ist für die Erbrin-

gung aller im Pauschalreisevertrag vereinbarten Rei-
seleistungen unabhängig davon verantwortlich, ob
diese Leistungen nach dem Vertrag von ihm oder an-
deren Erbringern von Reiseleistungen zu bewerkstelli-
gen sind.

(2) Der Reisende hat dem Reiseveranstalter jede
Vertragswidrigkeit, die er während der Erbringung der
im Pauschalreisevertrag vereinbarten Reiseleistungen
wahrnimmt, unter Berücksichtigung der jeweiligen
Umstände unverzüglich mitzuteilen.

(3) Wird eine vertraglich vereinbarte Reiseleistung
nicht oder nur mangelhaft erbracht, so hat der Reise-
veranstalter die Vertragswidrigkeit zu beheben, es sei
denn, dass dies unmöglich ist oder unter Berücksich-
tigung des Ausmaßes der Vertragswidrigkeit und des
Werts der betroffenen Reiseleistung mit unverhältnis-
mäßigen Kosten verbunden wäre.

(4) Behebt der Reiseveranstalter die Vertragswid-
rigkeit entgegen seiner Verpflichtung nach Abs. 3 in-
nerhalb einer vom Reisenden gesetzten angemessenen
Frist nicht, so kann der Reisende selbst Abhilfe schaf-
fen und vom Reiseveranstalter den Ersatz der dafür
erforderlichen Ausgaben verlangen. Eine Fristsetzung
durch den Reisenden ist nicht erforderlich, wenn sich
der Reiseveranstalter weigert, die Vertragswidrigkeit
zu beheben, oder wenn unverzügliche Abhilfe not-
wendig ist.

(5) Kann ein erheblicher Teil der vereinbarten Rei-
seleistungen nicht vertragsgemäß erbracht werden, so
hat der Reiseveranstalter dem Reisenden ohne Mehr-
kosten für diesen angemessene andere Vorkehrungen
zur Fortsetzung der Pauschalreise anzubieten, die nach
Möglichkeit den vertraglich vereinbarten Leistungen
qualitativ gleichwertig oder höherwertig sind; Glei-
ches gilt auch dann, wenn der Reisende nicht vertrags-
gemäß an den Ort der Abreise zurückbefördert wird.
Haben die vom Reiseveranstalter angebotenen ande-
ren Vorkehrungen eine gegenüber den vertraglich ver-
einbarten Leistungen geringere Qualität der Pauschal-
reise zur Folge, so hat der Reiseveranstalter dem Rei-
senden eine angemessene Preisminderung zu gewäh-
ren. Der Reisende kann die vorgeschlagenen anderen
Vorkehrungen nur dann ablehnen, wenn diese nicht
mit den im Pauschalreisevertrag vereinbarten Leistun-
gen vergleichbar sind oder die gewährte Preisminde-
rung nicht angemessen ist.

(6) Hat die Vertragswidrigkeit erhebliche Auswir-
kungen auf die Durchführung der Pauschalreise und
behebt der Reiseveranstalter die Vertragswidrigkeit in-
nerhalb einer vom Reisenden gesetzten angemessenen
Frist nicht, so kann der Reisende ohne Zahlung einer
Entschädigung vom Pauschalreisevertrag zurücktreten
und gegebenenfalls Ansprüche gemäß § 12 erheben.
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Können keine anderen Vorkehrungen nach Abs. 5 an-
geboten werden oder lehnt der Reisende die angebo-
tenen anderen Vorkehrungen nach dem letzten Satz
von Abs. 5 ab, so hat der Reisende gegebenenfalls An-
spruch gemäß § 12 auch ohne Beendigung des Pau-
schalreisevertrags. Ist die Beförderung von Personen
Bestandteil der Pauschalreise, so hat der Reiseveran-
stalter in den in diesem Absatz genannten Fällen au-
ßerdem für die unverzügliche Rückbeförderung des
Reisenden mit einem gleichwertigen Beförderungs-
dienst ohne Mehrkosten für den Reisenden zu sorgen.

(7) Ist die im Pauschalreisevertrag vereinbarte
Rückbeförderung des Reisenden aufgrund unvermeid-
barer und außergewöhnlicher Umstände nicht mög-
lich, so hat der Reiseveranstalter die Kosten für die
notwendige Unterbringung des Reisenden, nach Mög-
lichkeit in einer gleichwertigen Kategorie, für einen
Zeitraum von höchstens drei Nächten zu tragen. Sind
in unionsrechtlichen Vorschriften über Passagierrechte
für das die Rückbeförderung des Reisenden betreffen-
de Beförderungsmittel längere Unterbringungszeiträu-
me vorgesehen, so gelten diese Zeiträume.

(8) Die Kostenbeschränkung nach Abs. 7 gilt nicht
für Personen mit eingeschränkter Mobilität gemäß Ar-
tikel 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1107/
2006 über die Rechte von behinderten Flugreisenden
und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität,
ABl. Nr. L 204 vom 26.07.2006 S. 1, und deren Be-
gleitpersonen, für Schwangere und unbegleitete Min-
derjährige sowie für Personen, die besondere medi-
zinische Betreuung benötigen, sofern der Reiseveran-
stalter mindestens 48 Stunden vor Beginn der Pau-
schalreise von den besonderen Bedürfnissen dieser
Personen in Kenntnis gesetzt wurde. Zur Beschrän-
kung seiner Kostentragungspflicht nach Abs. 7 kann
der Reiseveranstalter keine unvermeidbaren und au-
ßergewöhnlichen Umstände geltend machen, wenn
sich der betreffende Beförderer nach unionsrechtli-
chen Vorschriften nicht auf solche Umstände berufen
kann.

Preisminderung und Schadenersatz
§ 12. (1) Der Reisende hat Anspruch auf eine an-

gemessene Preisminderung für jeden von einer Ver-
tragswidrigkeit betroffenen Zeitraum der Pauschalrei-
se; dies gilt nicht, soweit der Reiseveranstalter nach-
weist, dass die Vertragswidrigkeit dem Reisenden zu-
zurechnen ist.

(2) Der Reisende hat gegen den Reiseveranstalter
Anspruch auf angemessenen Ersatz des Schadens, den
er infolge der Vertragswidrigkeit erlitten hat. War die
Vertragswidrigkeit erheblich, so umfasst der Schaden-
ersatzanspruch auch den Anspruch auf angemessenen
Ersatz der entgangenen Urlaubsfreude. Die Unterlas-
sung einer nach § 11 Abs. 2 gebotenen Mitteilung ei-
ner wahrgenommenen Vertragswidrigkeit kann dem
Reisenden als Mitverschulden angerechnet werden
(§ 1304 ABGB). Der Schadenersatz ist unverzüglich
zu leisten.

(3) Der Reisende hat keinen Anspruch auf Schaden-
ersatz, soweit der Reiseveranstalter nachweist, dass
die Vertragswidrigkeit

1. dem Reisenden zuzurechnen ist,

2. einem Dritten zuzurechnen ist, der an der Erbrin-
gung der vom Pauschalreisevertrag umfassten Rei-
seleistungen nicht beteiligt ist, und die Vertragswid-
rigkeit weder vorhersehbar noch vermeidbar war
oder

3. auf unvermeidbare und außergewöhnliche Umstän-
de zurückzuführen ist.
(4) Soweit der Umfang des Schadenersatzes oder

die Bedingungen, unter denen ein Erbringer einer vom
Pauschalreisevertrag umfassten Reiseleistung Scha-
denersatz zu leisten hat, durch für die Europäische
Union verbindliche völkerrechtliche Übereinkünfte
eingeschränkt werden, gelten diese Einschränkungen
auch für den Reiseveranstalter. Der vom Reiseveran-
stalter zu leistende Schadenersatz kann im Voraus ver-
traglich nicht eingeschränkt werden.

(5) Das Recht auf Preisminderung oder Schadener-
satz nach diesem Bundesgesetz lässt die Rechte von
Reisenden nach der Verordnung (EG) Nr. 261/2004
über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und
Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der
Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer
Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 295/91, ABl. Nr. L 46 vom
17.02.2004 S. 1, der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007
über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisen-
bahnverkehr, ABl. Nr. L 315 vom 03.12.2007 S. 14,
der Verordnung (EG) Nr. 392/2009 über die Unfall-
haftung von Beförderern von Reisenden auf See, ABl.
Nr. L 131 vom 28.05.2009 S. 24, der Verordnung
(EU) Nr. 1177/2010 über die Fahrgastrechte im See-
und Binnenschiffsverkehr und zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2006/2004, ABl. Nr. L 334 vom
17.12.2010 S. 1, und der Verordnung (EU) Nr. 181/
2011 über die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr
und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/
2004, ABl. Nr. L 55 vom 28.02.2011 S. 1, sowie nach
internationalen Übereinkünften unberührt. Ein Rei-
sender ist berechtigt, Forderungen sowohl nach die-
sem Bundesgesetz als auch nach den genannten Ver-
ordnungen sowie nach internationalen Übereinkünften
geltend zu machen. Eine nach diesem Bundesgesetz
gewährte Schadenersatzzahlung oder Preisminderung
wird jedoch auf den nach den genannten Verordnun-
gen oder nach internationalen Übereinkünften zuste-
henden Anspruch auf Schadenersatz oder Preisminde-
rung angerechnet und umgekehrt, um eine Bereiche-
rung des Reisenden zu vermeiden.

(6) Vereinbarungen, durch die für Ansprüche des
Reisenden auf Preisminderung oder Schadenersatz ei-
ne Verjährungsfrist von weniger als zwei Jahren vor-
gesehen wird, sind jedenfalls unwirksam.
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Möglichkeit zur Kontaktaufnahme über den Rei-
severmittler

§ 13. Der Reisende kann Nachrichten, Ersuchen
oder Beschwerden bezüglich der Erbringung der ver-
traglich vereinbarten Reiseleistungen direkt an den
Reisevermittler richten, über den er den Pauschalreise-
vertrag geschlossen hat. Der Reisevermittler hat diese
Nachrichten, Ersuchen oder Beschwerden unverzüg-
lich an den Reiseveranstalter weiterzuleiten. Für die
Einhaltung von Fristen gilt eine Erklärung des Rei-
senden über solche Nachrichten, Ersuchen oder Be-
schwerden mit ihrem Eingang beim Reisevermittler
auch als dem Reiseveranstalter zugegangen.

Beistandspflicht
§ 14. (1) Der Reiseveranstalter hat einem Reisenden

in Schwierigkeiten — wozu auch der in § 11 Abs. 7
umschriebene Fall zählt — unverzüglich in angemes-
sener Weise Beistand zu leisten, insbesondere durch

1. die Bereitstellung geeigneter Informationen über
Gesundheitsdienste, Behörden vor Ort und konsula-
rischen Beistand und

2. Unterstützung des Reisenden bei der Herstellung
von Fernkommunikationsverbindungen und bei der
Suche nach Ersatzreisearrangements.
(2) Der Reiseveranstalter kann für seinen Beistand

eine angemessene Vergütung verlangen, wenn der
Reisende die Schwierigkeiten vorsätzlich oder fahr-
lässig selbst herbeigeführt hat. Diese Vergütung darf
die dem Veranstalter tatsächlich entstandenen Kosten
nicht überschreiten.

5. Abschnitt

Verbundene Reiseleistungen

Informationspflichten
§ 15. (1) Bevor der Reisende durch einen Vertrag,

der zu verbundenen Reiseleistungen (§ 2 Abs. 5)
führt, oder seine entsprechende Vertragserklärung ge-
bunden ist, hat ihn der Unternehmer, der verbundene
Reiseleistungen vermittelt, klar, verständlich und
deutlich darüber zu informieren, dass

1. der Reisende keine Rechte in Anspruch nehmen
kann, die ausschließlich für Pauschalreisen gelten,
und dass jeder Leistungserbringer lediglich für die
vertragsgemäße Erbringung seiner Leistung haftet
und

2. dem Reisenden der Insolvenzschutz nach den ös-
terreichischen Vorschriften zur Umsetzung von Ar-
tikel 19 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 17 der
Richtlinie (EU) 2015/2302 über Pauschalreisen und
verbundene Reiseleistungen, zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie
2011/83/EU sowie zur Aufhebung der Richtlinie 90/
314/EWG, ABl. Nr. L 326 vom 11.12.2015 S. 1, zu-
gutekommt.
(2) Für die Erfüllung seiner Informationspflicht

nach Abs. 1 hat der Unternehmer das entsprechende

Standardinformationsblatt gemäß Anhang II zu ver-
wenden, sofern die spezielle Art der verbundenen Rei-
seleistungen in einem dieser Formblätter abgedeckt
ist.

(3) Hat der Unternehmer, der verbundene Reiseleis-
tungen vermittelt, die in den Abs. 1 und 2 angeführten
sowie die in den österreichischen Vorschriften zur
Umsetzung von Artikel 19 Abs. 1 in Verbindung mit
Artikel 17 der Richtlinie (EU) 2015/2302 vorgesehe-
nen Anforderungen nicht erfüllt, so gelten, sofern ös-
terreichisches Recht anzuwenden ist, die Rechte und
Pflichten gemäß den §§ 7 und 10 bis 14 hinsichtlich
der in verbundenen Reiseleistungen enthaltenen Rei-
seleistungen.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten auch für Unternehmer,
die nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum nieder-
gelassen sind, die jedoch ihre Tätigkeiten zur Vermitt-
lung von verbundenen Reiseleistungen auf einen sol-
chen Mitglied- oder Vertragsstaat ausrichten.

(5) Wenn verbundene Reiseleistungen das Ergebnis
eines Vertragsabschlusses zwischen einem Reisenden
und einem Unternehmer sind, der die verbundenen
Reiseleistungen nicht vermittelt, so hat dieser Unter-
nehmer den Unternehmer, der die verbundenen Reise-
leistungen vermittelt, über den Abschluss des betref-
fenden Vertrags zu informieren.

6. Abschnitt

Ergänzende Bestimmungen

Besondere Pflichten des Reisevermittlers im Fall
eines außerhalb des Europäischen Wirtschafts-

raums niedergelassenen Reiseveranstalters
§ 16. Hat der Reiseveranstalter seine Niederlassung

außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, so gel-
ten seine Pflichten nach dem 4. Abschnitt auch für den
Reisevermittler, sofern dieser in einem Mitgliedstaat
der Europäischen Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum niedergelassen ist, es sei denn, der Reise-
vermittler weist nach, dass der Reiseveranstalter die-
sen Bestimmungen nachkommt.

Haftung für Buchungsfehler
§ 17. Ein Reiseveranstalter, ein Reisevermittler, ein

Unternehmer, der verbundene Reiseleistungen vermit-
telt, sowie ein Unternehmer, der Reiseleistungen er-
bringt, haften jeweils für Fehler aufgrund technischer
Mängel im Buchungssystem, die ihnen jeweils zuzu-
rechnen sind. Wenn sich ein solcher Unternehmer be-
reit erklärt hat, die Buchung einer Pauschalreise oder
von Reiseleistungen, die Teil verbundener Reiseleis-
tungen sind, zu veranlassen, haftet er auch für Fehler,
die er während des Buchungsvorgangs macht. Ein Un-
ternehmer haftet aber nicht für Buchungsfehler, die
dem Reisenden zuzurechnen sind oder die durch un-
vermeidbare und außergewöhnliche Umstände verur-
sacht werden.

8. PRG | § 13 - § 17

- 62 -

PRG



Rückgriffansprüche
§ 18. Wenn der Reiseveranstalter oder gemäß § 16

der Reisevermittler Schadenersatz leistet, eine Preis-
minderung gewährt oder die sonstigen sich aus diesem
Bundesgesetz ergebenden Pflichten erfüllt, richtet sich
ein Anspruch des Reiseveranstalters oder -vermittlers,
bei Dritten, die zu dem Ereignis beigetragen haben,
das den Schadenersatz, die Preisminderung oder die
sonstigen Pflichten begründet, Rückgriff zu nehmen,
nach den allgemeinen Grundsätzen des Schadener-
satz- und des Gewährleistungsrechts.

7. Abschnitt

Straf- und Schlussbestimmungen

Strafbestimmungen
§ 19. Sofern die Tat nicht nach anderen Verwal-

tungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht
ist, begeht ein Unternehmer eine Verwaltungsübertre-
tung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1 450 Euro zu
bestrafen, wenn er

1. in die gemäß § 4 Abs. 1 bis 3, § 6 Abs. 3 oder § 15
Abs. 1 und 4 gebotenen vorvertraglichen Informa-
tionen falsche Angaben aufnimmt oder die Infor-
mationspflichten gemäß § 4 Abs. 1 bis 3 oder § 15
Abs. 5 nicht oder nicht vollständig erfüllt,

2. gegen eine der in § 4, § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 3 und
4, § 9 Abs. 4 oder § 15 Abs. 1, 2 und 4 getroffenen
Anordnungen über die Art der Informationsertei-
lung verstößt,

3. dem Reisenden entgegen § 6 Abs. 1 keine den dar-
in vorgesehenen Anforderungen entsprechende
Vertragsausfertigung oder -bestätigung zur Verfü-
gung stellt,

4. nicht alle gemäß § 6 Abs. 2 vorgesehenen oder fal-
sche Angaben in einen Pauschalreisevertrag auf-
nimmt,

5. es unterlässt, dem Reisenden gemäß § 6 Abs. 5 die
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stel-
len,

6. nicht entsprechend § 7 Abs. 2 über die Kosten der
Übertragung des Pauschalreisevertrags informiert,

7. es unterlässt, dem Reisenden gemäß § 7 Abs. 3 ei-
nen Beleg über die zusätzlichen Gebühren, Entgel-
te und sonstigen Kosten auszustellen,

8. nicht entsprechend § 8 oder § 9 über die Änderung
des Pauschalreisevertrags informiert,

9. gegen seine Erstattungspflicht nach § 9 Abs. 3
oder § 10 Abs. 4 verstößt,

10. es unterlässt, die Nachrichten, Ersuchen oder Be-
schwerden des Reisenden gemäß § 13 weiterzulei-
ten,

11. es unterlässt, dem Reisenden gemäß § 14 Abs. 1
Beistand zu leisten.

Inkrafttreten; Übergangsbestimmung
§ 20. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 2018 in

Kraft und ist auf Verträge über Pauschalreisen und
verbundene Reiseleistungen anzuwenden, die ab die-
sem Zeitpunkt geschlossen werden.

Vollziehung
§ 21. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist

der Bundesminister für Justiz betraut.

Umsetzungshinweis
§ 22. Mit diesem Bundesgesetz wird die Richtlinie

(EU) 2015/2302 über Pauschalreisen und verbundene
Reiseleistungen, zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2011/83/EU sowie
zur Aufhebung der Richtlinie 90/314/EWG, ABl.
Nr. L 326 vom 11.12.2015 S. 1, umgesetzt.
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Anhang 1

(Anm.: Anhang 1 als PDF dokumentiert)

ANHANG I 

Teil A 

Standardinformationsblatt für Pauschalreiseverträge für Fälle, 
in denen ein Hyperlink verwendet werden kann 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2015/2302. 

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das/die Unternehmen XY 
trägt/tragen die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. 

Zudem verfügt/verfügen das/die Unternehmen XY über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die 
Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer 
Rückbeförderung im Fall seiner/ihrer Insolvenz. 

Weiterführende Informationen zu Ihren wichtigsten Rechten nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 [Mittels eines 
Hyperlink anzugeben] 

Durch Anklicken des Hyperlinks erhält der Reisende die folgenden Informationen: 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

— Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des 
Pauschalreisevertrags. 

— Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag 
inbegriffenen Reiseleistungen. 

— Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie 
sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.

— Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen 
unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen. 

— Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel 
Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem 
Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des 
Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein 
Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine 
Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 

— Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten 
eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit 
Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche 
Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch 
auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung. 

— Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne 
Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort 
schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

— Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer 
angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

— Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht 
vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere 
Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr 
vom Vertrag zurücktreten, wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies 
erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der 
Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 
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— Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die 
Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 

— Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 

— Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des 
Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, 
sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung 
Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. XY hat 
eine Insolvenzabsicherung mit YZ [Einrichtung, die den Insolvenzschutz bietet, z. B. ein 
Garantiefonds oder eine Versicherungsgesellschaft] abgeschlossen. Die Reisenden können diese 
Einrichtung oder gegebenenfalls die zuständige Behörde (Kontaktdaten, einschließlich Name, 
geografischer Anschrift, E-Mail und Telefonnummer) kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund 
der Insolvenz von XY verweigert werden. 

Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form [HYPERLINK] 
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Teil B 

Standardinformationsblatt für Pauschalreiseverträge in anderen Fällen als dem von Teil A erfassten 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2015/2302. 

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das/die Unternehmen XY 
trägt/tragen die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. 

Zudem verfügt/verfügen das/die Unternehmen XY über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die 
Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer 
Rückbeförderung im Fall seiner/ihrer Insolvenz. 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302

— Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des 
Pauschalreisevertrags. 

— Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag 
inbegriffenen Reiseleistungen. 

— Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit 
dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 

— Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter 
zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen. 

— Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) 
sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 
Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann 
der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung 
vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich 
verringern. 

— Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle 
Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des 
Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die 
Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine 
Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung. 

— Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung 
einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende 
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

— Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen 
und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

— Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß 
durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. 
Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, wenn Leistungen nicht 
gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen 
Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

— Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht 
oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 

— Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 
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— Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden 
Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des 
Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so 
wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. XY hat eine Insolvenzabsicherung mit YZ 
[Einrichtung, die den Insolvenzschutz bietet, z. B. ein Garantiefonds oder eine Versicherungsgesellschaft] 
abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung oder gegebenenfalls die zuständige Behörde 
(Kontaktdaten, einschließlich Name, geografischer Anschrift, E-Mail und Telefonnummer) kontaktieren, wenn 
ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von XY verweigert werden. 

[Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist:] 
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Teil C 

Standardinformationsblatt für Fälle, in denen Daten durch einen Pauschalreiseveranstalter an einen 
anderen Unternehmer gemäß Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe b Ziffer v der Pauschalreiserichtlinie 

(§ 2 Abs. 2 Z 1 lit. b sublit. ee PRG) übermittelt werden 

Wenn Sie innerhalb von 24 Stunden ab Eingang der Buchungsbestätigung des Unternehmens XY einen Vertrag mit 
dem Unternehmen AB schließen, handelt es sich bei der von XY und AB erbrachten Reiseleistung um eine 
Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302. 

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen XY trägt die 
volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. 

Zudem verfügt das Unternehmen XY über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlungen Ihrer 
Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderungen im 
Fall seiner Insolvenz. 

Weiterführende Informationen zu Ihren wichtigsten Rechten nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 [Mittels eines 
Hyperlink anzugeben] 

Durch Anklicken des Hyperlinks erhält der Reisende die folgenden Informationen: 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

— Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des 
Pauschalreisevertrags. 

— Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag 
inbegriffenen Reiseleistungen. 

— Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit 
dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 

— Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter 
zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen. 

— Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) 
sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage 
vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der 
Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung 
vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 

— Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle 
Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des 
Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die 
Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung 
und unter Umständen auf eine Entschädigung. 

— Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung 
einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende 
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

— Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und 
vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

— Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß 
durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. 
Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, wenn Leistungen nicht 
gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen 
Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

— Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht 
oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 
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— Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 

— Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden 
Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des 
Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so 
wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. XY hat eine Insolvenzabsicherung mit YZ 
[Einrichtung, die den Insolvenzschutz bietet, z. B. ein Garantiefonds oder eine Versicherungsgesellschaft] 
abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung oder gegebenenfalls die zuständige Behörde 
(Kontaktdaten, einschließlich Name, geografischer Anschrift, E-Mail und Telefonnummer) kontaktieren, wenn 
ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von XY verweigert werden. 

Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form [HYPERLINK] 
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Anhang 2

(Anm.: Anhang 2 als PDF dokumentiert)

ANHANG II 

Teil A 

Standardinformationsblatt für den Fall, dass der Unternehmer, der online angebotene 
verbundene Reiseleistungen im Sinne des Artikels 3 Nummer 5 Buchstabe a der Pauschalreiserichtlinie 

(§ 2 Abs. 5 Z 1 lit. a PRG) vermittelt, ein Beförderer ist, der ein Ticket für eine 
Hin- und Rückbeförderung verkauft 

Bei Buchung zusätzlicher Reiseleistungen für Ihre Reise über unser Unternehmen/das Unternehmen XY im Anschluss 
an die Auswahl und Zahlung einer Reiseleistung können Sie die nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 für 
Pauschalreisen geltenden Rechte NICHT in Anspruch nehmen. 

Daher ist unser Unternehmen/das Unternehmen XY nicht für die ordnungsgemäße Erbringung solcher zusätzlichen 
Reiseleistungen verantwortlich. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Leistungserbringer. 

Bei Buchung zusätzlicher Reiseleistungen bei demselben Besuch des Buchungsportals unseres Unternehmens/des 
Unternehmens XY werden diese Reiseleistungen jedoch Teil verbundener Reiseleistungen. In diesem Fall verfügt XY 
über die nach dem EU-Recht vorgeschriebene Absicherung für die Erstattung Ihrer Zahlungen an XY für 
Dienstleistungen, die aufgrund der Insolvenz von XY nicht erbracht wurden, sowie erforderlichenfalls für Ihre 
Rückbeförderung an den Abreiseort. Beachten Sie bitte, dass dies im Fall einer Insolvenz des betreffenden 
Leistungserbringers keine Erstattung bewirkt. 

Weiterführende Informationen zum Insolvenzschutz [Mittels eines Hyperlink anzugeben] 

Durch Anklicken des Hyperlinks erhält der Reisende die folgenden Informationen: 

XY hat eine Insolvenzabsicherung mit YZ [Einrichtung, die den Insolvenzschutz bietet, z. B. ein Garantiefonds oder 
eine Versicherungsgesellschaft] abgeschlossen. 

Die Reisenden können diese Einrichtung oder gegebenenfalls die zuständige Behörde (Kontaktdaten, einschließlich 
Name, geografischer Anschrift, E-Mail und Telefonnummer) kontaktieren, wenn ihnen Reiseleistungen aufgrund der 
Insolvenz von XY verweigert werden. 

Hinweis: Diese Insolvenzabsicherung gilt nicht für Verträge mit anderen Parteien als XY, die trotz der Insolvenz des 
Unternehmens XY erfüllt werden können. 

Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form [HYPERLINK] 
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Teil B 

Standardinformationsblatt für den Fall, dass der Unternehmer, der online angebotene 
verbundene Reiseleistungen im Sinne des Artikels 3 Nummer 5 Buchstabe a der Pauschalreiserichtlinie 

(§ 2 Abs. 5 Z 1 lit. a PRG) vermittelt, nicht ein Beförderer ist, der ein Ticket für eine 
Hin- und Rückbeförderung verkauft 

Bei Buchung zusätzlicher Reiseleistungen für Ihre Reise über unser Unternehmen/das Unternehmen XY im Anschluss 
an die Auswahl und Zahlung einer Reiseleistung können Sie die nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 für 
Pauschalreisen geltenden Rechte NICHT in Anspruch nehmen. 

Daher ist unser Unternehmen/das Unternehmen XY nicht für die ordnungsgemäße Erbringung der einzelnen 
Reiseleistungen verantwortlich. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Leistungserbringer. 

Bei Buchung zusätzlicher Reiseleistungen bei demselben Besuch des Buchungsportals unseres Unternehmens/des 
Unternehmens XY werden diese Reiseleistungen jedoch Teil verbundener Reiseleistungen. In diesem Fall verfügt XY 
über die nach dem EU-Recht vorgeschriebene Absicherung für die Erstattung Ihrer Zahlungen an XY für 
Dienstleistungen, die aufgrund der Insolvenz von XY nicht erbracht wurden. Beachten Sie bitte, dass dies im Fall einer 
Insolvenz des betreffenden Leistungserbringers keine Erstattung bewirkt. 

Weiterführende Informationen zum Insolvenzschutz [Mittels eines Hyperlink anzugeben] 

Durch Anklicken des Hyperlinks erhält der Reisende die folgenden Informationen: 

XY hat eine Insolvenzabsicherung mit YZ [Einrichtung, die den Insolvenzschutz bietet, z. B. ein Garantiefonds oder 
eine Versicherungsgesellschaft] abgeschlossen. 

Die Reisenden können diese Einrichtung oder gegebenenfalls die zuständige Behörde kontaktieren (Kontaktdaten, 
einschließlich Name, geografischer Anschrift, E-Mail und Telefonnummer), wenn ihnen Reiseleistungen aufgrund der 
Insolvenz von XY verweigert werden. 

Hinweis: Diese Insolvenzabsicherung gilt nicht für Verträge mit anderen Parteien als XY, die trotz der Insolvenz des 
Unternehmens XY erfüllt werden können. 

Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form [HYPERLINK] 
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Teil C 

Standardinformationsblatt für verbundene Reiseleistungen im Sinne des Artikels 3 Nummer 5 Buchstabe a der 
Pauschalreiserichtlinie (§ 2 Abs. 5 Z 1 lit. a PRG) , wenn die Verträge in gleichzeitiger physischer Anwesenheit 
des Unternehmers (der nicht ein Beförderer ist, der ein Ticket für eine Hin- und Rückbeförderung verkauft) 

und des Reisenden abgeschlossen werden 

Bei Buchung zusätzlicher Reiseleistungen für Ihre Reise über unser Unternehmen/das Unternehmen XY im Anschluss 
an die Auswahl und Zahlung einer Reiseleistung können Sie die nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 für 
Pauschalreisen geltenden Rechte NICHT in Anspruch nehmen. 

Daher ist unser Unternehmen/das Unternehmen XY nicht für die ordnungsgemäße Erbringung der einzelnen 
Reiseleistungen verantwortlich. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Leistungserbringer. 

Bei Buchung zusätzlicher Reiseleistungen bei demselben Besuch unseres Unternehmens/des Unternehmens XY oder 
bei demselben Kontakt mit diesem werden diese Reiseleistungen jedoch Teil verbundener Reiseleistungen. In diesem 
Fall verfügt XY über die nach dem EU-Recht vorgeschriebene Absicherung für die Erstattung Ihrer Zahlungen an XY 
für Dienstleistungen, die aufgrund der Insolvenz von XY nicht erbracht wurden. Beachten Sie bitte, dass dies im Fall 
einer Insolvenz des betreffenden Leistungserbringers keine Erstattung bewirkt. 

XY hat eine Insolvenzabsicherung mit YZ [Einrichtung, die den Insolvenzschutz bietet, z. B. ein Garantiefonds oder 
eine Versicherungsgesellschaft] abgeschlossen. 

Die Reisenden können diese Einrichtung oder gegebenenfalls die zuständige Behörde (Kontaktdaten, einschließlich 
Name, geografischer Anschrift, E-Mail und Telefonnummer) kontaktieren, wenn ihnen Reiseleistungen aufgrund der 
Insolvenz von XY verweigert werden. 

Hinweis: Diese Insolvenzabsicherung gilt nicht für Verträge mit anderen Parteien als XY, die trotz der Insolvenz des 
Unternehmens XY erfüllt werden können. 

[Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist] 
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Teil D 

Standardinformationsblatt für den Fall, dass der Unternehmer, der online angebotene verbundene 
Reiseleistungen im Sinne des Artikels 3 Nummer 5 Buchstabe b der Pauschalreiserichtlinie 

(§ 2 Abs. 5 Z 1 lit. b PRG) vermittelt, ein Beförderer ist, der ein Ticket für eine 
Hin- und Rückbeförderung verkauft 

Bei Buchung zusätzlicher Reiseleistungen für Ihre Reise über diesen Link/diese Links können Sie die nach der 
Richtlinie (EU) 2015/2302 für Pauschalreisen geltenden Rechte NICHT in Anspruch nehmen. 

Daher ist unser Unternehmen/das Unternehmen XY nicht für die ordnungsgemäße Erbringung solcher zusätzlichen 
Reiseleistungen verantwortlich. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Leistungserbringer. 

Bei der Buchung zusätzlicher Reiseleistungen über diesen Link/diese Links innerhalb von 24 Stunden nach 
Bestätigung Ihrer Buchung durch unser Unternehmen/das Unternehmen XY werden diese Reiseleistungen jedoch Teil 
verbundener Reiseleistungen. In diesem Fall verfügt XY über die nach dem EU-Recht vorgeschriebene Absicherung 
für die Erstattung Ihrer Zahlungen an XY für Dienstleistungen, die aufgrund der Insolvenz von XY nicht erbracht 
wurden, sowie erforderlichenfalls für Ihre Rückbeförderung an den Abreiseort. Beachten Sie bitte, dass dies im Fall 
einer Insolvenz des betreffenden Leistungserbringers keine Erstattung bewirkt. 

Weiterführende Informationen zum Insolvenzschutz [Mittels eines Hyperlink anzugeben] 

Durch Anklicken des Hyperlinks erhält der Reisende die folgenden Informationen: 

XY hat eine Insolvenzabsicherung mit YZ [Einrichtung, die den Insolvenzschutz bietet, z. B. ein Garantiefonds oder 
eine Versicherungsgesellschaft] abgeschlossen. 

Die Reisenden können diese Einrichtung oder gegebenenfalls die zuständige Behörde (Kontaktdaten, einschließlich 
Name, geografischer Anschrift, E-Mail und Telefonnummer) kontaktieren, wenn ihnen Reiseleistungen aufgrund der 
Insolvenz von XY verweigert werden. 

Hinweis: Diese Insolvenzabsicherung gilt nicht für Verträge mit anderen Parteien als XY, die trotz der Insolvenz des 
Unternehmens XY erfüllt werden können. 

Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form [HYPERLINK] 
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Teil E 

Standardinformationsblatt für den Fall, dass der Unternehmer, der online angebotene verbundene 
Reiseleistungen im Sinne des Artikels 3 Nummer 5 Buchstabe b der Pauschalreiserichtlinie 

(§ 2 Abs. 5 Z 1 lit. b PRG) vermittelt, nicht ein Beförderer ist, der ein Ticket für eine 
Hin- und Rückbeförderung verkauft 

Bei Buchung zusätzlicher Reiseleistungen für Ihre Reise über diesen Link/diese Links können Sie die nach der 
Richtlinie (EU) 2015/2302 für Pauschalreisen geltenden Rechte NICHT in Anspruch nehmen. 

Daher ist unser Unternehmen/das Unternehmen XY nicht für die ordnungsgemäße Erbringung solcher zusätzlichen 
Reiseleistungen verantwortlich. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Leistungserbringer. 

Bei der Buchung zusätzlicher Reiseleistungen über diesen Link/diese Links innerhalb von 24 Stunden nach 
Bestätigung der Buchung durch unser Unternehmen/das Unternehmen XY werden diese Reiseleistungen jedoch Teil 
verbundener Reiseleistungen. In diesem Fall verfügt XY über die nach dem EU-Recht vorgeschriebene Absicherung 
für die Erstattung Ihrer Zahlungen an XY für Dienstleistungen, die aufgrund der Insolvenz von XY nicht erbracht 
wurden. Beachten Sie bitte, dass dies im Fall einer Insolvenz des betreffenden Leistungserbringers keine Erstattung 
bewirkt. 

Weiterführende Informationen zum Insolvenzschutz [Mittels eines Hyperlink anzugeben] 

Durch Anklicken des Hyperlinks erhält der Reisende die folgenden Informationen: 

XY hat eine Insolvenzabsicherung mit YZ [Einrichtung, die den Insolvenzschutz bietet, z. B. ein Garantiefonds oder 
eine Versicherungsgesellschaft] abgeschlossen. 

Die Reisenden können diese Einrichtung oder gegebenenfalls die zuständige Behörde (Kontaktdaten, einschließlich 
Name, geografischer Anschrift, E-Mail und Telefonnummer) kontaktieren, wenn ihnen Reiseleistungen aufgrund der 
Insolvenz von XY verweigert werden. 

Hinweis: Diese Insolvenzabsicherung gilt nicht für Verträge mit anderen Parteien als XY, die trotz der Insolvenz des 
Unternehmens XY erfüllt werden können. 

Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form [HYPERLINK] 
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Verordnung (EG) Nr. 261/2004
Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über eine
gemeinsame Regelung für Ausgleichs und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der
Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der
Verordnung (EWG) Nr. 295/91 (Text von Bedeutung für den EWR)Text von Bedeutung für den EWR
(Fluggast-VO)
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DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER
RAT DER EUROPÄISCHEN UNION -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 80 Ab-
satz 2,

auf Vorschlag der Kommission(1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts-
und Sozialausschusses(2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Ver-
trags(3), aufgrund des vom Vermittlungsausschuss am
1. Dezember 2003 gebilligten gemeinsamen Entwurfs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich
des Luftverkehrs sollten unter anderem darauf abzie-
len, ein hohes Schutzniveau für Fluggäste sicherzu-
stellen. Ferner sollte den Erfordernissen des Verbrau-
cherschutzes im Allgemeinen in vollem Umfang
Rechnung getragen werden.

(2) Nichtbeförderung und Annullierung oder eine
große Verspätung von Flügen sind für die Fluggäste
ein Ärgernis und verursachen ihnen große Unannehm-
lichkeiten.

(3) Durch die Verordnung (EWG) Nr. 295/91 des
Rates vom 4. Februar 1991 über eine gemeinsame
Regelung für ein System von Ausgleichsleistungen
bei Nichtbeförderung im Linienflugverkehr(4) wurde
zwar ein grundlegender Schutz für die Fluggäste ge-
schaffen, die Zahl der gegen ihren Willen nicht beför-
derten Fluggäste ist aber immer noch zu hoch; das-
selbe gilt für nicht angekündigte Annullierungen und
große Verspätungen.

(4) Die Gemeinschaft sollte deshalb die mit der ge-
nannten Verordnung festgelegten Schutzstandards er-
höhen, um die Fluggastrechte zu stärken und um si-
cherzustellen, dass die Geschäftstätigkeit von Luft-
fahrtunternehmen in einem liberalisierten Markt har-
monisierten Bedingungen unterliegt.

(5) Da die Unterscheidung zwischen Linienflugver-
kehr und Bedarfsflugverkehr an Deutlichkeit verliert,
sollte der Schutz sich nicht auf Fluggäste im Linien-
flugverkehr beschränken, sondern sich auch auf Flug-
gäste im Bedarfsflugverkehr, einschließlich Flügen im
Rahmen von Pauschalreisen, erstrecken.

(6) Der Schutz für Fluggäste, die einen Flug von ei-
nem Flughafen in einem Mitgliedstaat antreten, soll-
te bei Flügen, die von einem Luftfahrtunternehmen
der Gemeinschaft durchgeführt werden, auf Fluggäste
ausgedehnt werden, die von einem Flughafen in einem
Drittstaat einen Flug zu einem Flughafen in einem
Mitgliedstaat antreten.

(7) Damit diese Verordnung wirksam angewandt

wird, sollten die durch sie geschaffenen Verpflichtun-
gen dem ausführenden Luftfahrtunternehmen oblie-
gen, das einen Flug durchführt oder durchzuführen be-
absichtigt, und zwar unabhängig davon, ob der Flug
mit einem eigenen Luftfahrzeug oder mit einem mit
oder ohne Besatzung gemieteten Luftfahrzeug oder in
sonstiger Form durchgeführt wird.

(8) Diese Verordnung sollte die Ansprüche des aus-
führenden Luftfahrtunternehmens nicht einschränken,
nach geltendem Recht Ausgleichsleistungen von an-
deren Personen, auch Dritten, zu verlangen.

(9) Die Zahl der gegen ihren Willen nicht beförder-
ten Fluggäste sollte dadurch verringert werden, dass
von den Luftfahrtunternehmen verlangt wird, Flug-
gäste gegen eine entsprechende Gegenleistung zum
freiwilligen Verzicht auf ihre Buchungen zu bewegen,
anstatt Fluggästen die Beförderung zu verweigern,
und denjenigen, die letztlich nicht befördert werden,
eine vollwertige Ausgleichsleistung zu erbringen.

(10) Fluggäste, die gegen ihren Willen nicht beför-
dert werden, sollten in der Lage sein, entweder ihre
Flüge unter Rückerstattung des Flugpreises zu stornie-
ren oder diese unter zufrieden stellenden Bedingungen
fortzusetzen, und sie sollten angemessen betreut wer-
den, während sie auf einen späteren Flug warten.

(11) Freiwilligen sollte es ebenfalls möglich sein, ih-
re Flüge unter Rückerstattung des Flugpreises zu stor-
nieren oder diese unter zufrieden stellenden Bedin-
gungen fortzusetzen, da sie mit ähnlichen Schwierig-
keiten konfrontiert sind wie gegen ihren Willen nicht
beförderte Fluggäste.

(12) Das Ärgernis und die Unannehmlichkeiten, die
den Fluggästen durch die Annullierung von Flügen
entstehen, sollten ebenfalls verringert werden. Dies
sollte dadurch erreicht werden, dass die Luftfahrtun-
ternehmen veranlasst werden, die Fluggäste vor der
planmäßigen Abflugzeit über Annullierungen zu un-
terrichten und ihnen darüber hinaus eine zumutbare
anderweitige Beförderung anzubieten, so dass die
Fluggäste umdisponieren können. Andernfalls sollten
die Luftfahrtunternehmen den Fluggästen einen Aus-
gleich leisten und auch eine angemessene Betreuung
anbieten, es sei denn, die Annullierung geht auf au-
ßergewöhnliche Umstände zurück, die sich auch dann
nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren
Maßnahmen ergriffen worden wären.

(13) Fluggästen, deren Flüge annulliert werden, soll-
ten entweder eine Erstattung des Flugpreises oder eine
anderweitige Beförderung unter zufrieden stellenden
Bedingungen erhalten können, und sie sollten ange-
messen betreut werden, während sie auf einen späte-
ren Flug warten.

(14) Wie nach dem Übereinkommen von Montreal
sollten die Verpflichtungen für ausführende Luftfahrt-
unternehmen in den Fällen beschränkt oder ausge-
schlossen sein, in denen ein Vorkommnis auf außerge-
wöhnliche Umstände zurückgeht, die sich auch dann
nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren
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Maßnahmen ergriffen worden wären. Solche Umstän-
de können insbesondere bei politischer Instabilität, mit
der Durchführung des betreffenden Fluges nicht zu
vereinbarenden Wetterbedingungen, Sicherheitsrisi-
ken, unerwarteten Flugsicherheitsmängeln und den
Betrieb eines ausführenden Luftfahrtunternehmens
beeinträchtigenden Streiks eintreten.

(15) Vom Vorliegen außergewöhnlicher Umstände
sollte ausgegangen werden, wenn eine Entscheidung
des Flugverkehrsmanagements zu einem einzelnen
Flugzeug an einem bestimmten Tag zur Folge hat,
dass es bei einem oder mehreren Flügen des betref-
fenden Flugzeugs zu einer großen Verspätung, einer
Verspätung bis zum nächsten Tag oder zu einer An-
nullierung kommt, obgleich vom betreffenden Luft-
fahrtunternehmen alle zumutbaren Maßnahmen ergrif-
fen wurden, um die Verspätungen oder Annullierun-
gen zu verhindern.

(16) Für Fälle, in denen eine Pauschalreise aus an-
deren Gründen als der Annullierung des Fluges annul-
liert wird, sollte diese Verordnung nicht gelten.

(17) Fluggäste, deren Flüge sich um eine bestimmte
Zeit verspäten, sollten angemessen betreut werden,
und es sollte ihnen möglich sein, ihre Flüge unter
Rückerstattung des Flugpreises zu stornieren oder die-
se unter zufrieden stellenden Bedingungen fortzuset-
zen.

(18) Die Betreuung von Fluggästen, die auf einen
Alternativflug oder einen verspäteten Flug warten,
kann eingeschränkt oder abgelehnt werden, wenn die
Betreuung ihrerseits zu einer weiteren Verzögerung
führen würde.

(19) Die ausführenden Luftfahrtunternehmen sollten
den besonderen Bedürfnissen von Personen mit ein-
geschränkter Mobilität und deren Begleitpersonen ge-
recht werden.

(20) Die Fluggäste sollten umfassend über ihre
Rechte im Fall der Nichtbeförderung und bei Annul-
lierung oder großer Verspätung von Flügen informiert
werden, damit sie diese Rechte wirksam wahrnehmen
können.

(21) Die Mitgliedstaaten sollten Regeln für Sank-
tionen bei Verstößen gegen diese Verordnung festle-
gen und deren Durchsetzung gewährleisten. Die Sank-
tionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschre-
ckend sein.

(22) Die Mitgliedstaaten sollten die generelle Ein-
haltung dieser Verordnung durch ihre Luftfahrtunter-
nehmen sicherstellen und überwachen und eine geeig-
nete Stelle zur Erfuellung dieser Durchsetzungsaufga-
ben benennen. Die Überwachung sollte das Recht von
Fluggästen und Luftfahrtunternehmen unberührt las-
sen, ihre Rechte nach den im nationalen Recht vorge-
sehenen Verfahren gerichtlich geltend zu machen.

(23) Die Kommission sollte die Anwendung dieser
Verordnung analysieren und insbesondere beurteilen,
ob ihr Anwendungsbereich auf alle Fluggäste ausge-

weitet werden sollte, die mit einem Reiseunternehmen
oder einem Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft
in einer Vertragsbeziehung stehen und von einem
Flughafen in einem Drittstaat einen Flug zu einem
Flughafen in einem Mitgliedstaat antreten.

(24) Am 2. Dezember 1987 haben das Königreich
Spanien und das Vereinigte Königreich in London in
einer gemeinsamen Erklärung ihrer Minister für aus-
wärtige Angelegenheiten eine engere Zusammenarbeit
bei der Benutzung des Flughafens Gibraltar verein-
bart; diese Vereinbarung ist noch nicht wirksam.

(25) Die Verordnung (EWG) Nr. 295/91 sollte dem-
entsprechend aufgehoben werden -

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLAS-
SEN:

Artikel 1
Gegenstand

(1) Durch diese Verordnung werden unter den in ihr
genannten Bedingungen Mindestrechte für Fluggäste
in folgenden Fällen festgelegt:

a) Nichtbeförderung gegen ihren Willen,

b) Annullierung des Flugs,

c) Verspätung des Flugs.

(2) Die Anwendung dieser Verordnung auf den Flug-
hafen Gibraltar erfolgt unbeschadet der Rechtsstand-
punkte des Königreichs Spanien und des Vereinigten
Königreichs in der strittigen Frage der Souveränität
über das Gebiet, auf dem sich der Flugplatz befindet.

(3) Die Anwendung dieser Verordnung auf den Flug-
hafen Gibraltar wird bis zum Wirksamwerden der Re-
gelung ausgesetzt, die in der Gemeinsamen Erklärung
der Minister für auswärtige Angelegenheiten des Kö-
nigreichs Spanien und des Vereinigten Königreichs
vom 2. Dezember 1987 enthalten ist. Die Regierungen
des Königreichs Spanien und des Vereinigten König-
reichs unterrichten den Rat über den Zeitpunkt des
Wirksamwerdens.

Artikel 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

a) „Luftfahrtunternehmen“ ein Lufttransportunterneh-
men mit einer gültigen Betriebsgenehmigung;

b) „ausführendes Luftfahrtunternehmen“ ein Luft-
fahrtunternehmen, das im Rahmen eines Vertrags mit
einem Fluggast oder im Namen einer anderen — ju-
ristischen oder natürlichen — Person, die mit dem be-
treffenden Fluggast in einer Vertragsbeziehung steht,
einen Flug durchführt oder durchzuführen beabsich-
tigt;

c) „Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft“ ein
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Luftfahrtunternehmen mit einer gültigen Betriebsge-
nehmigung, die von einem Mitgliedstaat gemäß der
Verordnung (EWG) Nr. 2407/92 des Rates vom 23.
Juli 1992 über die Erteilung von Betriebsgenehmigun-
gen an Luftfahrtunternehmen ( 1 ) erteilt wurde;

d) „Reiseunternehmen“ einen Veranstalter im Sinne
von Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie 90/314/EWG
des Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen ( 2 ),
mit Ausnahme von Luftfahrtunternehmen;

e) „Pauschalreise“ die in Artikel 2 Nummer 1 der
Richtlinie 90/314/EWG definierten Leistungen;

f) „Flugschein“ ein gültiges, einen Anspruch auf Be-
förderungsleistung begründendes Dokument oder eine
gleichwertige papierlose, auch elektronisch ausge-
stellte Berechtigung, das bzw. die von dem Luftfahrt-
unternehmen oder dessen zugelassenem Vermittler
ausgegeben oder genehmigt wurde;

g) „Buchung“ den Umstand, dass der Fluggast über ei-
nen Flugschein oder einen anderen Beleg verfügt, aus
dem hervorgeht, dass die Buchung von dem Luftfahrt-
unternehmen oder dem Reiseunternehmen akzeptiert
und registriert wurde;

h) „Endziel“ den Zielort auf dem am Abfertigungs-
schalter vorgelegten Flugschein bzw. bei direkten An-
schlussflügen den Zielort des letzten Fluges; verfüg-
bare alternative Anschlussflüge bleiben unberücksich-
tigt, wenn die planmäßige Ankunftszeit eingehalten
wird;

i) „Person mit eingeschränkter Mobilität“ eine Person,
deren Mobilität bei der Benutzung von Beförderungs-
mitteln aufgrund einer körperlichen Behinderung
(sensorischer oder motorischer Art, dauerhaft oder
vorübergehend), einer geistigen Beeinträchtigung, ih-
res Alters oder aufgrund anderer Behinderungen ein-
geschränkt ist und deren Zustand besondere Unterstüt-
zung und eine Anpassung der allen Fluggästen bereit-
gestellten Dienstleistungen an die Bedürfnisse dieser
Person erfordert;

j) „Nichtbeförderung“ die Weigerung, Fluggäste zu
befördern, obwohl sie sich unter den in Artikel 3 Ab-
satz 2 genannten Bedingungen am Flugsteig eingefun-
den haben, sofern keine vertretbaren Gründe für die
Nichtbeförderung gegeben sind, z. B. im Zusammen-
hang mit der Gesundheit oder der allgemeinen oder
betrieblichen Sicherheit oder unzureichenden Reise-
unterlagen;

k) „Freiwilliger“ eine Person, die sich unter den in Ar-
tikel 3 Absatz 2 genannten Bedingungen am Flugsteig
eingefunden hat und dem Aufruf des Luftfahrtunter-
nehmens nachkommt, gegen eine entsprechende Ge-
genleistung von ihrer Buchung zurückzutreten;

l) „Annullierung“ die Nichtdurchführung eines ge-
planten Fluges, für den zumindest ein Platz reserviert
war.

Artikel 3
Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt

a) für Fluggäste, die auf Flughäfen im Gebiet eines
Mitgliedstaats, das den Bestimmungen des Vertrags
unterliegt, einen Flug antreten;

b) sofern das ausführende Luftfahrtunternehmen ein
Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft ist, für Flug-
gäste, die von einem Flughafen in einem Drittstaat ei-
nen Flug zu einem Flughafen im Gebiet eines Mit-
gliedstaats, das den Bestimmungen des Vertrags unter-
liegt, antreten, es sei denn, sie haben in diesem Dritt-
staat Gegen- oder Ausgleichs- und Unterstützungsleis-
tungen erhalten.

(2) Absatz 1 gilt unter der Bedingung, dass die Flug-
gäste

a) über eine bestätigte Buchung für den betreffenden
Flug verfügen und — außer im Fall einer Annullie-
rung gemäß Artikel 5 — sich

— wie vorgegeben und zu der zuvor schriftlich (ein-
schließlich auf elektronischem Wege) von dem Luft-
fahrtunternehmen, dem Reiseunternehmen oder einem
zugelassenen Reisevermittler angegebenen Zeit zur
Abfertigung einfinden

oder, falls keine Zeit angegeben wurde,

— spätestens 45 Minuten vor der veröffentlichten Ab-
flugzeit zur Abfertigung einfinden oder

b) von einem Luftfahrtunternehmen oder Reiseunter-
nehmen von einem Flug, für den sie eine Buchung be-
sassen, auf einen anderen Flug verlegt wurden, unge-
achtet des Grundes hierfür.

(3) Diese Verordnung gilt nicht für Fluggäste, die
kostenlos oder zu einem reduzierten Tarif reisen, der
für die Öffentlichkeit nicht unmittelbar oder mittelbar
verfügbar ist. Sie gilt jedoch für Fluggäste mit Flug-
scheinen, die im Rahmen eines Kundenbindungspro-
gramms oder anderer Werbeprogramme von einem
Luftfahrtunternehmen oder Reiseunternehmen ausge-
geben wurden.

(4) Diese Verordnung gilt nur für Fluggäste, die von
Motorluftfahrzeugen mit festen Tragflächen befördert
werden.

(5) Diese Verordnung gilt für alle ausführenden Luft-
fahrtunternehmen, die Beförderungen für Fluggäste
im Sinne der Absätze 1 und 2 erbringen. Erfüllt ein
ausführendes Luftfahrtunternehmen, das in keiner
Vertragsbeziehung mit dem Fluggast steht, Verpflich-
tungen im Rahmen dieser Verordnung, so wird davon
ausgegangen, dass es im Namen der Person handelt,
die in einer Vertragsbeziehung mit dem betreffenden
Fluggast steht.

(6) Diese Verordnung lässt die aufgrund der Richt-
linie 90/314/EWG bestehenden Fluggastrechte unbe-
rührt. Diese Verordnung gilt nicht für Fälle, in denen
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eine Pauschalreise aus anderen Gründen als der An-
nullierung des Fluges annulliert wird.

Artikel 4
Nichtbeförderung

(1) Ist für ein ausführendes Luftfahrtunternehmen
nach vernünftigem Ermessen absehbar, dass Fluggäs-
ten die Beförderung zu verweigern ist, so versucht es
zunächst, Fluggäste gegen eine entsprechende Gegen-
leistung unter Bedingungen, die zwischen dem betref-
fenden Fluggast und dem ausführenden Luftfahrtun-
ternehmen zu vereinbaren sind, zum freiwilligen Ver-
zicht auf ihre Buchungen zu bewegen. Die Freiwilli-
gen sind gemäß Artikel 8 zu unterstützen, wobei die
Unterstützungsleistungen zusätzlich zu dem in diesem
Absatz genannten Ausgleich zu gewähren sind.

(2) Finden sich nicht genügend Freiwillige, um die
Beförderung der verbleibenden Fluggäste mit Bu-
chungen mit dem betreffenden Flug zu ermöglichen,
so kann das ausführende Luftfahrtunternehmen Flug-
gästen gegen ihren Willen die Beförderung verwei-
gern.

(3) Wird Fluggästen gegen ihren Willen die Beför-
derung verweigert, so erbringt das ausführende Luft-
fahrtunternehmen diesen unverzüglich die Aus-
gleichsleistungen gemäß Artikel 7 und die Unterstüt-
zungsleistungen gemäß den Artikeln 8 und 9.

Artikel 5
Annullierung

(1) Bei Annullierung eines Fluges werden den betrof-
fenen Fluggästen

a) vom ausführenden Luftfahrtunternehmen Unter-
stützungsleistungen gemäß Artikel 8 angeboten,

b) vom ausführenden Luftfahrtunternehmen Unter-
stützungsleistungen gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buch-
stabe a) und Absatz 2 angeboten und im Fall einer
anderweitigen Beförderung, wenn die nach vernünf-
tigem Ermessen zu erwartende Abflugzeit des neuen
Fluges erst am Tag nach der planmäßigen Abflugzeit
des annullierten Fluges liegt, Unterstützungsleistun-
gen gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben b) und c)
angeboten und

c) vom ausführenden Luftfahrtunternehmen ein An-
spruch auf Ausgleichsleistungen gemäß Artikel 7 ein-
geräumt, es sei denn,

i) sie werden über die Annullierung mindestens zwei
Wochen vor der planmäßigen Abflugzeit unterrichtet,
oder

ii) sie werden über die Annullierung in einem Zeit-
raum zwischen zwei Wochen und sieben Tagen vor
der planmäßigen Abflugzeit unterrichtet und erhalten
ein Angebot zur anderweitigen Beförderung, das es
ihnen ermöglicht, nicht mehr als zwei Stunden vor
der planmäßigen Abflugzeit abzufliegen und ihr End-
ziel höchstens vier Stunden nach der planmäßigen An-
kunftszeit zu erreichen, oder

iii) sie werden über die Annullierung weniger als sie-
ben Tage vor der planmäßigen Abflugzeit unterrichtet
und erhalten ein Angebot zur anderweitigen Beför-
derung, das es ihnen ermöglicht, nicht mehr als eine
Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit abzufliegen
und ihr Endziel höchstens zwei Stunden nach der plan-
mäßigen Ankunftszeit zu erreichen.

(2) Wenn die Fluggäste über die Annullierung unter-
richtet werden, erhalten sie Angaben zu einer mögli-
chen anderweitigen Beförderung.

(3) Ein ausführendes Luftfahrtunternehmen ist nicht
verpflichtet, Ausgleichszahlungen gemäß Artikel 7 zu
leisten, wenn es nachweisen kann, dass die Annullie-
rung auf außergewöhnliche Umstände zurückgeht, die
sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn
alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären.

(4) Die Beweislast dafür, ob und wann der Fluggast
über die Annullierung des Fluges unterrichtet wurde,
trägt das ausführende Luftfahrtunternehmen.

Artikel 6
Verspätung

(1) Ist für ein ausführendes Luftfahrtunternehmen
nach vernünftigem Ermessen absehbar, dass sich der
Abflug

a) bei allen Flügen über eine Entfernung von 1 500
km oder weniger um zwei Stunden oder mehr oder

b) bei allen innergemeinschaftlichen Flügen über eine
Entfernung von mehr als 1 500 km und bei allen an-
deren Flügen über eine Entfernung zwischen 1 500
km und 3 500 km um drei Stunden oder mehr oder

c) bei allen nicht unter Buchstabe a) oder b) fallenden
Flügen um vier Stunden oder mehr

gegenüber der planmäßigen Abflugzeit verzögert, so
werden den Fluggästen vom ausführenden Luftfahrt-
unternehmen

i) die Unterstützungsleistungen gemäß Artikel 9 Ab-
satz 1 Buchstabe a) und Absatz 2 angeboten,

ii) wenn die nach vernünftigem Ermessen zu erwar-
tende Abflugzeit erst am Tag nach der zuvor angekün-
digten Abflugzeit liegt, die Unterstützungsleistungen
gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben b) und c) ange-
boten und,

iii) wenn die Verspätung mindestens fünf Stunden be-
trägt, die Unterstützungsleistungen gemäß Artikel 8
Absatz 1 Buchstabe a) angeboten.

(2) Auf jeden Fall müssen die Unterstützungsleistun-
gen innerhalb der vorstehend für die jeweilige Entfer-
nungskategorie vorgesehenen Fristen angeboten wer-
den.

Artikel 7
Ausgleichsanspruch

(1) Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so er-
halten die Fluggäste Ausgleichszahlungen in folgen-
der Höhe:

Art 4 - Art 7 | 9. Fluggast-VO

- 79 -

Flug-
gast-VO



a) 250 EUR bei allen Flügen über eine Entfernung von
1 500 km oder weniger,

b) 400 EUR bei allen innergemeinschaftlichen Flügen
über eine Entfernung von mehr als 1 500 km und bei
allen anderen Flügen über eine Entfernung zwischen
1 500 km und 3 500 km,

c) 600 EUR bei allen nicht unter Buchstabe a) oder b)
fallenden Flügen.

Bei der Ermittlung der Entfernung wird der letzte Ziel-
ort zugrunde gelegt, an dem der Fluggast infolge der
Nichtbeförderung oder der Annullierung später als zur
planmäßigen Ankunftszeit ankommt.

(2) Wird Fluggästen gemäß Artikel 8 eine anderwei-
tige Beförderung zu ihrem Endziel mit einem Alterna-
tivflug angeboten, dessen Ankunftszeit

a) bei allen Flügen über eine Entfernung von 1 500
km oder weniger nicht später als zwei Stunden oder

b) bei allen innergemeinschaftlichen Flügen über eine
Entfernung von mehr als 1 500 km und bei allen an-
deren Flügen über eine Entfernung zwischen 1 500
und 3 500 km nicht später als drei Stunden oder

c) bei allen nicht unter Buchstabe a) oder b) fallenden
Flügen nicht später als vier Stunden

nach der planmäßigen Ankunftszeit des ursprünglich
gebuchten Fluges liegt, so kann das ausführende Luft-
fahrtunternehmen die Ausgleichszahlungen nach Ab-
satz 1 um 50 % kürzen.

(3) Die Ausgleichszahlungen nach Absatz 1 erfolgen
durch Barzahlung, durch elektronische oder gewöhn-
liche Überweisung, durch Scheck oder, mit schriftli-
chem Einverständnis des Fluggasts, in Form von Rei-
segutscheinen und/oder anderen Dienstleistungen.

(4) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Entfer-
nungen werden nach der Methode der Großkreisent-
fernung ermittelt.

Artikel 8
Anspruch auf Erstattung oder anderweitige Beför-

derung

(1) Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so
können Fluggäste wählen zwischen

a)

— der binnen sieben Tagen zu leistenden vollstän-
digen Erstattung der Flugscheinkosten nach den in
Artikel 7 Absatz 3 genannten Modalitäten zu dem
Preis, zu dem der Flugschein erworben wurde, für
nicht zurückgelegte Reiseabschnitte sowie für bereits
zurückgelegte Reiseabschnitte, wenn der Flug im Hin-
blick auf den ursprünglichen Reiseplan des Fluggastes
zwecklos geworden ist, gegebenenfalls in Verbindung
mit

— einem Rückflug zum ersten Abflugort zum frühest-
möglichen Zeitpunkt,

b) anderweitiger Beförderung zum Endziel unter ver-

gleichbaren Reisebedingungen zum frühestmöglichen
Zeitpunkt oder

c) anderweitiger Beförderung zum Endziel unter ver-
gleichbaren Reisebedingungen zu einem späteren
Zeitpunkt nach Wunsch des Fluggastes, vorbehaltlich
verfügbarer Plätze.

(2) Absatz 1 Buchstabe a) gilt auch für Fluggäste,
deren Flüge Bestandteil einer Pauschalreise sind, mit
Ausnahme des Anspruchs auf Erstattung, sofern dieser
sich aus der Richtlinie 90/314/EWG ergibt.

(3) Befinden sich an einem Ort, in einer Stadt oder
Region mehrere Flughäfen und bietet ein ausführen-
des Luftfahrtunternehmen einem Fluggast einen Flug
zu einem anderen als dem in der ursprünglichen Bu-
chung vorgesehenen Zielflughafen an, so trägt das
ausführende Luftfahrtunternehmen die Kosten für die
Beförderung des Fluggastes von dem anderen Flugha-
fen entweder zu dem in der ursprünglichen Buchung
vorgesehenen Zielflughafen oder zu einem sonstigen
nahe gelegenen, mit dem Fluggast vereinbarten Ziel-
ort.

Artikel 9
Anspruch auf Betreuungsleistungen

(1) Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so sind
Fluggästen folgende Leistungen unentgeltlich anzu-
bieten:

a) Mahlzeiten und Erfrischungen in angemessenem
Verhältnis zur Wartezeit,

b) Hotelunterbringung, falls

— ein Aufenthalt von einer Nacht oder mehreren
Nächten notwendig ist oder

— ein Aufenthalt zusätzlich zu dem vom Fluggast be-
absichtigten Aufenthalt notwendig ist,

c) Beförderung zwischen dem Flughafen und dem Ort
der Unterbringung (Hotel oder Sonstiges).

(2) Außerdem wird den Fluggästen angeboten, unent-
geltlich zwei Telefongespräche zu führen oder zwei
Telexe oder Telefaxe oder E-Mails zu versenden.

(3) Bei der Anwendung dieses Artikels hat das aus-
führende Luftfahrtunternehmen besonders auf die Be-
dürfnisse von Personen mit eingeschränkter Mobilität
und deren Begleitpersonen sowie auf die Bedürfnisse
von Kindern ohne Begleitung zu achten.

Artikel 10
Höherstufung und Herabstufung

(1) Verlegt ein ausführendes Luftfahrtunternehmen
einen Fluggast in eine höhere Klasse als die, für die
der Flugschein erworben wurde, so darf es dafür kei-
nerlei Aufschlag oder Zuzahlung erheben.

(2) Verlegt ein ausführendes Luftfahrtunternehmen
einen Fluggast in eine niedrigere Klasse als die, für die
der Flugschein erworben wurde, so erstattet es binnen
sieben Tagen nach den in Artikel 7 Absatz 3 genann-
ten Modalitäten
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a) bei allen Flügen über eine Entfernung von 1 500
km oder weniger 30 % des Preises des Flugscheins
oder

b) bei allen innergemeinschaftlichen Flügen über eine
Entfernung von mehr als 1 500 km, mit Ausnahme
von Flügen zwischen dem europäischen Hoheitsgebiet
der Mitgliedstaaten und den französischen übersee-
ischen Departements, und bei allen anderen Flügen
über eine Entfernung zwischen 1 500 km und 3 500
km 50 % des Preises des Flugscheins oder

c) bei allen nicht unter Buchstabe a) oder b) fallenden
Flügen, einschließlich Flügen zwischen dem europäi-
schen Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten und den fran-
zösischen überseeischen Departements, 75 % des
Preises des Flugscheins.

Artikel 11
Personen mit eingeschränkter Mobilität oder mit

besonderen Bedürfnissen

(1) Die ausführenden Luftfahrtunternehmen geben
Personen mit eingeschränkter Mobilität und deren Be-
gleitpersonen oder Begleithunden mit entsprechender
Bescheinigung sowie Kindern ohne Begleitung bei der
Beförderung Vorrang.

(2) Im Fall einer Nichtbeförderung, Annullierung
oder Verspätung von beliebiger Dauer haben Personen
mit eingeschränkter Mobilität und deren Begleitperso-
nen sowie Kinder ohne Begleitung Anspruch auf bald-
mögliche Betreuung gemäß Artikel 9.

Artikel 12
Weiter gehender Schadensersatz

(1) Diese Verordnung gilt unbeschadet eines weiter
gehenden Schadensersatzanspruchs des Fluggastes.
Die nach dieser Verordnung gewährte Ausgleichsleis-
tung kann auf einen solchen Schadensersatzanspruch
angerechnet werden.

(2) Unbeschadet der einschlägigen Grundsätze und
Vorschriften des einzelstaatlichen Rechts, einschließ-
lich der Rechtsprechung, gilt Absatz 1 nicht für Flug-
gäste, die nach Artikel 4 Absatz 1 freiwillig auf eine
Buchung verzichtet haben.

Artikel 13
Regressansprüche

In Fällen, in denen ein ausführendes Luftfahrtunter-
nehmen eine Ausgleichszahlung leistet oder die sons-
tigen sich aus dieser Verordnung ergebenden Ver-
pflichtungen erfüllt, kann keine Bestimmung dieser
Verordnung in dem Sinne ausgelegt werden, dass sie
das Recht des Luftfahrtunternehmens beschränkt,
nach geltendem Recht bei anderen Personen, auch
Dritten, Regress zu nehmen. Insbesondere beschränkt
diese Verordnung in keiner Weise das Recht des aus-
führenden Luftfahrtunternehmens, Erstattung von ei-
nem Reiseunternehmen oder einer anderen Person zu
verlangen, mit der es in einer Vertragsbeziehung steht.
Gleichfalls kann keine Bestimmung dieser Verord-
nung in dem Sinne ausgelegt werden, dass sie das

Recht eines Reiseunternehmens oder eines nicht zu
den Fluggästen zählenden Dritten, mit dem das aus-
führende Luftfahrtunternehmen in einer Vertragsbe-
ziehung steht, beschränkt, vom ausführenden Luft-
fahrtunternehmen gemäß den anwendbaren einschlä-
gigen Rechtsvorschriften eine Erstattung oder Ent-
schädigung zu verlangen.

Artikel 14
Verpflichtung zur Information der Fluggäste über

ihre Rechte

(1) Das ausführende Luftfahrtunternehmen stellt si-
cher, dass bei der Abfertigung ein klar lesbarer Hin-
weis mit folgendem Wortlaut für die Fluggäste deut-
lich sichtbar angebracht wird: „Wenn Ihnen die Beför-
derung verweigert wird oder wenn Ihr Flug annulliert
wird oder um mindestens zwei Stunden verspätet ist,
verlangen Sie am Abfertigungsschalter oder am Flug-
steig schriftliche Auskunft über ihre Rechte, insbeson-
dere über Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen.“

(2) Ein ausführendes Luftfahrtunternehmen, das
Fluggästen die Beförderung verweigert oder einen
Flug annulliert, stellt jedem betroffenen Fluggast ei-
nen schriftlichen Hinweis zur Verfügung, in dem die
Regeln für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen
gemäß dieser Verordnung dargelegt werden. Ferner
wird allen von einer Verspätung um mindestens zwei
Stunden betroffenen Fluggästen ein entsprechender
Hinweis zur Verfügung gestellt. Die für die Kontakt-
aufnahme notwendigen Angaben zu der benannten
einzelstaatlichen Stelle nach Artikel 16 werden dem
Fluggast ebenfalls in schriftlicher Form zur Verfügung
gestellt.

(3) Bei blinden oder sehbehinderten Personen sind
die Bestimmungen dieses Artikels durch den Einsatz
geeigneter alternativer Mittel anzuwenden.

Artikel 15
Ausschluss der Rechtsbeschränkung

(1) Die Verpflichtungen gegenüber Fluggästen gemäß
dieser Verordnung dürfen — insbesondere durch ab-
weichende oder restriktive Bestimmungen im Beför-
derungsvertrag — nicht eingeschränkt oder ausge-
schlossen werden.

(2) Wird dennoch eine abweichende oder restriktive
Bestimmung bei einem Fluggast angewandt oder wird
der Fluggast nicht ordnungsgemäß über seine Rechte
unterrichtet und hat er aus diesem Grund einer Aus-
gleichsleistung zugestimmt, die unter der in dieser
Verordnung vorgesehenen Leistung liegt, so ist der
Fluggast weiterhin berechtigt, die erforderlichen
Schritte bei den zuständigen Gerichten oder Stellen zu
unternehmen, um eine zusätzliche Ausgleichsleistung
zu erhalten.

Artikel 16
Verstöße

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt eine Stelle, die für die
Durchsetzung dieser Verordnung in Bezug auf Flü-

Art 11 - Art 16 | 9. Fluggast-VO

- 81 -

Flug-
gast-VO



ge von in seinem Hoheitsgebiet gelegenen Flughäfen
und Flüge von einem Drittland zu diesen Flughäfen
zuständig ist. Gegebenenfalls ergreift diese Stelle die
notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass
die Fluggastrechte gewahrt werden. Die Mitgliedstaa-
ten teilen der Kommission mit, welche Stelle gemäß
diesem Absatz benannt worden ist.

(2) Unbeschadet des Artikels 12 kann jeder Fluggast
bei einer gemäß Absatz 1 benannten Stelle oder einer
sonstigen von einem Mitgliedstaat benannten zustän-
digen Stelle Beschwerde wegen eines behaupteten
Verstoßes gegen diese Verordnung erheben, der auf ei-
nem Flughafen im Gebiet eines Mitgliedstaats began-
gen wurde oder einen Flug von einem Drittstaat zu ei-
nem Flughafen in diesem Gebiet betrifft.

(3) Die von den Mitgliedstaaten für Verstöße gegen
diese Verordnung festgelegten Sanktionen müssen
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.

Artikel 17
Bericht

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parla-
ment und dem Rat bis zum 1. Januar 2007 über die
Anwendung und die Ergebnisse dieser Verordnung
Bericht, insbesondere über Folgendes:

— die Häufigkeit von Fällen der Nichtbeförderung
und der Annullierung von Flügen;

— die mögliche Ausweitung des Anwendungsbe-
reichs dieser Verordnung auf Fluggäste, die in Ver-
tragsbeziehung mit einem Luftfahrtunternehmen der
Gemeinschaft stehen oder eine Buchung für einen
Flug als Teil einer Pauschalreise besitzen, für die die
Richtlinie 90/314/EWG gilt, und die von einem Flug-

hafen in einem Drittland einen Flug zu einem Flug-
hafen in einem Mitgliedstaat antreten, der nicht von
einem Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft durch-
geführt wird;

— die mögliche Überprüfung der Ausgleichsbeträge
nach Artikel 7 Absatz 1.

Dem Bericht sind, soweit erforderlich, Legislativvor-
schläge beizufügen.

Artikel 18
Aufhebung

Die Verordnung (EWG) Nr. 295/91 wird aufgehoben.

Artikel 19
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 17. Februar 2005 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich
und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

ERKLÄRUNG DER KOMMISSION

Die Kommission erinnert an ihre Absicht, freiwillige
Verpflichtungen zu fördern oder Vorschläge zu unter-
breiten, die dazu dienen, die Gemeinschaftsmaßnah-
men zum Schutz der Passagiere auf andere Verkehrs-
träger außerhalb des Luftverkehrs, namentlich auf den
Schienen- und Seeverkehr, auszudehnen.
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Gericht

OGH
Entscheidungsdatum

14.06.2005
Geschäftszahl

4Ob103/05h
Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Senatspräsidentin des Obersten Gerichtshofs
Hon. Prof. Dr. Griß als Vorsitzende und durch die Hofrätin des Obersten Gerichtshofs Dr. Schenk sowie die
Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Gitschthaler als weitere Richter in der
Rechtssache der klagenden Partei V*****, vertreten durch Dr. Gerhard Deinhofer, Rechtsanwalt in Wien, ge-
gen die beklagte Partei R***** GmbH, *****, vertreten durch Koller & Schreiber Rechtsanwälte Partner-
schaft in Wien, wegen 2.400 EUR sA (Streitwert 4.500 EUR gem § 55 Abs 4 JN aF), infolge außerordentli-
cher Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Handelsgerichts Wien als Berufungsgericht vom
18. Februar 2005, GZ 50 R 134/04v-19, mit dem das Urteil des Bezirksgerichts für Handelssachen Wien vom
23. September 2004, GZ 2 C 1393/03x-15, bestätigt wurde, den

Beschluss

gefasst:
Spruch

Die außerordentliche Revision wird gemäß § 508a Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des
§ 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen (§ 510 Abs 3 ZPO).

Begründung:
Rechtliche Beurteilung

1. Das Berufungsgericht hat im Einklang mit höchstgerichtlicher Rechtsprechung zutreffend dargelegt, dass
ein Kunde dann, wenn die Reise für ihn aus einer nach Vertragsabschluss sich ergebenden, weder von ihm
noch von dem Vertragspartner zu verantwortenden oder zu beeinflussenden konkreten Gefahrenlage („höhere
Gewalt") unmöglich oder unzumutbar wird, wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage ohne Zahlung einer Stor-
nogebühr vom Vertrag zurücktreten kann und alle bereits geleisteten Zahlungen zurückzuerhalten hat (vgl
RIS-Justiz RS0111962).

Die Grenze zwischen noch zumutbaren und unzumutbaren Risken ist regelmäßig eine Frage des Einzelfalls
und kann nur auf Grund der konkreten Umstände gezogen werden (8 Ob 99/99p = SZ 72/95).

Der Wegfall der Geschäftsgrundlage führt zur Aufhebung des Vertrags oder zu seiner Anpassung in analoger
Anwendung des § 872 ABGB im Weg der Vertragsauslegung (RIS-Justiz RS0016345 [T3], RS0017487
[T9,10]). Der Oberste Gerichtshof hat auch schon im Zusammenhang mit einem Reisevertrag ausgesprochen,
dass bei Wegfall der Geschäftsgrundlage in erster Linie die Anpassung des Reisevertrags anzustreben ist, weil
das dem Grundsatz der Vertragstreue besser Rechnung trägt (1 Ob 257/01b = RdW 2002, 211).

Im Anlassfall betraf die Unzumutbarkeit infolge höherer Gewalt (Ausbruch der Infektionskrankheit SARS)
nicht sämtliche im Zuge des zwölftägigen Reiseverlaufs vorgesehenen Orte, sondern nur die Region Hong-
kong, weshalb der Reiseveranstalter eine Änderung der Reiseroute dahin anbot, am zehnten Reisetag - statt
wie ursprünglich vorgesehen nach Hongkong - nach Peking und von dort nach Europa zurück zu fliegen.

Die nur im Rahmen der Auslegung des konkreten Reisevertrags zu lösende Frage, ob die angebotenen Ver-
tragsänderungen wesentliche Punkte des Reisevertrags betrafen und die Reiseteilnehmer zur Wandlung be-
rechtigen, hängt naturgemäß von den besonderen Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab und kann nicht all-
gemein beantwortet werden. Es handelt sich dabei demnach um keine erhebliche Rechtsfrage iSd
§ 502 Abs 1 ZPO (vgl RIS-Justiz RS0114499).

2. Die Beurteilung, ob die vereinbarte Konventionalstrafe übermäßig ist, richtet sich nach der Verhältnismä-
ßigkeit der Strafe, den wirtschaftlichen oder sozialen Verhältnissen des Zahlungspflichtigen, insbesondere sei-
nen Einkommens- und Vermögensverhältnissen, ferner nach Art und Ausmaß seines Verschuldens an der Ver-
tragsverletzung sowie der Höhe des durch die Vertragsverletzung dem Gläubiger entstandenen Schadens (RIS-
Justiz RS0029967). Die Behauptungs- und Beweislast trifft den durch die Vertragsstrafe Belasteten (RIS-Jus-
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tiz RS0032195, RS0032187, RS0032126).

Ob der die Mäßigung der Vertragsstrafe begehrende Kläger dazu hinreichend substantiiertes Vorbringen erstat-
tet hat, berührt keine erhebliche Rechtsfrage (RIS-Justiz RS0042828).
European Case Law Identifier
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Gericht

OGH
Entscheidungsdatum

24.09.2019
Geschäftszahl

6Ob103/19v
Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Schramm als Vorsitzenden
und die Hofräte Dr. Gitschthaler, Univ.-Prof. Dr. Kodek, Dr. Nowotny sowie die Hofrätin Dr. Faber als weitere
Richter in der Rechtssache der klagenden Parteien 1. E*****, 2. D*****, 3. mj A*****, geboren am
***** 2014, vertreten durch die Mutter E*****, alle *****, vertreten durch Dr. Karin Prutsch und andere
Rechtsanwälte in Graz, gegen die beklagte Partei S*****gesellschaft mbH, *****, vertreten durch Lansky,
Ganzger & Partner Rechtsanwälte GmbH in Wien, wegen 8.000 EUR sA hinsichtlich der Drittklägerin, über
die Revision der drittklagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Graz als Berufungsgericht vom
12. März 2019, GZ 3 R 7/19b-49, mit dem das Urteil des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Graz vom
29. Oktober 2019, GZ 11 Cg 67/17x-43, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:
Spruch

Die Revision wird zurückgewiesen.

Die Drittklägerin ist schuldig, der Beklagten die mit 833,88 EUR (darin 138,98 EUR Umsatz-
steuer) bestimmten Kosten der Revisionsbeantwortung binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Begründung:
Rechtliche Beurteilung

Entgegen dem – den Obersten Gerichtshof nicht bindenden (§ 508a Abs 1 ZPO) – Ausspruch des Berufungs-
gerichts ist die ordentliche Revision nicht zulässig:

Das Berufungsgericht hat seinen Zulässigkeitsausspruch damit begründet, es fehle Rechtsprechung des Obers-
ten Gerichtshofs zur Frage der Berechtigung eines Trauerschmerzengeldes für ein knapp zweijähriges Klein-
kind.

Die beklagte Krankenhausträgerin haftet den Eltern der Drittklägerin („Klägerin“) für den Tod deren Schwes-
ter wenige Stunden nach deren Geburt im März 2016. Die verantwortlichen Ärzte in dem von der Beklagten
betriebenen Krankenhaus hätten grob fahrlässig zum einen die Mutter der Klägerin nicht über das Risiko einer
möglichen Uterusruptur beim Versuch einer vaginalen Geburt der Schwester der Klägerin infolge eines voran-
gegangenen Kaiserschnitts bei der Geburt der Klägerin und damaliger Komplikationen aufgeklärt und zum an-
deren die Geburt der Schwester der Klägerin durch Kaiserschnitt verspätet eingeleitet. Beiden Eltern der Klä-
gerin wurde (unter anderem) ein Trauerschmerzengeld zugesprochen. Den von der Klägerin geltend gemach-
ten Anspruch wiesen die Vorinstanzen jedoch im Hinblick auf das Alter der Klägerin und den Umstand, dass
deren Schwester bereits wenige Stunden nach der Geburt verstarb, ab.

1. Nach nunmehr ständiger Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs kommt ein Ersatz des Seelenschmerzes
(„Trauerschmerzengeld“) über den Verlust naher Angehöriger, der zu keiner eigenen Gesundheitsschädigung
im Sinne des § 1325 ABGB geführt hat, bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Schädigers in Betracht
(RS0115189). Dabei sind die Intensität der familiären Bindung, das Alter von Getötetem und Angehörigen
und insbesondere das Bestehen einer Haushaltsgemeinschaft von Bedeutung. Die Intensität der Gefühlsge-
meinschaft kann nicht (nur) an der Anzahl der gemeinsam verbrachten Lebensjahre gemessen werden. Der
Umstand, dass die Angehörigen um den Verlust eines haushaltszugehörigen Mitglieds der Kernfamilie (El-
tern-Kinder) trauern und wegen der besonderen Intensität der familiären Nahebeziehung auch als besonders
schutzwürdig anzusehen sind, fällt entscheidend ins Gewicht (2 Ob 263/06z), wobei die genannten Umstände
Hilfstatsachen, also Indizien sind, aus denen in der Regel auf die im Einzelfall nur schwer beweisbare Intensi-
tät der Gefühlsgemeinschaft geschlossen werden kann (2 Ob 55/08i; 1 Ob 114/16w ZVR 2016/202 [Danzl,
456] = RdM 2017/63 [Karner] = EvBl 2017/53; Huber, ÖJZ 2017, 383).
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2. Nach der Rechtsprechung ist für die Zuerkennung von Trauerschmerzengeld die intensive Gefühlsgemein-
schaft maßgeblich, wie sie zwischen den nächsten Angehörigen typischerweise besteht (vgl bloß 2 Ob 141/
04f; 2 Ob 90/05g ZVR 2005/73 [Karner]; 10 Ob 81/08x ZfRV-LS 2008/71 [Ofner] = IPRax 2009/37 [Spick-
hoff, 527]); eine solche besteht typischerweise auch zwischen Geschwistern, die im gemeinsamen Haushalt le-
ben (2 Ob 90/05g; 2 Ob 55/08i; 10 Ob 81/08x). Ohne Haushaltsgemeinschaft – etwa im Falle von erwachse-
nen Geschwistern, die an verschiedenen Orten mit ihren eigenen Familien leben und nur mehr bei gelegentli-
chen Familienfeiern zusammentreffen – reicht das familiäre Naheverhältnis für sich allein jedoch nicht aus,
um einen Anspruch auf Trauerschmerzengeld zu begründen; vielmehr wäre dann vom Geschädigten das Be-
stehen einer intensiven Gefühlsgemeinschaft, die jener innerhalb der Kernfamilie annähernd entspricht, zu be-
weisen (2 Ob 90/05g; 10 Ob 81/08x). All diesen Entscheidungen lagen Sachverhalte zugrunde, in denen die
Trauerschmerzengeld begehrenden Geschwister bereits älter, zum Teil fast volljährig und zum Teil bereits er-
wachsen waren.

3. Die Klägerin beruft sich im Revisionsverfahren darauf, dass „die ungeborene Schwester gemeinsam mit
[der Klägerin] und ihren Eltern in einem gemeinsamen Haushalt [gelebt]“ habe, weshalb „typischerweise vom
Bestehen einer intensiven Gefühlsgemeinschaft zwischen diesem noch ungeborenen Kind und seinen Ge-
schwistern auszugehen“ sei; „auch wenn das ungeborene Kind den Mutterleib noch nicht verlassen hat, bedeu-
te dies im Umkehrschluss nicht, dass ein gemeinsamer Haushalt noch nicht vorgelegen“ habe. „Natürlich be-
stehe auch bei einem Kleinkind, das die gesamte Schwangerschaft der Mutter miterlebt, typischerweise eine
innige Beziehung zum ungeborenen Kind; das Kleinkind erlebe über neun Monate hinweg mit, wie sich die
gesamte Kernfamilie auf ein neues Familienmitglied einstellt, der Bauch der Mutter wächst und darin neues
Leben entsteht. Auch ein Kleinkind [sei] gefühlsmäßig in der Lage, die Freude der Kernfamilie auf ein neues
Familienmitglied mitzuerleben und daran teilzuhaben. Ein Kleinkind [werde] natürlich auch die Trauer der El-
tern über den Verlust eines Familienangehörigen miterleben und verstehen, dass etwas 'Schlimmes und für die
Familie Einschneidendes' passiert ist.“

Mit diesen Ausführungen stellt die Klägerin aber nicht die von der Rechtsprechung geforderte intensive Ge-
fühlsgemeinschaft zu ihrer ungeborenen Schwester dar, sondern beschreibt – durchaus nachvollziehbar – ihre
gefühlsmäßige Beziehung zu ihrer Mutter. Die Haushaltsgemeinschaft für sich allein (sofern man bei einem
Nasciturus überhaupt von einer solchen sprechen kann) stellt aber noch nicht das entscheidende Kriterium dar;
maßgeblich ist die intensive Gefühlsgemeinschaft des Getöteten und des Angehörigen. Die Auffassung des
Berufungsgerichts, einem noch nicht einmal zweijährigem Kind, das „noch keine Vorstellung von Geburt und
Tod in Form der Endgültigkeit des Sterbens hat, sodass es von einem nachhaltigen Trauerprozess nicht betrof-
fen sein kann“, stehe Trauerschmerzengeld aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls (2 Ob 55/08i),
nämlich dem Tod der Schwester wenige Stunden nach deren Geburt, nicht zu, ist somit jedenfalls vertretbar.

4. Die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens gründet sich auf §§ 41, 50 ZPO. Die Beklagte
hat in der Revisionsbeantwortung auf die Unzulässigkeit der Revision hingewiesen. Der Schriftsatz ist daher
als zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendig anzusehen.
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Gericht

OGH
Entscheidungsdatum

19.12.2019
Geschäftszahl

4Ob226/19t
Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsrekursgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Vogel als Vorsitzen-
den und die Hofräte Dr. Schwarzenbacher, Hon.-Prof. Dr. Brenn, Priv.-Doz. Dr. Rassi und MMag. Matzka als
weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei T***** GmbH, *****, vertreten durch Waitz Rechts-
anwälte GmbH in Linz, gegen die beklagte Partei G***** S*****, vertreten durch Ferner Hornung & Partner
Rechtsanwälte GmbH in Salzburg, wegen Unterlassung, Beseitigung, Urteilsveröffentlichung und Zahlung
(Streitwert im Sicherungsverfahren 43.200 EUR), über den Revisionsrekurs der klagenden Partei gegen den
Beschluss des Oberlandesgerichts Linz als Rekursgericht vom 29. Oktober 2019, GZ 4 R 152/19d-11, mit dem
der Beschluss des Landesgerichts Wels vom 18. September 2019, GZ 26 Cg 83/19p-4, abgeändert wurde, in
nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:
Spruch

Dem Revisionsrekurs wird Folge gegeben.

Der Beschluss des Rekursgerichts wird dahin abgeändert, dass er lautet:

„Einstweilige Verfügung

Zur Sicherung des Anspruchs der klagenden Partei gegen die beklagte Partei auf Unterlassung urheberrechts-
verletzender Handlungen, worauf die Klage gerichtet ist, wird der beklagten Partei ab sofort bis zur Rechts-
kraft des über die Klage ergehenden Urteils verboten, die in Beilage ./K, die einen integrierenden Bestandteil
der einstweiligen Verfügung bildet, abgebildeten Lichtbilder mit den Untertiteln 'New Machine for boiler end
processing' und 'New System with machine Technology' der Öffentlichkeit im Internet in einer Weise zur Ver-
fügung zu stellen, dass sie Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich
sind.“

Die klagende Partei hat ihre Kosten des Sicherungsverfahrens aller drei Instanzen vorläufig, die beklagte Par-
tei hat ihre Kosten des Sicherungsverfahrens aller drei Instanzen endgültig selbst zu tragen.
Text

Begründung:

Die Klägerin ist im Maschinenbau und im Maschinenhandel tätig. Der Beklagte fungierte bis 1. 5. 2018 als
Vertreter der Klägerin, aktuell ist er Vertriebsleiter eines Konkurrenzunternehmens.

Während des aufrechten Vertragsverhältnisses zur Klägerin veröffentlichte der Beklagte im Internet auf sei-
nem „LinkedIn-Account“ (Teil eines webbasierten sozialen Netzwerks zur Pflege und zum Knüpfen geschäft-
licher Verbindungen) zwei Lichtbilder, die eine Schweißnahtfräsmaschine der Klägerin (einmal samt der An-
lage) zeigen. Diese Lichtbilder wurden vom Geschäftsführer der Klägerin im Auftrag und im Namen der Klä-
gerin zu Dokumentations- und Werbezwecken angefertigt. Die Veröffentlichung dieser Lichtbilder durch den
Beklagten erfolgte ursprünglich mit Zustimmung der Klägerin; ihr Geschäftsführer reagierte darauf mit einem
„Like“. Es kann nicht festgestellt werden, dass der Geschäftsführer der Klägerin den „Like“ nach Beendigung
des Vertragsverhältnisses zum Beklagten entfernt hat. Es kann auch nicht festgestellt werden, dass der Beklag-
te die in Rede stehenden Lichtbilder nach Einbringung der Klage von seinem LinkedIn-Account gelöscht hat.

Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen, auf Urheberrecht gestützten Unterlassungsbegehrens beantragte die Klä-
gerin, dem Beklagten mittels einstweiliger Verfügung zu verbieten, die in Beilage ./C (und Beilage ./K) abge-
bildeten Lichtbilder zu verbreiten oder zu veröffentlichen. Die Lichtbilder seien vom Geschäftsführer der Klä-
gerin für diese und in deren Auftrag hergestellt worden. Ihr stehe daher das ausschließliche Recht gemäß § 74
Abs 1 UrhG zu. Dem Beklagten seien keine Verwertungsrechte übertragen worden.
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Der Beklagte entgegnete, dass es der Klägerin an der Aktivlegitimation fehle. Bei den Lichtbildern handle es
sich um Lichtbildwerke im Sinn des § 3 Abs 2 UrhG, weshalb § 74 UrhG nicht zur Anwendung gelange. Da-
von abgesehen habe der Beklagte die Lichtbilder während des aufrechten Vertragsverhältnisses zur Klägerin
zum Zweck der Veröffentlichung erhalten. Dies ergebe sich auch aus dem Umstand, dass der Geschäftsführer
der Klägerin die Veröffentlichung „geliked“ habe; der „Like“ habe nach Beendigung des Vertragsverhältnisses
fortbestanden.

Das Erstgericht erließ die beantragte einstweilige Verfügung. Die Lichtbilder seien als Lichtbildwerke zu qua-
lifizieren. Da in einem solchen Fall bei gewerbsmäßig hergestellten Lichtbildern das Urheberrecht des Her-
stellers und das Leistungsschutzrecht des Unternehmers nebeneinander bestünden, komme das Ausschlie-
ßungsrecht nach § 74 UrhG der Klägerin zu. Die Zustimmung der Klägerin zur Lichtbildveröffentlichung ha-
be nur bis zur Beendigung des Vertragsverhältnisses zum Beklagten bestanden. Aus der Nichtzurücknahme
des „Likes“ durch den Geschäftsführer der Klägerin könne nicht auf eine fortdauernde Einwilligung geschlos-
sen werden.

Das Rekursgericht gab dem Rekurs des Beklagten Folge und wies den Sicherungsantrag ab. Die in Rede ste-
henden Lichtbilder seien als Lichtbildwerke zu qualifizieren. Richtig sei zwar, dass sich der Urheber eines
Lichtbildwerks auch auf die Leistungsschutzrechte nach § 74 UrhG berufen könne. Dies gelte aber nicht,
wenn Urheber und Leistungsschutzberechtigter auseinanderfielen. Neben dem Urheberrecht des Fotografen
könne es daher kein Leistungsschutzrecht des Unternehmers geben. Da der Klägerin kein Leistungsschutz-
recht zustehe, fehle es dieser an der Aktivlegitimation. Der ordentliche Revisionsrekurs sei zulässig, weil sich
der Oberste Gerichtshof mit der Konkurrenz zwischen dem Leistungsschutzrecht des gewerbsmäßigen Licht-
bildherstellers und dem Urheberrecht des das Lichtbild aufnehmenden Angestellten noch nicht auseinanderge-
setzt habe.

Gegen diese Entscheidung richtet sich der Revisionsrekurs der Klägerin, der auf die Erlassung der einstweili-
gen Verfügung abzielt.

Mit seiner Revisionsrekursbeantwortung beantragt der Beklagte, den Revisionsrekurs zurückzuweisen, in
eventu, diesem den Erfolg zu versagen.
Rechtliche Beurteilung

Der Revisionsrekurs ist zulässig, weil die Entscheidung des Rekursgerichts einer Korrektur durch den Obers-
ten Gerichtshof bedarf; dementsprechend ist der Revisionsrekurs auch berechtigt.

1. Im Revisionsrekurs vertritt die Klägerin die Ansicht, dass bei gewerbsmäßig hergestellten Lichtbildern dem
Unternehmer nicht nur das Leistungsschutzrecht, sondern auch das Urheberrecht zustehen müsse. Außerdem
lasse sich ihrem Vorbringen deutlich entnehmen, dass sie von ihrem Geschäftsführer das Werknutzungsrecht
an den Lichtbildern eingeräumt erhalten habe, was auch festgestellt worden sei. Schließlich seien die Lichtbil-
der nicht als Lichtbildwerke zu qualifizieren.

2.1 Die Vorinstanzen haben die fraglichen Lichtbilder zutreffend als Lichtbildwerke qualifiziert.

Zu den Werken der bildenden Künste gehören nach § 3 Abs 1 UrhG auch die Werke der Lichtbildkunst (Licht-
bildwerke). Lichtbilder sind nach der Rechtsprechung dann als Lichtbildwerke zu beurteilen, wenn die einge-
setzten Gestaltungsmittel eine Unterscheidbarkeit bewirken. Dieses Kriterium der Unterscheidbarkeit ist im-
mer schon dann erfüllt, wenn gesagt werden kann, ein anderer Fotograf hätte das Lichtbild möglicherweise
anders gestaltet (RS0115748; 4 Ob 179/01d). Es bedarf keines besonderen Maßes an Originalität bzw Indivi-
dualität. Entscheidend ist vielmehr, dass eine individuelle Zuordnung zwischen Lichtbild und Fotograf inso-
fern möglich ist, als dessen Persönlichkeit aufgrund der von ihm gewählten Gestaltungsmittel (zB Motiv, Be-
leuchtung, Perspektive bzw Blickwinkel, Bildausschnitt) zum Ausdruck gelangt (RS0115740). Als einfache
Lichtbilder sind im Allgemeinen nur noch solche Fotografien anzusehen, bei denen es allein auf die einwand-
freie Wiedergabe des Motivs ankommt und die jeder Fotograf im Großen und Ganzen gleich aufnehmen wür-

de (vgl Tonninger in Kucsko/Handig, urheber.recht2 § 3 Rz 11 und 13). Besteht für die Aufgabe einer mög-
lichst naturgetreuen Aufnahme eines Objekts ein ausreichender Spielraum für eine individuelle Gestaltung, so
ist dem Lichtbild im Allgemeinen urheberrechtlicher Werkcharakter zuzubilligen (vgl 4 Ob 221/03h). Eine ge-
nerelle Aussage darüber, ob der Abbildung von Maschinen Werkcharakter zukommt, ist nicht möglich.

2.2 Im Anlassfall wurde für die Aufnahme der Anlage eine Perspektive gewählt, die deren Anordnung in der
Werkshalle zeigt und die Größenverhältnisse sichtbar macht. Für die zweite Abbildung wurde ein Blickwinkel
gewählt, der ebenfalls einen räumlichen Eindruck entstehen lässt. Beide Lichtbilder weisen nach den ange-
führten Kriterien eine ausreichende Unterscheidbarkeit auf.

3.1 Richtig ist, dass Lichtbildwerke im Sinn des § 3 Abs 1 UrhG gleichzeitig auch Lichtbilder im Sinn des
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§ 73 UrhG sind; sie genießen daher parallel zum urheberrechtlichen Schutz auch Leistungsschutz
(RS0119011). Dies bedeutet, dass sich der Urheber eines Lichtbildwerks auch auf die Leistungsschutzrechte
des § 74 UrhG berufen kann (RS0076243).

Der Urheberrechtsschutz steht dem Urheber, das Leistungsschutzrecht grundsätzlich ebenfalls dem Hersteller
zu (§ 74 Abs 1 Satz 1 UrhG); bei – wie hier – gewerbsmäßig, also zu wirtschaftlichen Zwecken hergestellten
Lichtbildern (RS0077094) gilt jedoch der Inhaber des Unternehmens als Hersteller (§ 74 Abs 1 Satz 2 UrhG).
Er hat mit den vom Gesetz bestimmten Beschränkungen das ausschließliche Recht, das Lichtbild zu verviel-
fältigen, zu verbreiten, durch optische Einrichtungen öffentlich vorzuführen, durch Rundfunk zu senden oder
der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

3.2 Im Anlassfall fallen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht auseinander, weshalb sie (als Ausschließlich-
keitsrechte) miteinander kollidieren. Ob in einem solchen Fall bei gewerbsmäßig hergestellten Lichtbildern
das Leistungsschutzrecht des Unternehmers nicht entsteht (Noll, Lichtbildwerk und/oder einfaches Lichtbild,

ÖBl 2003, 164; Tonninger in Kucsko/Handig, urheber.recht2 § 74 Rz 2; Guggenbichler, Rechtsdurchsetzung
bei Fotografien, ip competence 2011, 38), oder ob § 74 Abs 1 Satz 2 UrhG analog zu § 38 UrhG als widerleg-
bare Vermutung dahin auszulegen ist, dass der Schöpfer dem Unternehmer die ausschließlichen Verwertungs-
rechte einräumt (vgl dazu auch Walter, Anm zu 4 Ob 115/04x in MR 2005, 25), muss hier nicht geklärt wer-
den, weil der Klägerin jedenfalls das Werknutzungsrecht an den Lichtbildern und damit auch die Klagebefug-
nis zusteht.

4.1 Die Klägerin hat ausdrücklich vorgebracht, dass ihr Geschäftsführer die fraglichen Lichtbilder in ihrem
Auftrag und Namen für ihr Unternehmen angefertigt hat. Die in dieser Hinsicht getroffenen Feststellungen
sind keineswegs überschießend (vgl dazu RS0040318). Hinzu kommt, dass die Klage von der Gesellschaft
eingebracht wurde; auch daraus ergibt sich die Willensübereinstimmung zwischen der Klägerin und ihrem die
Gesellschaft vertretenden Geschäftsführer (als Urheber der Lichtbilder) zur Klagsführung durch die Gesell-
schaft. In dieser Situation ist von einer konkludenten Einräumung des Werknutzungsrechts (vgl dazu
RS0035080) zugunsten der Klägerin auszugehen.

4.2 Dem steht die Entscheidung zu 4 Ob 47/06z nicht entgegen. Auch wenn für die schlüssige Behauptung ei-
nes Werknutzungsrechts im Bestreitungsfall grundsätzlich ein Tatsachenvorbringen zum Rechtserwerb erfor-
derlich ist, hält diese Entscheidung zunächst fest, dass selbst über das Vorbringen hinausgehende Feststellun-
gen zu beachten sind, sofern sie sich im Rahmen des Klagegrundes halten. Nur die bloße Rechtsbehauptung,
über ein Werknutzungsrecht zu verfügen, reicht nicht aus. Darüber hinaus weist die Entscheidung auf im ös-
terreichischen Recht bestehende Vermutungen zur Reichweite der Rechteübertragung hin, die ein gesondertes
Tatsachenvorbringen entbehrlich machen können. Nach dem hier – anders als im Fall zu 4 Ob 47/06z – un-
strittig anzuwendenden österreichischen Recht besteht eine solche Vermutung bei Werken, die vom Dienstneh-
mer (vgl 4 Ob 23/15h) oder vom Auftragnehmer (RS0077654) geschaffen werden (vgl auch Walter, Anm zu
4 Ob 115/04x in MR 2005, 25).

5.1 Nach ihrem ausreichend klaren Vorbringen will die Klägerin dem Beklagten untersagen, die in Rede ste-
henden Lichtbilder online öffentlich zur Verfügung zu stellen. Auch wenn sie sich in rechtlicher Hinsicht
fälschlich auf das Leistungsschutzrecht nach § 76 UrhG berufen hat, bezieht sie sich inhaltlich (auch) auf das
in § 18a UrhG geregelte Zurverfügungstellungsrecht. Gegen dieses Verwertungsrecht verstößt derjenige, der
unbefugt Sprachwerke, Lichtbilder oder Filmwerke in einem Internetauftritt zum interaktiven Abruf einglie-
dert (RS0121495).

Da bei Urheberrechtsverletzungen auf jenes Verwertungsrecht abzustellen ist, das durch die konkrete Verlet-
zungshandlung berührt wird (4 Ob 88/10k), war das Unterlassungsgebot an das Verwertungsrecht des § 18a
UrhG anzupassen und entsprechend zu modifizieren. Dazu ist anerkannt, dass das Gericht dem Spruch eine
klare und deutliche, auch vom Begehren abweichende Fassung geben kann, sofern diese in den Behauptungen
des Klägers ihre eindeutige Grundlage findet und sich im Wesentlichen mit seinem Begehren deckt
(RS0039357; RS0041254; 4 Ob 42/12y). Eine diesen Anforderungen genügende Neufassung kann auch von
Amts wegen und im Rechtsmittelverfahren erfolgen (4 Ob 79/13s).

5.2 Nicht zu folgen ist auch dem Argument des Beklagten, der Geschäftsführer der Klägerin habe durch des-
sen „Like“ die Zustimmung zur fortdauernden Veröffentlichung der Lichtbilder auf dem LinkedIn-Account
des Beklagten erteilt. Einem „Like“ zu einem Posting in einem sozialen Netzwerk (hier geht es noch dazu um
dessen Nichtentfernung nach Beendigung des Vertragsverhältnisses) kann nicht die Bedeutung einer Willens-
erklärung beigemessen werden. Davon abgesehen macht die Klägerin eine Verletzung ihres Werknutzungs-
rechts geltend; auf eine Zustimmung der Klägerin beruft sich der Beklagte gar nicht.

5.3 Schließlich kann auch von einem Wegfall der Wiederholungsgefahr keine Rede sein, zumal nicht einmal
feststeht, dass der Beklagte die Lichtbilder zwischenzeitlich von seinem LinkedIn-Account entfernt hat.
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6. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Klägerin zumindest das Werknutzungsrecht an den in Rede ste-
henden Lichtbildern zusteht, weshalb sie zur Klagsführung legitimiert ist. Die Entscheidung des Rekursge-
richts hält der Überprüfung durch den Obersten Gerichtshof damit nicht stand. In Stattgebung des Revisions-
rekurses der Klägerin war die beantragte einstweilige Verfügung in der beschriebenen modifizierten Form
(Eingriff in das Verwertungsrecht nach § 18a UrhG, zudem Befristung bis zur Rechtskraft des Urteils in der
Hauptsache) zu erlassen und insofern die Entscheidung des Erstgerichts wiederherzustellen.

Die Entscheidung über die Kosten der Klägerin beruht auf § 393 Abs 1 EO; jene über die Kosten der Beklag-
ten auf § 393 Abs 1 EO iVm §§ 40, 50 ZPO. Bei der geringfügigen Modifikation des Unterlassungsgebots
handelt es sich um eine Anpassung an das Vorbringen der Klägerin und die Zielrichtung des Sicherungsbegeh-
rens, die sich auf den Verfahrenserfolg nicht auswirkt.
European Case Law Identifier

ECLI:AT:OGH0002:2019:0040OB00226.19T.1219.000

Text | 12. LinkedIn-Like

- 93 -

Linked
In-Like



OGH 23.01.2020, 6Ob236/19b - Ibiza-Video
OGH 23.01.2020, 6Ob236/19b (Ibiza-Video)

13. Ibiza-Video | Text

- 94 -

Ibiza-Vi-
deo



Gericht

OGH
Entscheidungsdatum

23.01.2020
Geschäftszahl

6Ob236/19b
Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten Dr. Schramm als Vorsitzenden und die Hofräte
Dr. Gitschthaler, Univ.-Prof. Dr. Kodek, Dr. Nowotny sowie die Hofrätin Dr. Faber als weitere Richter in der
Rechtssache der klagenden und gefährdeten Partei Mag. J*****, vertreten durch DDr. Heinz-Dietmar Schi-
manko, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei und Gegner der gefährdeten Partei Dr. R*****, ver-
treten durch Dr. Andreas Frauenberger, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung, Urteilsveröffentlichung,
Herausgabe/Beseitigung und Feststellung, über den Revisionsrekurs der beklagten Partei und Gegner der ge-
fährdeten Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 30. Oktober 2019,
GZ 13 R 157/19g-19, mit dem der Beschluss des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Wien vom 5. Septem-
ber 2019, GZ 25 Cg 39/19t-12, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:
Spruch

Dem Revisionsrekurs wird teilweise Folge gegeben. Die Entscheidungen der Vorinstanzen wer-
den dahin abgeändert, dass die Entscheidung einschließlich der bestätigten Teile lautet:

„1. Zur Sicherung des Anspruchs der gefährdeten Partei gegen den Gegner der gefährdeten Par-
tei auf Unterlassung von Persönlichkeitsverletzungen, worauf das Klagebegehren gerichtet ist, wird dem Geg-
ner der gefährdeten Partei bis zur rechtskräftigen Beendigung des Rechtsstreits verboten,

a. ohne Einverständnis der gefährdeten Partei von Äußerungen der gefährdeten Partei Tonauf-
nahmen herzustellen oder herstellen zu lassen, oder Gespräche der gefährdeten Partei aufzuzeichnen oder auf-
zeichnen zu lassen, wenn Äußerungen oder Gespräche der gefährdeten Partei nicht öffentlich erfolgen,

b. ohne Einverständnis der gefährdeten Partei von der gefährdeten Partei Bildaufnahmen (Lichtbilder) oder
Filmaufnahmen anzufertigen oder anfertigen zu lassen, wenn sie sich nicht in der Öffentlichkeit befindet.

2. Das darüber hinausgehende Sicherungsbegehren wird abgewiesen.

3. Die gefährdete Partei ist schuldig, dem Gegner der gefährdeten Partei die mit 488,40 EUR
bestimmten anteiligen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens (darin 81,40 EUR USt) binnen 14 Tagen zu er-
setzen.

Die gefährdete Partei hat die Kosten des Verfahrens erster Instanz zu einem Drittel vorläufig
und zu zwei Dritteln endgültig selbst zu tragen.“

Die gefährdete Partei ist weiters schuldig, dem Gegner der gefährdeten Partei die mit
990,60 EUR (darin 381,27 EUR Pauschalgebühr und 101,60 EUR USt) bestimmten anteiligen Kosten des Ver-
fahrens zweiter Instanz und die mit 1.208,04 EUR (darin 477 EUR Pauschalgebühr und 121,84 EUR USt) be-
stimmten anteiligen Kosten des Verfahrens dritter Instanz binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Die gefährdete Partei hat die Kosten der Verfahren zweiter und dritter Instanz zu einem Drittel
einstweilen und zu zwei Dritteln endgültig selbst zu tragen.
Text

Begründung:

Die gefährdete Partei (künftig: Kläger) war Politiker der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ), zuletzt unter
anderem stellvertretender Bundesparteiobmann der FPÖ, geschäftsführender Landesparteiobmann in Wien,
geschäftsführender Klubobmann der FPÖ im Parlament und Vizebürgermeister und Landeshauptmann-Stell-
vertreter in Wien.
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Der Gegner der gefährdeten Partei (künftig: Beklagte)r ist ein selbständiger Rechtsanwalt.

Im Mai 2019 wurde das als „Ibiza-Video“ bekannt gewordene Video öffentlich. In diesem sind der Kläger und
H***** in einem Gespräch mit einer vermeintlichen „russischen Oligarchin“ zu sehen. Das Video dauert
sechs bis sieben Stunden, von denen nur einige Minuten öffentlich bekannt wurden. Weitere Sequenzen des
Videos wurden als Transkript veröffentlicht. Der Kläger trat in der Folge als Obmann des Klubs der Abgeord-
neten der FPÖ zum Nationalrat und zum Bundesrat zurück.

Die Filmaufnahmen wurden geplant und nur dadurch möglich, dass eine Schauspielerin sich als reiche Nichte
eines „russischen Oligarchen“ mit einem falschen Namen ausgab. Der Beklagte hat für diese Schauspielerin
eine Legende aufgebaut, welche auf den Kläger ausgerichtet war.

Auf Ibiza fand am 24. 7. 2017 abseits der Öffentlichkeit in einem privaten Umfeld ein mehrstündiges Ge-
spräch zwischen dem Kläger, H*****, der Schauspielerin und deren Begleiter statt. Der Kläger und H*****
nahmen wegen der vom Beklagten initiierten Täuschung an, dass sie an einem vertraulichen Gespräch mit ei-
ner reichen Russin und deren Begleiter teilnehmen, bei dem es keine Beobachter gäbe und keine Film- oder
Tonaufnahmen hergestellt würden, die dann von anderen Personen oder der Öffentlichkeit gesehen und gehört
würden.

Der Beklagte ließ das gesamte Gespräch vom Begleiter der Schauspielerin heimlich mit Bild und Ton filmen,
um das Video gewinnbringend zu verkaufen.

Er bot das Video mehrfach entgeltlich verschiedenen Interessenten, unter anderem, aber nicht ausschließlich
Medien an. Schließlich haben die Medieninhaber der „Süddeutschen Zeitung“ und des „Der Spiegel“ die Auf-
nahmen bekommen und Teile des Videos sowie in Artikeln auch Inhalte der Gespräche veröffentlicht. Der Be-
klagte hat noch Zugriff auf eine digitale Kopie der Aufnahme.

Zur Sicherung seines inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs beantragt der Kläger, dem Beklagten bis zur
rechtskräftigen Beendigung des Rechtsstreits zu verbieten,

a. ohne Einverständnis des Klägers von Äußerungen des Klägers Tonaufnahmen herzustellen oder herstellen
zu lassen, oder Gespräche des Klägers abzuhören oder aufzuzeichnen, oder abhören oder aufzeichnen zu las-
sen, wenn Äußerungen oder Gespräche des Klägers nicht öffentlich erfolgen, und es zu unterlassen, solche
Tonaufnahmen oder Transkripte davon ganz oder teilweise zu veröffentlichen, zu verbreiten oder anderen Per-
sonen vorzuspielen, zugänglich zu machen oder zu überlassen,

b. ohne Einverständnis des Klägers vom Kläger Bildaufnahmen (Lichtbilder) oder Filmaufnahmen anzuferti-
gen oder anfertigen zu lassen, oder Bildaufnahmen (Lichtbilder) oder Filmaufnahmen, in denen der Kläger er-
kennbar ist, oder Transkripte von solchen Filmaufnahmen ganz oder teilweise zu veröffentlichen, zu verbrei-
ten, oder anderen Personen vorzuspielen, zugänglich zu machen oder zu überlassen, wenn der Kläger darauf
zu sehen ist, wenn er sich nicht in der Öffentlichkeit befindet,

c. die in seinem Auftrag hergestellte, in der Öffentlichkeit mit der Bezeichnung „Ibiza-Video“ bezeichneten
Filmaufnahmen von einem am 24. 7. 2017 erfolgten Treffen des Klägers, dessen Ehefrau und des H***** mit
zwei Personen auf der Mittelmeerinsel Ibiza, von der Teile am 17. 5. 2019 von den Medieninhabern der „Süd-
deutsche Zeitung“ und des Magazins „Der Spiegel“ im Internet veröffentlicht wurden, wie sie in dem ange-
schlossenen Artikel der Wiener Zeitung vom 22. 5. 2019 (Beilage ./D), der einen integrierten Bestandteil des
Urteils bildet, beschrieben sind, oder Teile dieser Filmaufnahmen oder ein Transkript dieser Filmaufnahmen
oder Teile eines solchen Transkripts zu veröffentlichen, zu verbreiten, oder anderen Personen vorzuspielen,
zugänglich zu machen oder zu überlassen.

Der Beklagte trat dem Sicherungsantrag entgegen.

Das Erstgericht erließ die beantragte einstweilige Verfügung.

Das Rekursgericht gab dem Rekurs des Beklagten nicht Folge. Es ließ den ordentlichen Revisionsrekurs zu,
weil keine höchstgerichtliche Rechtsprechung zu ähnlichen Sachverhaltskonstellationen und Abwägungsfra-
gen vorliege.

Rechtlich führte es aus, die geltend gemachten Ansprüche seien nach österreichischem Recht zu beurteilen. Es
müsse im Einzelnen geprüft werden, durch welche vom Unterlassungsbegehren erfassten Handlungen der Be-
klagte gegen Unterlassungspflichten verstoßen habe.

Das Herstellen und Herstellen-Lassen von Tonaufnahmen verstoße gegen § 16 ABGB, der einen über § 120
Abs 1 StGB hinausgehenden Schutz gewähre. Das „Recht am gesprochenen Wort“ verbiete die nicht geneh-
migte Aufnahme eines nicht in der Öffentlichkeit geführten Gesprächs unabhängig davon, ob die Aufzeich-

13. Ibiza-Video | Text

- 96 -

Ibiza-Vi-
deo



nung durch einen Gesprächsteilnehmer erfolge oder der Gesprächspartner eine Person des öffentlichen Inter-
esses sei.

Das Recht am eigenen Bild nach § 78 UrhG verbiete nur das öffentliche Zugänglichmachen von Bildnissen.
Die unbefugte Herstellung von Bildnissen verstoße aber gegen § 16 ABGB, wenn dadurch das Recht auf Ach-
tung des Privat- und Familienlebens verletzt werde. Die kombinierte Ton- und Bildaufzeichnung (Video) stelle
regelmäßig einen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht dar, vor allem, wenn sie systematisch, ver-
deckt und identifizierend erfolge. Sie könne bei einem legitimen Informationsinteresse des Auftraggebers ge-
rechtfertigt sein, wenn die Videoüberwachung das schonendste Mittel zur Erreichung des angestrebten
Zwecks sei.

Im vorliegenden Fall komme keine Rechtfertigung in Betracht, weil der Beklagte keinen Grund für die Not-
wendigkeit einer Bild- und Tonaufzeichnung behaupte, der darüber hinausgehe, durch den reißerischen Effekt
die Vermarktung zu erleichtern. Er habe auch kein Informationsinteresse gehabt, weil er bei Erteilung des
Auftrags zur Aufnahme nicht habe erwarten können, dass Tatsachen von allgemeinem Interesse zu Tage geför-
dert würden.

Die Bildaufnahme sei darüber hinaus mangels eines in § 12 Abs 3 DSG beschriebenen überwiegenden Interes-
ses nach § 12 DSG unzulässig. Eine auf Art 10 EMRK gestützte Rechtfertigung scheide aus, weil mit dem
Auftrag, ein Gespräch aufzuzeichnen, keine Meinungsäußerung verbunden sei. Auch die Voraussetzungen für
verdeckte Recherchen laut dem Ehrenkodex der österreichischen Presse seien nicht vorgelegen, sodass eine
Rechtfertigung durch die Informationsfreiheit ausscheide. Der Auftrag zur Herstellung des Videos sei daher
rechtswidrig.

Die Weitergabe des Videos verstoße gegen § 120 Abs 2 StGB und § 78 UrhG, weil auch bei Politikern die
Verbreitung von Bildern unzulässig sei, die die Intim- und Privatsphäre beträfen und den Abgebildeten der
Neugierde und Sensationslust preisgebe. Das sei hier der Fall, weil der Kläger in Freizeitkleidung und beim
Konsum von Alkohol und Zigaretten gezeigt werde.

Der Verletzung berechtigter Interessen des Abgebildeten sei das Interesse an der Bildnisveröffentlichung ge-
genüberzustellen. Dabei sei auf den Beitrag der inkriminierten Handlung zu einer Debatte von allgemeinem
Interesse, die Bekanntheit der betroffenen Person und den Gegenstand des Berichts, das vorangegangene Ver-
halten des Betroffenen, die Art der Entstehung des Materials, die Form und Auswirkungen der Veröffentli-
chung und die Schwere der verhängten Sanktion abzustellen.

Das Video liefere einen Beitrag zu einer Debatte von öffentlichem Interesse, weil darin der Kläger als bedeu-
tender Vertreter der drittgrößten österreichischen Parlamentspartei einen angedachten Umgang mit öffentli-
chen Mitteln offenlege. Der Berufung auf Art 10 EMRK stehe aber entgegen, dass das Videomaterial durch
Täuschung und in Gewinnerzielungsabsicht erlangt worden sei. Hinsichtlich der Auswirkungen der Veröffent-
lichung sei zu beachten, dass der Beklagte auf die Art und die Länge der Veröffentlichung keinen Einfluss ge-
habt habe. Der Kläger sei aus kommerziellen Interessen unverhältnismäßig bloßgestellt worden. Der Inhalt der
öffentlich interessierenden Äußerungen hätte auch verschriftlicht ohne Bilder veröffentlicht werden können,
sodass der Konsum von Alkohol und die angedeutete Verwendung einer Faustfeuerwaffe nicht bekannt ge-
worden wären. Die Methode der Informationsbeschaffung sei in besonderem Maß unredlich und in mehrfa-
cher Hinsicht rechtswidrig; die Weitergabe sei besonders geeignet gewesen, die Persönlichkeitsrechte des Klä-
gers zu verletzen.

Bei der Beurteilung der Pressefreiheit einerseits und der allgemeinen Informationsfreiheit seien unterschiedli-
che Maßstäbe anzuwenden, weil es die Rolle der Medien sei, Material von öffentlichem Interesse zutage zu
fördern, sie sich aber auch einer Selbstbindung an Grundsätze journalistischen Arbeitens unterwerfen würden.
Der Beklagte habe sich hingegen bloß eine Einnahmequelle erschließen wollen. Zu Lasten des Beklagten
schlage weiters aus, dass er in seiner Funktion als Rechtsanwalt vorgegeben habe, auch die Interessen des Klä-
gers zu wahren. Daher sei im Ergebnis auch die Weitergabe des Videos an Medienunternehmen nicht durch
das Recht auf Informationsfreiheit gerechtfertigt.
Rechtliche Beurteilung

Der Revisionsrekurs ist zulässig. Er ist auch teilweise berechtigt.

A. Selbständig erledigter Streitpunkt

1. Tritt der Rechtsmittelwerber der Beurteilung einer selbständigen Rechtsfrage durch das Rekursgericht in
seinem Revisionsrekurs nicht entgegen, ist diese Rechtsansicht nicht mehr zu überprüfen (RS0043338 [T18];

vgl RS0041570 [T8]; Lovrek in Fasching/Konecny, Zivilprozessgesetze4 § 503 ZPO Rz 188 ff).

2. Der Beklagte zieht die Beurteilung des Berufungsgerichts, wonach die geltend gemachten Ansprüche nach
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österreichischem Sachrecht zu beurteilen seien, im Revisionsrekurs nicht mehr in Zweifel (vgl dazu
RS0121351 [T1]). Auf die selbständig zu beurteilende Rechtsfrage des anwendbaren Rechts ist daher nicht
einzugehen.

B. Zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht

1.1. Das Recht am eigenen Bild ist eine besondere Erscheinungsform des allgemeinen Persönlichkeitsrechts
im Sinn des § 16 ABGB (RS0128659; RS0123001).

Bereits die Herstellung eines Bildes ohne Einwilligung des Abgebildeten kann einen Eingriff in dessen allge-
meines Persönlichkeitsrecht begründen (6 Ob 256/12h „Zur Belustigung“; RS0128659). Hingegen schützt
§ 78 UrhG nur vor der öffentlichen Ausstellung und Verbreitung von Bildnissen von Personen, wenn eine Be-
einträchtigung schutzwürdiger Interessen des Abgebildeten vorliegt (6 Ob 256/12h).

1.2. Analog zum Recht am eigenen Bild ist in der Judikatur auch das „Recht am eigenen Wort“ anerkannt, das
ebenfalls aus § 16 ABGB abgeleitet wird (RS0031784 [T2]; 9 ObA 215/92 mwN). Der Schutzbereich des zi-
vilrechtlichen „Rechts am gesprochenen Wort“ geht über § 120 StGB hinaus (9 ObA 215/92; 6 Ob 190/01m;
RS0031784 [T5]). Bereits die Tonbandaufnahme einer Besprechung ohne Zustimmung des Gesprächspartners
ist grundsätzlich rechtswidrig (vgl RS0031784 [T1]; 6 Ob 82/18d).

1.3. Schutzgegenstand des Rechts am eigenen Bild und des Rechts am eigenen Wort sind die Privatheit der
Person und ihrer nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Äußerungen (vgl RS0009003 [T10, vgl T11]). Es
geht um die schützenswerte objektivierte Erwartung des Betroffenen, das Ausmaß der „Öffentlichkeit“ seines
eigenen Handelns und Kommunizierens grundsätzlich selbst bestimmen zu können (vgl Meissel in Fenyves/
Kerschner/Vonkilch, Klang³ § 16 ABGB Rz 134).

2.1. In diesem Sinn anerkennt die Rechtsprechung, dass heimliche Tonaufnahmen in jedes Gespräch das Ge-
fühl von Argwohn und Misstrauen einführen würden (vgl 9 ObA 215/92; 6 Ob 82/18d) und dass das Gefühl
der dauernden Überwachung und Kontrolle die Privatsphäre beeinträchtigt (vgl RS0107155 [insb T8]). Gehei-
me Bildaufnahmen im Privatbereich und eine fortdauernde unerwünschte Überwachung stellen daher eine
Verletzung der Geheimsphäre dar (RS0107155 [insb T10]; vgl RS0120422). Anerkannt ist auch, dass das (ge-
zielte) fotografische Festhalten einer bestimmten Tätigkeit oder Situation vom Abgebildeten als unangenehm
empfunden werden und ihn an der freien Entfaltung seiner Persönlichkeit hindern kann (6 Ob 256/12h „Zur
Belustigung“).

2.2. Dabei bedarf es allerdings – wie stets bei der Ermittlung von Umfang und Grenzen von Persönlichkeits-
rechten – einer umfassenden Güter- und Interessenabwägung im Einzelfall, bei der dem Interesse am gefähr-
deten Gut die Interessen der Handelnden und die der Allgemeinheit gegenübergestellt werden müssen
(RS0008990 [T3]; 6 Ob 256/12h „Zur Belustigung“).

3.1. Liegt ein Eingriff in das geschützte Recht auf Achtung der Geheimsphäre vor, trifft den Verletzer die Be-
hauptungs- und Beweislast dafür, dass er in Verfolgung eines berechtigten Interesses handelte und dass die ge-
setzte Maßnahme ihrer Art nach zur Zweckerreichung geeignet war. Entspricht er dieser Behauptungs- und
Beweislast, kann der Beeinträchtigte behaupten, dass die Maßnahme nicht das schonendste Mittel zur Zweck-
erreichung darstellt. Stellt sich heraus, dass die Maßnahme nicht das schonendste Mittel war, erübrigt sich die
Vornahme einer Interessenabwägung (RS0120423; 6 Ob 6/19d „Oberstleutnant L“).

3.2. Lediglich der höchstpersönliche Lebensbereich, das ist der Kernbereich der geschützten Privatsphäre, ist
einer den Eingriff rechtfertigenden Interessenabwägung regelmäßig nicht zugänglich. Dieser höchstpersönli-
che Kernbereich ist nicht immer eindeutig abgrenzbar, es gehören jedenfalls die Gesundheit, das Sexualleben
und das Leben in und mit der Familie dazu (RS0008990 [T11]).

3.3. Allgemein ist der Ermessensspielraum bei der Rechtfertigung eines Eingriffs in das von Art 8 EMRK ge-
schützte Recht auf Achtung des Privatlebens umso eingeschränkter, je mehr wesentliche Aspekte der Existenz
oder Identität einer Person betroffen sind (Meyer-Ladewig/Nettesheim in Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Rau-

mer, EMRK4 [2017] Art 8 Rz 112). Bei der Interessenabwägung kommt es daher auch auf den Grad der Ver-
traulichkeit des Gesprochenen und den Lebensbereich, dem dieses zugeordnet ist, an (Aicher in Rummel/Lu-

kas, ABGB4 § 16 Rz 34). Ebenso ist zu berücksichtigen, ob eine Bildaufnahme in einer Situation stattfindet, in
der die freie Entfaltung der Person bereits eingeschränkt ist (6 Ob 6/19d „Oberstleutnant L“ zur Bildaufnahme
eines Polizisten während des Polizeieinsatzes).

4.1. Bei der Beurteilung von Veröffentlichungen hat eine Abwägung zwischen der von Art 8 EMRK geschütz-
ten Privatsphäre und der in Art 10 EMRK garantierten Meinungsäußerungsfreiheit stattzufinden. Dabei ist ins-
besondere darauf zu achten, dass es den Medien möglich sein muss, ihre Rolle eines „public watchdog“ in ei-
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ner demokratischen Gesellschaft zu erfüllen (RS0123667 mit Nw der Rsp des EGMR).

4.2. In diesem Zusammenhang billigt der EGMR den Vertragsstaaten für Einschränkungen politischer Äuße-
rungen oder Diskussionen in Angelegenheiten des öffentlichen Interesses kaum Raum für Beschränkungen der
Meinungsäußerungsfreiheit zu (EGMR 24. 2. 2015, BswNr 21830/09, Haldimann Rz 59; vgl RS0123667).

4.3. Auch der Oberste Gerichtshof hat bereits klargestellt, dass sich ein „Verwertungsverbot“ für rechtswidrig
erlangte Informationen, wonach Medien Informationen, die sie unter Verletzung von Verschwiegenheitspflich-
ten durch Dritte erhalten haben, nicht veröffentlichen dürften, aus der Rechtsordnung nicht ableiten lässt und
auch mit der vom EGMR postulierten Rolle der Medien als „public watchdog“ unvereinbar wäre (RS0123667
[T9] = 6 Ob 110/18x „Luxusimmobilie I“; vgl BGH VI ZR 490/12 Rz 20).

4.4. Allerdings haben auch Politiker oder sonst allgemein bekannte Personen Anspruch darauf, dass die Allge-
meinheit Rücksicht auf ihre Persönlichkeit nimmt. Daher ist auch die Intimsphäre dieser Personen geschützt
und die Verbreitung von Bildern, die entstellend wirken oder den Abgebildeten im Zusammenhang mit der
Bildunterschrift oder dem Begleittext der Neugierde und Sensationslust der Öffentlichkeit preisgeben, oder
ihn mit Vorgängen in Verbindung bringen, mit denen er nichts zu tun hat, unzulässig (RS0077903 [T1]). Im
Kernbereich der geschützten Privatsphäre kann die Interessenabwägung daher – auch bei Politikern – nur dann
zugunsten des Äußernden ausfallen, wenn ein allgemeines Informationsinteresse besteht oder der Verletzte
seine privaten Lebensumstände selbst öffentlich gemacht hat (RS0077903 [T8]).

5.1. Art 10 EMRK schützt sowohl das Empfangen von Informationen und Ideen als auch deren Weitergabe.
Die Weitergabe muss dabei nicht zwingend gegenüber der Allgemeinheit erfolgen; auch ein Brief an einen

einzigen Empfänger fällt unter Art 10 (Daiber in Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer, EMRK4 Art 10
Rz 16 f).

5.2. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte bereits die Zulässigkeit des gezielten Einsatzes ei-
ner verdeckten Kamera zur Dokumentation eines Missstandes im Zusammenhang mit einem für das öffentli-
chen Interesse relevanten Themenbereich, sowie die nachfolgende mediale Veröffentlichung der heimlich her-
gestellten Aufnahmen zu beurteilen (EGMR 24. 2. 2015, BswNr 21830/09, Haldimann).

5.2.1. Gegenstand der Entscheidung war eine in einer Verbraucherschutzsendung ausgestrahlte Reportage über
missbräuchliche Geschäftspraktiken von Versicherungsmaklern. Die Redakteure nahmen im Vorfeld der Sen-
dung ein Gespräch zwischen einem Versicherungsmakler und einer sich als Kundin ausgebenden Journalistin
heimlich in Bild und Ton auf und verwendeten Ausschnitte der Aufnahme in der Reportage. Dabei wurde das
Gesicht des Maklers verpixelt und seine Stimme technisch unkenntlich gemacht.

5.2.2. Der EGMR beurteilte den Eingriff in die Privatsphäre des Maklers durch die Herstellung der Aufnahme
und ihre Veröffentlichung als nach Art 10 EMRK gerechtfertigt. Entscheidend dafür waren die Anerkennung
als Beitrag zu einer Debatte von öffentlichem Interesse und der Umstand, dass der Eingriff in die Privatsphäre
des Maklers – dessen „reasonable expectation of privacy“ hinsichtlich des Gesprächs anerkannt wurde
(Rz 60) – nur von geringerem Gewicht war, weil der Fokus des Beitrags auf den Praktiken der Branche und
nicht auf seiner Person lag. Berücksichtigt wurde darüber hinaus, dass den beschwerdeführenden Journalisten
kein vorsätzlicher Verstoß gegen ihr Berufsethos vorgeworfen werden konnte. Das Informationsinteresse der
Öffentlichkeit wurde daher insgesamt als überwiegend beurteilt.

5.3. Allgemein stellt der EGMR zur Abwägung eines Eingriffs in die von Art 8 EMRK geschützte Privat-
sphäre gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung nach Art 10 EMRK auf den Beitrag der veröffentlichten
Informationen zu einer Debatte von allgemeinem Interesse, auf den Bekanntheitsgrad und das vorherige Ver-
halten der betroffenen Person, auf die Art der Erlangung der Informationen und ihren Wahrheitsgehalt sowie
auf den Inhalt, die Form und die Auswirkungen der zu beurteilenden Veröffentlichung ab (EGMR 7. 2. 2012,
BswNr 39954/08, S. AG gegen Deutschland Rz 89 ff; vgl RS0129575 und die dort zitierte Rechtsprechung des
EGMR).

5.4. Der Umstand, dass ein Rechtssubjekt kommerzielle Interessen verfolgt, führt nicht zum Verlust der von
Art 10 EMRK garantierten Rechte (EGMR 22. 5. 1990, BswNr 12726/87, Autronic gegen die Schweiz Rz 47).
In der Interessenabwägung zur Rechtfertigung der Weitergabe vertraulicher Informationen kann es aber zu
Lasten des die Information Weitergebenden ausschlagen, wenn er aus Animosität oder zu seinem eigenen fi-

nanziellen Nutzen handelt (Daiber in Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer, EMRK4 Art 10 Rz 65 unter
Hw auf EGMR 8. 1. 2013, BswNr 40238/02, Bucur ua gegen Rumänien Rz 93).

C. Zum Recht auf Datenschutz und zu § 120 Abs 2 StGB

1.1. Nach § 12 Abs 2 Z 4 DSG ist eine Bildaufnahme unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 13 DSG
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(Besondere Datensicherheitsmaßnahmen und Kennzeichnung) zulässig, wenn im Einzelfall überwiegende be-
rechtigte Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten bestehen und die Verhältnismäßigkeit gegeben ist.
§ 12 Abs 3 DSG enthält eine demonstrative Aufzählung zulässiger Bildaufnahmen, § 12 Abs 4 DSG eine Auf-
zählung unzulässiger Bildverarbeitungen.

1.2. Nach § 12 Abs 5 DSG dürfen im Wege einer zulässigen Bildaufnahme ermittelten persönlichen Daten im
erforderlichen Ausmaß übermittelt werden, wenn für die Übermittlung eine der Voraussetzungen des Abs 2
Z 1 bis 4 gegeben ist, wobei Abs 4 sinngemäß gilt.

1.3. Ausweislich der Materialien soll § 12 DSG hinsichtlich der Voraussetzungen zwischen dem ersten Schritt
des bloßen Einsatzes einer Bildaufnahme und dem – mit einem weiteren Eingriff verbundenen – zweiten
Schritt des Übermittelns einer Aufnahme unterscheiden und für beide Fälle eine abschließende Regelung tref-
fen (ErläutRV 1664 BlgNR 25. GP 14). § 12 Abs 5 DSG solle klarstellen, dass die Zulässigkeit der Übermitt-
lung von Bildaufnahmen davon abhängig gemacht werde, dass die Daten zulässigerweise nach § 12 DSG er-
mittelt worden seien und zweitens einer der Fälle des § 12 Abs 2 DSG vorliegen müsse (Erläut AB abgedruckt

bei Pollirer/Weiss/Knyrim/Haidinger, DSG3 45; vgl ErläutRV 1664 BlgNR 25. GP 15).

2.1. Nach § 120 Abs 2 StGB ist es untersagt, ohne Einverständnis des Sprechenden die Tonaufnahme einer
nicht öffentlich gemachten Äußerung eines anderen einem Dritten, für den sie nicht bestimmt ist, zugänglich
zu machen oder eine solche Aufnahme zu veröffentlichen.

2.2. § 120 Abs 2 StGB pönalisiert die Weitergabe oder Veröffentlichung nicht nur von strafrechtswidrig ge-
wonnenen, sondern auch von sonstwie erlangten Tonaufnahmen einer nicht öffentlichen Äußerung an Unbe-
rechtigte ohne Einverständnis des Sprechenden (Lewisch/Reindl-Krauskopf in Höpfel/Ratz, WK² StGB § 120
Rz 1). Die Kommentarliteratur anerkennt die Rechtfertigung durch Notwehr, rechtfertigenden Notstand, mut-
maßliche Einwilligung und gesetzliche Befugnisse, lehnt aber eine Rechtfertigung durch „überwiegende recht-
liche Interessen“ grundsätzlich ab (Thiele in Triffterer/Rosbaud/Hinterhofer, Salzburger Kommentar zum
StGB, § 120 Rz 75 ff; Lewisch/Reindl-Krauskopf in Höpfel/Ratz, WK² StGB § 120 Rz 25). Anerkannt ist aber,
dass – insbesondere im Zusammenhang mit investigativem Journalismus – auch die Vorgaben des (im Verfas-
sungsrang stehenden) Art 10 EMRK in ihrer Auslegung durch den EGMR zu beachten sind (Lewisch/Reindl-
Krauskopf in Höpfel/Ratz, WK² StGB § 120 Rz 25).

D. Voraussetzungen des Unterlassungsanspruchs

1. Der Unterlassungsanspruch wird durch zwei Elemente konkretisiert: Eine Unterlassungspflicht und die Ge-
fahr, dass dieser Unterlassungspflicht zuwidergehandelt wird (RS0037660 [T7]). Bei der Gefahr des Zuwider-
handelns ist zu unterscheiden, ob der zu einer bestimmten Unterlassung Verpflichtete bereits einmal zuwider-
gehandelt oder ob er sich bisher rechtmäßig verhalten hat. Im ersten Fall wird vermutet, dass er wieder zuwi-
derhandeln werde (Wiederholungsgefahr) im zweiten Fall muss das Zuwiderhandeln unmittelbar drohend be-
vorstehen (Erstbegehungsgefahr) (RS0037661 [T2]).

2. Auch vom mittelbaren Störer – das ist von jenem, der die tatsächliche und rechtliche Möglichkeit hat, die
auf ihn zurückgehende, seiner Interessenwahrung dienende, aber unmittelbar von Dritten vorgenommene Stör-
handlung zu steuern und gegebenenfalls auch zu verhindern – kann Unterlassung und nicht bloß Einwirkung
auf den unmittelbaren Störer begehrt werden (RS0103058). Der Unterlassungsanspruch ist gegeben, wenn die
Störungshandlung zwar nicht vom Beklagten selbst begangen, aber doch von ihm direkt veranlasst wurde, in-
dem er durch Handlungen oder Unterlassungen die Voraussetzung dafür schuf, dass der Dritte die Störung be-
gehen konnte (RS0011737 [T5]; 6 Ob 6/19d „Oberstleutnant L“).

E. Zum vorliegenden Fall

1. Aus diesen Grundsätzen ergibt sich für den vorliegenden Fall Folgendes:

1.1. Die gezielte und den Kläger identifizierende Anfertigung einer Bild- und Tonaufnahme des Gesprächs, an
dem der Kläger teilnahm, ohne seine Zustimmung und Kenntnis sowie die Weitergabe der Aufnahmen an
Dritte greift zunächst in das Persönlichkeitsrecht des Klägers ein, weil der Kläger aufgrund der Gesprächssi-
tuation an einem nicht öffentlich zugänglichen Ort berechtigt darauf vertrauen durfte, dass keine Aufzeichnun-
gen des Gesprächs stattfänden.

1.2. Der höchstpersönliche Lebensbereich des Klägers, der einer den Eingriff rechtfertigenden Interessenab-
wägung entzogen wäre – seine Gesundheit, seine Sexualsphäre und sein Leben in und mit der Familie (vgl
RS0008990 [T11]) – ist durch die vorliegenden Aufnahmen und deren nachfolgende Weitergabe nicht berührt.

1.3. Der Beklagte kann daher behaupten und beweisen, dass er in Verfolgung eines berechtigten Interesses
handelte und die heimliche Aufnahme des Gesprächs und die Weitergabe der Aufnahme zur Zweckerreichung

13. Ibiza-Video | Text

- 100 -

Ibiza-Vi-
deo



geeignet waren (vgl RS0120423).

1.4. Der Beklagte leitet die Rechtfertigung der Eingriffe aus dem überwiegenden Informationsinteresse der
Öffentlichkeit hinsichtlich der beteiligten Personen und der Gesprächsinhalte ab.

1.5. Nach Rechtsansicht des Senats ist die Rechtswidrigkeit der Eingriffe in die Privatsphäre des Klägers ei-
nerseits durch die Herstellung der Videoaufnahme, andererseits durch ihre Weitergabe, gesondert zu beurtei-
len.

1.6. Es trifft zwar zu, dass der EGMR in der Rechtssache Haldimann sowohl die heimliche Aufnahme des Ge-
sprächs mit dem Versicherungsmakler als auch die Veröffentlichung der Aufnahme – gleichsam als einheitli-
chen Vorgang – als durch den Beitrag zu einer Debatte von öffentlichem Interesse gerechtfertigt ansah. Die
Garantien des Art 10 EMRK wurden damit bereits bei der Beurteilung der Herstellung der Aufnahme berück-
sichtigt.

1.7. Der vorliegende Fall unterscheidet sich von dem der Rechtssache Haldimann zugrunde liegenden Sach-
verhalt dadurch, dass die verdeckte Tonbandaufnahme in jenem Fall dazu eingesetzt wurde, um bereits be-
kannte und dokumentierte Missstände beim Vertrieb von Lebensversicherungen exemplarisch für eine konkret
geplante Verbraucherschutz-Sendung darzustellen. Hingegen wurde im vorliegenden Fall unter Vorspiegelung
falscher Tatsachen – falscher Identitäten der Gesprächspartner sowie eines fingierten Interesses an Investitio-
nen und Zusammenarbeit mit einer politischen Partei – eine atypische Gesprächssituation geschaffen, offen-
kundig in der Hoffnung, dadurch inkriminierende und wirtschaftlich verwertbare Aufnahmen zu erlangen. Der
Beklagte kann sich – nach dem im Sicherungsverfahren bescheinigten Sachverhalt – nicht darauf stützen, dass
er die Aufnahme zu dem Zweck herstellen ließ, um mit der nachfolgenden Veröffentlichung einen Beitrag zu
einer Debatte von öffentlichem Interesse zu leisten. Aus dem im Sicherungsverfahren bescheinigten Sachver-
halt ergibt sich vielmehr seine Absicht, die erlangten Aufnahmen gewinnbringend zu verkaufen. Dazu bot er
die Aufnahme in der Folge auch anderen Interessenten als Medienunternehmen an. Die Herstellung der Auf-
nahmen steht daher – anders als in der Rechtssache Haldimann – nicht in einem derart engen Zusammenhang
mit der nachfolgenden Veröffentlichung, dass die Beurteilung als einheitlicher Vorgang gerechtfertigt wäre.

2. Zur Herstellung der Bild- und Tonaufnahme

2.1. Im vorliegenden Fall schlägt die Interessenabwägung zwischen dem Recht des Klägers auf Achtung sei-
ner Persönlichkeit und dem Recht des Beklagten auf freie Meinungsäußerung hinsichtlich der Herstellung der
Ton- und Bildaufnahmen zugunsten des Klägers aus.

2.2. Bei Durchführung der Interessenabwägung fällt – wie bereits das Rekursgericht zutreffend ausführte – zu-
gunsten des Beklagten ins Gewicht, dass es sich beim Kläger um eine Person der Zeitgeschichte handelt. Das
aufgenommene Gespräch fand zwar an einem nicht öffentlich zugänglichen Ort statt, die dem Gericht bekann-
ten Gesprächsinhalte betreffen aber nicht das Privatleben des Klägers. Der Gesprächsinhalt steht vielmehr aus-
schließlich im Zusammenhang mit seiner politischen Tätigkeit.

2.3. Nach dem bescheinigten Sachverhalt diente das Gespräch – vermeintlich – der Kontaktaufnahme der vor-
geblichen reichen Ausländerin mit Vertretern einer politischen Partei. Der Kläger kann sich daher nicht etwa
darauf stützen, er hätte gegenüber nahestehenden Personen in unbedachter Weise Meinungen geäußert. Er
musste vielmehr davon ausgehen, dass ihm seine Äußerungen von den Gesprächsteilnehmern in seiner Funkti-
on als Repräsentant seiner politischen Partei und als Träger öffentlicher Ämter zugerechnet würden. Aus dem
Inhalt des aufgezeichneten Gesprächs ergibt sich eine Schutzwürdigkeit der Privatsphäre umso weniger, als er
Anlass zur Einleitung staatsanwaltlicher Ermittlungen war (vgl die Anfragebeantwortung des Bundesministers
für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz vom 13. 8. 2019, AB 3745 26. GP). Die mit der inkrimi-
nierten Videoaufnahme dokumentierten Verhaltensweisen sind für die Meinungsbildung der Öffentlichkeit
über die persönliche Eignung des Klägers zur Ausübung politischer Ämter daher in hohem Ausmaß relevant.

2.4. Zu Lasten des Beklagten ist aber die verpönte Art der Erlangung der Aufnahme zu berücksichtigen. Es ist
bescheinigt, dass der Beklagte durch vorsätzliche Täuschung über die Identität und die Absichten der Ge-
sprächspartnerin – der vermeintlichen reichen Ausländerin – überhaupt erst die Voraussetzungen dafür schuf,
dass das Gespräch zustande kam, in dem unter anderem über verdeckte Parteienfinanzierung zugunsten der
FPÖ und die im Gegenzug mögliche Einflussnahme auf die Vergabe öffentlicher Aufträge gesprochen wurde.

2.5. Wie bereits ausgeführt, kann sich der Beklagte nicht darauf stützen, mit der Veranlassung der heimlichen
Videoaufnahme das Motiv verfolgt zu haben, zu einer Debatte von öffentlichem Interesse beizutragen. Auszu-
gehen ist vielmehr von dem im vorliegenden Sicherungsverfahren bescheinigten Sachverhalt, wonach er die
Aufnahme veranlasste, um das Video gewinnbringend zu verkaufen. Mit der bloßen Weitergabe gegen Ent-
gelt, allenfalls an einen sehr eingeschränkten Personenkreis, ist aber noch kein Beitrag zu einer Debatte von
öffentlichem Interesse verbunden.
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2.6. Daraus ergibt sich kein von Art 10 EMRK geschütztes Interesse des Beklagten, das höher zu bewerten
wäre als das Interesse des Klägers, während eines nicht in der Öffentlichkeit geführten Gesprächs nicht heim-
lich in Bild und Ton aufgenommen und nicht über die Identität seiner Gesprächspartner getäuscht zu werden.

2.7. Die Vorinstanzen haben dem Sicherungsantrag daher insofern zutreffend stattgegeben, als sie die Herstel-
lung von Tonaufnahmen und Aufzeichnung von Gesprächen und die Anfertigung von Bild- und Filmaufnah-
men sowie die Veranlassung dieser Handlungen untersagten.

2.8. Dem Revisionsrekurs des Beklagten ist aber insofern Folge zu geben, als die Vorinstanzen in Punkt 1.a.
der vom Erstgericht erlassenen einstweiligen Verfügung auch das Abhören oder Abhören-Lassen nichtöffent-
lich getätigter Äußerungen des Klägers untersagten.

2.9. Unter dem Abhören (im Gegensatz zum Aufzeichnen) eines Gesprächs versteht man allgemein, durch
technische Mittel ein Mithören eines Gesprächs in Echtzeit zu ermöglichen (vgl Lewisch/Reindl-Krauskopf in
Höpfel/Ratz, WK² StGB § 120 Rz 6). Eine derartige Eingriffshandlung ergibt sich aus dem bescheinigten
Sachverhalt aber nicht, sodass insofern keine Wiederholungsgefahr gegeben ist. Der bescheinigte Sachverhalt
legt auch nicht nahe, dass ein derartiger Eingriff unmittelbar drohe. Damit ist der auf die Eingriffshandlung
des Abhörens (der Veranlassung des Abhörens) gerichtete Sicherungsantrag nicht berechtigt.

3. Zur Veröffentlichung (Verbreitung, Vorspielen, Zugänglichmachung, Zur-Verfügung-Stellung) der Bild- und
Tonaufnahmen

3.1. Nach dem bescheinigten Sachverhalt bot der Beklagte die Bild- und Tonaufnahme mehrfach verschiede-
nen Interessenten an; schließlich erhielten zwei Medienunternehmen die Aufnahme. Diese veröffentlichten
Teile des Videos sowie Artikel über Gesprächsinhalte.

3.2. Der Beklagte überließ demnach die Aufnahme zwei Medienunternehmen und machte sie diesen damit
auch zugänglich. Er hat dadurch auch die Voraussetzung dafür geschaffen, dass diese die Aufnahme veröffent-
lichen, verbreiten und anderen vorspielen, sowie Transkripte herstellen und diese ihrerseits verbreiten (etc)
konnten (vgl RS0011737 [T5]), sodass er diese Eingriffshandlungen in das Persönlichkeitsrecht des Klägers
faktisch erst ermöglicht hat.

3.3. Hinsichtlich dieser Eingriffshandlungen kann sich der Beklagte aber – anders als hinsichtlich der Herstel-
lung der Aufnahmen – zur Rechtfertigung des dadurch bewirkten Eingriffs in die Privatsphäre des Klägers auf
die von Art 10 EMRK geschützte Meinungsäußerungsfreiheit stützen, weil die hier zu beurteilende Eingriffs-
handlung tatsächlich einen Beitrag zu einer Debatte von öffentlichem Interesse leistete.

3.4. Durch die Weitergabe des Videos an zwei Medienunternehmen und die dadurch ermöglichte Veröffentli-
chung wird die Öffentlichkeit in die Lage versetzt, sich selbst ein Bild über die persönliche Integrität (unter
anderem) des Klägers zu machen und daraus Schlüsse auf seine Eignung zur Ausübung hoher politischer Äm-
ter zu ziehen.

3.5. Dabei erweist sich die Veröffentlichung der Ton- und Bildaufnahme auch als das gelindeste Mittel zur
Zweckerreichung. Die Rückschlüsse auf die Eignung (unter anderem) des Klägers zur Bekleidung hoher öf-
fentlicher Ämter ergeben sich nämlich im vorliegenden Fall nicht nur aus dem Inhalt des Gesprächs, sondern
auch aus den äußeren Gegebenheiten, die nur durch Anschauen der Aufnahme, nicht aber durch ein Transkript
des Gesprächs erfassbar sind.

3.6. Inhalt des Gesprächs waren unter anderem verdeckte Parteispenden, eine Beteiligung an der „Kronen-Zei-
tung“, das Angebot von Staatsaufträgen für den Fall einer Regierungsbeteiligung der FPÖ, die Privatisierung
der österreichischen Wasserversorgung, die Kontrolle der österreichischen Medienlandschaft und die Privati-
sierung des ORF (vgl die Zusammenfassung des Gesprächsinhalts im Bericht der Wiener Zeitung vom
22. 5. 2019, Beilage ./D, die der Kläger zum Bestandteil seines Unterlassungsbegehrens erhebt).

3.7. Es ist von Bedeutung, dass derartige Themen, die unter anderem Dispositionen der öffentlichen Hand be-
treffen, nicht im Rahmen eines geschäftlich ausgestalteten Arbeitstreffens, sondern an einem Urlaubsort bei
reichlich Alkoholkonsum diskutiert wurden. Gerade dieses Umfeld und die Art der Diskussion ermöglichen
die Beurteilung der Integrität und des Verantwortungsbewusstseins des (unter anderem) Klägers als Politiker
und Inhaber öffentlicher Ämter.

3.8. Die Veröffentlichung der Videoaufnahme leistete einen außergewöhnlich großen Beitrag zu einer Debatte
von öffentlichem Interesse. Dieser Beitrag ist im vorliegenden Fall höher zu gewichten als das Interesse des
Klägers an der Wahrung der Vertraulichkeit des stattgefundenen Gesprächs.

3.9. Die dargestellte Interessenabwägung ist nicht nur hinsichtlich des aus § 16 ABGB abgeleiteten Persön-
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lichkeitsrechts des Klägers an seinem gesprochenen Wort und am eigenen Bild vorzunehmen, sondern auch im
Hinblick auf das Verbot des § 120 Abs 2 StGB und des § 12 Abs 5 DSG.

3.10. Es wurde bereits ausgeführt, dass das Verbot des § 120 Abs 2 StGB das – im Verfassungsrang verankerte
– Recht auf freie Meinungsäußerung gemäß Art 10 EMRK nicht abzubedingen vermag, sondern die Garantien
des Art 10 EGMR bei der Beurteilung nach § 120 Abs 2 StGB zu beachten sind.

3.11. Auch der Konflikt des Grundrechts des Klägers auf Datenschutz mit dem Grundrecht auf freie Mei-
nungsäußerung nach Art 10 EMRK ist im Wege einer umfassenden Interessenabwägung zu lösen, bei der die
dargelegten Wertungen maßgeblich sind. Auch im Hinblick auf § 12 Abs 5 DSG schlägt die Abwägung der
einander gegenüberstehenden Interessen hinsichtlich der hier zu beurteilenden Datenweitergabe (Weitergabe
der Bild- und Tonaufnahme an zwei Medienunternehmen) daher zugunsten des Beklagten aus.

3.12. Klarzustellen ist, dass dem Senat nur jene Teile der Aufnahme von wenigen Minuten Dauer bekannt
sind, die allgemein zugänglich veröffentlicht wurden. Eine sich allenfalls aus der Weitergabe der übrigen Teile
der Aufnahme ergebende Rechtswidrigkeit kann – mangels Kenntnis der übrigen Teile der Aufnahme – nicht
erkannt werden.

3.13. Aus den dargestellten Erwägungen erweist sich der Revisionsrekurs hinsichtlich der in den Punkten 1.a.
und 1.b. der vom Erstgericht erlassenen einstweiligen Verfügung als berechtigt, soweit damit das Abhören, die
Veröffentlichung, die Verbreitung, das Vorspielen gegenüber anderen Personen, das Zugänglich-Machen oder
das Überlassen der Tonaufnahmen oder der Bild-(Film-)Aufnahmen des Klägers oder von Transkripten dieser
Aufnahmen verboten wurden.

3.14. Ebenso berechtigt ist der Revisionsrekurs aus den dargelegten Erwägungen hinsichtlich des ausschließ-
lich auf die Eingriffshandlungen des Veröffentlichens, Verbreitens, Vorspielens, Zugänglich-Machens oder
Überlassens abzielende Sicherungsbegehren zu Punkt 1.c. der vom Erstgericht erlassenen einstweiligen Verfü-
gung.

4. Die Entscheidung über die Kosten des Sicherungsverfahrens beruht auf § 393 Abs 1 EO iVm § 43 Abs 1
ZPO hinsichtlich des Klägers und auf §§ 402, 78 EO iVm § 43 Abs 1 ZPO hinsichtlich des Beklagten, in den
Rechtsmittelverfahren jeweils iVm § 50 ZPO.

Der Kläger hat die von ihm in die Punkte a., b. und c. gegliederten Unterlassungsanträge jeweils mit
5.000 EUR bewertet. Er ist mit seinen Anträgen zu den Punkten a. und b. mit rund der Hälfte, mit seinem An-
trag zu Punkt c. nicht durchgedrungen; er war daher insgesamt mit rund einem Drittel seines Sicherungsbe-
gehrens erfolgreich.

Für den mit Beschluss vom 27. 8. 2019 abgewiesenen Fristerstreckungsantrag des Beklagten vom 26. 8. 2019
besteht schon mangels Erfolgs kein Kostenersatzanspruch. Für die Äußerung zum Sicherungsantrag gebührt
lediglich der einfache Einheitssatz.
European Case Law Identifier
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